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Entwurf eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur 
Dekarbonisierung der Wärmenetze 

A. Problem und Ziel
Für die Umstellung der Erzeugung von Raumwärme, Warmwasser und Prozess-
wärme aus fossilen auf erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme bis 
spätestens zum Jahr 2045 sind die bisher in Deutschland unternommenen Schritte 
und getroffenen Maßnahmen nicht ausreichend.  

Mehr als die Hälfte der in Deutschland verbrauchten Endenergie wird für die Be-
reitstellung von Wärme eingesetzt. Für die Erzeugung von Raumwärme kommen 
nach wie vor zu einem weit überwiegenden Anteil Erdgas sowie Heizöl zum Ein-
satz. Der Anteil erneuerbarer Energien beträgt in der Erzeugung von Raumwärme 
in privaten Haushalten aktuell lediglich circa 18 Prozent. Etwa 14 Prozent der 
Haushalte werden derzeit über Fernwärme versorgt; auch hier beträgt der Anteil 
erneuerbarer Energien nur etwa 20 Prozent. Die Bereitstellung von Prozesswärme 
erfolgt zum Großteil über Erdgas und Kohle, der Anteil erneuerbarer Energien 
liegt lediglich bei rund 6 Prozent. 

Ohne eine signifikante Reduktion der Treibhausgasemissionen in der Wärmever-
sorgung werden die Ziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) nicht erreicht 
werden. Hierfür sind ein erheblich beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien und anderer klimaneutraler Technologien in der Wärmeversorgung und eine 
signifikante Steigerung der Energieeffizienz notwendig. Neben der notwendigen 
flächendeckenden Umstellung der dezentralen Wärmeversorgung von Gebäuden 
auf erneuerbare Energien, die insbesondere mit dem Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) erreicht werden soll, ist als zweite Säule einer effizienten und treibhaus-
gasneutralen Wärmeversorgung die leitungsgebundene Wärmeversorgung über 
Wärmenetze weiter verstärkt und beschleunigt auszubauen und sind Wärmenetze 
bis spätestens 2045 vollständig auf die Nutzung erneuerbarer Energien und un-
vermeidbarer Abwärme umzustellen. 

Den Städten und Gemeinden kommt für das Gelingen der Wärmewende eine ent-
scheidende Rolle zu. Die relevanten Weichenstellungen werden nicht nur auf 
Bundes- und Landesebene, sondern insbesondere vor Ort getroffen. Die langfris-
tigen und strategischen Entscheidungen darüber, wie die Wärmeversorgung orga-
nisiert und in Richtung Treibhausgasneutralität transformiert wird und welche Inf-
rastrukturen dazu notwendig sind, müssen vorbereitet, mit betroffenen Bürgerin-
nen und Bürgern sowie Unternehmen diskutiert, beschlossen und anschließend 
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umgesetzt werden. Dieser Prozess, der als Wärmeplanung bezeichnet wird, soll 
mit diesem Gesetz einen einheitlichen Rahmen erhalten. 

Der Ausbau der Fernwärme und die Dekarbonisierung der leitungsgebundenen 
Wärmeversorgung sind für eine Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes von 
herausragender Bedeutung. In den vergangenen Jahren sind die hierzu notwendi-
gen Investitionen nicht im erforderlichen Umfang getätigt worden. Allein die För-
derung und Verbesserung der Planungssicherheit durch die Wärmeplanung reicht 
jedoch nicht aus, um die Wärmeinfrastruktur schnell genug in der Fläche auszu-
bauen und sie gleichzeitig zu dekarbonisieren. Hierzu bedarf es ergänzend ein-
heitlicher ordnungsrechtlicher Vorgaben an die Betreiber von Wärmenetzen. 

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der 
Ziele der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. 
September 2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung“. Das Gesetz soll insbesondere zur Erreichung von Ziel 7 
„Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle 
sichern“, von Ziel 9 „Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive 
und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“, von 
Ziel 11 „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 
gestalten“ und Ziel 13 „Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawan-
dels und seiner Auswirkungen ergreifen“ beitragen. 

B. Lösung; Nutzen 
Mit dem vorliegenden Gesetz werden die gesetzlichen Grundlagen für eine ver-
bindliche und systematische Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung 
geschaffen. Damit soll die Versorgung mit Raumwärme, Warmwasser und Pro-
zesswärme auf Treibhausgasneutralität umgestellt werden, um zur Erreichung der 
Klimaschutzziele der Bundesregierung bis 2045 beizutragen. 

Mit diesem Gesetz wird den Ländern die Aufgabe der Durchführung einer Wär-
meplanung für ihr Hoheitsgebiet verpflichtend auferlegt. Die Länder können diese 
Pflicht auf Rechtsträger innerhalb ihres Hoheitsgebiets beziehungsweise auf eine 
zuständige Verwaltungseinheit übertragen. Der Bund gibt mit diesem Gesetz ei-
nen Rahmen vor, der möglichst viel Flexibilität und Gestaltungsfreiheit bei der 
Durchführung der Wärmeplanung sowie bei der Erstellung von Wärmeplänen be-
lässt. Die Wärmeplanung schafft und stärkt das Problem- und Lösungsbewusst-
sein der Akteure vor Ort und verankert die langfristige Aufgabe der Transforma-
tion der Wärmeversorgung als eine wichtige Planungs- und Steuerungsaufgabe. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unter-
nehmen vor Ort in den Planungs- und Strategieprozess eingebunden und beste-
hende sowie neu zu erschließende Umsetzungspotenziale aktiviert werden. Die 
Wärmeplanung soll schließlich zur Planungs- und Investitionssicherheit für Pri-
vate, insbesondere Betreiber von Wärmenetzen sowie Gas- und Stromverteilnet-
zen, für Gebäudeeigentümer und -besitzer und für Gewerbe- und Industriebe-
triebe, beitragen und die notwendigen Investitionen in eine Wärmeversorgung aus 
erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme anreizen. Damit sollen 
nicht zuletzt Endenergieeinsparungen im Sinne der unionsrechtlichen Verpflich-
tung aus der Energieeffizienzrichtlinie zur Einsparung von Endenergie erbracht 
werden. Bestehende sowie derzeit in der Erstellung befindliche Wärmepläne sol-
len durch die bundesgesetzlichen Regelungen weitgehend anerkannt werden. Die 
Wärmeplanung ist ein langfristiger, strategischer Prozess, der mit der Erstellung 
des Wärmeplans beginnt und insbesondere in konkrete Umsetzungsmaßnahmen 
auf Seiten der öffentlichen Stellen wie auch der privaten Investoren münden soll. 
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Mit diesem Gesetz wird darüber hinaus das Ziel festgelegt, bis zum Jahr 2030 die 
Hälfte der leitungsgebundenen Wärme klimaneutral zu erzeugen. Dieses Ziel 
richtet sich an die staatlichen Stellen, den Ausbau und die Dekarbonisierung als 
ein Ziel von hoher volkswirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Bedeutung 
anzunehmen und in ihre Entscheidungen einfließen zu lassen. 

Zudem wird eine Vorgabe für die Betreiber von bestehenden Wärmenetzen vor-
gesehen, die Wärmenetze bis 2030 mindestens zu 30 Prozent und bis 2040 zu 
80 Prozent mit Wärme, die aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Ab-
wärme hergestellt wurde, zu speisen. Diese Vorgabe zur Einbindung von erneu-
erbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme tritt neben das bestehende För-
derangebot, insbesondere in Gestalt der Bundesförderung für effiziente Wärme-
netze (BEW). Für neue Wärmenetze wird im Gleichklang mit den neuen Vorga-
ben des GEG ein Erneuerbare-Energien-/unvermeidbarer-Abwärme-Anteil von 
65 Prozent verlangt.  

Ergänzend erfolgen Änderungen des Baugesetzbuchs, die die Umsetzung der 
Wärmeplanung unterstützen, sowie eine Anpassung im Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. 

C. Alternativen 
Keine. 

Auf Landesebene existieren bereits verschiedene Regelungen zur Wärmeplanung. 
Dies gilt insbesondere in den Ländern Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen und Hessen. In Nordrhein-Westfalen ist die Einführung von Seiten 
der Landesregierung geplant. In Bayern wird die Erstellung kommunaler Ener-
gienutzungspläne gefördert. 

Eine bundesgesetzliche Regelung, die vorsieht, innerhalb eines näher definierten 
Zeitraums nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Wärmepläne vorzulegen, ist trotz 
dieser vereinzelt bereits bestehenden landesrechtlichen Regelungen erforderlich. 
Nur so kann gewährleistet werden, dass diese Aufgabe deutschlandweit erfüllt 
wird. Dieses Gesetz richtet sich insbesondere an diejenigen Länder, die sich bis-
lang noch nicht mit der Wärmeplanung beschäftigt haben oder mit entsprechen-
den Planungen noch nicht aktiv geworden sind. Insbesondere sollen sie angehal-
ten werden, eine systematische, flächendeckende Wärmeplanung einzuführen, um 
das Ziel der Treibhausgasneutralität in der Wärmeversorgung bis spätestens 2045 
zu erreichen. Die Handlungsdringlichkeit zeigt sich darin, dass bis zu diesem Zeit-
punkt lediglich 22 Jahre verbleiben. Ein weiteres Zuwarten ist gerade mit Blick 
auf die für den Ausbau und die Transformation von Energieinfrastrukturen lang-
fristigen Planungs- und Realisierungszeiträume keine Alternative. Länder, die 
sich das Ziel gesetzt haben, bereits vor dem Jahr 2045 klimaneutral zu sein, wer-
den in ihren Bemühungen durch dieses Gesetz unterstützt, indem einheitliche 
Rahmenbedingungen für die Wärmeplanung und somit auch für die betroffenen 
Akteure in der Energiewirtschaft definiert werden. 

Wärmepläne müssen flächendeckend und systematisch aufgestellt werden, um die 
vorhandenen Potenziale zu identifizieren und die notwendige Planungssicherheit 
für Investitionen in die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien, die Nutzung 
unvermeidbarer Abwärme und die dafür notwendigen Infrastrukturen zu schaffen. 
Die planungsverantwortlichen Stellen müssen die hierfür erforderlichen Daten er-
halten und zum Zweck der Wärmeplanung nutzen dürfen; die gesetzliche Grund-
lage wird mit dem vorliegenden Gesetz geschaffen. 
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Die Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung ist für die Erreichung der 
Klimaschutzziele gemäß dem KSG und für die Erreichung des im Koalitionsver-
trag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP vorgesehenen und 
mit diesem Gesetz verfolgten Ziels erforderlich, bis 2030 50 Prozent der Wärme 
klimaneutral zu erzeugen. Dabei wird die Wärmeplanung über gesetzlich vorge-
sehene Fortschreibungszyklen als dauerhafte Aufgabe ausgestaltet. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Ein etwaig auf den Bund im Rahmen seiner Zuständigkeit entfallender Mehrbe-
darf an Sach- und Personalmitteln sowie Planstellen und Stellen ist finanziell und 
stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan beziehungsweise Sondervermögen auszu-
gleichen. Dies gilt ebenso für den unter E.3 dargestellten Erfüllungsaufwand, so-
fern dieser haushaltswirksam wird. 

E. Erfüllungsaufwand 
Erfüllungsaufwand entsteht durch diesen Gesetzentwurf im Wesentlichen in Ar-
tikel 1 durch die Einführung einer verpflichtenden Wärmeplanung (§ 4), die mit 
einer verpflichtenden Beteiligung (§ 7) und einer Datenerhebung (§§ 10, 11 
und 12, Anlage 1) einhergeht, durch die Entscheidung über die Ausweisung von 
Gebieten zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzaus-
baugebiet (§ 26), durch die Anforderungen an Betreiber von Wärmenetzen an den 
Einsatz erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme in Wärmenetzen 
(§§ 29 und 31) sowie durch die verpflichtende Erstellung von Wärmenetzausbau- 
und -dekarbonisierungsfahrplänen (§ 32). Insgesamt beträgt der einmalige Erfül-
lungsaufwand bis zum Jahr 2028 etwa 581 Millionen Euro, davon entfallen rund 
535 Millionen Euro auf die Verwaltung für die erstmalige Erstellung der Wärme-
pläne in der Implementierungsphase (2024 bis 2028) und die Entscheidung über 
die Ausweisung nach § 26. Im Rahmen der Fortschreibung der Wärmepläne ge-
mäß § 25 entfällt ab 2029 ein durchschnittlicher jährlicher Erfüllungsaufwand von 
rund 38 Millionen Euro auf die Verwaltung. Für den Aus- und Umbau der Wär-
menetze beträgt der jährliche Erfüllungsaufwand bis zum Jahr 2030 rund 415 Mil-
lionen Euro und ab dem Jahr 2031 im Mittel rund 770 Millionen Euro. Er entfällt 
auf die Wirtschaft und entsteht wesentlich durch die Vorgabe, bis zum Jahr 2030 
mindestens 30 Prozent, bis zum Jahr 2040 mindestens 80 Prozent und bis zum 
Jahr 2045 100 Prozent der Energie in Wärmenetzen aus erneuerbaren Energien 
und unvermeidbarer Abwärme bereitzustellen. 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsauf-
wand. 

Der Gesetzentwurf begründet keine unmittelbaren Pflichten gegenüber Bürgerin-
nen und Bürgern. Ein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht 
folglich nicht direkt.  

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

(a) Zusammenfassung 

Durch das Gesetz entsteht der Wirtschaft ein einmaliger Erfüllungsaufwand bis 
2028 in Höhe von rund 46 Millionen Euro, zusätzlich entsteht von 2024 bis 2030 
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ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 415 Millionen Euro und ab 
2031 ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 770 Millionen Euro. 

Die der Wirtschaft entstehenden Kosten können im Rahmen dieses Gesetzge-
bungsverfahrens nicht im Sinne des „One-in, one-out“-Prinzips kompensiert wer-
den. Die Bundesregierung wird ungeachtet dessen weitere Bürokratieentlastungs-
maßnahmen für die Wirtschaft prüfen. 

(b) Im Einzelnen 

Der Wirtschaft entsteht Erfüllungsaufwand in Artikel 1 durch die Beteiligung an 
der Wärmeplanung (§ 7), die Bereitstellung von Daten (§ 11), die Erreichung der 
Ziele in Bezug auf den Anteil erneuerbarer Energien oder unvermeidbarer Ab-
wärme in Wärmenetzen (§§ 29 und 31) sowie die Erstellung von Wärmenetzaus-
bau- und -dekarbonisierungsfahrplänen (§ 32). 

Die Beteiligung an der Wärmeplanung (§ 7) sowie das Bereitstellen der Daten 
(§ 11) erzeugen bei der erstmaligen Erstellung der Wärmepläne Erfüllungsauf-
wand in den Bundesländern, die noch keine landesgesetzliche Pflicht zur Erstel-
lung von Wärmeplänen haben. Dafür wird bis 2028 ein einmaliger Erfüllungsauf-
wand in Höhe von rund 35 Millionen Euro für die Beteiligung und rund 6 Millio-
nen Euro für die Bereitstellung der Daten ausgewiesen. Auch die Pflicht zur Er-
stellung von Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplänen (§ 32) erzeugt 
bis 2028 einmaligen Erfüllungsaufwand. Dieser beträgt rund 17 Millionen Euro. 
Ab 2029 entsteht der Wirtschaft im Zuge der Fortschreibung der Wärmepläne ein 
jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 4 Millionen Euro (§ 7) bzw. 1 Million 
Euro (§ 11). 

Der Aufwand für die Wärmenetzbetreiber, der durch die Erfüllung der Anforde-
rungen an den Einsatz erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme in 
Wärmenetzen entsteht (§§ 29 und 31), beträgt bis 2030 jährlich 415 Millionen 
Euro, ab 2031 jährlich rund 770 Millionen Euro. 

Tabelle 1: Darstellung des Erfüllungsaufwandes für die Wirtschaft 

 
Erfüllungssauf-
wand einmalig  

bis 2028 

jährlicher Er-
füllungsauf-

wand bis 2030 

Jährlicher Erfül-
lungsaufwand ab 

2029/2031 

Wirtschaft 46 Mio. Euro 415 Mio. Euro 770 Mio. Euro  
(ab 2031) 

Beteiligung (§ 7) 35 Mio. Euro   4 Mio. Euro  
(ab 2029) 

Datenerhebung 
(§ 11) 6 Mio. Euro   1 Mio. Euro  

(ab 2029) 

Vorgabe an EE-/un-
verm. Abwärme in 
Wärmenetzen (§§ 29 
und 31) 

  415 Mio. Euro 765 Mio. Euro  
(ab 2031) 

Wärmenetzausbau- 
und -dekarbonisie-
rungsfahrpläne 
(§ 32) 

3 Mio. Euro    

Entscheidung über 
die Ausweisung von 
Wärme-/Wasser-
stoffgebieten (§ 26) 

2 Mio. Euro   
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

(a) Zusammenfassung  

Durch das Gesetz entsteht der Verwaltung ein einmaliger Erfüllungsaufwand bis 
2028 in Höhe von rund 535 Millionen Euro. Ab 2029 entsteht ein jährlicher Er-
füllungsaufwand in Höhe von rund 38 Millionen Euro. 

(b) Im Einzelnen 

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Verwaltung für die 
einzelnen Vorgaben dargestellt. Der Verwaltung entsteht Erfüllungsaufwand in 
Artikel 1 durch die Durchführung der Wärmeplanung (§ 4), durch die Beteiligung 
der Akteure vor Ort an der Wärmeplanung (§ 7) und die Bereitstellung von Daten 
(§ 11) sowie durch die Entscheidung über die Ausweisung von Gebieten im Sinne 
des Gebäudeenergiegesetzes (§ 26). 

Die Durchführung der Wärmeplanung, die Beteiligung an der Wärmeplanung und 
das Verarbeiten der Daten erzeugen beim erstmaligen Erstellen der Wärmepläne 
bis 2028 einen einmaligen Erfüllungsaufwand von rund 361 Millionen Euro für 
die Erstellung des zur Veröffentlichung bestimmten Ergebnisses zur Wärmepla-
nung (Fachgutachten), rund 104 Millionen Euro für die Organisation von und die 
Teilnahme an Beteiligungsveranstaltungen, rund 6 Millionen Euro für die Verar-
beitung der Daten und rund 64 Millionen Euro für die Entscheidung über die Aus-
weisung von Gebieten im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes. Für die Fortschrei-
bung der Wärmepläne wurde ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 27 Mil-
lionen Euro für die Erstellung der zugrundeliegenden Fachgutachten, rund 11 Mil-
lionen Euro für die Beteiligung und rund 1 Million Euro für die Verarbeitung der 
Daten abgeschätzt.  

Tabelle 2: Darstellung des Erfüllungsaufwandes für die Verwaltung 

 Erfüllungsaufwand ein-
malige Erstellung bis 

2028 

jährlicher Erfüllungs-
aufwand für Fortschrei-

bung ab 2029 

Verwaltung 535 Mio. Euro 38 Mio. Euro 

Durchführung der Wärme-
planung (§ 4) 361 Mio. Euro 27 Mio. Euro 

Beteiligung (§ 7) 104 Mio. Euro 11 Mio. Euro 

Datenerhebung (§ 11) 6 Mio. Euro 1 Mio. Euro 

Entscheidung über die 
Ausweisung von Wärme-/ 
Wasserstoffgebieten 
(§ 26) 

64 Mio. Euro 0 Mio. Euro 

F. Weitere Kosten 
Das Gesetz verursacht weder weitere Kosten für die Wirtschaft noch Kosten für 
die sozialen Sicherungssysteme. Kostenüberwälzungen, die zu einer Erhöhung 
von Einzelpreisen führen und Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau, ins-
besondere auf das Verbraucherpreisniveau haben, sind im Ergebnis nicht zu er-
warten. Zwar ist anzunehmen, dass die Wärmenetzbetreiber ihre durch den Aus- 
und Umbau der Wärmenetze entstehenden und nicht geförderten Kosten auf die 
Verbraucherpreise umlegen werden. Dem steht aber die Annahme eines in den 
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nächsten Jahren signifikant steigenden Kohlenstoffdioxid-Preises gegenüber, der 
den Weiterbetrieb fossil betriebener Heizungen sukzessive verteuern wird. Es ist 
in der Gesamtschau nicht anzunehmen, dass etwaige erhöhte Preise der Wärme-
netzbetreiber die erhöhten Kosten des Weiterbetriebs fossil betriebener Heizun-
gen durch die Verbraucher übersteigen werden. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
DER BUNDESKANZLER 

Berlin, 4. Oktober 2023 

An die 
Präsidentin des  
Deutschen Bundestages 
Frau Bärbel Bas 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur 
Dekarbonisierung der Wärmenetze 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend sind das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen und das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. 

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG ist als An-
lage 2 beigefügt. 

Der Bundesrat hat in seiner 1036. Sitzung am 29. September 2023 gemäß Artikel 76 Absatz 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 3 ersichtlich Stellung 
zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der als An-
lage 4 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Scholz 
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Entwurf eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur  
Dekarbonisierung der Wärmenetze 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz für die Wärmeplanung  
und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze  

(Wärmeplanungsgesetz – WPG) 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  

T e i l  1  

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  

§ 1 Ziel des Gesetzes 

§ 2 Ziele für die leitungsgebundene Wärmeversorgung 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

T e i l  2  

W ä r m e p l a n u n g  u n d  W ä r m e p l ä n e  

A b s c h n i t t  1  

P f l i c h t  z u r  W ä r m e p l a n u n g  

§ 4 Pflicht zur Wärmeplanung 

§ 5 Bestehender Wärmeplan 

A b s c h n i t t  2  

A l l g e m e i n e  A n f o r d e r u n g e n  a n  d i e  W ä r m e p l a n u n g  

§ 6 Aufgabe der planungsverantwortlichen Stelle 

§ 7 Beteiligung der Öffentlichkeit, von Trägern öffentlicher Belange, der Netzbetreiber sowie weiterer na-
türlicher oder juristischer Personen 

§ 8 Energieinfrastrukturplanungen 

§ 9 Beachtung des Bundes-Klimaschutzgesetzes; Berücksichtigung von Transformationsplänen; Beachtung 
allgemeiner Grundsätze 

Anlage 1 
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A b s c h n i t t  3  

D a t e n v e r a r b e i t u n g  

§ 10 Datenverarbeitung zur Aufgabenerfüllung 

§ 11 Auskunftspflicht und Form der Auskunftserteilung 

§ 12 Anforderungen an die Datenverarbeitung 

A b s c h n i t t  4  

D u r c h f ü h r u n g  d e r  W ä r m e p l a n u n g  

§ 13 Ablauf der Wärmeplanung 

§ 14 Eignungsprüfung und verkürzte Wärmeplanung 

§ 15 Bestandsanalyse 

§ 16 Potenzialanalyse 

§ 17 Zielszenario 

§ 18 Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete 

§ 19 Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr 

§ 20 Umsetzungsstrategie 

§ 21 Anforderungen an einen Wärmeplan für ein Gemeindegebiet mit mehr als 45 000 Einwohnern 

§ 22 Vereinfachtes Verfahren für die Wärmeplanung 

A b s c h n i t t  5  

W ä r m e p l a n  

§ 23 Wärmeplan 

§ 24 Genehmigung des Wärmeplans 

§ 25 Fortschreibung des Wärmeplans 

A b s c h n i t t  6  

E n t s c h e i d u n g  ü b e r  d i e  A u s w e i s u n g  v o n  G e b i e t e n  i m  S i n n e  d e s  G e -

b ä u d e e n e r g i e g e s e t z e s ;  T r a n s f o r m a t i o n  v o n  G a s n e t z e n  

§ 26 Entscheidung über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Was-
serstoffnetzausbaugebiet 

§ 27 Rechtswirkung der Entscheidung 

§ 28 Transformation von Gasverteilernetzen 

T e i l  3  

A n f o r d e r u n g e n  a n  B e t r e i b e r  v o n  W ä r m e n e t z e n  

§ 29 Anteil erneuerbarer Energien in Wärmenetzen 

§ 30 Anteil erneuerbarer Energien in neuen Wärmenetzen 
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§ 31 Vollständige Klimaneutralität in Wärmenetzen bis zum Jahr 2045 

§ 32 Verpflichtung zur Erstellung von Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplänen 

T e i l  4  

S c h l u s s b e s t i m m u n g e n  

§ 33 Verordnungsermächtigungen 

§ 34 Zentrale Veröffentlichung von Wärmeplänen im Internet 

§ 35 Evaluation 

Anlage 1 Daten und Informationen für die Bestandsanalyse 

Anlage 2 Darstellungen im Wärmeplan 

Anlage 3 Anforderungen an Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrpläne nach § 32 

T e i l  1  
A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  

§ 1 

Ziel des Gesetzes 

Ziel dieses Gesetzes ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Umstellung der Erzeugung von sowie der Versor-
gung mit Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme auf erneuerbare Energien, unvermeidbare Abwärme oder 
einer Kombination hieraus zu leisten, zu einer kosteneffizienten, nachhaltigen, sparsamen, bezahlbaren, resilien-
ten sowie treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis spätestens zum Jahr 2045 (Zieljahr) beizutragen und End-
energieeinsparungen zu erbringen. Die Länder können ein früheres Zieljahr bestimmen, das im Rahmen der Um-
setzung dieses Gesetzes zu Grunde zu legen ist.  

§ 2 

Ziele für die leitungsgebundene Wärmeversorgung 

(1) Der Anteil von Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombina-
tion hieraus an der jährlichen Nettowärmeerzeugung in Wärmenetzen soll im bundesweiten Mittel ab dem 1. Ja-
nuar 2030 50 Prozent betragen. 

(2) Wärmenetze sollen zur Verwirklichung einer möglichst kosteneffizienten klimaneutralen Wärmever-
sorgung ausgebaut werden und die Anzahl der Gebäude, die an ein Wärmenetz angeschlossen sind, soll signifikant 
gesteigert werden. 
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§ 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. „Baublock“ ein Gebäude oder mehrere Gebäude oder Liegenschaften, das oder die von mehreren oder sämt-
lichen Seiten von Straßen, Schienen oder sonstigen natürlichen oder baulichen Grenzen umschlossen  oder 
und für die Zwecke der Wärmeplanung als zusammengehörig zu betrachten ist oder sind, 

2. „Straßenabschnitt“ der durch Kreuzungen, Straßenknoten oder Einmündungen begrenzte Teil einer Straße 
einschließlich der anliegenden Bebauung, 

3. „beplantes Gebiet“ der räumliche Bereich, für den ein Wärmeplan erstellt wird,  

4. „beplantes Teilgebiet“ ein Teil des beplanten Gebiets, das aus mehreren Grundstücken oder aus Teilen von, 
aus einzelnen oder mehreren Baublöcken besteht und von der planungsverantwortlichen Stelle für die Un-
tersuchung der möglichen Wärmeversorgungsarten sowie die entsprechende Einteilung in voraussichtliche 
Wärmeversorgungsgebiete zusammengefasst wird, 

5. „planungsverantwortliche Stelle“ der nach Landesrecht für die Erfüllung der Aufgaben nach Teil 2 verant-
wortliche Rechtsträger, 

6. „Wärmeplanung“ eine rechtlich unverbindliche, strategische Fachplanung, die  

a) Möglichkeiten für den Ausbau und die Weiterentwicklung leitungsgebundener Energieinfrastrukturen 
für die Wärmeversorgung, die Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer 
Abwärme oder einer Kombination hieraus sowie zur Einsparung von Wärme aufzeigt und  

b) die mittel- und langfristige Gestaltung der Wärmeversorgung für das beplante Gebiet beschreibt,  

7. „Wärmeplan“ das zur Veröffentlichung bestimmte Ergebnis der Wärmeplanung, 

8. „voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet“ ein Wärmenetzgebiet, ein Wasserstoffnetzgebiet, ein Gebiet 
für die dezentrale Wärmeversorgung oder ein Prüfgebiet, 

9.  „Wärmeversorgungsart“ die einem beplanten Teilgebiet nach den Nummern 10, 11 oder 12 zu Grunde lie-
gende Versorgung, 

10. „Wärmenetzgebiet“ ein beplantes Teilgebiet, in dem ein Wärmenetz besteht oder geplant ist und ein erheb-
licher Anteil der ansässigen Letztverbraucher über das Wärmenetz versorgt werden soll, wobei innerhalb der 
Wärmenetzgebiete zu unterscheiden ist zwischen 

a) Wärmenetzverdichtungsgebieten; das sind beplante Teilgebiete, in denen Letztverbraucher, die sich in 
unmittelbarer Nähe zu einem bestehenden Wärmenetz befinden, mit diesem verbunden werden sollen, 
ohne dass hierfür der Ausbau des Wärmenetzes gemäß Buchstabe b erforderlich würde; 

b) Wärmenetzausbaugebieten; das sind beplante Teilgebiete, in denen es bislang kein Wärmenetz gibt und 
die durch den Neubau von Wärmeleitungen erstmals an ein bestehendes Wärmenetz angeschlossen 
werden sollen; 

c) Wärmenetzneubaugebieten; das sind beplante Teilgebiete, die an ein neues Wärmenetz nach 
Nummer 20 angeschlossen werden sollen, 

11. „Wasserstoffnetzgebiet“ ein beplantes Teilgebiet, in dem ein Wasserstoffnetz besteht oder geplant ist und 
ein erheblicher Anteil der ansässigen Letztverbraucher über das Wasserstoffnetz zum Zweck der Wärmeer-
zeugung versorgt werden soll, 

12. „Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung“ ein beplantes Teilgebiet, das überwiegend nicht über ein 
Wärme- oder ein Gasnetz versorgt werden soll, 

13. „Prüfgebiet“ ein beplantes Teilgebiet, das nicht in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet nach den 
Nummern 10, 11 oder 12 eingeteilt werden soll, weil die für eine Einteilung erforderlichen Umstände noch 
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nicht ausreichend bekannt sind oder weil ein erheblicher Anteil der ansässigen Letztverbraucher auf andere 
Art mit Wärme versorgt werden soll, etwa leitungsgebunden durch grünes Methan im Einklang mit § 28, 

14. „Wärme aus erneuerbaren Energien“ Wärme  

a) aus Geothermie im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 13 des Gebäudeenergiegesetzes vom 8. August 
2020 (BGBl. I S. 1728) in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung, 

b) aus Umweltwärme im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 30 des Gebäudeenergiegesetzes in der am 1. 
Januar 2024 geltenden Fassung, 

c) aus Abwasser im Sinne des § 54 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist, 

d) aus Solarthermie, 

e) aus Biomasse im Sinne des § 3 Absatz 3 des Gebäudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728) in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung sowie aus Altholz der Kategorie III, aus unbehan-
delten Resthölzern, aus Sägerestholz oder aus Industrieholz der Altholzkategorien, sofern die Biomasse 
die Anforderungen des § 71f Absatz 2 bis 4 sowie des § 71g Nummer 3 des Gebäudeenergiegesetzes 
vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung, erfüllt; ausgenom-
men hiervon ist Biomasse aus Rohstoffen mit hohem Risiko indirekter Landnutzungsänderung nach 
Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/807 der Kommission vom 13. März 2019 zur Ergän-
zung der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Bestimmung der Rohstoffe mit hohem Risiko indirekter Landnutzungsänderungen, in deren Fall eine 
wesentliche Ausdehnung der Produktionsflächen auf Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand zu be-
obachten ist, und die Zertifizierung von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und Biomasse-
Brennstoffen mit geringem Risiko indirekter Landnutzungsänderungen (ABl. L 133 vom 21.5.2019, 
S. 1), die durch die Richtlinie (EU) 2018/2001 (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82) vervollständigt 
worden ist; feste Biomasse-Brennstoffe, gasförmige Biomasse-Brennstoffe sowie flüssige Biobrenn-
stoffe müssen die Nachhaltigkeitsanforderungen der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung vom 
2. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5126), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2286) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung erfüllen, 

f) aus grünem Methan, im Sinne von Biomethan, das die Anforderungen an gasförmige Biomasse-Brenn-
stoffe gemäß Buchstabe e erfüllt, Methan, das aus grünem Wasserstoff und biogenem oder atmosphä-
rischem Kohlendioxid hergestellt ist, oder Kombinationen hiervon auch mit Beimischung von grünem 
Wasserstoff, 

g) aus einer Wärmepumpe, die Wärme in ein Wärmenetz einspeist, sofern die Wärmepumpe zum Zeit-
punkt ihrer Installation die in Anhang VII der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len (Neufassung) (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2023/1185 (ABl. L 157 vom 20.6.2023, S. 20) vervollständigt worden ist, festgelegten Mindest-
effizienzkriterien erfüllt, 

h) aus Strom, der aus einem Netz der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 3 Nummer 17 des Energie-
wirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970; 3621), das zuletzt durch Artikel … des Gesetzes 
vom (BGBl. …) geändert worden ist, oder eines geschlossenen Verteilernetzes im Sinne des § 110 des 
Energiewirtschaftsgesetzes bezogen wird, hinsichtlich des durchschnittlichen erneuerbaren Anteils am 
bundesweiten Bruttostromverbrauch des vorangegangenen Kalenderjahres; für den erneuerbaren Anteil 
im Jahr 2030 ist der Zielwert des § 1 Absatz 2 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes anzusetzen, 

i) aus Strom, der in einer Anlage im Sinne des § 3 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 
21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel … des Gesetzes vom (BGBl. …) geändert 
worden ist, erzeugt wurde, die über eine Direktleitung mit der Anlage zur Erzeugung von Wärme ver-
bunden ist oder ausschließlich innerhalb einer Kundenanlage im Sinne des § 3 Nummer 24a oder Num-
mer 24b des Energiewirtschaftsgesetzes erzeugt und verbraucht wurde, 
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j) aus grünem Wasserstoff im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 13b des Gebäudeenergiegesetzes in der 
am 1. Januar 2024 geltenden Fassung einschließlich daraus hergestellter Derivate, sofern der Wasser-
stoff die Anforderungen des § 71f Absatz 3 des Gebäudeenergiegesetzes in der am 1. Januar 2024 gel-
tenden Fassung, erfüllt, 

k) für die von der zuständigen Behörde nach dem Herkunftsnachweisregistergesetz vom 4. Januar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 9) sowie nach einer auf Grundlage von § 6 Absatz 1 des Herkunftsnachweisregister-
gesetzes erlassenen Rechtsverordnung ein Herkunftsnachweis für Wärme aus erneuerbaren Energie-
quellen ausgestellt wurde, 

l) aus einem Wärmespeicher nach Nummer 22, soweit die Energie aus einer der in den Nummern 14 
und 15 genannten Quellen stammt und in das Wärmenetz eingespeist wird, 

15. „unvermeidbare Abwärme“ Wärme, die als unvermeidbares Nebenprodukt in einer Industrieanlage, Strom-
erzeugungsanlage oder im tertiären Sektor anfällt und ohne den Zugang zu einem Wärmenetz ungenutzt in 
die Luft oder in das Wasser abgeleitet werden würde; Abwärme gilt als unvermeidbar, soweit sie aus wirt-
schaftlichen, sicherheitstechnischen oder sonstigen Gründen im Produktionsprozess nicht nutzbar ist und 
nicht mit vertretbarem Aufwand verringert werden kann, 

16. „blauer Wasserstoff“ Wasserstoff aus der Reformierung von Erdgas, dessen Erzeugung mit einem Kohlen-
stoffdioxid-Abscheidungs- und -Speicherungsverfahren gekoppelt wird, 

17. „türkiser Wasserstoff“ Wasserstoff, der über die Pyrolyse von Erdgas hergestellt wird, 

18. „oranger Wasserstoff“ Wasserstoff, der aus Biomasse oder unter Verwendung von Strom aus Anlagen der 
Abfallwirtschaft hergestellt wird, 

19. „Wärmenetz“ eine Einrichtung zur leitungsgebundenen Versorgung mit Wärme, die eine horizontale Aus-
dehnung über die Grundstücksgrenze des Standorts der Anlage oder Anlagen, die die Wärme einspeisen, 
hinaus hat und kein Gebäudenetz ist im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 9a des Gebäudeenergiegesetzes in 
der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung, 

20. „neues Wärmenetz“ ein Wärmenetz nach Nummer 19,  

a) dessen Baubeginn nach dem Ablauf des 31. Dezember 2023 liegt, 

b) das nach dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 4 dieses Gesetzes] erstmals die 
Größe eines Gebäudenetzes im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 9a des Gebäudeenergiegesetzes über-
schreitet oder 

c) dessen Baubeginn zur Netzerweiterung nach dem Ablauf des 31. Dezember 2023 liegt und das nicht 
oder nur in geringem Maße thermisch durch direkte hydraulische Verbindung oder indirekt über Wär-
meübertragung mit einem bestehenden vorgelagerten Netz verbunden ist; ein geringes Maß liegt vor, 
wenn der Anteil der Wärmebereitstellung aus dem bestehenden Netz im Jahresmittel kleiner als 20 Pro-
zent ist, 

21. „Wärmeliniendichte“ der Quotient aus der Wärmemenge in Kilowattstunden, die innerhalb eines Leitungs-
abschnitts an die dort angeschlossenen Verbraucher innerhalb eines Jahres abgesetzt wird, und der Länge 
dieses Leitungsabschnitts in Metern; dabei entspricht ein Leitungsabschnitt einem Straßenabschnitt im Sinne 
der Nummer 2, soweit nichts anderes bestimmt ist, 

22. „Wärmespeicher“ eine Vorrichtung zur zeitlich begrenzten Speicherung von Wärme einschließlich aller 
technischen Vorrichtungen zur Be- und Entladung des Wärmespeichers, 

23. „Energieträger“ ausschließlich für die Zwecke der Bestandsanalyse nach § 15, der Potenzialanalyse nach 
§ 16 sowie für das Zielszenario nach § 17 Braunkohle, Steinkohle, Erdgas, Flüssiggas, Heizöl, Wasserstoff, 
Wasserstoffderivate, insbesondere synthetisches Methan, Grubengas, nichtbiogener Abfall, biogener Abfall, 
Abwärme, feste Biomasse, gasförmige Biomasse, insbesondere Biogas, Biomethan, Deponiegas oder Klär-
gas, flüssige Biomasse, Strom, Solarthermie, oberflächennahe Geothermie, tiefe Geothermie, Umweltwärme 
aus Oberflächengewässern, Grubenwasser, Luft oder Abwasser, 
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24. „Zieljahr“ das Jahr, in dem spätestens die Umstellung auf eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung ab-

geschlossen sein soll. 

(2) Wärme, die aus Grubengas erzeugt wird ist, im Anwendungsbereich dieses Gesetzes der Wärme aus 
erneuerbaren Energien im Sinne des Absatzes 1 Nummer 14 gleichgestellt. 

(3) Wasserstoff nach Absatz 1 Nummer 16, 17 oder Nummer 18 ist grünem Wasserstoff nach Absatz 1 
Nummer 14 Buchstabe j im Sinne dieses Gesetzes gleichgestellt, wenn die Herstellung im Einklang mit den fol-
genden Regelungen bezogen auf Treibhausgasemissionen erfolgt: 

1. Anhang I Nummer 3.10 zu der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission vom 4. Juni 2021 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung 
der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon aus-
zugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung 
an den Klimawandel leistet, und anhand deren bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Be-
einträchtigungen eines der übrigen Umweltziele vermeidet (ABl. L 442 vom 9.12.2021, S. 1) in der jeweils 
geltenden Fassung oder 

2. Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 
Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG (ABl. L 211 vom 
14.8.2009, S. 94) in der jeweils geltenden Fassung, sofern das in dieser Richtlinie in der jeweils geltenden 
Fassung geregelte Treibhausgasminderungsziel um höchstens 3,4 Prozentpunkte nach unten abweicht von 
der in Nummer 1 genannten Regelung. 

Abweichend von Satz 1 ist nur die Regelung nach Satz 1 Nummer 2 anzuwenden, wenn diese gegenüber der 
Regelung nach Satz 1 Nummer 1 ein höheres Treibhausgasminderungsziel gemessen in Kohlendioxid-Äquiva-
lenten pro Megajoule Wasserstoff vorsieht. 

(4) Wärme, die aus folgenden Quellen stammt, ist im Anwendungsbereich dieses Gesetzes unvermeidbarer 
Abwärme im Sinne des Absatzes 1 Nummer 15 gleichgestellt: 

1. Wärme aus thermischer Abfallbehandlung, die nicht unter Absatz 1 Nummer 14 fällt, die 

a) unter Einhaltung der Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, aus der energetischen Verwertung von Abfall gewonnen wird, der 
gemäß § 17 Absatz 1 und 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes der Überlassungspflicht an den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger unterliegt, oder 

b) aus der thermischen Behandlung von Klärschlammen gemäß der Klärschlammverordnung vom 27. Sep-
tember 2017 (BGBl. I S. 3465) in der jeweils geltenden Fassung gewonnen wird;  

2. Wärme, für die von der zuständigen Behörde nach dem Herkunftsnachweisregistergesetz sowie nach einer 
auf Grundlage von § 6 Absatz 1 des Herkunftsnachweisregistergesetzes erlassenen Rechtsverordnung ein 
Herkunftsnachweis für Wärme oder Kälte aus unvermeidbarer Abwärme ausgestellt wurde. 
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T e i l  2  
W ä r m e p l a n u n g  u n d  W ä r m e p l ä n e  

A b s c h n i t t  1  

P f l i c h t  z u r  W ä r m e p l a n u n g  

§ 4 

Pflicht zur Wärmeplanung 

(1) Die Länder sind verpflichtet sicherzustellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet Wärmepläne nach Maßgabe 
dieses Gesetzes spätestens bis zu den in Absatz 2 genannten Zeitpunkten erstellt werden. 

(2) Wärmepläne sind zu erstellen 

1. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 
2024 mehr als 100 000 Einwohner gemeldet sind, sowie 

2. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 
2024 100 000 Einwohner oder weniger gemeldet sind. 

§ 5 bleibt unberührt. 

(3) Die Länder können für bestehende Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 weniger als 10 000 
Einwohner gemeldet sind, ein vereinfachtes Verfahren nach Maßgabe von § 22 vorsehen. Die Länder können 
vorsehen, dass für mehrere Gemeindegebiete eine gemeinsame Wärmeplanung erfolgen kann. 

(4) Befinden sich in Gemeindegebieten Liegenschaften des Bundes, die mittelbar oder unmittelbar der Lan-
des- oder Bündnisverteidigung dienen, sind diese von der Wärmeplanung auszunehmen. Eine Aufnahme dieser 
Liegenschaften in die Wärmeplanung kann nach Zustimmung des und in Abstimmung mit dem Bundesministe-
rium der Verteidigung für Liegenschaften im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung bezie-
hungsweise für Liegenschaften verbündeter Streitkräfte mit der jeweils zuständigen Bundesbehörde entsprechend 
den geltenden Abkommen erfolgen. 

§ 5 

Bestehender Wärmeplan 

(1) Die Pflicht zur Durchführung einer Wärmeplanung nach § 4 Absatz 1 ist nicht für ein beplantes Gebiet 
anzuwenden, für das spätestens zum Ablauf der in § 4 Absatz 2 genannten Umsetzungsfristen auf Grundlage von 
und im Einklang mit Landesrecht ein Wärmeplan erstellt und veröffentlicht wurde. Die Wirksamkeit eines solchen 
nach Landesrecht erstellten Wärmeplans wird durch das Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht berührt. 

(2) Die Pflicht zur Durchführung einer Wärmeplanung nach § 4 Absatz 1 ist nicht für ein beplantes Gebiet 
anzuwenden, für das keine landesrechtliche Regelung besteht, wenn  

1. am … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 4 dieses Gesetzes] ein Beschluss oder eine Entschei-
dung über die Durchführung der Wärmeplanung vorliegt, 

2. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 der Wärmeplan erstellt und veröffentlicht wurde und 

3. die dem Wärmeplan zu Grunde liegende Planung mit den Anforderungen dieses Gesetzes im Wesentlichen 
vergleichbar ist.  
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Die wesentliche Vergleichbarkeit im Sinne des Satzes 1 Nummer 3 ist insbesondere anzunehmen, wenn die Er-
stellung des Wärmeplans  

1. Gegenstand einer Förderung aus Mitteln des Bundes oder eines Landes war oder 

2. nach den Standards der in der Praxis verwendeten Leitfäden erfolgt ist. 

A b s c h n i t t  2  

A l l g e m e i n e  A n f o r d e r u n g e n  a n  d i e  W ä r m e p l a n u n g  

§ 6 

Aufgabe der planungsverantwortlichen Stelle 

Die planungsverantwortliche Stelle führt die Wärmeplanung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
für das beplante Gebiet durch. Sie kann zur Unterstützung bei der Erfüllung dieser Aufgabe Dritte beauftragen. 

§ 7 

Beteiligung der Öffentlichkeit, von Trägern öffentlicher Belange, der Netzbetreiber sowie weiterer natür-
licher oder juristischer Personen 

(1) Die planungsverantwortliche Stelle beteiligt im Rahmen der Wärmeplanung nach Maßgabe des § 13 
die Öffentlichkeit sowie alle Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Wär-
meplanung berührt werden.  

(2) Darüber hinaus beteiligt die planungsverantwortliche Stelle im Rahmen der Wärmeplanung frühzeitig 
und fortlaufend 

1. jeden Betreiber eines Energieversorgungsnetzes, das sich innerhalb des beplanten Gebiets befindet, 

2. jeden Betreiber eines Wärmenetzes, das sich innerhalb des beplanten Gebiets befindet oder daran angrenzt,  

3. jede natürliche oder juristische Person,  

a) die als zukünftiger Betreiber eines Energieversorgungsnetzes oder eines Wärmenetzes innerhalb des 
beplanten Gebiets absehbar in Betracht kommt oder  

b) die sich gegenüber der planungsverantwortlichen Stelle als zukünftiger Betreiber von Energieversor-
gungsnetzen oder Wärmenetzen innerhalb des beplanten Gebiets konkret angeboten hat,  

4. die Gemeinde oder den Gemeindeverband, zu deren oder dessen Gemeindegebiet das beplante Gebiet gehört, 
sofern die planungsverantwortliche Stelle nicht mit der Gemeinde oder dem Gemeindeverband identisch ist.  

Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für das Bundesministerium der Verteidigung sowie für die für Liegenschaften 
der verbündeten Streitkräfte zuständigen Behörden entsprechend den geltenden Abkommen. 

(3) Die planungsverantwortliche Stelle kann außerdem beteiligen: 

1. bestehende sowie ihr bekannte potenzielle Produzenten von Wärme aus erneuerbaren Energien oder von 
unvermeidbarer Abwärme, wenn die Wärme oder Abwärme in ein Wärmenetz innerhalb des beplanten Ge-
biets eingespeist wird oder hierzu geeignet ist, 

2. bestehende sowie ihr bekannte potenzielle Produzenten von gasförmigen Energieträgern nach § 3 Absatz 1 
Nummer 14 Buchstabe e, f, j oder Nummer 16, 17, 18 oder Absatz 2, 
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3. bestehende sowie ihr bekannte potenzielle Großverbraucher von Wärme oder Gas sowie ihr bekannte poten-

zielle Großverbraucher, die gasförmige Energieträger nach § 3 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe e, f, j oder 
Nummer 16, 17, 18 oder Absatz 2 zu stofflichen Zwecken einsetzen, 

4. die Betreiber von Energieversorgungsnetzen, die sich in einem an das beplante Gebiet angrenzenden Gebiet 
befinden, 

5. an das beplante Gebiet angrenzende Gemeinden oder Gemeindeverbände, 

6. andere Gemeinden, Gemeindeverbände, staatliche Hoheitsträger, Gebietskörperschaften, Einrichtungen der 
sozialen, kulturellen oder sonstigen Daseinsvorsorge, öffentliche oder private Unternehmen der Wohnungs-
wirtschaft sowie die für das beplante Gebiet zuständigen Handwerkskammern, 

a) die für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung im beplanten Gebiet oder für den Aus- oder Umbau 
der hierfür notwendigen Infrastruktur nach Einschätzung der planungsverantwortlichen Stelle einen 
Beitrag leisten können oder hierfür von Bedeutung sind oder 

b) deren Interessen in sonstiger Weise von der Wärmeplanung betroffen sind, 

7. weitere juristische Personen oder Personengesellschaften, insbesondere Erneuerbare-Energie-Gemeinschaf-
ten im Sinne des Artikels 2 Satz 2 Nummer 16 der Richtlinie (EU) 2018/2001, sofern deren Interessen durch 
die Wärmeplanung erheblich berührt werden oder deren Beteiligung für die Durchführung der Wärmepla-
nung einen erheblichen Mehrwert bietet. 

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten natürlichen oder juristischen Personen oder Personengesell-
schaften sollen nach Aufforderung durch die planungsverantwortliche Stelle an der Durchführung der Wärmepla-
nung mitwirken, insbesondere durch Erteilung von sachdienlichen Auskünften oder Hinweisen, durch Stellung-
nahmen oder Teilnahme an Besprechungen sowie erforderlichenfalls durch die Übermittlung von Daten an die 
planungsverantwortliche Stelle nach Maßgabe des Abschnitts 3. Die planungsverantwortliche Stelle soll zur Vor-
nahme konkreter Mitwirkungshandlungen die erforderlichen Hinweise geben, insbesondere die zu übermittelnden 
Daten oder Informationen näher bezeichnen. Sie kann für die Übermittlung Fristen setzen. Die Vorschriften des 
Teils 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 167) 
geändert worden ist sowie die Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. C 326 vom 26.10.2012, S. 47) bleiben unberührt. 

(5) Die planungsverantwortliche Stelle organisiert den erforderlichen Austausch zwischen den Beteiligten 
und koordiniert die von ihnen zu erbringenden Mitwirkungshandlungen. Alle Beteiligten stellen in eigener Ver-
antwortung sicher, dass ihre Mitwirkungshandlungen nicht gegen Teil 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen, und die Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. C 
326 vom 26.10.2012, S. 47) verstoßen. 

(6) Wird die Wärmeplanung für ein deutsches Grenzgebiet durchgeführt, kann die planungsverantwortliche 
Stelle mit Einverständnis des jeweiligen Rechtsträgers im Grenzgebiet auch die zuständigen Hoheitsträger oder 
andere Betroffene jenseits der Bundesgrenze informell beteiligen. 

§ 8 

Energieinfrastrukturplanungen 

(1) Im Rahmen der Mitwirkung nach § 7 Absatz 4 und 5 teilen die in § 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 
genannten Beteiligten der planungsverantwortlichen Stelle nach Aufforderung ihre jeweiligen Planungen über 
den Aus- oder Umbau von Strom-, Gas- oder Wärmenetzinfrastruktur im beplanten Gebiet mit bis zum Zieljahr, 
sofern solche Planungen vorliegen. Für Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen ist 
§ 11 Absatz 4 entsprechend anzuwenden. 

(2) Nehmen die in § 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Beteiligten Aus- oder Umbauplanungen 
ihrer Netze vor, so haben sie die Darstellungen des Wärmeplans hierbei zu berücksichtigen. 
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§ 9 

Beachtung des Bundes-Klimaschutzgesetzes; Berücksichtigung von Transformationsplänen; Beachtung 
allgemeiner Grundsätze 

(1) Die planungsverantwortliche Stelle richtet die Wärmeplanung so aus, dass sie die nationalen Ziele des 
Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist, beachtet.  

(2) Die planungsverantwortliche Stelle berücksichtigt vorliegende Planungen gemäß § 8 Absatz 1, Trans-
formationspläne oder Machbarkeitsstudien im Sinne der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wär-
menetze „BEW“ vom 1. August 2022 (BAnz AT 18.08.2022 B1) sowie bestehende oder in Erstellung befindliche 
Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrpläne nach § 32 dieses Gesetzes. 

(3) Die planungsverantwortliche Stelle beachtet die allgemeinen physikalischen, technischen und energie-
wirtschaftlichen Grundsätze sowie wissenschaftlich fundierte Annahmen zur Energieträgerverfügbarkeit und zu 
voraussichtlichen Preisentwicklungen.  

A b s c h n i t t  3  

D a t e n v e r a r b e i t u n g  

§ 10 

Datenverarbeitung zur Aufgabenerfüllung 

(1) Die planungsverantwortliche Stelle ist befugt, zur Erfüllung der ihr nach den Abschnitten 4 bis 6 oblie-
genden Aufgaben für die Bestandsanalyse nach § 15 oder für die Potenzialanalyse nach § 16 Daten schriftlich und 
in elektronischer und maschinenlesbarer Form zu verarbeiten, wenn und soweit dies für die Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. Dies umfasst insbesondere die Erhebung, Speicherung und Verwendung der Daten. Die Daten-
verarbeitung im Rahmen der Potenzialanalyse nach § 16 schließt die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 
ein. 

(2) Endenergieverbräuche von Gas oder Wärme dürfen durch die planungsverantwortliche Stelle nur erho-
ben werden, soweit sie keine personenbezogenen Daten beinhalten. Hierzu kann die Datenerhebung insbesondere 
aggregiert für mindestens fünf benachbarte Hausnummern oder Anschlussnutzer, Messeinrichtungen oder Über-
gabepunkte erfolgen. 

(3) Die planungsverantwortliche Stelle darf zum Zweck der Wärmeplanung erforderliche Daten, die bei 
Statistikämtern, in Plattformen von Bundes- oder Landesbehörden sowie aus dem Gebäuderegister, Grundbuch 
oder Liegenschaftskataster oder sonstigen öffentlichen oder für die planungsverantwortliche Stelle zugänglichen 
Datenbanken oder Netzwerken vorliegen oder vorhanden sind, sowie Informationen aus Energieausweisen erhe-
ben, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. Die Erhebung nach Satz 1 geht einer Erhebung bei 
anderen auskunftspflichtigen Stellen vor. 

(4) Daten zu Heizungsanlagen und Wärmenetzen, die der Versorgung von Gebäuden im Sinne des § 71 
Absatz 7 des Gebäudeenergiegesetzes dienen, dürfen nur mit Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidi-
gung für Liegenschaften im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung verarbeitet werden. Für 
Liegenschaften verbündeter Streitkräfte bedarf es der Zustimmung der jeweils zuständigen Bundesbehörde ent-
sprechend den geltenden Abkommen. 
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§ 11 

Auskunftspflicht und Form der Auskunftserteilung 

(1) Auskunftspflichtig für Erhebungen nach § 10 Absatz 1 durch die planungsverantwortliche Stelle ist 
oder sind  

1. Behörden des Bundes oder der Länder, 

2. Betreiber  

a) eines Energieversorgungsnetzes nach § 3 Nummer 4 des Energiewirtschaftsgesetzes,  

b) einer Messstelle im Sinne von § 3 Nummer 26b des Energiewirtschaftsgesetzes oder § 2 Satz 1 Num-
mer 12 des Messstellenbetriebsgesetzes,  

c) eines Energieversorgungsunternehmens im Sinne des § 3 Nummer 18 des Energiewirtschaftsgesetzes, 

d) eines Wärmenetzes,  

3. der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger im Sinne des § 8 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes 
vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 10 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert worden ist, oder 

4. jeder Beteiligte nach § 7 Absatz 3, soweit die Daten nicht von einem der nach den Nummern 1 bis 3 Aus-
kunftspflichtigen erhoben werden können. 

(2) Der Auskunftspflichtige muss nur Auskünfte über Daten erteilen, die ihm bereits bekannt sind. Die 
Auskünfte sind, soweit möglich, in den angefragten sowohl elektronischen als auch maschinenlesbaren Formaten 
zu erteilen. Dabei sind nach Möglichkeit die vorhandenen bundesweit einheitlichen, massengeschäftstauglichen 
Verfahren der Energiewirtschaft zu nutzen. Die planungsverantwortliche Stelle setzt eine angemessene Frist zur 
Datenübermittlung.  

(3) Die Kosten der Auskunftserteilung an die planungsverantwortliche Stelle nach diesem Gesetz werden 
nicht erstattet, sofern in einer Rechtsvorschrift nicht etwas anderes bestimmt ist. Den Auskunftspflichtigen im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 und 4 sind die für die Übermittlung von Daten nach diesem Gesetz entstehenden 
Aufwendungen von der planungsverantwortlichen Stelle zu ersetzen. Gemeinden, Gemeindeverbänden oder staat-
lichen Hoheitsträgern werden keine Kosten erstattet. 

(4) Daten, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen zu Kritischen Infra-
strukturen nach § 2 Absatz 10 des BSI-Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2821), das zuletzt durch Arti-
kel 12 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1982) geändert worden ist, in Verbindung mit der BSI-Kritis-
verordnung vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. Februar 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 53) geändert worden ist, enthalten, sind von den nach Absatz 1 Auskunftspflichtigen bei 
der Übermittlung als vertraulich zu kennzeichnen. Sonstige gesetzliche Regelungen zum Geheimnisschutz, ge-
setzliche Übermittlungshindernisse und Übermittlungsregelungen bleiben unberührt. Als vertraulich gekenn-
zeichnete Daten dürfen von der planungsverantwortlichen Stelle nicht veröffentlicht werden. 

(5) Daten die die Bundeswehr, verbündete Streitkräfte oder von diesen Stellen beauftragte Stellen ein-
schließlich deren Liegenschaften betreffen, dürfen nur mit Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung 
für Liegenschaften im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung  oder für Liegenschaften ver-
bündeter Streitkräfte mit Zustimmung der jeweils zuständigen Bundesbehörde entsprechend den geltenden Ab-
kommen erhoben werden. 

(6) Kommt ein Auskunftspflichtiger seiner Verpflichtung nach diesem Gesetz nicht nach, so kann die pla-
nungsverantwortliche Stelle ihm gegenüber die zur Einhaltung der Verpflichtungen erforderlichen Maßnahmen 
unter Fristsetzung anordnen. Hinsichtlich den nach Absatz 1 Nummer 1 und 3 Auskunftspflichtigen hat die pla-
nungsverantwortliche Stelle die aufsichtführende Stelle zu ersuchen, entsprechende Maßnahmen anzuordnen. 
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§ 12 

Anforderungen an die Datenverarbeitung 

(1) Die planungsverantwortliche Stelle muss bei der Datenverarbeitung 

1. unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Union sowie Rechtsvorschriften des Bundes oder der 
Länder hinsichtlich der Vertraulichkeit oder der Sicherheit der Daten sowie zum Schutz personenbezogener 
Daten beachten, 

2. unter Berücksichtigung des Stands der Technik geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Vertraulichkeit und der Sicherheit der Daten sowie zum Schutz personenbezogener Daten 
ergreifen,  

3. sicherstellen, dass Veröffentlichungen, insbesondere eines Wärmeplans gemäß § 23 einschließlich der ein-
zelnen wesentlichen Teile nach den §§ 15, 16, 17, 18, 19 oder 20, keine personenbezogenen Daten, Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse oder vertraulichen Informationen zu Kritischen Infrastrukturen enthalten, 

4. sicherstellen, dass Veröffentlichungen im Sinne der Nummer 3 keine Daten enthalten, die die Bundeswehr, 
verbündete Streitkräfte oder von diesen Stellen beauftragte Stellen einschließlich deren Liegenschaften be-
treffen, oder Informationen, die Rückschlüsse auf Fähigkeiten und Verfahren der Bundeswehr und verbün-
deter Streitkräfte zulassen; das Bundesministerium der Verteidigung kann für Liegenschaften im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums der Verteidigung und die jeweils zuständige Bundesbehörde entsprechend 
den geltenden Abkommen für Liegenschaften verbündeter Streitkräfte der Veröffentlichung zustimmen. 

(2) Sobald dies im Hinblick auf die Aufgabenwahrnehmung nach § 10 Absatz 1 möglich ist, sind perso-
nenbezogene Daten zu pseudonymisieren oder, wenn der Zweck der Verarbeitung dies zulässt, zu anonymisieren. 
Sobald personenbezogene Daten nicht mehr, auch nicht in pseudonymisierter oder anonymisierter Form, benötigt 
werden, sind sie unverzüglich zu löschen.  

(3) Eine Pflicht zur Information der betroffenen Personen gemäß Artikel 13 Absatz 3 und Artikel 14 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) besteht nicht. Zum Schutz der berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Personen hat die planungsverantwortliche Stelle die Informationen ortsüblich bekanntzu-
machen. 

A b s c h n i t t  4  

D u r c h f ü h r u n g  d e r  W ä r m e p l a n u n g  

§ 13 

Ablauf der Wärmeplanung 

(1) Die Wärmeplanung nach diesem Gesetz umfasst 

1. den Beschluss oder die Entscheidung der planungsverantwortlichen Stelle über die Durchführung der Wär-
meplanung, 

2. die Eignungsprüfung nach § 14, 

3. die Bestandsanalyse nach § 15, 

4. die Potenzialanalyse nach § 16, 

5. die Entwicklung und Beschreibung eines Zielszenarios nach § 17, 
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6. die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete nach § 18 sowie die Dar-

stellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr nach § 19 und 

7. die Entwicklung einer Umsetzungsstrategie mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen, die innerhalb des be-
planten Gebiets zur Erreichung des Zielszenarios beitragen sollen, nach § 20. 

Durch Landesrecht können zusätzliche Planungs- und Verfahrensschritte vorgesehen werden. 

(2) Die planungsverantwortliche Stelle informiert die betroffene Öffentlichkeit über den Beschluss oder 
die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und veröffentlicht unverzüglich die jeweiligen Ergebnisse der 
Eignungsprüfung nach § 14 sowie nach Maßgabe der Anlage 2 die Ergebnisse der Bestandsanalyse nach § 15 und 
der Potenzialanalyse nach § 16 im Internet. 

(3) Nach Durchführung der Eignungsprüfung, der Bestandsanalyse und der Potenzialanalyse erstellt die 
planungsverantwortliche Stelle einen Entwurf nach Maßgabe der Anlage 2 für  

1. das Zielszenario nach § 17, 

2. die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete nach § 18, 

3. die Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr nach § 19 sowie 

4. die Umsetzungsstrategie nach § 20. 

(4) Die Öffentlichkeit, die in ihren Aufgabenbereichen berührten Behörden, Träger öffentlicher Belange 
und die in § 7 Absatz 2 und 3 genannten Beteiligten erhalten nach Veröffentlichung der Eignungsprüfung, der 
Bestandsanalyse, der Potenzialanalyse sowie des in Absatz 3 genannten Entwurfs die Möglichkeit der Einsicht-
nahme für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessen längeren Frist. Innerhalb dieser Frist können Stellungnahmen 
abgegeben werden.  

(5) Der Wärmeplan wird durch das nach Maßgabe des Landesrechts zuständige Gremium oder die zustän-
dige Stelle beschlossen und anschließend im Internet veröffentlicht. 

§ 14 

Eignungsprüfung und verkürzte Wärmeplanung 

(1) Die planungsverantwortliche Stelle untersucht das beplante Gebiet im Rahmen einer Eignungsprüfung 
auf Teilgebiete, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine Versorgung durch ein Wärmenetz nach § 3 
Absatz 1 Nummer 10 oder ein Wasserstoffnetz nach § 3 Absatz 1 Nummer 11 aufgrund des Absatzes 2 oder 3 
eignen. 

(2) Die Eignung für eine Versorgung durch ein Wärmenetz ist als sehr unwahrscheinlich anzusehen, wenn  

1. in dem beplanten Gebiet oder Teilgebiet derzeit kein Wärmenetz besteht und  

2. aufgrund der Siedlungsstruktur und des daraus resultierenden voraussichtlichen Wärmebedarfs davon aus-
zugehen ist, dass eine künftige Versorgung des Gebiets oder Teilgebiets über ein Wärmenetz nicht wirt-
schaftlich sein wird. 

(3) Die Eignung für eine Versorgung durch ein Wasserstoffnetz ist als sehr unwahrscheinlich anzusehen, 
wenn 

1. in dem beplanten Gebiet oder Teilgebiet derzeit kein Gasnetz besteht oder  

2. in dem beplanten Gebiet oder Teilgebiet ein Gasnetz besteht, aber insbesondere aufgrund der räumlichen 
Lage, der Abnehmerstruktur des beplanten Gebiets oder Teilgebiets und des voraussichtlichen Wärmebe-
darfs davon ausgegangen werden kann, dass die künftige Versorgung über ein Wasserstoffnetz nicht wirt-
schaftlich sein wird.  

(4) Auf ein Gebiet oder ein Teilgebiet nach den Absätzen 2 und 3 kann eine verkürzte Wärmeplanung 
durchgeführt werden, bei der die Bestimmungen der §§ 15 und 18 nicht anzuwenden sind. Ein Teilgebiet, für das 
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eine verkürzte Wärmeplanung erfolgt, wird im Wärmeplan als voraussichtliches Gebiet für die dezentrale Wär-
meversorgung unter Dokumentation der Ergebnisse der Eignungsprüfung dargestellt. Im Rahmen der Potenzial-
analyse gemäß § 16 sind nur diejenigen Potenziale zu ermitteln, die für die Versorgung von Gebieten für die 
dezentrale Versorgung nach § 3 Absatz 1 Nummer 12 in Betracht kommen. Satz 1 gilt nicht für Gebiete nach § 18 
Absatz 5 und die hierfür notwendige Bestandsanalyse § 15. Die planungsverantwortliche Stelle kann für die Ge-
biete nach Satz 1 eine Umsetzungsstrategie nach § 20 entwickeln. 

(5) Die Pflicht zur Fortschreibung des Wärmeplans nach § 25 gilt für ein Gebiet oder Teilgebiet nach 
Absatz 2 oder 3 mit der Maßgabe, dass das beplante Gebiet alle fünf Jahre darauf zu untersuchen ist, ob die Gründe 
für die fehlende Eignung nach Absatz 2 oder 3 weiterhin vorliegen. Ist das nicht der Fall, so sind die Bestimmun-
gen der §§ 15 bis 20 anzuwenden. 

(6) Die Eignungsprüfung kann ohne Erhebung von Daten anhand vorliegender Informationen zur Sied-
lungsstruktur, zur industriellen Struktur, zu Abwärmepotenzialen, zur Lage der Energieinfrastrukturen und zu 
Bedarfsabschätzungen erfolgen. 

§ 15 

Bestandsanalyse 

(1) Im Rahmen der Bestandsanalyse ermittelt die planungsverantwortliche Stelle als Grundlage für das 
Zielszenario nach § 17, für die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete 
nach § 18 Absatz 1, für die Darstellung von Gebieten nach § 18 Absatz 5 und für die Darstellung der Wärmever-
sorgungsarten für das Zieljahr nach § 19  

1. den derzeitigen Wärmebedarf oder Wärmeverbrauch innerhalb des beplanten Gebiets einschließlich der hier-
für eingesetzten Energieträger, 

2. die vorhandenen Wärmeerzeugungsanlagen und  

3. die für die Wärmeversorgung relevanten Energieinfrastrukturanlagen.  

(2) Im Rahmen der Bestandsanalyse sind von der planungsverantwortlichen Stelle die für die Wärmepla-
nung relevanten Informationen und erforderlichen Daten zur aktuellen Versorgung des beplanten Gebiets mit 
Wärme systematisch und qualifiziert zu erheben. Hierzu ist die planungsverantwortliche Stelle nach Maßgabe 
von Abschnitt 3 berechtigt, die in Anlage 1 genannten Daten zu erheben. 

§ 16 

Potenzialanalyse 

(1) Im Rahmen der Potenzialanalyse ermittelt die planungsverantwortliche Stelle quantitativ und räumlich 
differenziert die im beplanten Gebiet vorhandenen Potenziale zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Ener-
gien, zur Nutzung von unvermeidbarer Abwärme und zur zentralen Wärmespeicherung. Bekannte räumliche, 
technische, rechtliche oder wirtschaftliche Restriktionen für die Nutzung von Wärmeerzeugungspotenzialen sind 
zu berücksichtigen.  

(2) Die planungsverantwortliche Stelle schätzt die Potenziale zur Energieeinsparung durch Wärmebedarfs-
reduktion in Gebäuden sowie in industriellen oder gewerblichen Prozessen ab.  

§ 17 

Zielszenario 

(1) Im Zielszenario beschreibt die planungsverantwortliche Stelle für das beplante Gebiet als Ganzes an-
hand der Indikatoren nach Anlage 2 Abschnitt III die langfristige Entwicklung der Wärmeversorgung, die im 
Einklang mit der Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete nach § 18, der 
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Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr nach § 19 und mit den Zielen dieses Gesetzes stehen 
muss.  

(2) Die planungsverantwortliche Stelle entwickelt das Zielszenario auf Grundlage der Ergebnisse der Eig-
nungsprüfung nach § 14, der Bestandsanalyse nach § 15 sowie der Potenzialanalyse nach § 16 im Einklang mit 
der Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete nach § 18 und mit der Dar-
stellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr nach § 19. Sie kann den in § 7 Absatz 2 und 3 genannten 
Beteiligten die Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Zur Bestimmung des maßgeblichen Zielszenarios betrach-
tet die planungsverantwortliche Stelle unterschiedliche jeweils zielkonforme Szenarien, die insbesondere die vo-
raussichtliche Entwicklung des Wärmebedarfs innerhalb des beplanten Gebiets sowie die Entwicklung der für die 
Wärmeversorgung erforderlichen Energieinfrastrukturen berücksichtigen. Aus diesen Szenarien entwickelt die 
planungsverantwortliche Stelle das für die Wärmeplanung des beplanten Gebiets maßgebliche Zielszenario unter 
Darlegung der Gründe. 

§ 18 

Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete 

(1) Die planungsverantwortliche Stelle teilt das beplante Gebiet, sofern es nicht der verkürzten Wärmepla-
nung nach § 14 Absatz 4 unterliegt, auf Grundlage der Bestandsanalyse nach § 15 und der Potenzialanalyse nach 
§ 16 in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete ein. Hierzu stellt die planungsverantwortliche Stelle mit dem 
Ziel einer möglichst kosteneffizienten Versorgung des jeweiligen Teilgebiets auf Basis von Wirtschaftlichkeits-
vergleichen jeweils differenziert für die Betrachtungszeitpunkte nach Absatz 3 dar, welche Wärmeversorgungsart 
sich für das jeweilige beplante Teilgebiet besonders eignet. Besonders geeignet sind Wärmeversorgungsarten, die 
im Vergleich zu den anderen in Betracht kommenden Wärmeversorgungsarten geringe Wärmegestehungskosten, 
geringe Realisierungsrisiken, ein hohes Maß an Versorgungssicherheit und geringe kumulierte Treibhausgasemis-
sionen bis zum Zieljahr aufweisen. Vorschläge zur Versorgung des beplanten Teilgebiets nach Absatz 4 sind von 
der planungsverantwortlichen Stelle bei der Einteilung zu berücksichtigen.  

(2) Ein Anspruch Dritter auf Einteilung zu einem bestimmten voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiet 
besteht nicht. Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine 
bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen. 

(3) Die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete erfolgt für die Be-
trachtungszeitpunkte der Jahre 2030, 2035 und 2040. 

(4) Der Betreiber eines bestehenden Wärmenetzes oder eines Gasverteilernetzes oder der potenzielle Be-
treiber nach § 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 kann der planungsverantwortlichen Stelle nach Maßgabe der nachste-
henden Bestimmungen einen Vorschlag für die Versorgung des beplanten Teilgebiets mittels eines Wärmenetzes 
oder eines Wasserstoffnetzes vorlegen. Darin stellt er die Annahmen und Berechnungen, die dem Vorschlag zu 
Grunde liegen, nachvollziehbar und transparent dar. Ein Vorschlag nach Satz 1 soll spätestens sechs Monate nach 
Veröffentlichung eines Beschlusses oder einer Entscheidung nach § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 vorgelegt wer-
den. Legt der Betreiber eines bestehenden Wärmenetzes oder der potenzielle Betreiber eines Wärmenetzes einen 
Vorschlag für eine Versorgung des beplanten Teilgebiets über ein Wärmenetz vor, stellt er sicher, dass der Vor-
schlag im Einklang mit einem vorliegenden oder in Erstellung befindlichen Wärmenetzausbau- und -dekarboni-
sierungsfahrplan im Sinne von § 32 steht. Legt der Betreiber eines bestehenden Gasverteilernetzes oder der po-
tenzielle Betreiber eines Wasserstoffnetzes einen Vorschlag für eine Versorgung des beplanten Teilgebiets über 
ein Wasserstoffnetz vor, stellt er sicher, dass der Vorschlag im Einklang mit einem vorliegenden oder in Erstellung 
befindlichen verbindlichen Fahrplan im Sinne von § 71k Absatz 1 Nummer 2 des Gebäudeenergiegesetzes steht.  

(5) Zusätzlich zu den voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebieten soll die planungsverantwortliche 
Stelle beplante Teilgebiete mit erhöhtem Energieeinsparpotenzial darstellen. Diese Gebiete kann sie darstellen als 

1. Gebiete, die geeignet erscheinen, zukünftig in einer gesonderten städtebauliche Entscheidung als Sanierungs-
gebiet im Sinne des Ersten Abschnitts des Ersten Teils des Zweiten Kapitels des Baugesetzbuchs festgelegt 
zu werden oder 
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2. Gebiete mit einem hohen Anteil an Gebäuden mit einem hohen spezifischen Endenergieverbrauch für Raum-

wärme, in denen Maßnahmen zur Reduktion des Endenergiebedarfs besonders geeignet sind, die Transfor-
mation zu einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung nach § 1 zu unterstützen; dabei können dies auch 
Umsetzungsmaßnahmen nach § 20 sein. 

§ 19 

Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr 

(1) Die planungsverantwortliche Stelle stellt auf Grundlage der Eignungsprüfung nach § 14, der Be-
standsanalyse nach § 15, der Potenzialanalyse nach § 16 sowie unter Beachtung der Ziele dieses Gesetzes die für 
das beplante Gebiet möglichen Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr dar. Hierzu zeigt sie auf, aus welchen 
Elementen eine Wärmeversorgung ausschließlich auf Grundlage von Wärme aus erneuerbaren Energien oder aus 
unvermeidbarer Abwärme innerhalb des beplanten Gebiets bis zum Zieljahr bestehen kann.  

(2) Die planungsverantwortliche Stelle bestimmt für jedes beplante Teilgebiet und differenziert nach den 
einzelnen voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebieten nach § 3 Absatz 1 Nummer 10, 11 oder Nummer 12 die 
Eignungsstufe. Eignungsstufen sind: 

1. die Wärmeversorgungsart ist für dieses Gebiet im Zieljahr sehr wahrscheinlich geeignet; 

2. die Wärmeversorgungsart ist für dieses Gebiet im Zieljahr wahrscheinlich geeignet; 

3. die Wärmeversorgungsart ist für dieses Gebiet im Zieljahr wahrscheinlich ungeeignet; 

4. die Wärmeversorgungsart ist für dieses Gebiet im Zieljahr sehr wahrscheinlich ungeeignet. 

§ 20 

Umsetzungsstrategie 

(1) Auf Grundlage der Bestandsanalyse nach § 15 sowie der Potenzialanalyse nach § 16 und im Einklang 
mit dem Zielszenario entwickelt die planungsverantwortliche Stelle eine Umsetzungsstrategie mit von ihr unmit-
telbar selbst zu realisierenden Umsetzungsmaßnahmen, mit denen das Ziel der Versorgung mit ausschließlich aus 
erneuerbaren Energien oder aus unvermeidbarer Abwärme erzeugter Wärme bis zum Zieljahr erreicht werden 
kann.  

(2) Die planungsverantwortliche Stelle kann gemeinsam mit den in § 7 Absatz 1, 2 oder Absatz 3 genann-
ten Personen oder anderen Dritten Umsetzungsmaßnahmen im Sinne des Absatzes 1 identifizieren. Zur Umset-
zung von nach Satz 1 identifizierten Maßnahmen kann die planungsverantwortliche Stelle entsprechende Verein-
barungen zur Umsetzung mit den betroffenen Personen oder Dritten abschließen. Die Vorschriften des Teils 1 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie die Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (ABl. L 326 vom 26.10.2012, S. 47) bleiben unberührt. 

§ 21 

Anforderungen an einen Wärmeplan für ein Gemeindegebiet  
mit mehr als 45 000 Einwohnern 

Ein Wärmeplan für ein Gemeindegebiet, in dem zum 1. Januar 2024 mehr als 45 000 Einwohner gemeldet 
sind, soll  

1. mit dem Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ nach Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2023/1791des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2023/955 (Neufassung) (ABl. L 231 vom 20.09.2023, S. 1) im Einklang stehen, 
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2. eine Bewertung der Rolle von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften im Sinne des Artikels 2 Satz 2 Num-

mer 16 der Richtlinie (EU) 2018/2001 oder anderer von den Verbrauchern ausgehender Initiativen enthalten, 
die aktiv zur Umsetzung lokaler Projekte im Bereich Wärmeversorgung beitragen können, 

3. eine Bewertung enthalten, wie die Umsetzung der Strategien und Maßnahmen finanziert werden kann, und 
Finanzierungsmechanismen ermitteln, die es den Verbrauchern ermöglichen, auf Wärmeerzeugung aus er-
neuerbaren Quellen umzustellen, 

4. eine Bewertung potenzieller Synergieeffekte mit den Plänen benachbarter regionaler oder lokaler Behörden 
enthalten, um gemeinsame Investitionen und Kosteneffizienz zu fördern, sowie 

5. von einer nach Landesrecht zuständigen Stelle bewertet werden; dabei kann die planungsverantwortliche 
Stelle geeignete Umsetzungsmaßnahmen auf der Grundlage der Bewertung ergreifen. 

§ 22 

Vereinfachtes Verfahren für die Wärmeplanung 

Sofern ein Land nach Maßgabe des § 4 Absatz 3 ein vereinfachtes Verfahren für die Wärmeplanung vorsieht, 
kann es hierzu insbesondere 

1. den Kreis der nach § 7 zu Beteiligenden reduzieren, wobei den Beteiligten nach § 7 Absatz 2 mindestens 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden soll; 

2. in Ergänzung zur Eignungsprüfung nach § 14 für Teilgebiete ein Wasserstoffnetz ausschließen, wenn für das 
Teilgebiet ein Plan im Sinne von § 9 Absatz 2 vorliegt oder dieser sich in Erstellung befindet und die Ver-
sorgung über ein Wärmenetz wahrscheinlich erscheint. 

A b s c h n i t t  5  

W ä r m e p l a n  

§ 23 

Wärmeplan 

(1) Die planungsverantwortliche Stelle fasst die wesentlichen Ergebnisse der Wärmeplanung im Wärme-
plan zusammen. Sie dokumentiert den Zeitpunkt der Fertigstellung der Wärmeplanung.  

(2) Die Ergebnisse der Eignungsprüfung, der Bestandsanalyse und der Potenzialanalyse, das Zielszenario, 
die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete, die Darstellung der Wärme-
versorgungsart für das Zieljahr sowie die Umsetzungsmaßnahmen sind wesentlicher Teil des Wärmeplans. Sie 
werden nach Maßgabe der Anlage 2 dargestellt. 

(3) Der Wärmeplan wird durch das nach Maßgabe des Landesrechts zuständige Gremium oder die zustän-
dige Stelle beschlossen und anschließend im Internet veröffentlicht. 

(4) Der Wärmeplan hat keine rechtliche Außenwirkung und begründet keine einklagbaren Rechte oder 
Pflichten. 

§ 24 

Genehmigung des Wärmeplans 

Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass die planungsverantwortliche Stelle den Wärmeplan einer 
durch Landesrecht bestimmten Stelle zur Genehmigung vorlegen muss.  



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 29 – Drucksache 20/8654 
 
 

§ 25 

Fortschreibung des Wärmeplans 

(1) Die planungsverantwortliche Stelle ist verpflichtet, den Wärmeplan spätestens alle fünf Jahre zu über-
prüfen und die Fortschritte bei der Umsetzung der ermittelten Strategien und Maßnahmen zu überwachen. Bei 
Bedarf ist der Wärmeplan zu überarbeiten und zu aktualisieren (Fortschreibung). Im Zuge der Fortschreibung soll 
für das gesamte beplante Gebiet die Entwicklung der Wärmeversorgung bis zum Zieljahr aufgezeigt werden. 
Prüfgebiete können bis zum Zieljahr als voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete dargestellt werden, wenn für 
sie eine andere Art der Wärmeversorgung geplant ist. 

(2) Für die Fortschreibung sind die Bestimmungen des Teils 2 entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Pflicht zur Fortschreibung des Wärmeplans ist für einen bestehenden Wärmeplan nach § 5 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Vorgaben dieses Gesetzes im Rahmen der nach dem jeweiligen Landesrecht vor-
gesehenen ersten Fortschreibung eines bestehenden Wärmeplans, spätestens ab dem 1. Juli 2030, zu berücksich-
tigen sind. Satz 1 ist nicht anzuwenden für auf Grundlage eines Wärmeplans beschlossene Maßnahmen oder Pro-
jekte, mit deren Umsetzung am … [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 4 dieses Gesetzes] 
bereits begonnen wurde.  

A b s c h n i t t  6  

E n t s c h e i d u n g  ü b e r  d i e  A u s w e i s u n g  v o n  G e b i e t e n  i m  S i n n e  d e s  G e -
b ä u d e e n e r g i e g e s e t z e s ;  T r a n s f o r m a t i o n  v o n  G a s n e t z e n  

§ 26 

Entscheidung über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasser-
stoffnetzausbaugebiet 

(1) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Wärmeplanung nach § 23 und unter Abwägung der berühr-
ten öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander kann die planungsverantwortliche Stelle oder 
eine andere durch Landesrecht hierzu bestimmte Stelle eine Entscheidung über die Ausweisung eines Gebiets 
zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet nach § 71 Absatz 8 Satz 3 oder 
nach § 71k Absatz 1 Nummer 1 des Gebäudeenergiegesetzes treffen. Die Entscheidung erfolgt grundstücksbezo-
gen. 

(2) Ein Anspruch auf Einteilung eines Grundstücks zu einem Gebiet nach Absatz 1 besteht nicht. 

(3) Die Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 [einsetzen: Datum und Fundstelle für 
Artikel 2] geändert worden ist, über die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung bleiben unberührt.  

(4) Abweichend von Absatz 1 sind im Falle eines bestehenden Wärmeplans im Sinne von § 5 bei der Ent-
scheidung nach Absatz 1 anstelle der Ergebnisse der Wärmeplanung nach § 23 die Ergebnisse dieses bestehenden 
Wärmeplans zu berücksichtigen. Sofern ein Wärmeplan nach § 5 besteht, steht dieser einem auf der Grundlage 
einer bundesgesetzlichen Regelung erstellten Wärmeplan im Sinne des § 71 Absatz 8 Satz 3 oder des § 71k Ab-
satz 1 Nummer 1 des Gebäudeenergiegesetzes gleich. Im Falle eines bestehenden Wärmeplans nach § 5 darf die 
planungsverantwortliche Stelle die Entscheidung nach Absatz 1 vor dem Ablauf des 30. Juni 2028 nur dann tref-
fen, wenn sie den Wärmeplan auf Anpassungsbedarf im Hinblick auf die Ausweisung eines oder mehrerer Was-
serstoffnetzausbaugebiete überprüft hat. Die planungsverantwortliche Stelle kann für die Entscheidung nach 
Absatz 1 bei Bedarf ergänzende Ermittlungen heranziehen. 
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§ 27 

Rechtswirkung der Entscheidung 

(1) Bei der Entscheidung über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder 
als Wasserstoffnetzausbaugebiet nach § 26 handelt es sich um eine Entscheidung nach § 71 Absatz 8 Satz 3 und 
§ 71k Absatz 1 Nummer 1 des Gebäudeenergiegesetzes. 

(2) Die Entscheidung über die Ausweisung eines Gebiets als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärme-
netzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet bewirkt keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsäch-
lich zu nutzen oder eine bestimmte Wärmeversorgungsinfrastruktur zu errichten, auszubauen oder zu betreiben. 

(3) Entscheidungen über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als 
Wasserstoffnetzausbaugebiet sind zu berücksichtigen in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen bei 

1. einer Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bauleitplans und 

2. einer anderen flächenbedeutsamen Planung oder Maßnahme einer öffentlichen Stelle oder von einer Person 
des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. 

(4) Die planungsrechtliche Zulässigkeit und die Genehmigung von Vorhaben zur Umsetzung der Ergeb-
nisse der Wärmeplanung sowie der Entscheidung nach § 26 Absatz 1 richten sich nach den für das jeweilige 
Vorhaben geltenden rechtlichen Grundlagen.  

§ 28 

Transformation von Gasverteilernetzen 

(1) Zum Zweck der Information eines Gebäudeeigentümers, der nach § 71f des Gebäudeenergiegesetzes 
eine Heizungsanlage mit grünem Methan, das ihm über ein netzgebundenes System geliefert wird oder werden 
soll, betreibt oder künftig betreiben will, kann die planungsverantwortliche Stelle im Wärmeplan darstellen, wel-
ches Grundstück an einem bestehenden oder in Planung befindlichen Gasverteilernetz anliegt. 

(2) Die planungsverantwortliche Stelle bestimmt für jedes beplante Teilgebiet, das nach § 18 Absatz 1 als 
Prüfgebiet nach § 3 Absatz 1 Nummer 13 ausgewiesen wurde und in dem ein Gasverteilernetz besteht oder ein 
künftiges Gasverteilernetz geplant ist, die Eignung für eine Versorgung mit grünem Methan im Zieljahr und stellt 
hierzu die Eignungsstufe entsprechend § 19 Absatz 2 Satz 2 dar. Die Einteilung in eine Eignungsstufe im Sinne 
von § 19 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 setzt voraus, dass die Versorgung im Zieljahr mit grünem 
Methan 

1. in Übereinstimmung mit den Netzentwicklungsplänen der Fernleitungsebene und den Planungen der Betrei-
ber der vorgelagerten Gasverteilernetzen steht oder  

2. der Betreiber des Gasverteilernetzes oder des künftigen Gasverteilernetzes darlegt, wie ausreichend grünes 
Methan produziert und gespeichert werden kann, und 

3. zum Zeitpunkt der Einteilung als kosteneffizient und bezahlbar dargestellt werden kann.  

Der Betreiber des Gasverteilernetzes hat der planungsverantwortlichen Stellen alle für die Einteilung relevanten 
Planungen und Unterlagen vorzulegen. 

(3) Der Betreiber eines bestehenden Gasverteilernetzes hat der zuständigen planungsverantwortlichen 
Stelle unaufgefordert mitzuteilen, sobald er beschließt, 

1. sein Verteilernetz oder Teile seines Verteilernetzes vom vorgelagerten Fernleitungs- oder Verteilernetz zu 
entkoppeln oder 

2. in Gebieten oder Teilgebieten den Neuanschluss von Kunden oder die Versorgung mit Gas einzuschränken 
oder einzustellen. 
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(4) Die Informationen nach Absatz 3 sind im Rahmen der Wärmeplanung zu berücksichtigen. 

(5) Die planungsverantwortliche Stelle meldet den für das Zieljahr erwarteten Bedarf an grünem Methan, 
der mit der Einstufung nach Absatz 2 verbunden ist, an die nach Landesrecht zuständige Stelle. Die nach Landes-
recht zuständige Stelle prüft alle fünf Jahre, erstmalig ab dem 1. Januar 2030, ob die ihr übermittelten Bedarfe 
durch verfügbare Potenziale gedeckt werden können. Bei der Ermittlung der verfügbaren Potenziale ist davon 
auszugehen, dass die im Vorjahr der Planungserstellung oder im Vorjahr der Fortschreibung für die Stromerzeu-
gung eingesetzten gasförmigen Biomasse-Brennstoffe auch weiterhin zur Stromerzeugung verwendet werden. 
Die Vorgaben des § 71f Absatz 4 des Gebäudeenergiegesetzes sind entsprechend anzuwenden. Sollte sich eine 
erhebliche Lücke abzeichnen, informiert die nach Landesrecht zuständige Stelle die betroffenen planungsverant-
wortlichen Stellen. Diese müssen den Sachverhalt bei der nächsten Fortschreibung ihres jeweiligen Wärmeplans 
berücksichtigen. 

T e i l  3  
A n f o r d e r u n g e n  a n  B e t r e i b e r  v o n  W ä r m e n e t z e n  

§ 29 

Anteil erneuerbarer Energien in Wärmenetzen 

(1) Die jährliche Nettowärmeerzeugung muss für jedes Wärmenetz ab den genannten Zeitpunkten aus den 
folgenden Wärmequellen gespeist werden: 

1. ab dem 1. Januar 2030 zu einem Anteil von mindestens 30 Prozent aus erneuerbaren Energien, unvermeid-
barer Abwärme oder einer Kombination hieraus,  

2. ab dem 1. Januar 2040 zu einem Anteil von mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren Energien, unvermeid-
barer Abwärme oder einer Kombination hieraus. 

(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde soll auf Antrag durch Bescheid eine Verlängerung der Frist 
nach Absatz 1 Nummer 1 bis längstens zum Ablauf des 31. Dezember 2034 oder der Frist nach Absatz 1 
Nummer 2 bis längstens zum Ablauf des 31. Dezember 2044 gewähren, wenn die Einhaltung der Vorgaben im 
Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer 
unbilligen Härte führen würde. Eine unbillige Härte liegt insbesondere vor, wenn  

1. sich eine Maßnahme, die für die geplante Dekarbonisierung erforderlich ist, verzögert und der Wärmenetz-
betreiber dies nicht zu vertreten hat oder  

2. die vorläufige oder endgültige Stilllegung einer Anlage oder von Teilkapazitäten einer Anlage nicht mit den 
Anforderungen nach § 13b des Energiewirtschaftsgesetzes im Einklang steht und die Vorgaben nach 
Absatz 1 aus diesem Grund nicht eingehalten werden können.  

Eine Fristverlängerung nach Satz 1 setzt voraus, dass 

1. ein Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan nach § 32 vorliegt, 

2. der Wärmenetzbetreiber darlegt, wie die Vorgaben des Absatzes 1 im Rahmen der Fristverlängerung erreicht 
werden und 

3. die Einhaltung der Vorgaben nach § 31 nicht gefährdet ist. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 muss die jährliche Nettowärmeerzeugung für ein Wärmenetz bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2034 zu einem Anteil von mindestens 30 Prozent aus erneuerbaren Energien, un-
vermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist werden, wenn der Wärmenetzbetreiber eine 
komplexe Maßnahme umsetzt, die für die geplante Dekarbonisierung erforderlich ist, und darlegt, dass eine Rea-
lisierung aufgrund von aufwändigen Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht zu dem in Absatz 1 Nummer 1 
genannten Zeitpunkt möglich wäre. Eine Maßnahme ist insbesondere komplex, wenn 
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1. eine Genehmigung nach dem Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist, erforderlich ist, 

2. eine Genehmigung nach dem Wasserhaushaltsgesetz erforderlich ist und die Erlaubnis oder Bewilligung 
nicht innerhalb von zwei Jahren erfolgt oder 

3. Investitionen im Umfang von mindestens 150 Millionen Euro durchgeführt werden. 

Der Wärmenetzbetreiber muss die komplexe Maßnahme der nach Landesrecht zuständigen Behörde bis zum Ab-
lauf 31. Dezember 2026 anzeigen und bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 mit dem Bau begonnen haben. Die 
nach Landesrecht zuständige Behörde kann die Vorlage entsprechender Unterlagen und Dokumente verlangen. 

(4) Absatz 1 Nummer 1 ist nicht anzuwenden auf ein Wärmenetz, das nahezu ausschließlich der Versor-
gung gewerblicher oder industrieller Verbraucher mit Prozesswärme dient. 

(5) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2034 für ein Wärmenetz, 
das mit einem Anteil von mindestens 70 Prozent mit Nutzwärme durch den Einsatz fossiler Energieträger aus 
einer geförderten Anlage im Sinne des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I 
S. 2498) in der jeweils geltenden Fassung gespeist wird, die Pflicht nach Absatz 1 Nummer 1 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die übrige in das Wärmenetz gespeiste Wärme aus erneuerbarer Energie, aus unvermeidbarer 
Abwärme oder aus einer Kombination aus beidem zu erzeugen ist.  

(6) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 2, 3, 4 oder 5 ist vom Betreiber des Wärmenet-
zes gegenüber der nach Landesrecht zuständigen Behörde zu bestätigen. Die nach Landesrecht zuständige Be-
hörde kann die Vorlage entsprechender Unterlagen und Dokumente verlangen. Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle übermittelt der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Anforderung alle für das Wär-
menetz vorliegenden Informationen und Unterlagen, soweit sie für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Ge-
setz erforderlich sind und der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sichergestellt ist.  

(7) Der an das Wärmenetz angeschlossene Kunde kann vom Betreiber des Wärmenetzes einen geeigneten 
Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 1 oder eine vorliegende Befreiung nach den 
Absätzen 2, 3, 4 oder 5 verlangen. Ein Kunde, der an ein Wärmenetz angeschlossen ist, das nicht den Anforde-
rungen der vorstehenden Absätze entspricht, hat das Recht, sich von dem Wärmenetz abzukoppeln, um sich mit 
Wärme aus erneuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus zu versorgen. Das 
Abkopplungsrecht besteht nicht, wenn die Anforderungen nach Absatz 1 nur vorübergehend unterschritten oder 
absehbar erreicht werden. Regelungen zu einem Anschluss- und Benutzungszwang zum Zweck des Klima- und 
Ressourcenschutzes sind hiervon unberührt. 

(8) § 71 Absatz 7 des Gebäudeenergiegesetzes ist im Hinblick auf die Anforderungen nach Absatz 1 für 
Wärmenetze entsprechend anzuwenden. 

(9) Die Länder können abweichend von Absatz 1 höhere Anteile an erneuerbarer Wärme oder unvermeid-
barer Abwärme an der jährlichen Nettowärmeerzeugung in Wärmenetzen für die jeweils genannten Zeitpunkte 
festlegen. 

§ 30 

Anteil erneuerbarer Energien in neuen Wärmenetzen 

(1) Jedes neue Wärmenetz muss ab dem 1. Januar 2024 zu einem Anteil von mindestens 65 Prozent der 
jährlichen Nettowärmeerzeugung mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder ei-
ner Kombination hieraus gespeist werden.  

(2) Der Anteil Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge in neuen Wärmenetzen ist ab dem 1. Ja-
nuar 2024 begrenzt und zwar 

1. in Wärmenetzen mit einer Länge von 20 Kilometern bis 50 Kilometer auf maximal 35 Prozent oder  

2. in Wärmenetzen mit einer Länge von mehr als 50 Kilometern auf maximal 25 Prozent. 
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Satz 1 ist nicht anzuwenden für Wärme aus thermischer Abfallbehandlung, die unter § 3 Absatz 1 Nummer 14 
Buchstabe e fällt. Eine bestehende Anlage, die bis zum … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 4 dieses 
Gesetzes] den Dauerbetrieb aufgenommen hat und Wärme aus Biomasse erzeugt, die in ein Wärmenetz einge-
speist wird, ist im Rahmen der Bestimmung des Biomasseanteils nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen.  

(3) § 29 Absatz 7 und 8 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 31 

Vollständige Klimaneutralität in Wärmenetzen bis zum Jahr 2045 

(1) Jedes Wärmenetz muss spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 vollständig mit Wärme aus 
erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist werden.  

(2) Der Anteil Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge in Wärmenetzen ist ab dem 1. Januar 2045 
begrenzt, und zwar 

1. in Wärmenetzen mit einer Länge von 20 Kilometern bis 50 Kilometer auf maximal 25 Prozent oder 

2. in Wärmenetzen mit einer Länge von mehr als 50 Kilometern auf maximal 15 Prozent. 

§ 30 Absatz 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.  

§ 32 

Verpflichtung zur Erstellung von Wärmenetzausbau- 
und -dekarbonisierungsfahrplänen 

(1) Jeder Betreiber eines Wärmenetzes, das nicht bereits vollständig mit Wärme aus erneuerbaren Energien, 
aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist wird, ist verpflichtet, bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2026 für sein Wärmenetz einen Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan zu erstellen 
und der durch Rechtsverordnung nach § 33 Absatz 5 bestimmten Behörde vorzulegen. Der Wärmenetzausbau- 
und -dekarbonisierungsfahrplan muss den in Anlage 3 bestimmten Anforderungen entsprechen. Er ist auf der 
Internetseite des Betreibers des Wärmenetzes zu veröffentlichen. Daten im Sinne des § 11 Absatz 4 können durch 
den Betreiber des Wärmenetzes von der Veröffentlichung ausgenommen werden. 

(2) Die Pflicht nach Absatz 1 ist nicht anzuwenden für den Betreiber eines Wärmenetzes, für das ein Trans-
formationsplan oder eine Machbarkeitsstudie im Sinne der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wär-
menetze - „BEW“ vom 1. August 2022 (BAnz AT 18.08.2022 B1) in der jeweils geltenden Fassung erstellt wurde 
und für das  

1. der Betreiber des Wärmenetzes bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 einen Antrag auf Förderung nach 
Nummer 4.1 (Modul 1) der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze - „BEW“ vom 
1. August 2022 (BAnz AT 18.08.2022 B1) beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle stellt oder 

2. der Transformationsplan oder die Machbarkeitsstudie vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
durch bestandskräftigen Förderbescheid auf einen Antrag nach Nummer 4.2 (Modul 2) der Richtlinie für die 
Bundesförderung für effiziente Wärmenetze - „BEW“ vom 1. August 2022 (BAnz AT 18.08.2022 B1) beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 gebilligt 
wird.  

Absatz 1 Satz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Pflicht nach Absatz 1 ist nicht anzuwenden für den Betreiber eines Wärmenetzes, das eine Länge 
von 1 Kilometer nicht überschreitet. Für den Betreiber eines Wärmenetzes, das eine Länge von 10 Kilometern 
nicht überschreitet und zum in Absatz 1 genannten Zeitpunkt bereits zu einem Anteil von mindestens 65 Prozent 
mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist 
wird, ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass auf die Darstellungen nach Anlage 3 Abschnitt II bis IV 
verzichtet werden kann. 
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(4) Daten, die die Bundeswehr, verbündete Streitkräfte oder von diesen beauftragte Stellen einschließlich 
deren Liegenschaften betreffen oder Informationen, die Rückschlüsse zu Fähigkeiten und Verfahren der Bundes-
wehr und verbündeter Streitkräfte enthalten, dürfen nur mit Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidi-
gung für Liegenschaften im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung oder für Liegenschaften 
verbündeter Streitkräfte nur mit Zustimmung der jeweils zuständigen Bundesbehörde entsprechend den geltenden 
Abkommen erhoben, verarbeitet und veröffentlicht werden. 

(5) Der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan hat einen bestehenden oder in Planung befind-
lichen Wärmeplan zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf die Einteilung von beplanten Teilgebieten 
zu einem Wärmeversorgungsgebiet im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 8. 

T e i l  4  
S c h l u s s b e s t i m m u n g e n  

§ 33 

Verordnungsermächtigungen 

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, die Pflicht zur Erstellung eines Wärmeplans nach § 4 
Absatz 1 und zur Erfüllung der Aufgaben nach Teil 2 durch Rechtsverordnung auf Gemeinden, Gemeindever-
bände oder sonstige Rechtsträger in ihrem Hoheitsgebiet zu übertragen und sie damit als planungsverantwortliche 
Stellen zu bestimmen. Dabei können die Landesregierungen bestimmen, dass diese die Pflicht und die Aufgaben 
in eigener Verantwortung wahrnehmen, soweit Bundes- oder Landesrecht nicht entgegensteht. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die nach § 26 Absatz 1 für die 
Entscheidung über die Ausweisung sowie über die nach § 28 Absatz 5 für die Überprüfung der übermittelten 
Bedarfe zuständige Stelle zu bestimmen. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das vereinfachte Verfahren nach 
§ 22 näher auszugestalten. 

(4) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung ein Genehmigungsverfahren im 
Sinne von § 24 einzuführen und die zuständige Genehmigungsbehörde zu bestimmen. Die Landesregierungen 
werden ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Verfahren zur Bewertung nach § 21 Nummer 5 zu regeln. 

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die für die Überwachung der 
Pflichten nach Teil 3 dieses Gesetzes zuständige Behörde zu bestimmen. 

§ 34 

Zentrale Veröffentlichung von Wärmeplänen im Internet 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird erstellte Wärmepläne auf einer Internetseite 
zentral zugänglich machen. Die Veröffentlichung erfolgt erstmalig sechs Monate nach Ablauf der jeweiligen Fris-
ten in § 4 Absatz 2. Auf dieser Internetseite wird ferner für die Jahre 2030 und 2040 sowie den Stichtag 1. Januar 
2045 der bundesweite Anteil der Nettowärmeerzeugung in Wärmenetzen mit Wärme aus erneuerbaren Energien, 
oder aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination aus beidem ausgewiesen. Die Länder sind 
verpflichtet, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hierzu auf Anforderung die erforderlichen 
Informationen mitzuteilen. 
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§ 35 

Evaluation 

(1) Die Bundesregierung wird die Wirkung der Regelungen zur Wärmeplanung und die Erreichung des 
Ziels nach § 2 Absatz 1, der Zwischenziele zur Dekarbonisierung der Wärmenetze nach § 29 Absatz 1 sowie der 
Vorgaben zum Zieljahr nach § 31 Absatz 1 evaluieren. 

(2) Die erstmalige Evaluierung erfolgt zum Ablauf des 31. Dezember 2027. Hierbei wird überprüft, 

1. ob für alle Gebiete nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Wärmepläne erstellt worden sind, 

2. für wie viele Gebiete nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Wärmepläne erstellt worden sind, 

3. welchen Anteil des Hoheitsgebiets der einzelnen Länder die bereits beplanten Gebiete ausmachen, 

4. für wie viele Gebiete Entscheidungen nach § 26 Absatz 1 getroffen worden sind, 

5. ob auf der Grundlage der Pläne nach § 32 die Erreichung des Ziels nach § 2 Absatz 1 sowie der Zwischen-
ziele nach § 29 Absatz 1 gewährleistet ist, 

6. die Notwendigkeit und der Umfang der Begrenzung des Anteils Biomasse an der jährlich erzeugten Wärme-
menge in neuen Wärmenetzen nach § 30 Absatz 2. 

Zur Überprüfung werden die Mitteilungen der Länder nach § 34 Satz 2 genutzt. 

(3) Weitere Evaluierungen erfolgen zu den folgenden Zeitpunkten: 

1. im Jahr 2031  

a) ob die Wärmeplanung flächendeckend und deutschlandweit durchgeführt worden ist, 

b) für wie viele Gebiete Entscheidungen nach § 26 Absatz 1 getroffen worden sind, 

c) zur Erreichung des Ziels nach § 2 Absatz 1 sowie des Zwischenziels nach § 29 Absatz 1 Nummer 1,  

d) die Notwendigkeit und der Umfang der Begrenzung des Anteils Biomasse an der jährlich erzeugten 
Wärmemenge in Wärmenetzen ab dem 1. Januar 2045 nach § 31 Absatz 2,  

2. im Jahr 2041 zur Erreichung des Zwischenziels nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 und  

3. im Jahr 2045 zur Erfüllung der Vorgaben des Zieljahres nach § 31 Absatz 1.  

Zur Überprüfung werden die Mitteilungen der Länder nach § 34 Satz 2 genutzt.  
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Anlage 1 
(zu § 15) 

Daten und Informationen für die Bestandsanalyse  
Die planungsverantwortliche Stelle ist berechtigt, unter Beachtung der Bestimmungen von Teil 2 Abschnitt 3 für 
die Bestandsanalyse nach § 15 die folgenden Daten zu erheben: 

1. nach Maßgabe von § 10 Absatz 2 bei bestehender leitungsgebundener Gasversorgung die bei Mehrfamilien-
häusern adressbezogenen, bei Einfamilienhäusern nur aggregiert für mindestens fünf Hausnummern und bei 
bestehender leitungsgebundener Wärmeversorgung die auf die Übergabestation bezogenen gemittelten jähr-
lichen Gas- oder Wärmeverbräuche der letzten drei Jahre in Kilowattstunden pro Jahr, 

2. bei Mehrfamilienhäusern adressbezogene, bei Einfamilienhäusern nur aggregiert für mindestens drei Haus-
nummern Informationen und Daten zu dezentralen Wärmeerzeugungsanlagen mit Verbrennungstechnik 

a) zur Art des Wärmeerzeugers, zum Beispiel zentraler Brennwertkessel, Etagenheizung, Therme, 

b) zum eingesetzten Energieträger,  

c) zur thermischen Leistung des Wärmeerzeugers in Kilowatt,  

3. Informationen und Daten zum Gebäude, bei Mehrfamilienhäusern adressbezogenen, bei Einfamilienhäusern 
nur aggregiert, 

a) zur Lage, 

b) zur Nutzung, 

c) zur Nutzfläche sowie 

d) zum Baujahr, 

4. im Falle von industriellen, gewerblichen oder sonstigen Unternehmen, die Wärme in ihren Prozessen einset-
zen, oder unvermeidbare Abwärme erzeugen, liegenschaftsbezogene Informationen und Daten 

a) zum jährlichen Prozesswärmeverbrauch der letzten drei Jahre in Gigawattstunden pro Jahr, der nicht 
über die Daten nach Nummer 1 erhoben werden kann, jedenfalls mit Angabe zur Größenordnung in den 
Bandbreiten von 0,1 Gigawattstunden bis einschließlich 2,5 Gigawattstunden, mit einer Bandbreite von 
0,5 Gigawattstunden von 2,5 bis 7,5 Gigawattstunden sowie mit einer Bandbreite von 2 Gigawattstun-
den über 7,5 Gigawattstunden, 

b) zu den eingesetzten Energieträgern,  

c) zu unvermeidbaren Abwärmemengen nach Maßgabe von § 17 Absatz 1 bis 4 des Energieeffizienzge-
setzes, 

d) zur geplanten Transformation der Prozesswärmeversorgung und zu den hierzu vorgesehenen Maßnah-
men, 

5. Informationen zu bereits bestehenden, konkret geplanten oder bereits genehmigten  

a) Wärmenetzen 

aa) zur Lage, die straßenbezogen zu benennen ist, 

bb) zur Art, dabei ist zu unterscheiden nach Wasser oder Dampf, 

cc) zum Jahr der Inbetriebnahme,  

dd) zur gesamten Wärmenachfrage in Kilowattstunden, sowohl jährlich als auch im Jahresgang, 

ee) zur gesamten Anschlussleistung in Kilowatt, 

ff) zur Auslastung bei Spitzenlast in Prozent, 
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gg) zu Vor- und Rücklauftemperaturen in Grad Celsius, gemessen am Wärmeerzeuger, 

hh) zur gesamten Trassenlänge in Kilometern,  

ii) zur Gesamtanzahl der Anschlüsse, 

jj) zur Höhe der Wärmeverteilverluste,  

b) Wärmeerzeugern 

aa) zur Lage, 

bb) zur Art, 

cc) zu Energieträgern, ihrer Art und der eingesetzten Menge, 

dd) zu thermischer Leistung in Kilowatt, 

ee) zu eingespeister Wärmemenge der letzten drei Jahre in Kilowattstunden pro Jahr,  

ff) zu vorliegenden Transformationsplänen nach der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, 

6. Informationen zu bereits bestehenden, konkret geplanten oder bereits genehmigten Gasnetzen, insbesondere  

a) zur Lage, die straßenbezogen zu benennen ist,  

b) zur Art, das heißt Methan oder Wasserstoff,  

c) zum Jahr der Inbetriebnahme, das straßenbezogen zu erfassen ist, soweit bisher dokumentiert,  

d) zur gesamten Gasnachfrage nach Druckebene in Kilowattstunden, sowohl jährlich als auch im Jahres-
gang,  

e) zur gesamten Anschlussleistung nach Druckebene in Kilowatt,  

f) zur Auslastung bei Spitzenlast in Prozent, bezogen auf das Versorgungsgebiet,  

g) zur gesamten Trassenlänge nach Druckebenen in Kilometern und  

h) zur Gesamtanzahl der Anschlüsse nach Druckebenen; 

7. Informationen und Daten zu bereits bestehenden, konkret geplanten oder bereits genehmigten Stromnetzen 
auf Hoch- und Mittelspannungsebene einschließlich der Umspannstationen auf Mittelspannung und Nieder-
spannung, insbesondere  

a) zur Lage,  

b) zur Höhe der freien Netzanschlusskapazität sowie  

c) im Falle geplanter oder bereits genehmigter Vorhaben zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme, 

8. Informationen zu geplanten Optimierungs-, Verstärkungs-, Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen im Nie-
derspannungsnetz, 

9. Informationen zu Kläranlagen, die für die Abwasserwärmenutzung relevant sind, mindestens die Kapazität 
in Einwohnergleichwerten, 

10. Informationen zu Abwassernetzen mit einer Mindestnennweite von DN 800,  

a) zur Lage, die straßenbezogen zu benennen ist,  

b) zur Nennweite in Metern, die straßenbezogen anzugeben ist,  

c) zum Jahr der Inbetriebnahme, das straßenbezogen zu erfassen ist, und  

d) zum Trockenwetterabfluss, 
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11. Informationen zu Bauleitplänen, die bereits wirksam sind oder die aufgestellt werden, anderen städtebauli-

chen Planungen und Konzepten sowie zu Planungen anderer öffentlicher Planungsträger, die Auswirkungen 
auf die Wärmeplanung haben können. 
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Anlage 2 
(zu § 23) 

Darstellungen im Wärmeplan 
Im Wärmeplan sind die Ergebnisse der Wärmeplanung textlich und grafisch sowie kartografisch darzustellen. 

I. Darstellung der Ergebnisse der Bestandsanalyse nach § 15 

1. Textliche und grafische Darstellungen der Bestandsanalyse 

Als Ergebnisse der Bestandsanalyse sind im Wärmeplan für das beplante Gebiet textlich oder grafisch darzustel-
len: 

1. der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch von Wärme nach Energieträgern und Endenergiesektoren in Ki-
lowattstunden und daraus resultierende Treibhausgasemissionen in Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalent, 

2. der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am jährlichen Endenergieverbrauch 
von Wärme nach Energieträgern in Prozent, 

3. der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme nach Energieträgern in Kilowattstun-
den, 

4. der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am jährlichen Endenergieverbrauch 
leitungsgebundener Wärme nach Energieträgern in Prozent, 

5. die aktuelle Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger, einschließlich Hausübergabestationen, nach Art der Wär-
meerzeuger einschließlich des eingesetzten Energieträgers. 

2. Kartografische Darstellungen der Bestandsanalyse 

Als Ergebnisse der Bestandsanalyse sind im Wärmeplan für das beplante Gebiet kartografisch darzustellen:  

1. die Wärmeverbrauchsdichten in Megawattstunden pro Hektar und Jahr in Form einer baublockbezogenen 
Darstellung, 

2. die Wärmeliniendichten in Kilowattstunden pro Meter und Jahr in Form einer straßenabschnittbezogenen 
Darstellung, 

3. der Anteil der Energieträger am jährlichen Endenergieverbrauch für Wärme in Form einer baublockbezoge-
nen Darstellung, 

4. die Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger, einschließlich Hausübergabestationen, nach Art der Wärmeerzeuger 
in Form einer baublockbezogenen Darstellung, 

5. der überwiegende Gebäudetyp in Form einer baublockbezogenen Darstellung,  

6. die überwiegende Baualtersklasse der Gebäude in Form einer baublockbezogenen Darstellung, 

7. die Kunden oder die Letztverbraucher nach § 7 Absatz 3 Nummer 3 in Form einer standortbezogenen Dar-
stellung, 

8. bestehende sowie geplante und genehmigte 

a) Wärmenetze und -leitungen mit Informationen  

aa) zur Lage, 

bb) zur Art: Wasser oder Dampf, 

cc) zum Jahr der Inbetriebnahme,  

dd) zur Temperatur,  

ee) zur gesamten Trassenlänge und  



 

Drucksache 20/8654 – 40 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

ff) zur Gesamtanzahl an Anschlüssen, 

b) Gasnetze mit Informationen  

aa) zur flächenhaften Lage, also baublock- und nicht leitungsbezogen, 

bb) zur Art: Methan, Wasserstoff 

cc) zum Jahr der Inbetriebnahme,  

dd) zur gesamten Trassenlänge und  

ee) zur Gesamtanzahl an Anschlüssen, 

c) Abwassernetze und -leitungen mit Informationen zum Trockenwetterabfluss, 

9. jede bestehende, geplante oder genehmigte Wärmeerzeugungsanlage, einschließlich Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen, die in ein Wärmenetz einspeist, mit Informationen zur abgabeseitigen Nennleistung, zum Jahr 
der Inbetriebnahme und zum Energieträger in Form einer standortbezogenen Darstellung, 

10. jeder bestehende, geplante oder genehmigte Wärme- und Gasspeicher, differenziert nach Art des Gases, der 
gewerblich betrieben wird, in Form einer standortbezogenen Darstellung, 

11. jede bestehende, geplante oder genehmigte Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff oder synthetischen Gasen 
mit einer Kapazität von mehr als 1 Megawatt installierter Elektrolyseleistung in Form einer standortbezoge-
nen Darstellung. 

Die kartografische Darstellung erfolgt grundsätzlich unter Verwendung von unterschiedlichen Ebenen. Sie stellt 
die Informationen möglichst vollständig, transparent und nachvollziehbar dar. Vertrauliche Daten, insbesondere 
sicherheitsrelevante Daten und Daten zu Kritischen Infrastrukturen sowie alle Daten mit Bezug zur Landes- und 
Bündnisverteidigung werden nicht dargestellt. 

II. Potenzialanalyse nach § 16 

Im Wärmeplan sind als Ergebnis der Potenzialanalyse für das beplante Gebiet die ermittelten Potenziale quanti-
tativ und nach Energieträgern sowie räumlich differenziert kartografisch auszuweisen. Die Darstellung der Po-
tenziale im Wärmeplan erfolgt mit dem Ziel, Wärmeversorgern und -verbrauchern möglichst konkrete Anhalts-
punkte zu geben, welche Energiequellen sie in vertiefenden Analysen und Planungen genauer untersuchen sollten. 
Im Rahmen der Potenzialanalyse sind Ausschlussgebiete wie Wasserschutzgebiete oder Heilquellengebiete räum-
lich differenziert auszuweisen. Die abgeschätzten Potenziale zur Energieeinsparung durch Wärmebedarfsreduk-
tion in Gebäuden und industriellen und gewerblichen Prozessen werden räumlich differenziert dargestellt. In Ge-
bieten mit mehr als 45 000 Einwohnern soll die Bewertung potenzieller Synergieeffekte mit den Plänen benach-
barter regionaler oder lokaler Behörden aufgenommen werden, auch hinsichtlich gemeinsamer Investitionen und 
Kosteneffizienz. 

III. Zielszenario nach § 17 

Das Zielszenario nach § 17 beschreibt anhand der nachfolgenden Indikatoren, wie das Ziel einer auf erneuerbaren 
Energien oder der Nutzung von unvermeidbarer Abwärme basierenden Wärmeversorgung erreicht werden soll. 
Die Indikatoren sind, soweit nicht im Folgenden etwas anderes bestimmt wird, für das beplante Gebiet als Ganzes 
und jeweils für die Jahre 2030, 2035, 2040 und 2045 anzugeben. Die Indikatoren sind: 

1. der jährliche Endenergieverbrauch der gesamten Wärmeversorgung in Kilowattstunden pro Jahr, differen-
ziert nach Endenergiesektoren und Energieträgern, 

2. die jährliche Emission von Treibhausgasen im Sinne von § 2 Nummer 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes 
der gesamten Wärmeversorgung des beplanten Gebiets in Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent, 

3. der jährliche Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung nach Energieträgern in Kilo-
wattstunden pro Jahr und der Anteil der Energieträger am gesamten Endenergieverbrauch der leitungsge-
bundenen Wärmeversorgung in Prozent, 
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4. der Anteil der leitungsgebundenen Wärmeversorgung am gesamten Endenergieverbrauch der Wärmeversor-

gung in Prozent, 

5. die Anzahl der Gebäude mit Anschluss an ein Wärmenetz und deren Anteil an der Gesamtheit der Gebäude 
im beplanten Gebiet in Prozent, 

6. der jährliche Endenergieverbrauch aus Gasnetzen nach Energieträgern in Kilowattstunden pro Jahr und der 
Anteil der Energieträger am gesamten Endenergieverbrauch der gasförmigen Energieträger in Prozent, 

7. die Anzahl der Gebäude mit Anschluss an ein Gasnetz und deren Anteil an der Gesamtheit der Gebäude im 
beplanten Gebiet in Prozent. 

IV. Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete nach § 18 

Im Wärmeplan wird die nach § 18 getroffene Einteilung der Grundstücke und Baublöcke in die verschiedenen 
Kategorien von voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebieten für die in § 18 Absatz 3 genannten Betrachtungs-
zeitpunkte, das heißt die Jahre 2030, 2035 und 2040, jeweils kartografisch und textlich dargestellt.  

Ein Teilgebiet, das sich nach § 14 nicht für eine Versorgung über ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz eignet, 
wird im Wärmeplan als solches gekennzeichnet und kartografisch dargestellt. Sofern sich dieses Teilgebiet weder 
für die Versorgung über ein Wärmenetz noch über ein Wasserstoffnetz eignet, wird es als voraussichtliches Gebiet 
für die dezentrale Wärmeversorgung kartografisch dargestellt. 

Gebiete oder Straßenabschnitte, für die auf Grundlage einer bestehenden Satzung ein Anschluss- und Benutzungs-
zwang besteht und somit eine Wärmeversorgung über individuelle, dezentrale Heizungsanlagen nicht oder nur 
ausnahmsweise zulässig ist, werden zu Informationszwecken in der kartografischen Darstellung ausgewiesen. Die 
Bestimmungen der Satzung gehen diesen Darstellungen im Wärmeplan insoweit vor. 

Teilgebiete mit erhöhtem Energieeinsparpotenzial nach § 18 Absatz 5 werden im Wärmeplan ebenfalls kartogra-
fisch und textlich dargestellt. 

V. Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr nach § 19 

Die Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr soll für das gesamte beplante Gebiet und für die 
voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete erfolgen. 

Hierbei soll die Eignung der einzelnen beplanten Teilgebiete für eine Versorgung insbesondere als Wahrschein-
lichkeit ausgedrückt werden. Diese reicht von „sehr wahrscheinlich geeignet“ über „wahrscheinlich geeignet“ und 
„wahrscheinlich ungeeignet“ bis zu „sehr wahrscheinlich ungeeignet“. 

VI. Darstellung der Umsetzungsstrategie und von Umsetzungsmaßnahmen nach § 20 

Die Umsetzungsstrategie soll textlich beschrieben werden. Insbesondere sollen die Umsetzungsmaßnahmen da-
hingehend dargestellt werden,  

1. welche Schritte für die Umsetzung einer Maßnahme erforderlich sind, 

2. zu welchem Zeitpunkt die Umsetzung der Maßnahme abgeschlossen sein soll, 

3. welche Kosten mit der Planung und Umsetzung der Maßnahme verbunden sind, 

4. wer die Kosten nach Nummer 3 trägt,  

5. welche positiven Auswirkungen der Maßnahmen auf die Erreichung des Zielszenarios und der Ziele dieses 
Gesetzes erwartet werden sowie 

6. im Falle eines Gebiets mit mehr als 45 000 Einwohnern, welche Finanzierungsmechanismen zur Umset-
zung der Strategien und Maßnahmen zum Umstieg der Verbraucher auf erneuerbare Energien ermittelt und 
wie gewichtet wurden.  
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Anlage 3 
(zu § 32) 

Anforderungen an Wärmenetzausbau- und  
-dekarbonisierungsfahrpläne nach § 32 

I. Zweck von Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplänen  

Auf Grundlage eines Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplans zeigt der Betreiber eines Wärmenetzes 
transparent und nachvollziehbar auf, dass die Entwicklung seines bestehenden oder der Bau des neuen Wärme-
netzes im Einklang mit den Zielen und Vorgaben dieses Gesetzes steht und dass das Wärmenetz insbesondere den 
Anforderungen des Teils 3 genügt. Darüber hinaus stellt der Betreiber eines Wärmenetzes unter Berücksichtigung 
eines bestehenden oder in Planung befindlichen Wärmeplans und unter Wahrung von Geschäftsgeheimnissen 
sowie seiner unternehmerischen Belange den gegebenenfalls geplanten Wärmenetzausbau dar. 

II. Darstellung des Ist-Zustands des bestehenden Wärmenetzes oder des neuen Wärmenetzes einschließ-
lich der Umgebung 

Der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan enthält eine Darstellung des Ist-Zustands des bestehen-
den Wärmenetzes einschließlich seiner räumlichen Umgebung. Ein Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungs-
fahrplan, der für ein neues Wärmenetz erstellt wird, enthält eine Darstellung des geplanten neuen Wärmenetzes 
einschließlich seiner räumlichen Umgebung. 

Hierzu enthält der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan mindestens die folgenden Angaben und 
Informationen: 

1. eine genaue Definition und Abgrenzung des im Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan unter-
suchten Wärmenetzes einschließlich Angaben zu verbundenen Wärmenetzen, in die Wärme geliefert oder 
aus denen Wärme bezogen wird, sowie Angaben und Informationen zur Wärmenetzlänge, 

2. eine räumlich aufgelöste Darstellung des Wärmeabsatzes der vergangenen drei Jahre für das mit dem Wär-
menetz versorgte oder zu versorgende Gebiet, 

3. eine Beschreibung der Betriebsweise des Wärmenetzes, die mindestens Folgendes enthält: 

a) Informationen zu den eingesetzten Anlagen und Energieträgern sowie zu jeweiligen Anteilen an der 
Energiebereitstellung, 

b) Informationen zu den Temperaturfahrkurven,  

c) eine hydraulische Betriebsbeschreibung sowie 

d) eine Auslastungsanalyse, 

4. eine Energie- und Treibhausgasbilanz auf Basis der aktuellen Verbrauchsdaten und der Energieträgervertei-
lungen der letzten drei Jahre nach den anerkannten Regeln der Technik. 

III. Darstellung der Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energie  oder unvermeidbarer Abwärme 

Der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan stellt die Potenziale für die verstärkte Nutzung von er-
neuerbarer Energie oder unvermeidbarer Abwärme und die Bereitstellung der hieraus gewonnenen Wärme über 
das bestehende oder das neue Wärmenetz dar. 

Hierzu enthält der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan mindestens die folgenden Angaben und 
Informationen: 

1. eine räumlich aufgelöste Darstellung der Potenziale zur Erzeugung und Bereitstellung von Wärme aus er-
neuerbarer Energie, 

2. eine räumlich aufgelöste Darstellung der Potenziale zur Nutzung von unvermeidbarer Abwärme, 
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3. eine räumlich aufgelöste Darstellung der Potenziale der Nutzung von Wärme aus thermischen Abfallbehand-

lungsanlagen, die unter Einhaltung der Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung aus der energetischen Verwertung von Abfall gewonnen werden 
kann; die Potenziale einer verstärkten Wärmeauskopplung sollen auf Grundlage der bestehenden Abfallwirt-
schaftskonzepte dargestellt werden,  

4. eine räumlich aufgelöste Darstellung der Potenziale der Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung mit Angabe 
der für den Betrieb vorgesehenen Brennstoffe im zeitlichen Verlauf unter Berücksichtigung der Treibhaus-
gasneutralität im Jahr 2045, 

5. eine räumlich aufgelöste Darstellung der Potenziale der Integration von Kurzfristspeichern und saisonalen 
Wärmespeichern zur Entkopplung von Wärmebedarf und Wärmeerzeugung. 

IV. Zukünftige Entwicklungspfade des Netzes bis zum Dekarbonisierungsziel 

Der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan zeigt auf, welche Maßnahmen für die Erreichung des 
Ziels, bis spätestens zum Jahr 2045 eine Wärmeversorgung über den ausschließlichen Einsatz von erneuerbaren 
Energien oder unvermeidbarer Abwärme zu gewährleisten, erforderlich sind und wie diese Maßnahmen im Hin-
blick auf das bestehende oder das neue Wärmenetz umgesetzt werden sollen. 

Hierzu enthält der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan mindestens die folgenden Angaben und 
Informationen: 

1. langfristige Bedarfsszenarien für Wärme unter Berücksichtigung der für die Entwicklung der Wärmenach-
frage bis 2045 relevanten Aspekte, 

2. eine detaillierte Darstellung der geplanten Entwicklung des Wärmeerzeuger-Portfolios unter Berücksichti-
gung der Nutzung der räumlich aufgelösten Potenziale für Wärme aus erneuerbarer Energie oder unvermeid-
barer Abwärme und der für die Klimaneutralität 2045 relevanten Aspekte; in Netzen mit einer Länge von 
mindestens 20 Kilometer bis maximal 50 Kilometer ist der Zielanteil Biomasse an der jährlich erzeugten 
Wärmemenge im Netz auf 25 Prozent begrenzt. In Netzen mit einer Länge von mehr als 50 Kilometern ist 
der Zielanteil Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge im Netz auf 15 Prozent begrenzt, 

3. der Anteil erneuerbarer Energie und unvermeidbarer Abwärme an der jährlichen Nettowärmeerzeugung im 
Netz sowie die damit verbundenen Treibhausgasemissionen für die Zeitpunkte 2030, 2035, 2040 und 2045, 

4. eine Darstellung des geplanten Ausstiegs aus der Nutzung von mit fossilen Energieträgern betriebenen An-
lagen zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Anlagen); dabei ist davon auszugehen, dass KWK-Anlagen zu-
nehmend stromgeführt betrieben und langfristig im Stromsektor zur Deckung der residualen Spitzenlast ein-
gesetzt werden; die Rolle der langfristig mit Wasserstoff oder synthetischen Brennstoffen betriebenen KWK-
Anlagen im Wärmenetz muss mit diesem Zielbild kompatibel sein; mit Wasserstoff oder synthetischen 
Brennstoffen betriebene Heizkessel oder Heizkraftwerke sind, falls sie Teil der Planungen sind, nur für die 
Spitzenlastdeckung, Residuallastabdeckung und Besicherung vorzusehen. Falls im Transformationsplan von 
den in dieser Nummer beschriebenen Annahmen abgewichen wird, ist eine detaillierte Begründung erfor-
derlich, 

5. eine Darstellung geplanter Verbindungen zu anderen Wärmenetzen, in die Wärme geliefert oder aus denen 
Wärme bezogen werden soll, 

6. eine Darstellung der geplanten Temperaturabsenkung; dabei sind Maßnahmen zur Temperaturabsenkung, 
die nur in Kooperation mit den Wärmekunden oder durch den Wärmekunden möglich sind, gesondert dar-
zustellen, 

7. eine Darstellung des geplanten Einsatzes netzinterner Messtechnik. 

V. Geplanter Ausbau des Wärmenetzes 

Der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan zeigt für ein bestehendes Wärmenetz, das ausgebaut wer-
den soll, auf, welche Maßnahmen für dessen Ausbau und den Anschluss weiterer Kunden an das Wärmenetz 
erforderlich sind und wie sie umgesetzt werden sollen.  
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Hierzu enthält der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan mindestens die folgenden Angaben und 
Informationen: 

1. eine räumliche und zeitliche Darstellung geplanter Erweiterungen des Wärmenetzes, differenziert nach Wär-
menetzverdichtung oder Wärmenetzausbau einschließlich der geplanten Trassenverläufe,  

2. eine Darstellung der erwarteten Wärmeabnahme durch neu angeschlossene Abnehmer, 

3. Angaben zum Stand der Abstimmungen mit der betroffenen Kommune sowie 

4. eine Darstellung von zwei- bis dreijährigen Meilensteinen für die Erschließung des Gebiets mit einem Wär-
menetz. 

VI. Erforderliche Maßnahmen im Netz 

Der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan beschreibt detailliert die Maßnahmen, die für die Umset-
zung der geplanten Dekarbonisierung und den geplanten Wärmenetzausbau oder den geplanten Wärmenetzneu-
bau erforderlich sind. 

Hierzu enthält der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan mindestens die folgenden Angaben und 
Informationen: 

1. eine anlagenbezogene technische Beschreibung der geplanten Netzaus- oder -umbaumaßnahmen einschließ-
lich einer detaillierten Beschreibung der für die nächsten vier Jahre geplanten Maßnahmen, 

2. eine Darstellung der voraussichtlich notwendigen Investitionen zur Umsetzung der Maßnahmen sowie der 
erforderlichen Maßnahmen der Betriebsführung,  

3. eine Berechnung der eingesparten Energie und der eingesparten Treibhausgas-Emissionen, aufgeteilt nach 
Strom-, Wärme-, Brennstoff- und Hilfsenergieeinsparung unter Angabe der gewählten Berechnungsmetho-
dik; die Berechnung muss nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen,  

4. eine Darstellung der prognostizierten Entwicklung der Wärmegestehungskosten nach Durchführung der 
Maßnahmen sowie eine Darstellung der Auswirkungen auf die Entwicklung der Endkundenpreise. 
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Artikel 2 

Änderung des Baugesetzbuchs 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „zu fördern, sowie“ durch die Wörter „zu fördern und zur Erfül-
lung der Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes die Wärme- und Energieversorgung von 
Gebäuden treibhausgasneutral zu gestalten sowie“ ersetzt. 

b) Absatz 6 Nummer 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe f werden nach dem Wort „Energien“ die Wörter „, insbesondere auch im Zusam-
menhang mit der Wärmeversorgung von Gebäuden,“ eingefügt. 

bb) Buchstabe g wird wie folgt gefasst: 

„g) die Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 
des Abfall- und des Immissionsschutzrechts, sowie die Darstellungen in Wärmeplänen und 
die Entscheidungen über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenet-
zen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet gemäß § 26 des Wärmeplanungsgesetzes vom … 
[einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes],“. 

2. § 204 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Ein gemeinsamer Flächennutzungsplan soll insbesondere aufgestellt werden, wenn die Ziele der Raumord-
nung, die Umsetzung eines oder mehrerer Wärmepläne sowie Einrichtungen und Anlagen des öffentlichen 
Verkehrs, sonstige Erschließungsanlagen oder Gemeinbedarfs- oder sonstige Folgeeinrichtungen eine ge-
meinsame Planung erfordern.“ 

Artikel 3 

Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Der Anlage 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 88) geändert worden ist, wird folgende Nummer 2.14 angefügt: 

„2.14 Entscheidungen über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen 
oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet nach § 26 des Wärmeplanungsgesetzes“. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Mit den bislang beschlossenen Maßnahmen, d. h. ohne weitere Maßnahmen wird die Bundesrepublik Deutschland 
ihre Klimaziele für das Jahr 2030 verfehlen. Das gilt auch für diejenigen Sektoren, in denen durch Energieeinsatz 
Wärme erzeugt wird, d. h. den Gebäude- und den Industriesektor. Bis zum Jahr 2045, in dem die deutsche Volks-
wirtschaft klimaneutral sein soll, stehen nur noch etwas mehr als zwanzig Jahre zur Verfügung. In dieser Zeit-
spanne muss die notwendige Transformation der Wärmeversorgung gelingen. Hierfür ist es erforderlich, dass die 
benötigten Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien und die stärkere Nutzung und Einbindung von 
Abwärmepotenzialen ebenso wie in den Ausbau der Infrastruktur zügig erfolgen. 

Die Wärmewende, d. h. die vollständige Dekarbonisierung der Bereitstellung von Energie zum Zweck der Raum-
wärme-, Warmwasser- und Prozesswärmebereitung bis spätestens zum Jahr 2045, ist bislang nicht mit der not-
wendigen Aufmerksamkeit betrachtet worden, wie beispielsweise der Ausbau der erneuerbaren Energien im 
Stromsektor. 

Mehr als die Hälfte der in Deutschland verbrauchten Endenergie wird für die Bereitstellung von Wärme einge-
setzt. Für die Raumwärme kommt nach wie vor zu einem überwiegenden Anteil Erdgas sowie Heizöl zum Einsatz. 
Der Anteil erneuerbarer Energien für die Raumwärme in privaten Haushalten beträgt aktuell lediglich ca. 18 Pro-
zent. Etwa vierzehn Prozent der Haushalte werden über Fernwärme versorgt; auch hier beträgt der Anteil erneu-
erbarer Energien lediglich etwa 20 Prozent. Die Bereitstellung von Prozesswärme erfolgt zum Großteil über Erd-
gas und Kohle, der Anteil erneuerbarer Energien liegt lediglich bei rund 6 Prozent. 

Mit diesem Gesetz soll ein Rahmen geschaffen werden, in dem die Dekarbonisierung der v. a. leitungsgebundenen 
Wärmeversorgung in Deutschland beschleunigt und die notwendige Investitionssicherheit geschaffen werden 
kann. Hierzu werden mit diesem Gesetz zwei zentrale Weichen gestellt:  

1. die verpflichtende Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung und die Schaffung eines Rahmens für 
ihre Durchführung sowie 

2. die Schaffung von Vorgaben an den Anteil von erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme in 
Wärmenetzen ab 2030. 

Der Ausbau der Fernwärme und die Dekarbonisierung der leitungsgebundenen Wärmeversorgung sind für eine 
Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes von herausragender Bedeutung. In den vergangenen Jahren sind die 
hierzu notwendigen Investitionen nicht im erforderlichen Umfang getätigt worden. Ein wesentlicher Grund hier-
für waren die fehlende Planungssicherheit und ein fehlendes Bekenntnis zur Fernwärme, das in Gesetzen und 
rechtlichen Verpflichtungen seinen Niederschlag gefunden hätte. Mit der Bundesförderung für effiziente Wärme-
netze (BEW), die im September 2022 nach beihilferechtlicher Prüfung durch die Europäische Kommission in 
Kraft treten konnte, werden Investitionen in die Dekarbonisierung von Fernwärmnetzen durch Bundeshaushalts-
mittel unterstützt.  

Durch Förderung allein wird die Wärmeinfrastruktur jedoch nicht schnell genug in der Fläche ausgebaut und 
dekarbonisiert werden. Hierzu bedarf es konsequenter CO2-Bespreisung und zusätzlich ordnungsrechtlicher Vor-
gaben an die Betreiber von Wärmenetzen. 

Dieser Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Resolution der General-
versammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung“. 

Das Gesetz soll insbesondere zur Erreichung von Ziel 7 „Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und 
moderner Energie für alle sichern“, von Ziel 9 „Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
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nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen, von Ziel 11 „Städte und Siedlungen inklu-
siv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten“ und Ziel 13 „Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen“ beitragen. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Mit dem vorliegenden Gesetz werden die gesetzlichen Grundlagen für die verbindliche Einführung einer flächen-
deckenden Wärmeplanung geschaffen. Zudem wird das Ziel bis zum Jahr 2030 im bundesweiten Mittel einen 
Anteil von 50 Prozent Wärme aus erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme in Wärmenetzen geregelt 
und für die Betreiber von Wärmenetzen die Pflicht verbindlich verankert, bis zum Jahr 2030 einen Anteil von 30 
Prozent Wärme aus erneuerbaren Energien in der leitungsgebundenen Wärme zu erreichen.  

Mit dem Gesetz wird den Ländern die Aufgabe der Durchführung einer Wärmeplanung für ihr Hoheitsgebiet 
verpflichtend auferlegt. Die Länder können diese Aufgabe als Pflichtaufgabe per Landesgesetz auf die Kommu-
nen übertragen. Der Bund gibt mit diesem Gesetz einen Rahmen vor, der Ländern und Kommunen möglichst viel 
Flexibilität und Gestaltungsfreiheit bei der Durchführung der Wärmeplanung sowie der Erstellung und der Ver-
abschiedung von Wärmeplänen belässt. Die Wärmeplanung schafft und stärkt das Problem- und Lösungsbewusst-
sein der Akteure vor Ort und verankert die langfristige Aufgabe der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung als 
eine wichtige Planungs- und Steuerungsaufgabe. Sie stellt sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Unternehmen vor Ort in den Planungs- und Strategieprozess eingebunden und bestehende Umsetzungspotenziale 
aktiviert werden. Die Wärmeplanung soll schließlich die Planungs- und Investitionssicherheit steigern und zu 
notwendigen Investitionen in eine Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme 
anreizen. Bestehende und in der Erstellung befindliche Wärmepläne sollen durch die bundesgesetzlichen Rege-
lungen weitgehend anerkannt werden. 

Mit diesem Gesetz wird weiterhin das Ziel, bis zum Jahr 2030 die Hälfte der leitungsgebundenen Wärme klima-
neutral zu erzeugen, rechtlich verankert. Diese Vorgabe appelliert an die staatlichen Stellen, den Ausbau und die 
Dekarbonisierung als ein Ziel von überragender gesamtvolkswirtschaftlicher Bedeutung anzunehmen und in ihre 
Entscheidungen einfließen zu lassen. Zudem wird erstmals eine rechtliche verbindliche Verpflichtung für die Be-
treiberinnen und Betreiber von bestehenden Wärmenetzen vorgesehen, die Wärmenetze bis zum Jahr 2030 min-
destens zu einem Anteil von 30 Prozent und bis 2040 zu 80 Prozent mit Wärme, die aus erneuerbaren Energien 
oder unvermeidbarer Abwärme hergestellt wurde, zu speisen. Diese Pflicht zur Einbindung von erneuerbaren 
Energien oder unvermeidbarer Abwärme tritt neben das bestehende Förderangebot, insbesondere in Gestalt der 
BEW. Für neue Wärmenetze wird im Gleichklang mit den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes ein EE-/unver-
meidbarer-Abwärme-Anteil von 65 Prozent gesetzlich verlangt. Hierdurch soll der Dekarbonisierung der Wär-
meinfrastruktur ein deutlicher Schub gegeben werden. Für KWK-gespeiste Wärmenetze sowie in Fällen wirt-
schaftlicher Härte werden Übergangsregelungen vorgesehen. Ab dem Jahr 2045 müssen in Übereinstimmungen 
mit den Zielen des Bundes-Klimaschutzgesetzes alle Wärmenetze vollständig klimaneutral betrieben werden. 

III. Alternativen 

Auf Landesebene existieren teilweise bereits gesetzliche Verpflichtungen für Kommunen, eine Wärmeplanung 
durchzuführen und Wärmepläne aufzustellen. Dies gilt insbesondere in den Ländern Baden-Württemberg, Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen und Hessen. In Nordrhein-Westfalen ist die Einführung von Seiten der Landesregie-
rung geplant. In Bayern wird die Erstellung kommunaler Energienutzungspläne gefördert. 

Eine bundesgesetzliche Regelung einschließlich einer Verpflichtung der Länder, innerhalb eines näher definierten 
Zeitraums nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Wärmepläne vorzulegen, ist auch vor dem Hintergrund dieser be-
stehenden landesrechtlichen Regelungen erforderlich. Dieses Gesetz richtet sich insbesondere an diejenigen Län-
der und Kommunen, die sich bislang noch nicht mit der Wärmeplanung beschäftigt haben oder mit entsprechen-
den Planungen aktiv geworden sind. Insbesondere sollen sie angehalten werden, eine systematische Wärmepla-
nung einzuführen und für ihr Hoheitsgebiet dafür Sorge tragen zu können, das Ziel der Klimaneutralität in der 
Wärmeversorgung bis zum Zieljahr zu erreichen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben lediglich gut 22 Jahre. Ein 
weiteres Zuwarten ist gerade mit Blick auf die für den Ausbau und die Dekarbonisierung von Energieinfrastruk-
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turen langfristigen Planungs- und Realisierungszeiträume keine Alternative. Die planungsverantwortlichen Stel-
len müssen die hierfür erforderlichen Daten erhalten und zum Zweck der Wärmeplanung nutzen dürfen; die ge-
setzliche Grundlage wird mit dem vorliegenden Gesetz geschaffen. 

Wärmepläne müssen daher flächendeckend und systematisch aufgestellt werden, um die Dekarbonisierungspo-
tenziale zu identifizieren und die notwendige Planungssicherheit für Investitionen in die Wärmeerzeugung aus 
erneuerbaren Energien, die Nutzung unvermeidbarer Abwärme und die dafür notwendigen Infrastrukturen zu 
schaffen. 

Die Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung ist somit für die Erreichung der Klimaschutzziele im 
Wärmebereich erforderlich. Nur auf der Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung, welche die Durchführung 
der Wärmeplanung zu einer Pflichtaufgabe macht, kommt diesem Instrument die erforderliche Bedeutung und 
Priorisierung zu, können sich die betroffenen Akteure und Stellen dauerhaft auf diese Aufgabe einstellen und 
werden die notwendigen Kapazitäten langfristig aufgebaut. 

Eine haushaltsgestützte Förderung der Erstellung von Wärmeplänen in den Kommunen durch die Vergabe von 
Zuwendungen ist dagegen nicht geeignet, die erforderlichen Aktivitäten tatsächlich flächendeckend, d. h. grund-
sätzlich in einem überwiegenden Anteil des Bundesgebiets, zu erreichen und die notwendigen, langfristigen Ka-
pazitäten in der (kommunalen) Verwaltung zu schaffen. 

Ebenso wenig sind die ordnungsrechtlichen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes oder die Förderung nach der 
BEG hierzu bestimmt oder in der Lage. 

Hinsichtlich der Etablierung der Wärmeplanung als Daueraufgabe vor Ort gilt dies insbesondere im Hinblick auf 
geeignete Planungsinstrumente zum Ausbau der Infrastruktur. Für die leitungsgebundene Wärmeversorgung exis-
tiert ein solches Instrument – anders als für Strom- und Erdgasnetze – bislang nicht.  

Die gesetzliche Verankerung des Ziels, bis zum Jahr 2030 die Hälfte der leitungsgebundenen Wärme klimaneutral 
zu erzeugen, bringt die notwendige Planungs- und Investitionssicherheit für die handelnden Akteure, insbesondere 
Betreiber von Wärmenetzen sowie Gas- und Stromverteilnetzen, Gebäudebesitzer, Gewerbe- und Industriebe-
triebe. Auf eine ordnungsrechtliche Verpflichtung kann mit Blick auf die langen Planungszeiträume für die Er-
reichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung und dem dafür notwendigen Um- und Ausbau von Wärmeinf-
rastruktur auch in Ansehung bestehender Förderinstrumente und Fachgesetzen nicht verzichtet werden. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich im Schwerpunkt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 des 
Grundgesetzes (GG; Luftreinhaltung). Mit der verpflichtenden Einführung einer flächendeckenden Wärmepla-
nung soll ein substantieller Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele geleistet werden, insbesondere durch 
Aktivierung bislang durch Förderung oder sonstige Maßnahmen nicht erreichte Akteure. Die Vorgabe an die Be-
treiberinnen und Betreiber von Wärmenetzen, diese ab 2030 mindestens zu 30 Prozent und bis 2040 mindestens 
zu 80 Prozent mit Wärme aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme zu speisen, dient ebenfalls 
dem Ziel, die Wärmeversorgung in Deutschland klimaneutral zu gestalten; sie stützt sich ebenfalls auf den Kom-
petenztitel in Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 GG, ergänzend auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG (Recht der 
Energiewirtschaft). Gleiches gilt für die in § 32 enthaltene Pflicht zur Erstellung von Transformationsplänen. Sie 
steht im engen Zusammenhang mit der Erreichung der Vorgaben zum Anteil erneuerbarer Energie und unver-
meidbare Abwärme, da sie sicherzustellt, dass ein Wärmenetzbetreiber rechtzeitig mit der Planung der zur Errei-
chung der Vorgaben notwendigen Schritte beginnt.  

Eine bundesgesetzliche Regelung ist nach Artikel 72 Absatz 2 GG im gesamtstaatlichen Interesse zur Wahrung 
der Rechts- und Wirtschaftseinheit erforderlich. Die Wärmeplanung hat maßgeblichen Einfluss auf die Entwick-
lung der Wärmeversorgung im beplanten Gebiet und wirkt sich entsprechend auf die mit der Wärmeversorgung 
verbundene finanzielle Belastung von Unternehmen, Gebäudeeigentümern und Gebäudenutzern aus. So gaben 
etwa private Haushalte 2020 im Durchschnitt 6,1 % ihrer Konsumausgaben, Haushalte mit geringerem Netto-
haushaltseinkommen sogar etwa 10 % ihrer Konsumausgaben für die private Wärmeversorgung aus. Diese Be-
lastung wird sich im Zuge der Transformation der Energieversorgung hin zur Klimaneutralität unterschiedlich 
entwickeln, je nachdem welche Transformationsstrategie gewählt wird und wann mit der Umsetzung begonnen 
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wird. Es gibt zwar einige Länder, die bereits landesrechtliche Rahmenbedingungen für die Wärmeplanung ge-
schaffen haben. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Minderheit. Das Wärmeplanungsgesetz gewährleistet, 
dass diese Aufgabe flächendeckend angegangen wird und sich an einheitlichen Kriterien orientiert. 

Die Wärmeplanung schafft zudem eine Grundlage und Entscheidungshilfe für Investitionen zur Transformation 
der Wärmeversorgung für Unternehmen, Gebäudeeigentümer und Energieversorger. Sie stellt eine wichtige Er-
gänzung zu bundesrechtlichen Vorgaben im Gebäudeenergiegesetz dar. Ferner wird sichergestellt, dass die Be-
treiber von Energieinfrastrukturen auf dem gesamten Bundesgebiet die gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen 
für den anstehenden Transformationsprozess vorfinden. Darüber hinaus soll das Gesetz einen Beitrag zum Errei-
chen von nationalen und unionsrechtlichen Klimaschutzzielen leisten. Insbesondere werden für Wärmenetze bun-
deseinheitliche Ziele definiert, die für eine bundesweite Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben aus der Erneuer-
bare-Energien-Richtlinie sowie der Energieeffizienzrichtlinie sorgen. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes zur Regelung datenschutzrechtlicher Vorgaben ergibt sich kraft Sach-
zusammenhangs (BVerfGE 125, 260 <314>, m. w. N.). Die vorgesehenen Datenerhebungen und -verarbeitungen 
sind erforderlich für die Ausführungen der Wärmeplanung nach diesem Wege und zum Erreichen der damit ver-
folgten Zwecken. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Baugesetzbuchs ergibt sich aus Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 18 GG (Bodenrecht). 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderungen der Anlage 5 im Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung ergibt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 GG. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Das Gesetz steht mit dem Recht der Europäischen Union sowie völkerrechtlichen Verträgen im Einklang.  

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Eine Rechtsvereinfachung erfolgt durch die Definition einiger zentraler Begriffe für die leitungsgebundene Ver-
sorgung mit Wärme. Sie dienen damit als zentraler Anknüpfungspunkt für Berichterstattungspflichten auf natio-
naler und europäischer Ebene und unterstützen die Verwaltung im Rahmen der Infrastrukturplanung und -förde-
rung. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Dieser Entwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im 
Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen dient.  

Indem der Entwurf für Länder und Kommunen bei der Wärmeplanung einen verbindlichen Rahmen schafft, soll 
er einen wesentlichen Beitrag zu einem schonenden Umgang mit verfügbaren Energien leisten und die Wärme-
wende vor Ort beschleunigen. Damit trägt er zur Verwirklichung des Nachhaltigkeitsziels 7 bei: „Zugang zu be-
zahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern“. Dieses Ziel verlangt mit seinen 
Zielvorgaben 7.1 und 7.2, bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Ener-
giedienstleistungen zu sichern und den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich zu erhöhen. 
Der Entwurf fördert die Erreichung dieser Zielvorgaben, indem er Planungssicherheit für den koordinierten kli-
maneutralen Ausbau leitungsgebundener Wärme für den Betrieb von Wärmenetzen schafft und verankert damit 
das Ziel des Entwurfs, bis zum Jahr 2030 die Hälfte der leitungsgebundenen Wärme klimaneutral zu erzeugen. 
Damit leistet der Entwurf einen Beitrag zur Verwirklichung des Nachhaltigkeitsziels 13 „Umgehend Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen, insbesondere zur Zielvorgabe 13.2: 
„Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einzubeziehen“. Der Entwurf 
fördert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem er sich an die staatlichen Stellen richtet, den Ausbau und die 
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Dekarbonisierung als ein Ziel von volkswirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Bedeutung anzunehmen 
und in ihre Entscheidungen einfließen zu lassen. 

Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele leistet der Entwurf außerdem einen Bei-
trag zur Erreichung von Ziel 9, welches in seiner Zielvorgabe 9.1 verlangt, eine hochwertige, verlässliche, nach-
haltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen und dabei den Schwerpunkt auf einen erschwinglichen 
und gleichberechtigten Zugang für alle zu legen. Der Entwurf fördert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem 
er den Betreibern von Wärme-, Gas- und Stromverteilnetzen, Gebäudebesitzern, Gewerbe- und Industriebetrieben 
einheitliche ordnungsrechtliche Verpflichtungen für den Aufbau leitungsgebundener Infrastruktur für die Wär-
meversorgung auferlegt. Zudem leistet der Entwurf einen Beitrag zur Erreichung von Ziel 11, wonach Städte und 
Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten sind, indem die Energieversorgung in 
Städten und Siedlungen nachhaltig gestaltet wird. 

Damit berücksichtigt der Entwurf die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung und 
deren integrierenden Charakter, der für die Erfüllung von Ziel und Zweck der UN-Agenda 2030 von ausschlag-
gebender Bedeutung ist. 

Der Entwurf folgt damit den Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie „(1.) Nachhaltige Entwicklung als 
Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“, „(2.) Globale Verantwortung 
übernehmen“, „(3.) Natürliche Lebensgrundlage erhalten“, „(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken“ und „(5.) 
Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“.  

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Nach Maßgabe des Bundeshaushaltes können durch eine finanzielle Unterstützung der Wärmeplanung Haushalts-
ausgaben entstehen. Dies hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie das Förderregime künftig ausgestaltet wird. Ein 
Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln ist nicht zwingend. 

Ein etwaig auf den Bund im Rahmen seiner Zuständigkeit entfallender Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln 
sowie Planstellen und Stellen ist finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan auszugleichen. Dies gilt 
ebenso für den unter E.3 dargestellten Erfüllungsaufwand, sofern dieser haushaltswirksam wird. 

Für die Länder einschließlich der Gemeinden ergeben sich aus diesem Gesetzentwurf ab 2029 jährliche Kosten 
von rund 38 Millionen Euro. Die einmaligen Kosten bis 2028 betragen rund 535 Millionen Euro. Diese einmaligen 
Kosten verteilen sich entsprechend der zeitlichen Staffelung der Fristen für die Erstellung von Wärmeplänen über 
mehrere Jahre. 

4. Erfüllungsaufwand 

Nachfolgendend wird der Erfüllungsaufwand für die Durchführung der Wärmeplanung (§ 4), die Durchführung 
von Beteiligung (§ 7), die Übermittlung von Daten an die zuständige Stelle (§ 11), die Ziele für die leitungsge-
bundene Wärmeversorgung (§ 2) bzw. die Anforderung an den Einsatz von erneuerbaren Energien und unver-
meidbarer Abwärme in Wärmenetzen (§§ 29, 30 und 31) und die Verpflichtung zur Erstellung von Wärmenetz-
ausbau- und -dekarbonisierungsfahrplänen (§ 32) dargestellt.  

Für die einzelnen Regelungen wird jeweils die Fallzahl sowie die Ermittlung des Aufwandes und das Ergebnis 
dargestellt. Für die anzusetzenden Lohnkosten werden – sofern passend – die Werte des Leitfadens zur Ermittlung 
und Darstellung des Erfüllungsaufwandes in Regelungsvorhaben der Bundesregierung herangezogen (nachfol-
gend: Leitfaden)0F

1. 

                                                        
1 Quelle: www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Buerokratiekosten/Publikationen/Downloads-Buerokratiekosten/erfuellungsaufwand-hand-

buch.pdf?__blob=publicationFile , Anhang und Anhang 9 
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5. Zu § 4 Pflicht zur Wärmeplanung 

Jährlicher Erfüllungsaufwand ab 2030: rund 27 Millionen Euro (Verwaltung) 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 361 Millionen Euro (Verwaltung) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass für Gebiete mit mehr als 100 000 Einwohnern die Wärmeplanung bis zum 
Ablauf des 30. Juni 2026 und für Gebiete mit 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern oder weniger bis spätes-
tens zum Ablauf des 30. Juni 2028 erstellten und danach regelmäßig (alle fünf Jahre) geprüft und gegebenenfalls 
aktualisiert werden müssen (vgl. §§ 4, 5 und 25). Für Kommunen mit weniger als 10 000 Einwohnern sind ver-
einfachte Verfahren vorgesehen (§ 4 Absatz 3 und § 22).  

Bereits heute führen nach Landesrecht Kommunen in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
und Hessen Wärmeplanungen durch. Bei den betroffenen Kommunen fällt erst durch die Fortschreibung Erfül-
lungsaufwand an (vgl. §§ 5 und 25 des Gesetzes).  

§ 6 sieht die Verantwortung der planungsverantwortlichen Stelle vor.  

Teil 2 Abschnitt 4 definiert dazu die Bestandteile und den Ablauf der Wärmeplanung. Entsprechend § 13 umfasst 
die Wärmeplanung  
a) Eignungsprüfung (§ 14); 
b) eine Bestandsanalyse (§ 15); 
c) eine Potenzialanalyse (§ 16); 
d) die Entwicklung und Beschreibung eines Zielszenarios (§ 17); 
e) die Einteilung des beplanten Gebiets in Wärmeversorgungsgebiete sowie die Darstellung der Wärmever-

sorgungsart, sowie (§§ 18 und 19); 
f) die Entwicklung von konkreten Umsetzungsmaßnahmen, die innerhalb des beplanten Gebiets zur Errei-

chung des Zielszenarios beitragen sollen (§ 20) sowie 
g) die Anforderungen an Wärmepläne für Gemeindegebiete mit mehr als 45.000 Einwohnern (§ 21). 

Abschnitt 5 regelt die Bekanntgabe, Genehmigung und Festlegung des Wärmeplans sowie die verpflichtende 
Fortschreibung alle fünf Jahre (§ 25). 

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die Aufwände der Vorgaben zu folgenden Prozessen gebündelt 
und der Erfüllungsaufwand entsprechend dargestellt:  
1. Wissensaufbau in der Kommune, 
2. Erstellen des Wärmeplans (Fachgutachten) nach Teil 2 Abschnitt 4 und 5, 
3. zusätzliche Anforderungen an Wärmepläne für Gemeindegebiete mit mehr als 45.000 Einwohnern (§ 21), 
4. Beschlussfassung und Einsichtnahme sowie Auswertung der Stellungnahmen durch Öffentlichkeit sowie 

der in ihren Aufgabenbereichen berührten Träger öffentlicher Belange sowie Beschlussfassung sowie Ge-
nehmigung und Bekanntgabe nach Teil 2 Abschnitt 5.  

Teil 2 Abschnitt 6 regelt die Entscheidung über die Ausweisung von Gebieten im Sinne des Gebäudeenergiege-
setzes (GEG) zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet (§ 26) sowie die 
Rechtswirkung der Entscheidung (§ 27) und die Transformation von Gasverteilernetzen (§ 28). 

Der Normadressat ist in allen Fällen die Verwaltung – entweder die planungsverantwortliche Stelle oder die Län-
der – die Erfüllung der Pflichten kann jedoch auf Dritte übertragen werden, was jedoch mit keinen Auswirkungen 
auf den Erfüllungsaufwand einhergeht.  
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Ermittlung Fallzahl  
(3) Verwaltung 
Wissensaufbau in der Kommune, Erstellen des Wärmeplan bzw. Fachgutachtens sowie Beschlussfassung und 
Einsichtnahme sowie Auswertung der Stellungnahme 

Die Verpflichtung zur Wärmeplanung betrifft flächendeckend alle Gebiete, wobei es hinsichtlich der zeitlichen 
und inhaltlichen Verpflichtung Unterschiede gibt. Aufgrund der Fristigkeit führt dies dazu, dass eine Unterschei-
dung der Fallzahlen in Kommunen mit mehr als 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner und jene mit 100 000 
Einwohner oder weniger erfolgt.  

Für Kommunen unter 10 000 Einwohner ist ein vereinfachtes Verfahren vorgesehen, weswegen eine weitere Un-
terscheidung der Fallzahlen für Kommunen erfolgt, die unter dieser Einwohnergrenze liegen.  

Die Pflicht zur erstmaligen Durchführung einer Wärmeplanung ist nicht für Gebiete anzuwenden, für die vor dem, 
für die spätestens zwölf Monate nach Ablauf der in § 4 genannten Umsetzungsfristen im Einklang mit Landesrecht 
ein Wärmeplan erstellt und veröffentlicht wird (§ 5). Entsprechende Landesregelungen gibt es aktuell in Baden-
Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen. Mit Blick auf diese Vorgaben entsteht den Norm-
adressaten dieser Länder spätestens ab 1. Juli 2030 vollumfänglicher Erfüllungsaufwand1F

2. In der Phase bis Ende 
des Jahres 2028 fällt in den übrigen Ländern bzw. nicht bereits durch Landesgesetz verpflichtete Kommunen die 
Erstellung der Wärmeplanung an. 

Für die Ermittlung der Fallzahlen wird die Anzahl der Kommunen angesetzt. In Tabelle 3 sind die entsprechenden 
Fallzahlen dargestellt. 

Tabelle 3: Anzahl der Kommunen in Deutschland nach Einwohnerzahlen. Quelle: Gemeindeverzeichnis-Infor-
mationssystem GV-ISys2F

3 

 <= 10 000 Einwohner > 10 000 und  
<= 100 000 Einwohner > 100 000 Einwohner 

Anzahl Gemeindegebiete 
Deutschland 9 401 1 518 81 

Anzahl Gemeindegebiete, die be-
reits zur Durchführung von 
Wärmeplänen entsprechend 
Landesrecht verpflichtet sind 

42 262 24 

Anzahl Gemeinde, die nicht ent-
sprechend Landesrecht zur 
Durchführung der Wärmepla-
nung verpflichtet sind. 

9 359 1 256 57 

Für die erstmalige Erstellung der Wärmeplanung werden als Fallzahl jene Gemeindegebiete angesetzt, die nicht 
entsprechend Landesrecht zur Durchführung der Wärmeplanung verpflichtet sind. Für die Fortschreibung der 
Wärmeplanung werden alle Gemeindegebiete des Bundes zugrunde gelegt. Ein geringer Ergänzungsbedarf wird 
für jene Wärmeplanungen unterstellt, die bereits zur Durchführung von Wärmeplanen entsprechend Landesrecht 
verpflichtet sind. 

Zusätzliche Anforderungen an Wärmepläne für Gemeindegebiete mit mehr als 45 000 Einwohnern 

Spezielle Anforderungen gelten für Kommunen in Gemeindegebieten mit mehr als 45 000 Einwohnern. Die Fall-
zahlen sind in Tabelle 4 dargestellt. 

                                                        
2 Für die weitere Darstellung wird angenommen, dass die Fortschreibung in den betroffenen Kommunen auch bereits ab 2029 startet. 
3 Quelle: Gemeinden in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung und Postleitzahl am 30.06.2021 (2. Quartal), www.destatis.de/DE/Themen/Laen-

der-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/_inhalt.html  
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Tabelle 4: Anzahl der Kommunen mit mehr als 45 000 Einwohner. Quelle: Gemeindeverzeichnis-Informations-
system GV-ISys3F

4 

 45 000 EW 

Anzahl Gemeindegebiete Deutschland 230 

Anzahl Gemeinde, die nicht entsprechend Landesrecht zur Durchführung  
der Wärmeplanung verpflichtet sind. 152 

 
Ermittlung Aufwand  
Wissensaufbau in der Kommune:  

Auch wenn davon auszugehen ist, dass die Erstellung des Fachgutachtens meist an externe Dienstleister vergeben 
wird, ist ein Wissensaufbau bei der Kommune für die fachgerechte Begleitung und Verstetigung des Prozesses 
zur kommunalen Wärmeplanung unbedingt notwendig.  

Es wird angenommen, dass je verpflichteter Kommune bei der Erstmaligen Erstellung rd. 200 Stunden (bzw. 50 
Stunden für Kommunen mit weniger als 10 000 Einwohner aufgrund des vereinfachten Verfahrens, das angewandt 
werden kann) notwendig sind, um den Wissensaufbau zu gewährleisten. Hierfür werden die Lohnkosten in Höhe 
von 64,90 Euro/Stunde (vgl. Leitfaden, Anhang 9, Bedienstete in Kommunen des höheren Dienstes) angesetzt. 
Für die Fortschreibung ist kein Wissensaufbau mehr erforderlich. 

In vielen Kommunen – vor allem in kleineren Kommunen mit weniger als 50 000 Einwohner – ist davon auszu-
gehen, dass weiterer Personalbedarf besteht, vor allem um den Prozess der Wärmeplanung zu verstetigen. Bei der 
folgenden Kostenschätzung ist es unerheblich, ob der Personalbedarf bereits gedeckt ist oder nicht, weil die Kos-
tenkalkulation hier der Logik des Leitfadens folgt und sich aus der Fallzahl und den zu erwartenden Aufwänden 
in Stunden errechnet. Zudem kann durch zielführende Informationsmaterialen und weitere Unterstützung – z. B. 
Wissensaufbau, Bereitstellung von Heuristiken o. Ä. kann darauf hingewirkt werden, diesen Engpass zu verrin-
gern. 
Erstellung Wärmeplan (Fachgutachten): Der Aufwand für die Erstellung des zur Veröffentlichung bestimmter 
Ergebnisse der Wärmeplanung (Fachgutachten) kann nur geschätzt werden. Als erster Anhaltspunkt dienen die 
Konnexitätszahlungen des Landes Baden-Württembergs, die für die verpflichtende Erstellung des kommunalen 
Wärmeplans definiert sind (§ 34 KSG Baden-Württemberg 4F

5). Diese sehen für die erstmalige Erstellung jährlich 
für vier Jahre eine pauschale Zuweisung in Höhe von 12 000 Euro zuzüglich 19 Cent je Einwohnerin und Ein-
wohner zur Finanzierung der durch die Erfüllung der Verpflichtung entstehenden Kosten vor. In Koch et al. 
(2022)5F

6 wurde analysiert, dass die Konnexitätszahlungen in der Regel für die externe Erstellung eines ersten Wär-
meplans ausreichen, jedoch zu gering sind, um innerhalb der Kommune personelle Strukturen für die dauerhafte 
Verankerung dieser Aufgabe aufzubauen bzw. die Maßnahmen umzusetzen. Vor diesem Hintergrund wurde der 
Aufwand diesbezüglich u. a. aufgrund der höheren Anforderungen der Bundesregelung angepasst und darüber 
hinaus explizit Aufwände für damit einhergehende Aktivitäten (z. B. Wissensaufbau) vorgesehen.  
Für Kommunen unter 10 000 Einwohner wird ein vereinfachtes Verfahren angenommen. Es wird angenommen, 
dass in diesen Fällen von der Verbrauchsdatenerfassung abgesehen wird, die Planung im Konvoi von bis zu 12 
Kommunen erfolgt und meist aufgrund der vorgesehenen Eignungsprüfung (§ 14) von der die Einteilung des 
beplanten Gebiets in Wärmeversorgungsgebiete nach § 18 sowie die Darstellung der Wärmeversorgungsart für 
das Zieljahr nach § 19 abgesehen werden kann. Vor diesem Hintergrund werden für die Darstellung des Erfül-
lungsaufwandes werden 25 Prozent der Konnexitätszahlungen in Baden-Württemberg angesetzt. 

Da die gesetzlichen Anforderungen auf Bundesebene detaillierter sind als jene in Baden-Württemberg (v. a. hin-
sichtlich der Einteilung des beplanten Gebiets in Wärmeversorgungsgebiete sowie die Darstellung der Wärme-
versorgungsart) wird ein zusätzlicher Aufwand pro verpflichteter Kommune in Höhe von 160 Stunden bei Kom-

                                                        
4 Quelle: Gemeinden in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung und Postleitzahl am 30.06.2021 (2. Quartal) 
5 Quelle: www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=KlimaSchG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-KlimaSch-

GBW2023pP34  
6 Quelle: www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Klimaneutrale_Energieversorgung_Baden-Wuerttemberg.pdf 
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munen ab 10 000 Einwohner (bzw. 40 Stunden bei Kommunen unter 10 000 Einwohner aufgrund des vereinfach-
ten Verfahrens) bei einem Stundensatz von 125 Euro/Stunde angesetzt, da davon auszugehen ist, dass die Bear-
beitung durch externe Dienstleister erfolgen wird. 

Erfahrungen aus den Bundesländern zeigen, dass die gesteigerte Nachfrage nach externen Gutachtern für die Er-
stellung von Wärmeplänen zu Kapazitätsengpässen führen kann. Die unterschiedlichen Fristen für Kommunen 
mit mehr als 100 000 Einwohner und weniger als 100 000 Einwohner kann diesen Engpass etwas auflockern, 
ebenso wie die Möglichkeit, dass die Wärmeplanung für mehrere Gemeindegebiete gemeinsam erfolgen kann. 
Zudem kann der Umfang der im Rahmen der Wärmeplanung erfolgenden Ermittlungen durch eine Eignungsprü-
fung nach § 14 gesenkt werden. 

Für die Fortschreibung werden ebenfalls die Konnextitätszahlungen im Land Baden-Württemberg angesetzt, die 
nach der erstmaligen Erstellung jährlich 3 000 Euro pro verpflichtete Gemeinde zuzüglich 6 Cent je Einwohnerin 
und Einwohner betragen. Die zusätzlichen Kosten, die aufgrund der detaillierten Anforderung abgeschätzt wur-
den, werden auch für die Fortschreibung angenommen und mit 50 Prozent des Aufwands der erstmaligen Erstel-
lung abgeschätzt. 

Es wird angenommen, dass eine Wärmeplanung die im Einklang mit Landesrecht steht, geringfügige Ergänzun-
gen an der bisherigen Wärmeplanung vornimmt – vor allem für die Einteilung des beplanten Gebiets in Wärme-
versorgungsgebiete (§ 18). Dafür werden 10 Prozent der Konnexitätszahlungen des Landes Baden-Württemberg 
angesetzt. 

Zusätzliche Anforderungen an Wärmepläne für Gemeindegebiete mit mehr als 45 000 Einwohnern 

Für die zusätzlichen Anforderungen an Wärmepläne für Gemeindegebiete mit mehr als 45.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner (Bewertung der Rolle von Energiegemeinschafen, Bewertung der Finanzierung der Umsetzung 
von Strategien und Maßnahmen, sowie Bewertung potenzieller Synergieeffekte) werden 50 Stunden bei einem 
Stundensatz von 64,90 Euro/Stunde (vgl. Leitfaden, Anhang 9, Bedienstete in Kommunen des höheren Dienst) 
angesetzt. Für die Fortschreibung werden 50 Prozent der Aufwände angesetzt. 

Beschlussfassung, Einsichtnahme und Auswertung der Stellungnahme durch Öffentlichkeit:  

Das Gesetz sieht in § 13 vor, dass die Wärmeplanung mit dem Aufstellungsbeschluss beginnt und sieht die Ein-
sichtnahme für die Öffentlichkeit sowie der in ihren Aufgabenbereichen berührten Träger öffentlicher Belange 
vor. Die eingegangenen Stellungnahmen sind auszuwerten und zu dokumentieren. Die Wärmeplanung wird nach 
Maßgabe des Landesrechts beschlossen  

Für die damit verbundenen Aktivitäten wird der in Tabelle 5 dargestellte Aufwand in Abhängigkeit der Größe der 
Kommune geschätzt. 

Tabelle 5: Darstellung der angesetzten Aufwände für die Beschlussfassung, Einsichtnahme und Auswertung der 
Stellungnahme durch Öffentlichkeit 

 
Vorbereitung  

Beschlussfassung und 
Einsichtnahme 

Auswertung  
Stellungnahmen Gesamtaufwand 

<=10.000 25,0 h 5,0 h 30,0 h 

10.000-100.000 50,0 h 20,0 h 70,0 h 

>100.000 50,0 h 50,0 h 100,0 h 

 

Es werden die Lohnkosten in Höhe von 64,90 Euro/Stunde (vgl. Leitfaden, Anhang 9, Bedienstete in Kommunen 
des höheren Dienstes) angesetzt. Für die Fortschreibung werden 50 Prozent der Aufwände angesetzt. 
Ermittlung Sachaufwand 
Ein zusätzlicher Sachaufwand ergibt sich durch die Anforderung nicht. 
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Ergebnis 
Der gesamte Erfüllungsaufwand für die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung fällt für die Verwaltung 
an und ist in Tabelle 6 dargestellt.  

Tabelle 6: Darstellung des Erfüllungsaufwandes für § 4, differenziert nach Prozessen 

 Kosten einmalige Erstellung jährlicher Erfüllungsaufwand 
für Fortschreibung 

 Verwaltung Verwaltung 

1) Wissensaufbau 47,4 Millionen Euro  

2a) Erstellung Fachgutachten 288,6 Millionen Euro 23,8 Millionen Euro 

2b) Ergänzung nach Landesrecht bestehender 
Fachgutachten 0,7 Millionen Euro  

3) Anforderungen an Kommunen > 45.000 
EW (§ 21) 0,5 Millionen Euro 0,1 Millionen Euro 

4) Beschlussfassung und Einsichtnahme sowie 
Auswertung Stellungnahmen 24,3 Millionen Euro 2,6 Millionen Euro 

Gesamtergebnis 361,4 Millionen Euro 26,5 Millionen Euro 

Mit Blick auf diese Vorgaben entsteht den Normadressaten dieser Länder erst ab dem Jahr 2029 vollumfänglich 
Erfüllungsaufwand. Daher wird der Aufwand in der sogenannten Implementierungsphase zwischen den Jahren 
2024 und 2028 als einmaliger Erfüllungsaufwand ausgewiesen.  

6. Zu § 7: 

Jährlicher Erfüllungsaufwand ab 2030: rund 11 Millionen Euro (Verwaltung); rund 4 Millionen 
Euro (Wirtschaft) 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 104 Millionen Euro (Verwaltung), rund 35 Millionen Euro 
(Wirtschaft) 

Gemäß § 7 des Gesetzentwurfs müssen die planungsverantwortlichen Stellen im Rahmen der Durchführung der 
Wärmeplanung die Öffentlichkeit und alle Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Wär-
meplanung berührt werden können, beteiligen. Die gesetzliche Verpflichtung umfasst verschiedene Normadres-
saten, insbesondere Betreiber von Energieversorgungsnetzen, bestehende und potenzielle künftige Betreiber von 
Wärmenetzen, potenzielle Produzenten von Abwärme, bestehende und potenzielle Produzenten von gasförmigen 
Energieträgern, wenn diese in Gasnetze eingespeist werden oder potenzielle Verbrauche von Wärme. Darüber 
hinaus sind an das beplante Gebiet angrenzende Gemeinden oder Gemeindeverbände zu beteiligen. 

Die Beteiligung ist beim erstmaligen Erstellen der kommunalen Wärmeplanung nur von jenen Kommunen durch-
zuführen, die nicht bereits nach Landesrecht eine Wärmeplanung durchgeführt haben (siehe auch Ausführungen 
zu den Fallzahlen bei § 4 bzw. in Tabelle 3). Ein geringer Ergänzungsbedarf wird für jene Kommunen angesetzt, 
die bereits zur Durchführung von Wärmeplanen entsprechend Landesrecht verpflichtet sind, u. a. für die Abstim-
mung der Versorgungsgebiete mit Kommune und Netzbetreiber). Erst ab dem Jahr 2030 fällt der vollumfänglich 
Erfüllungsaufwand an (§ 5). 

Zur Berechnung des Erfüllungsaufwands wurde angenommen, dass die Wärmeplanung durch die Gemeinde oder 
den Gemeindeverband selber organisiert und durchgeführt werden. Der Erfüllungsaufwand ist für folgende Nor-
madressaten darzustellen: 
1. Betreiber von Energieversorgungsnetzen 
2. Betreiber von Wärmenetzen 
3. Natürliche oder juristische Personen die als zukünftiger Betreiber eines Energieversorgungs- oder Wär-

menetzes in absehbarer Zeit in Betracht kommen oder die sich gegenüber der planungsverantwortlichen 
Stelle konkret angeboten haben 

4. Bestehende und potenzielle Produzenten von Wärme  
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5. Bestehende und potenzielle Produzenten von gasförmigen Energieträgern, wenn die gasförmige Energie in 

ein Gasnetz eingespeist wird. 
6. Bestehende sowie potenzielle Verbraucher von Wärme (Groß- und Ankerkunden) 
7. Gemeinderat und weitere kommunale Verwaltungseinheiten 
8. An das beplante Gebiet angrenzende Gemeinden oder Gemeindeverbände 

Eine detaillierte Abschätzung der Fallzahlen und der zugrunde liegenden Aufwände je Normadressat finden sich 
in den nachfolgenden Abschnitten.  
Ermittlung Fallzahl Verwaltung 
(2) Wirtschaft 
Betreiber von Energieversorgungsnetzen 

Es wird angenommen, dass in jeder Kommune die vor Ort ansässigen Betreiber zu beteiligen sind und in jeder 
Kommune mindestens ein Strom -oder Gasnetzverteiler vorhanden ist. Deswegen werden für die Darstellung des 
Erfüllungsaufwandes die Fallzahlen aus Tabelle 3 herangezogen. Die zu beteiligenden Personen – die sich u. a. 
aufgrund der erforderlichen Beteiligung von Strom- und Gasverteilernetzbetreibern ergeben – werden in weiterer 
Folge unter dem Abschnitt „Ermittlung Aufwand“ dargestellt. 

Betreiber von Wärmenetzen 

Alle bestehenden Betreiber von Wärmenetzen sind bei der Durchführung der kommunalen Wärmeplanung zu 
beteiligen. Da die empirische Datenbasis lückenhaft ist, werden die Fallzahlen abgeschätzt. 

Im Rahmen des BMWK-Projekts „Langfristszenarien 3 – Wissenschaftliche Analysen zur Dekarbonisierung 
Deutschlands“6F

7 wurde auf Basis verschiedener Datenquellen Wärmenetze kartiert. Insgesamt konnten rund 1 700 
Netze einzelnen Kommunen zugeordnet werden. Diese werden für die Darstellung des Erfüllungsaufwands ent-
sprechend der Anzahl der Betreiber im Bundesgebiet skaliert. 

Laut den Statistischen Landesämtern gibt es rund 3 800 Wärmenetze (vgl. AGFW Hauptbericht)7F

8. Für die Ermitt-
lung der Fallzahl wurden die identifizierten Wärmenetze, die Kommunen zugeordnet werden konnten, entspre-
chend der Einwohnerzahl ausgewertet und anhand der Wärmenetze in Deutschland skaliert. Die Ergebnisse sind 
in Tabelle 7 dargestellt. 

Tabelle 7: Anzahl Wärmenetzbetreiber die zu beteiligen sind. 

 <= 10 000 Einwohner > 10 000 und <= 100 
000 Einwohner > 100 000 Einwohner 

Anzahl Normadressaten (ohne BW, 
SH, HE, NI) erstmalige Erstellung 1 874 1 251 126 

Anzahl Normadressaten alle Bundes-
länder 1 971 1 643 178 

Anzahl Normadressaten in BW, SH, 
HE, NI (Ergänzungsbedarf erstmalige 
Erstellung) 

12 403 261 

 

Natürliche oder juristische Personen, die zukünftig Wärmenetze betreiben 

Zu diesem Normadressaten lagen zum Zeitpunkt der Erhebung keine verwendungsfähigen empirischen Daten vor. 
Zur Ermittlung der Fallzahlen wird auf Auswertungen, die im Rahmen des BMWK-Aire-Projekts „Anforderun-
gen and die Infrastrukturen im Rahmen der Energiewende“ durchgeführt wurden, zurückgegriffen. Diese zeigen, 
dass rund 981 (ohne BW, NI, SH, HE ) bzw. 1 154 Kommunen ab 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern (unter 

                                                        
7 www.langfristszenarien.de/enertile-explorer-de/dokumente/  
8 www.agfw.de/zahlen-und-statistiken/agfw-hauptbericht 
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Berücksichtigung aller Kommunen) über kein Wärmenetz verfügen, wohingegen alle großen Städte über ein Wär-
menetz verfügen. In Kommunen unter 10 000 Einwohner verfügen 9 022 Kommunen über kein Wärmenetz (ohne 
BW, NI, SH und HE) bzw. 9 048 in allen Bundesländern. 

Bestehende/Potenzielle Produzenten von Abwärme 

Als Berechnungsgrundlage für die Fallzahlen der im jeweiligen Betrachtungszeitraum betroffenen Kommunen 
wurde auf die Studie von Blömer und al (2019) zurückgegriffen 8F

9, in der Standorte mit Abwärmepotenzial identi-
fiziert wurden, dargestellt in Abbildung 1.  

 
Abbildung 1: Quelle: Blömer, Sebastian et al (2019): „EnEff:Wärme – netzgebundene Nutzung industrieller Ab-
wärme (NENIA)“. ifeu, GEF, Indevo, geomer, 2019. 

Insgesamt wurden 1 950 Standorte mit einem signifikanten Abwärmepotenzial identifiziert. Es wird angenom-
men, dass sich die Standorte gleichmäßig auf die Kommunen verteilen. Die entsprechenden Fallzahlen sind in 
Tabelle 8 dargestellt. 

Tabelle 8: Annahmen zu Standorten mit Abwärmepotenzial nach Größenklasse der Kommune 

 <= 10 000 Einwohner > 10 000 und  
<= 100 000 Einwohner 

> 100 000 Einwoh-
ner 

Anzahl an Standorten in Kommunen, 
die zur erstmaligen Erstellung ver-
pflichtet sind (ohne BW, NI, SH, HE) 

1 659 223 10 

Anzahl an Standorten in Kommunen, 
die ab 2030 zur Durchführung der 
kommunalen Wärmeplanung ver-
pflichtet sind. 

1 667 269 14 

 

Bestehende und potenzielle Produzenten von gasförmigen Energieträgern 

Im Jahr 2021 gab es in Deutschland rund 220 Anlagenstandorte zur Aufbereitung von Biomethanprodukten9F

10. Die 
Entwicklung der Fallzahlen seit 2017, die ebenfalls in der benannten Quelle angegeben sind, lässt eine logarith-
mische Entwicklung vermuten. Eine Extrapolation bis 2045 ergibt rund 245 Standorte, was eine Schätzung für 
bestehenden und potenziellen Produzenten von gasförmigen Energieträgern, die in ein Gasnetz einspeisen oder 

                                                        
9 Quelle: Blömer, Sebastian, Christian Götz, Martin Pehnt, Dominik Hering, Susanne Ochse, Sabrina Hespeler, Stephan Richter, 

u. a. „EnEff:Wärme – netzgebundene Nutzung industrieller Abwärme (NENIA)“. ifeu, GEF, Indevo, geomer, 2019 
10 Quelle: https://biogas.fnr.de/biogas-nutzung/biomethan 
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hierzu geeignet sind, umfassen kann. Eine gleichmäßige Aufteilung auf die einzelnen Kommunen wird angenom-
men, dargestellt in Tabelle 9. 

Tabelle 9: Annahme zu bestehenden und potenziellen Produzenten von gasförmigen Energieträgern. 

Größenklasse Kommune Fallzahl erstmalige Erstellung  
(ohne BW, NI, SH, HE) 

Fallzahl Fortschreibung  
(Alle BL) 

<=10 000 207 208 

10 000-100 000 28 34 

>100 000 1 2 

Groß- und Ankerkunden  

Die Fallzahlen (Anzahl der Akteure) je Betrachtungszeiträume wurden abhängig von der Größenklasse der ver-
pflichtenden Kommune abgeleitet, abzüglich jener Akteure, die bereits als bestehende oder potenzielle Abwär-
meproduzenten identifiziert wurden. Die Annahmen je Kommune sowie die Ergebnisse sind dargestellt in Tabelle 
10.  

Tabelle 10: Annahmen zu den Groß- und Ankerkunden 

Größenklasse Kommune Anzahl Akteure Fallzahl erstmalige Erstellung 
(ohne BW, NI, SH, HE) 

Fallzahl Fortschrei-
bung (Alle BL) 

<=10 000 
6 pro 12  

Kommunen  
(Planugnskonvoi) 

3 020 3 041 

10 000-100 000 2 2 289 2 813 

>100 000 5 275 395 

 
(3) Verwaltung 
Gemeinderat und weitere kommunale Verwaltungseinheiten für Organisation der Workshops und Teilnahme von  

Um den Erfüllungsaufwand für die Organisation der Beteiligungsveranstaltungen durch die Kommune sowie die 
Teilnahme von Gemeinderat und weiteren kommunalen Verwaltungseinheiten darzustellen, werden die Fallzah-
len aus Tabelle 3 herangezogen. Die zu beteiligenden Personen werden in weiterer Folge unter dem Abschnitt 
„Ermittlung Aufwand“ dargestellt. 

An das Gebiet angrenzende Gemeinden oder Gemeindeverbände 

Um die Fallzahl für die an die Kommune angrenzenden Gemeinden oder Gemeindeverbände abzugrenzen, wird 
auf die räumliche Auswertung der Gemeinden und ihrer Lage zueinander abgestellt, wie viel Kommunen direkt 
an die einzelnen Gemeinden angrenzen. Die ermittelten Fallzahlen sind in Tabelle 11 dargestellt, wobei für Kom-
munen mit 10.000 Einwohner oder weniger angenommen wird, dass eine Konvoiplanung mit jeweils zwölf Kom-
munen stattfindet und somit die Fallzahl durch zwölf dividiert wird. Auch für Kommunen zw. 10 000 und 100 
000 Einwohner wird angenommen, dass die Veranstaltungen teilweise zusammengelegt werden und somit Syner-
gien genutzt werden können. Es wird ebenfalls ein Konvoi von zwölf Kommunen angenommen. 

Tabelle 11: Annahme zu den an das Gebiet angrenzenden Gemeinden oder Gemeindeverbände 

Größenklasse Kommune Fallzahl erstmalige Erstellung 
(ohne BW, NI, SH, HE) Fallzahl Fortschreibung (Alle BL) 

<=10 000 4 959 4 984 

10 000-100 000 765 941 

>100 000 501 729 
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Ermittlung Aufwand 
(2) Wirtschaft 
Betreiber von Energieversorgungsnetzen 

Es liegt keine empirische Datenbasis über die Anzahl der Betreiber je Gemeinde oder Gemeindeverbund vor. 
Insgesamt gibt es in Deutschland rund 850 Stromverteilnetzbetreiber sowie rund 700 Gasverteilernetzbetreiber10F

11, 
die im Rahmen der Durchführung der kommunalen Wärmeplanung zu beteiligen sind. Da die Betreiber teilweise 
mehrere Netze betreiben und bei den Beteiligungsverfahren den einzelnen Kommunen mitzuwirken haben, sind 
die Akteure teilweise mehrfach zu berücksichtigen. Teils betreiben dieselben Betreiber sowohl die Strom- als 
auch Gasnetze vor Ort, teils gibt es jedoch auch mehrere Betreiber vor Ort.  

Eine Auswertung der Strom- und Gasbetreiber nach Bezeichnung und Standort führt zu der Annahme, dass 33 
Prozent der Betreiber gleichzeitig sowohl Gas- als auch Stromnetze betreiben. Für die Darstellung des Erfüllungs-
aufwandes wird angenommen, dass in jeder Kommune durchschnittlich 1,67 Betreiber zu beteiligen sind 11F

12. In 
Kommunen mit weniger als 10 000 Einwohner wird angenommen, dass die kommunale Wärmeplanung in Pla-
nungskonvois à zwölf Kommunen durchgeführt wird und der Aufwand durch zwölf dividiert wird. 

Es wird angenommen, dass jeder Betreiber durch eine mitarbeitende Person vertreten sein wird. Es werden sieben 
Workshops à fünf Stunden angesetzt (bzw. zwei Veranstaltungen in jenen Kommunen, die bereits durch Landes-
recht zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet sind). Der angesetzte Lohnsatz beträgt 85,30 
Euro pro Stunde (vgl. Leitfaden, Anhang 7, Wirtschaftsabschnitt D, hohes Qualifikationsniveau). Der Aufwand 
für die Fortschreibung wird um die Hälfte reduziert. 

Betreiber von Wärmenetzen 

Es sind sieben Veranstaltungen (bzw. zwei Veranstaltungen in jenen Kommunen, die bereits durch Landesrecht 
zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet sind) à einem Mitarbeitenden und fünf Stunden (3 
Stunden Workshop, 1 Stunde Vor- und Nachbereitung) vorgesehen. Der angesetzte Lohnsatz beträgt 85,30 Euro 
pro Stunde (vgl. Leitfaden, Anhang 7, Wirtschaftsabschnitt D, hohes Qualifikationsniveau). Der Aufwand für die 
Fortschreibung wird um die Hälfte reduziert. 

Natürliche oder juristische Personen, die zukünftig Wärmenetze betreiben 

Es sind fünf Veranstaltungen à einem Mitarbeitenden und fünf Stunden (3 Stunden Workshop, 1 Stunde Vor- und 
Nachbereitung) vorgesehen. Der angesetzte Lohnsatz beträgt 85,30 Euro pro Stunde (vgl. Leitfaden, Anhang 7, 
Wirtschaftsabschnitt D, hohes Qualifikationsniveau). In Kommunen mit 10 000 Einwohner oder weniger wird 
von einer Konvoiplanung ausgegangen und der Aufwand durch zwölf dividiert. Der Aufwand für die Fortschrei-
bung wird um die Hälfte reduziert. 

Bestehende/Potenzielle Produzenten von Abwärme 

Es sind drei Veranstaltungen à 1 Mitarbeitenden und fünf Stunden (3 Stunden Workshop, 1 Stunde Vor- und 
Nachbereitung) vorgesehen. Der angesetzte Lohnsatz beträgt 85,30 Euro pro Stunde (vgl. Leitfaden, Anhang 7, 
Wirtschaftsabschnitt D, hohes Qualifikationsniveau). Der Aufwand für die Fortschreibung wird um die Hälfte 
reduziert. 

Bestehende/Potenzielle Produzenten von gasförmigen Energieträgern 

Es sind drei Veranstaltungen à 1 Mitarbeitenden und fünf Stunden (3 Stunden Workshop, 1 Stunde Vor- und 
Nachbereitung) vorgesehen. Der angesetzte Lohnsatz beträgt 85,30 Euro pro Stunde (vgl. Leitfaden, Anhang 7, 
Wirtschaftsabschnitt D, hohes Qualifikationsniveau). Der Aufwand für die Fortschreibung wird um die Hälfte 
reduziert. 

                                                        
11 Quelle: www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Akteur/Marktakteur/IndexOeffentlich, Stand: 27. Juni 2023 
12 Stromnetze sind flächendeckend verfügbar, nicht jede Kommune verfügt über ein Gasverteilernetz. Informationen über die regionale Verfüg-

barkeit sind jedoch nicht öffentlich zugänglich. Die nachfolgende Abschätzung ist als eher konservativ anzusehen. 
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Groß- und Ankerkunden  

Es sind drei Veranstaltungen à 1 Mitarbeitenden und fünf Stunden (3 Stunden Workshop, 1 Stunde Vor- und 
Nachbereitung) vorgesehen. Der angesetzte Lohnsatz beträgt 85,30 Euro pro Stunde (vgl. Leitfaden zur Ermitt-
lung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung (nachfolgend: Leitfa-
den), Anhang 7, Wirtschaftsabschnitt D, hohes Qualifikationsniveau). Der Aufwand für die Fortschreibung wird 
um die Hälfte reduziert. 
(3) Verwaltung 
Organisation Beteiligungsverfahren sowie Teilnahme durch weitere kommunale Verwaltungseinheiten und Ge-
meinderat  

Für die Darstellung des Aufwands für die Beteiligung nach § 7 wird angenommen, dass die Kommune sieben 
Workshops mit den Normadressaten (Ohne Kommune) organisiert (drei mit allen Akteuren gemeinsam, vier zu-
sätzliche mit Betreibern von Energieversorgungs- bzw. Wärmenetze, davon zwei mit potenziellen Betreibern von 
Wärmenetzen) und durchführt, sowie drei Workshops mit weiteren Verwaltungseinheiten in der Kommune sowie 
dem Gemeinderat. Darüber hinaus werden weitere drei Workshops für Bürgerinnen und Bürger organisiert und 
durchgeführt. Es wird angenommen, dass die Organisation durch eine Person stattfindet, mit jeweils 15 Stunden 
Aufwand je Veranstaltung. In Kommunen mit 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner oder weniger wird von 
einer Konvoiplanung mit zwölf Kommunen ausgegangen und die Aufwände durch zwölf dividiert. 

In Kommunen, in denen bereits entsprechend Landesrecht kommunale Wärmepläne erstellt werden (BW, SH, NI, 
HE) werden zwei Workshops mit Wärmenetzbetreibern und Betreiber von Gasnetzen angesetzt sowie ein zusätz-
licher Workshop mit den kommunalen Verwaltungseinheiten bzw. dem Gemeinderat. Der Aufwand für Vorbe-
reitung und Durchführung beträgt jeweils 15 Stunden. 

Für die Teilnahme der kommunalen Verwaltungseinheiten und des Gemeinderats wird die Anzahl der zu beteili-
genden Personen entsprechend der Größenklasse der Kommune festgesetzt: 

− 6 zu beteiligende Personen bei Kommunen bis zu 10 000 Einwohner 

− 12 zu beteiligende Personen bei Kommunen zwischen 10 000 und 100 000 Einwohnern 

− 20 zu beteiligende Personen bei Kommunen über 100 000 Einwohnern. 

Der angesetzte Aufwand pro Person beträgt fünf Stunden und es werden Lohnkosten in Höhe von 64,90 Euro pro 
Stunde (vgl. Leitfaden, Anhang 9, Bedienstete in Kommunen des höheren Dienstes) angesetzt. Der Aufwand für 
die Fortschreibung wird um die Hälfte reduziert. 

Angrenzende Gemeindeverbünde 

Es sind drei Veranstaltungen à 1 Mitarbeitenden und fünf Stunden (3 Stunden Workshop, 1 Stunde Vor- und 
Nachbereitung) vorgesehen. Der angesetzte Lohnsatz beträgt Stundensatz von 64,90 Euro pro Stunde (vgl. Leit-
faden, Anhang 9, Bedienstete in Kommunen des höheren Dienstes). In Kommunen mit 10000 Einwohner oder 
weniger wird von einer Konvoiplanung ausgegangen und der Aufwand durch zwölf dividiert. Der Aufwand für 
die Fortschreibung wird um die Hälfte reduziert. 
Ermittlung Sachaufwand 
Ein zusätzlicher Sachaufwand ergibt sich durch die Anforderung nicht. 
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Ergebnis 
Überblick alle Normadressaten 

Tabelle 12 stellt die Fallzahlen für die verschiedenen Normadressaten für § 7 zusammenfassend dar. 

Tabelle 12: Übersicht Fallzahlen zu § 7 

  <=10 000 10 000-100 000 >100 000 

Akteur  
Fallzahl 

erstmalige 
Erstellung 

Fallzahl 
Fort-

schrei-
bung 

Fallzahl 
erstmalige 
Erstellung 

Fallzahl 
Fort-

schrei-
bung 

Fallzahl 
erstmalige 
Erstellung 

Fallzahl 
Fort-

schrei-
bung 

Wirtschaft 

 

1a) Betreiber von 
Energieversorgungs-
netzen 

9 359  9 401  1 256  1 518  57  81  

Wirtschaft 

 

1b) Betreiber von 
Energieversorgungs-
netzen- Ergänzungsbe-
darf 

42  - 437  - 40 - 

Wirtschaft 2a) Betreiber von 
Wärmenetzen 1 874  1 971  1 251  1 643  126  178  

Wirtschaft 
2b) Betreiber von 
Wärmenetzen- Ergän-
zungsbedarf 

12  - 403  - 261  - 

Wirtschaft 

3) Natürliche oder ju-
ristische Personen, die 
zukünftig Wärmenetze 
betreiben 

9 022  9 048   981  1 154   - - 

Wirtschaft 
4) Bestehende/Poten-
zielle Produzenten von 
Abwärme 

1 659  1 667   223   269  10  14  

Wirtschaft 

5) Bestehende und po-
tenzielle Produzenten 
von gasförmigen Ener-
gieträgern 

 207   207  28  28    1   1  

Wirtschaft 6) Groß- und Anker-
kunden 3 020  3 041  2 289  2 813   275  395  

Verwaltung 
7a) Organisation und 
Teilnahme Workshops 
durch Kommune 

9 359  9 401  1 256  1 518  57  81  

Verwaltung 

7b) Organisation und 
Teilnahme Workshops 
durch Kommune – Er-
gänzung 

42    262   24   

Verwaltung 
8) Angrenzende Ge-
meinden oder Gemein-
deverbünde 

4 959  4 984   765   941   501  729  

 Gesamtergebnis  39 556   39 720  9 151  9 884  1 351  1 480  

 

Der Erfüllungsaufwand für § 7 ist in Tabelle 13 dargestellt, differenziert nach den Prozessen und den Akteuren. 
Erfüllungsaufwand fällt sowohl für die Verwaltung als auch die Wirtschaft an.  
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Tabelle 13: Übersicht Erfüllungsaufwand zu § 7 

 Kosten einmalige Erstellung bis 2028 jährlicher Erfüllungsaufwand für 
Fortschreibung ab 2029 

Zeilenbeschriftungen Verwaltung Wirtschaft Verwaltung Wirtschaft 

1a) Betreiber von Energieversor-
gungsnetzen 

 10,4 Mio. Euro  1,2 Mio. Euro 

1b) Betreiber von Energieversor-
gungsnetzen- Ergänzungsbedarf 

 0,7 Mio. Euro  0,0 Mio. Euro 

2a) Betreiber von Wärmenetzen  9,7 Mio. Euro  1,1 Mio. Euro 

2b) Betreiber von Wärmenetzen- 
Ergänzungsbedarf 

 0,6 Mio. Euro  0,0 Mio. Euro 

3) Natürliche oder juristische Per-
sonen, die zukünftig Wärmenetze 
betreiben 

 3,7 Mio. Euro  0,4 Mio. Euro 

4) Bestehende/Potenzielle Produ-
zenten von Abwärme 

 2,4 Mio. Euro  0,2 Mio. Euro 

5) Bestehende und potenzielle Pro-
duzenten von gasförmigen Ener-
gieträgern 

 0,3 Mio. Euro  0,0 Mio. Euro 

6) Groß- und Ankerkunden  7,1 Mio. Euro  0,8 Mio. Euro 

7a) Organisation und Teilnahme 
Workshops durch Kommune 96,9 Mio. Euro  10,4 Mio. Euro  

7b) Organisation und Teilnahme 
Workshops durch Kommune – Er-
gänzung 

1,0 Mio. Euro  0,0 Mio. Euro  

8) Angrenzende Gemeinden oder 
Gemeindeverbünde 6,1 Mio. Euro  0,6 Mio. Euro  

Gesamtergebnis 104,0 Mio. Euro 35 Mio. Euro 11,1 Mio. Euro 3,8 Mio. Euro 

 

7. Zu § 11: 

Jährlicher Erfüllungsaufwand ab 2030: 0,6 Millionen Euro (Verwaltung), 0,7 Millionen Euro 
(Wirtschaft)  

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 6 Millionen Euro (Verwaltung), 6 Millionen Euro (Wirtschaft) 

§ 11 des Gesetzes sieht die Auskunftspflicht für die Datenerhebung durch die planungsverantwortliche Stelle vor.  

Normadressaten sind:  

1. Behörden des Bundes und der Länder,  

2. Betreiber von Energieversorgungsnetzen, Messtellenbetreiber und Energieversorgungsunternehmen,  

3. Betreiber von Wärmenetzen sowie  

4. bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. 

Die Aufwände für die Übermittlung von Planungen über den aus- und Umbau von Strom- Gas- und Wärmenet-
zinfrastruktur entsprechend § 8 wird ebenfalls hier berücksichtigt. Darüber hinaus ist in § 7 die Übermittlung von 
Daten durch folgende Normadressaten vorgesehen: 

1. bestehende sowie potenzielle Produzenten von Wärme,  
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2. bestehenden sowie potenziellen Produzenten gasförmigen Energieträgern, die in Gasnetze einspeisen, 

3. bestehende sowie potenzielle Verbräuche von Wärme (Groß- und Ankerkunden), 

4. an das beplante Gebiet angrenzende Gemeinden oder Gemeindeverbände 

5. Kommunen zur Entgegennahme der Daten 

Der Erfüllungsaufwand für juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts sowie Personenvereinigun-
gen sowie natürliche Personen, soweit sie gewerblich oder freiberuflich tätig sind, wird nicht extra dargestellt. 

Der Erfüllungsaufwand für die Datenübermittlung der benannten Akteure wird nachfolgenden dargestellt. 
Ermittlung Fallzahl 
(2) Wirtschaft 
Betreiber von Energieversorgungsnetzen, Messstellenbetreiber und Energieversorgungsunternehmen 

Alle Betreiber von Energieversorgungsnetzen, Messtellenbetreiber oder Energieversorgungsunternehmen müssen 
auf Anforderung den Kommunen Verbrauchsdaten zur Verfügung stellen. Es wird angenommen, dass die Daten 
bei den Strom- und Gasnetzbetreibern vorliegen.  

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 1 100 Strom- und Gasbetreiber12F

13. Eine gleichmäßige Aufteilung auf die 
Kommunen in den entsprechenden Größenklassen wird angenommen. 

Betreiber von Wärmenetzen  

Entsprechend des AGFW Hauptbericht aus dem Jahr 2021 gab es im Jahr 2020 rrund 3 800 Wärmenetze in 
Deutschland. In der DESY Datenbank sind 2 650 Versorgungssysteme und 1 350 Wärmenetzbetreiber hinterlegt, 
was in rund 2 Versorgungssystemen pro Betreiber resultiert. Auf Basis dieser Abschätzung wurden 1 932 Betrei-
ber für Deutschland identifiziert. Die Aufteilung erfolgt gleichmäßig auf die Kommunen.  

Bezirksschornsteinfeger  

Bundesweit gibt es laut Angaben des Zentralinnungsverband (ZIV) der Schornsteinfeger 7 500 Bezirksschorn-
steinfeger, die auf Anfrage der Kommune Daten auszuhändigen haben. Da keine räumliche Zuordnung der 
Schornsteinfeger zu den einzelnen Kommunen vorliegt, wird angenommen, dass sich die Anzahl der Schornstein-
feger je Kommune anhand der Postleitzahl-Gebiete abbilden lässt. In Deutschland gibt es rund 8 100 Postleitzahl-
gebiete. Es werden die Anzahl der Postleitzahlgebiete je Kommune räumlich ausgewertet und entsprechend der 
Anzahl der Bezirksschornsteinfeger skaliert. In großen Kommunen sind demnach mehrere Bezirksschornsteinfe-
ger zuständig, während manche mehrere kleinere Kommunen betreuen. Die entsprechenden Fallzahl in Abhän-
gigkeit der Größenklasse der Kommune ist in Tabelle 14 dargestellt. 

Tabelle 14: Fallzahl Bezirksschornsteinfeger 

Größenklasse Kommune Fallzahl erstmalige Erstellung 
(ohne BW, NI, SH, HE) 

Fallzahl Fortschreibung (Alle 
BL) 

<=10 000 8 770 8 811 
10 000-100 000 1 420 1 749 
>100 000 995 1 269 

 
Bestehende bzw. potenzielle Betreiber von Abwärme  
Für die Ermittlung der Fallzahl von bestehenden bzw. potenziellen Betreiber von Abwärme wird auf die gleiche 
Abschätzung wie bei der Darstellung des Erfüllungsaufwand für § 7 zurückgegriffen. 
Bestehende bzw. potenzielle Betreiber von gasförmigen Energieträgern  
Für die Ermittlung der Fallzahl von bestehenden bzw. potenziellen Betreiber von gasförmigen Energieträgern 
wird auf die gleiche Abschätzung wie bei der Darstellung des Erfüllungsaufwand für § 7 zurückgegriffen. 
Ankerkunden 

                                                        
13 www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Akteur/Marktakteur/IndexOeffentlich 
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Für die Ermittlung der Fallzahl von Ankerkunden wird auf die gleiche Abschätzung wie bei der Darstellung des 
Erfüllungsaufwand für § 7 zurückgegriffen. 
(3) Verwaltung 
Behörden des Bundes und der Länder 

Es wird angenommen, dass rund 50 relevante Bundes- und Landesbehörden bereits vorliegende Daten an die 
Kommunen übermitteln müssen.  

Angrenzende Gemeinden oder Gemeindeverbünde 
Für die Ermittlung der Fallzahl von Ankerkunden wird auf die gleiche Abschätzung wie bei der Darstellung des 
Erfüllungsaufwand für § 7 zurückgegriffen. 
Kommune zur Entgegennahme der Daten 
Die Kommune hat die entsprechenden Daten entgegenzunehmen. Die Fallzahl entspricht der Anzahl der ver-
pflichteten Kommunen (siehe § 4). 
Ermittlung Aufwand 
(2) Wirtschaft 
Betreiber von Energieversorgungsnetzen, Messstellenbetreiber und Energieversorgungsunternehmen 

Für das zur Verfügung stellen der Daten von Strom- und Gasnetzbetreiben für Kommunen wird angenommen, 
dass die Schnittstelle einmalig aufgesetzt werden muss und dies mit einem Aufwand von 15 Stunden einhergeht. 
Der Versand der Daten per Mail wird mit 15 Minuten angesetzt, wobei berücksichtigt wird, dass ein Netzbetreiber 
die Infrastruktur in mehreren Kommunen betreiben kann. Unter der Annahme, dass in jeder Kommune Netze 
betrieben werden, muss ein Versorger die Daten an rund 10 Kommunen übermitteln (siehe auch Ausführungen 
zu dem gleichen Normadressat in Abschnitt zu § 4). Lohnkosten in Höhe von 59,50 Euro pro Stunde werden 
angesetzt (vgl. Leitfaden, Anhang 7, Durchschnitt für Wirtschaftsabschnitt D Energieversorgung). Der Aufwand 
für die Fortschreibung wird mit 50 Prozent des Aufwandes für die erstmalige Erstellung abgeschätzt. 

Betreiber von Wärmenetzen  

Für das zur Verfügung stellen der Daten von Wärmenetzbetreiben für Kommunen wir angenommen, dass die 
Schnittstelle einmalig aufgesetzt werden muss und dies mit einem Aufwand von 15 Stunden einhergeht. Der Ver-
sand der Daten per Mail wird mit 15 Minuten angesetzt, wobei berücksichtigt wird, dass ein Netzbetreiber die 
Infrastruktur in mehreren Kommunen betreiben kann. Unter der Annahme, dass es in Deutschland rund 3 792 
Wärmenetze gibt13F

14 und ein Wärmenetzbetreiber rund 2 Netze betreibt14F

15, muss ein Versorger die Daten an rund 2 
Netze übermitteln. Eine gleichmäßige Aufteilung auf die Kommunen wird angenommen, Lohnkosten in Höhe 
von 59,50 Euro pro Stunde werden angesetzt (vgl. Leitfaden, Anhang 7, Durchschnitt für Wirtschaftsabschnitt 
D). Der Aufwand für die Fortschreibung wird mit 50 Prozent des Aufwandes für die erstmalige Erstellung abge-
schätzt. 

Bezirksschornsteinfeger  

Es wird angenommen, dass die Daten bereits elektronisch in dem erforderlichen Format vorliegen und der Auf-
wand pro Datenexport und Versand eine Stunde beträgt. Lohnkosten in Höhe von 59,50 Euro pro Stunde werden 
angesetzt (vgl. Leitfaden, Anhang 7, Durchschnitt für Wirtschaftsabschnitt D). Der Aufwand für die Fortschrei-
bung wird mit 50 Prozent des Aufwandes für die erstmalige Erstellung abgeschätzt. 

Bestehende bzw. potenzielle Betreiber von Abwärme  

Für bestehende und potenzielle Betreiber von Abwärme wird ein Aufwand pro Datenanfrage in Höhe von 15 
Stunden angesetzt. Lohnkosten in Höhe von 59,50 Euro pro Stunde werden angesetzt (vgl. Leitfaden, Anhang 7, 

                                                        
14 Quelle: AGFW Hauptbericht 2021: www.agfw.de/zahlen-und-statistiken/agfw-hauptbericht 
15 Quelle: Berechnung auf Basis von Informationen aus www.district-energy-systems.info/  

https://www.district-energy-systems.info/
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Durchschnitt für Wirtschaftsabschnitt D). Der Aufwand für die Fortschreibung wird mit 50 Prozent des Aufwan-
des für die erstmalige Erstellung abgeschätzt. 

Bestehende bzw. potenzielle Betreiber von gasförmigen Energieträgern  

Für bestehende und potenzielle Betreiber von gasförmigen Energieträgern wird ein Aufwand pro Datenanfrage in 
Höhe von 6 Stunden angenommen. Lohnkosten in Höhe von 59,50 Euro pro Stunde werden angesetzt (vgl. Leit-
faden, Anhang 7, Durchschnitt für Wirtschaftsabschnitt D). Der Aufwand für die Fortschreibung wird mit 50 Pro-
zent des Aufwandes für die erstmalige Erstellung abgeschätzt. 

Ankerkunden 

Für Ankerkunden wird ein Aufwand pro Datenanfrage in Höhe von 6 Stunden angenommen und angenommen, 
dass nur jene Daten übermittelt werden, die bereits in der notwendigen Form vorliegen. Lohnkosten in Höhe von 
59,50 Euro pro Stunde werden angesetzt (Durchschnitt für Energieversorgung). Der Aufwand für die Fortschrei-
bung wird mit 50 Prozent des Aufwandes für die erstmalige Erstellung abgeschätzt. 
(3) Verwaltung 
Behörden des Bundes und der Länder 

Es wird angenommen, dass die Daten bereits in dem erforderlichen Format vorliegen und für die Datenermittlung 
an jede Kommune 15 Minuten Zeitaufwand zugrunde gelegt. Es werden Lohnkosten in Höhe von 43 Euro ange-
setzt, die sich aus dem Mittelwert der durchschnittlichen Lohnkosten der Länder und des Bundes für den gehobe-
nen Dienst ergeben. Der Aufwand für die Fortschreibung wird mit 50 Prozent des Aufwandes für die erstmalige 
Erstellung abgeschätzt. 

Angrenzende Gemeinden oder Gemeindeverbünde 

Für angrenzende Gemeinden oder Gemeindeverbünde wird ein Aufwand pro Datenanfrage in Höhe von 15 Mi-
nuten angesetzt. Die geringen Aufwände lassen sich damit begründen, dass die Daten ohnehin für das Durchfüh-
ren der kommunalen Wärmeplanung erhoben werden müssen und nur der Versand notwendig ist. Lohnkosten in 
Höhe von 59,50 Euro pro Stunde werden angesetzt (vgl. Leitfaden, Anhang 7, Durchschnitt für Wirtschaftsab-
schnitt D). Der Aufwand für die Fortschreibung wird mit 50 Prozent des Aufwandes für die erstmalige Erstellung 
abgeschätzt. 

Kommune zur Entgegennahme der Daten 

Für die Entgegennahme der Daten werden pro Kommune 4 Stunden (für Kommunen < 10 000 Einwohner), 6 h 
(für Kommunen zw. 10 000 und 100 000 Einwohner) bzw. 8 Stunden (für Kommunen >= 100 000 Einwohner) 
angesetzt. Es werden die durchschnittlichen Lohnosten in Kommunen angesetzt (40,20 Euro pro Stunde). 
Ermittlung Sachaufwand 
Ein zusätzlicher Sachaufwand ergibt sich durch die Anforderung nicht. 
Ergebnis 
Der Erfüllungsaufwand nach Prozessen bzw. Akteuren (Verwaltung und Wirtschaft) sowie die einmalige Erstel-
lung bis 2028 bzw. den jährlichen Erfüllungsaufwand für die Fortschreibung ab 2029 ist in Tabelle 15 dargestellt. 

Tabelle 15: Erfüllungsaufwand nach Prozessen bzw. Normadressaten und Akteursgruppe für § 11 

 
Kosten einmalige 

Erstellung bis 
2028 

 
jährlicher Erfül-
lungsaufwand für 
Fortschreibung ab 

2029 

 

 Verwaltung Wirtschaft Verwaltung Wirtschaft 

Behörden des Bun-
des und der Länder, 3,4 Mio. Euro  0,4 Mio. Euro  
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Kosten einmalige 

Erstellung bis 
2028 

 
jährlicher Erfül-
lungsaufwand für 
Fortschreibung ab 

2029 

 

 Verwaltung Wirtschaft Verwaltung Wirtschaft 

Netzbetreiber / 
Energieunterneh-
men 

 1,2 Mio. Euro  0,1 Mio. Euro 

Wärmenetzbetrei-
ber 

 1,0 Mio. Euro  0,2 Mio. Euro 

Bezirksschornstein-
feger 0,7 Mio. Euro  0,1 Mio. Euro  

Bestehende/Poten-
zielle Produzenten 
von Abwärme 

 1,7 Mio. Euro  0,2 Mio. Euro 

Bestehende und po-
tenzielle Produzen-
ten von gasförmi-
gen Energieträgern 

 0,1 Mio. Euro  0,0 Mio. Euro 

Groß- und Anker-
kunden 

 2,0 Mio. Euro  0,2 Mio. Euro 

Angrenzende Ge-
meinden oder Ge-
meindeverbünde 

0,1 Mio. Euro  0,0 Mio. Euro  

Entgegennahme der 
Daten 1,8 Mio. Euro  0,2 Mio. Euro  

Gesamtergebnis 6,0 Mio. Euro 6,0 Mio. Euro 0,6 Mio. Euro 0,7 Mio. Euro 

 

8. Zu § 26:  

Einmaliger Erfüllungsaufwand bis 2028: rund 64 Millionen Euro (Verwaltung) 

Einmaliger Erfüllungsaufwand bis 2028: rund 2 Millionen Euro (Wirtschaft) 

Der Gesetzentwurf sieht gemäß den §§ 26 und 28 vor, dass die planungsverantwortliche Stelle Gebiete zum Neu- 
oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wärmeversorgungsgebiete nach § 71 Absatz 8 Satz 3 und § 71k Absatz 1 
GEG grundstücksbezogen mit Außenwirkung ausweisen kann. Hierzu wird ein Beschluss durch eine Satzung, 
Erlass einer Rechtsverordnung oder durch Verwaltungsakt notwendig sowie gegebenenfalls die Durchführung 
einer strategischen Umweltprüfung (SUP). Da keine Verpflichtung zu einer solchen Gebietsausweisung besteht, 
fallen die nachstehend dargestellten Kosten nur an, wenn sämtliche Gemeinden von der Möglichkeit Gebrauch 
machen. Damit ist nicht zu rechnen. Daher werden die tatsächlichen Kosten deutlich niedriger ausfallen als nach-
stehend jeweils in der Summe angegeben. 
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Ermittlung Fallzahl 
(3) Verwaltung 
Der folgenden Tabelle 16 kann die Fallzahl entnommen werden, die entsprechend der Einwohneranzahl die Kom-
munen mit vorhandenem Wärmenetz und ohne aufschlüsselt und das Ergebnis von 263 Wärmenetzgebiete aus-
weist. Die mithilfe der Auswertung von verschiedenen Langfristszenarien ermittelte Anzahl an Kommunen mit 
Wärmenetzen im Jahr 2045 ergibt sich aus der Summe jener Kommunen, die in einem Szenario ein Wärmenetz 
ausweisen. Für die Fallzahl bei Kommunen mit einer Einwohnerzahl von 10 000 und weniger wurde die Zahl um 
den Faktor 30 Prozent erhöht, um die ggf. Unsicherheiten bei der Anzahl der Quartierlösungen bzw. kleinen Nah-
wärmenetzen ebenfalls zu berücksichtigen. 

Tabelle 16: Fallzahlen Wärmenetze zu § 26  

Größenklasse Kom-
mune 

Anzahl Kommunen 
mit Wärmenetz 

Anzahl Kommunen 
ohne Wärmenetz 

Anzahl Kommunen 
mit Wärmenetz 

2045 LFS 

Anzahl Wärmenetz-
gebiete 

<=10 000 895 8 506 1 037 135 

10 000-100 000 746 772 1 201 120 

>100 000 81 0 81 8 

   Summe 263 

Für die Ermittlung der Anzahl an Kommunen mit vorhandenem Gasverteilernetz wurde angenommen, dass in 
allen Kommunen mit 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner oder größer ein Gasverteilernetz vorhanden ist und 
bei Kommunen mit einer Einwohnerzahl von kleiner als 10 000 Personen 43 Prozent der Kommunen über ein 
Gasverteilernetz verfügen. Zur Schätzung der Anzahl an Kommunen, die in 2030 Wasserstoffgebiete ausweisen 
werden, wurde als Basis das Langfristszenario T45 herangezogen und der Wasserstoffbedarf auf Kreisebene auf 
die Gebiete umgelegt. Hierbei wurde angenommen, dass maximal 50 Prozent der Gebiete mit weniger als 10 000 
Einwohnerinnen und Einwohner auf Wasserstoff umsteigen werden. Die Fallzahlen sind entsprechend in Tabelle 
17 zu entnehmen: 

Tabelle 17: Fallzahlen Gasverteilernetze zu § 26  

Größenklasse Kom-
mune 

Anzahl Kommunen 
mit Gasverteilernetz 

Anzahl Kommunen 
mit Wasserstoff 

2030 
Faktor Anzahl Wasserstoff-

gebiete 

<=10 000 5 368 2 908 54 % 2 908 

10 000-100 000 1 518 748 49 % 748 

>100 000 81 34 42 % 34 

   Summe 3 690 

 
Ermittlung Aufwand 
Für die Ermittlung des Aufwandes sind für die Verwaltung die Kosten für die Durchführung einer SUP je Wär-
menetz bzw. Gasverteilungsnetz sowie die Aufwände für den Beschluss durch Satzung zu ermitteln. Erfüllungs-
aufwand aufgrund der Beteiligungspflicht (§ 28) resultiert sowohl für die Verwaltung als auch die Wirtschaft 
(Betreiber von Wärmenetzen und Gasverteilernetzen). Als Beteiligungsformat werden hier Veranstaltungen an-
genommen, die von den planungsverantwortlichen Stellen jeweils vorbereitet werden. 
(2) Wirtschaft 
Es wird angenommen, dass die Beteiligung in Form von Veranstaltungen mit einem Umfang von je 5 Stunden 
umgesetzt wird und hierzu je Gebietsgröße eine (Kommunen <= 10 000 Einwohner), zwei (Einwohnerzahl zw. 
10 000 -100 000) bzw. drei (Einwohnerzahl > 100 000) Abstimmungsrunden erfolgen. Der Aufwand je Ak-
teur/SUP errechnet sich folglich durch die Multiplikation der anfallenden Stunden mit dem Lohnkostensatz i.H.v. 
85,30 Euro (vgl. Leitfaden, Anhang 7, Wirtschaftsabschnitt D, hohes Qualifikationsniveau) für Gebiete mit 10 
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000 Einwohner und weniger bzw. 59,50 Euro (vgl. Leitfaden, Anhang 7, Wirtschaftsabschnitt D, Durchschnitt) 
für Gebiete zwischen 10 000 und 100 000 Einwohner bzw. für Gebiete über 100 000 Euro 125 Euro, da die 
Vergabe an externe Dienstleister mit höheren Stundensätzen zu erwarten ist.  
Ermittlung Aufwand 
(3) Verwaltung 
Die Abschätzung des Aufwands für je durchzuführende SUP (Festlegung des Untersuchungsrahmens, Vorprü-
fung, UVP Bericht zur Informationspflicht) hinsichtlich der Wärmenetze basiert auf Erfahrungswerten aus der 
Praxis. Abgleitet auf die Gebietsgrößen wurden die in Tabelle 18 ersichtlichen Werte geschätzt und bei der Um-
lage auf Wasserstoffnetze einen um 30 Prozent geringerem Aufwand angenommen, da dort lediglich von einer 
Anpassung der bereits vorliegenden Daten ausgegangen wird. 

Tabelle 18: Aufwand je strategische Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 26 

Größenklasse Kommune Aufwand je SUP/Wärmenetz Aufwand je SUP/Wasserstoffnetz 

<=10 000 10 000 Euro/SUP 3 000 Euro/SUP 

10 000-100 000 25 000 Euro/SUP 7 500 Euro/SUP 

>100 000 100 000 Euro/SUP 30 000 Euro/SUP 

Der Aufwand, der aus der Beteiligungspflicht resultiert, ergibt sich aus der Vorbereitung sowie Auswertung der 
o. g. Veranstaltungen, die jeweils von einer Person je planungsverantwortliche Stelle ausgeführt wird. Der Stun-
denaufwand nimmt mit der Anzahl an Einwohnern je Gebiet zu; es wird abgeschätzt, dass je nach Gebietsgröße 
10 Stunden, 15 Stunden oder 20 Stunden (<= 10 000, 10 000-100 00, > 100 000 Einwohner) für die Vorbereitung 
bzw. analog 5 Stunden, 20 Stunden oder 50 Stunden für die Auswertung verwendet werden. Der Lohnkostensatz 
wurde hier mit 64,90 Euro (vgl. Leitfaden, Anhang 9, Bedienstete in Kommunen des höheren Dienstes) angesetzt. 
Hinzu kommen Aufwände für die Entscheidung in Form von Gemeinderatsitzungen, für die abhängig von der 
Gebietsgröße mit 6, 12 bzw. 20 Personen je Sitzung und einem Stundenaufwand von je 5 Stunden berechnet 
werden. Abhängig von der Gebietsgröße wird von einer (<= 10 000 Einwohner), zwei (10 000-100 00 Einwohner) 
oder drei (> 100 000 Einwohner) Veranstaltungen ausgegangen. Für die Beschlussfassung (Satzung) werden für 
die Aufwandsermittlung abhängig von der Gebietsgröße 100 Stunden, 120 Stunden bzw. 160 Stunden mit einem 
Lohnkostensatz von 64,90 Euro (vgl. Leitfaden, Anhang 9, Bedienstete in Kommunen des höheren Dienstes) 
veranschlagt.  

Ermittlung Sachaufwand 

Ein zusätzlicher Sachaufwand ergibt sich durch die Anforderung nicht. 

Ergebnis 

Der Erfüllungsaufwand nach Prozessen bzw. Akteuren (Verwaltung und Wirtschaft) ist in Tabelle 19 dargestellt. 

Tabelle 19: Erfüllungsaufwand zu § 26 

 Einmaliger Erfüllungsaufwand bis 
2028 (Verwaltung) 

Einmaliger Erfüllungsaufwand bis 
2028 (Wirtschaft) 

Durchführen SUP Wärmenetz 6,9 Mio. Euro  

Durchführen SUP Gasnetz 32,1 Mio. Euro  

Satzung  25,0 Mio. Euro  

Beteiligung Betreiber Wärmenetz  0,2 Mio. Euro 

Beteiligung Betreiber Gasnetz  1,8 Mio. Euro 

Gesamtergebnis 64 Mio. Euro 2 Mio. Euro 
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9. Zu § 2 bzw. § 29: 

Jährlicher Erfüllungsaufwand ab 2031: rund 765 Millionen Euro (Wirtschaft) 

Jährlicher Erfüllungsaufwand bis 2030: rund 415 Millionen Euro (Wirtschaft) 

Der Gesetzentwurf sieht gemäß § 29 Absatz 1 vor, dass Betreiber von Wärmenetzen ab spätestens 1. Januar 2030 
mindestens 30 Prozent des über das Wärmenetz bereitgestellten jährlichen Bruttoendenergieverbrauchs mit 
Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder aus einer Kombination aus beidem ge-
speist werden.  

§ 2 sieht vor, dass der Anteil von Wärme aus erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme in Wärme-
netzen im bundesweiten Mittel bis zum 1. Januar 2030 mindestens 50 Prozent betragen soll. 

Ermittlung Aufwand  

Als Erfüllungsaufwand wird der im Vergleich zu einer Referenzentwicklung zusätzlich zum Erreichen der bun-
desweiten Zielsetzung notwendige Zubau der Fernwärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien und Abwärme 
betrachtet. Die Bundesweite Zielsetzung liegt bei einem Anteil von erneuerbaren Energien und Abwärme von 
50 Prozent an der Fernwärme. Für Klimaneutralität in 2045 sind 100 Prozent notwendig. Die zur Bestimmung 
notwendigen Eckdaten werden aus Szenarien und Statistiken abgeleitet. 
Die Datenbasis zu bestehenden Wärmenetzen und Erzeugungsstrukturen ist recht unvollständig. Darüber hinaus 
ist jede Kommune und jedes Wärmenetz anders und unterscheidet sich unter anderem hinsichtlich der lokal ver-
fügbaren EE-Wärme-Potenziale, Größe des bestehenden Wärmenetzes und Potenzial für Wärmenetzausbau. Da-
her ist für die Darstellung des Erfüllungsaufwandes eine Bottom-Up Berechnung über Einzelfallanalysen nicht 
realisierbar. Stattdessen wurde der Erfüllungsaufwand über einen typologischen Ansatz bestimmt. Dies ist eben-
falls ein Bottom-Up Ansatz, bei dem die Wärmenetze in 10 Falltypen unterteilt wurden. Diese Falltypen unter-
scheiden sich nach Einwohnerzahl (EW) resp. Größe der Bestandsnetze und Verfügbarkeit lokal begrenzter EE-
Wärmepotenziale. Die Auswahl der Größe der Städte (Großstadt: >100 Tausend EW, Mittelstadt: bis 100 Tausend 
EW, Kleinstadt: bis 20 Tausend EW) wurde in Anlehnung an die Raumabgrenzung der laufenden Stadtbeobach-
tung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und der in der 40/40 Strategie des AGFW 
gewählten Abgrenzung getroffen 15F

16. Darüber hinaus erfolgte eine Differenzierung nach Verfügbarkeit der lokal 
begrenzten EE-Potenziale, die detaillierten Annahmen finden sich ebenfalls in AGFW (2020). Eine Darstellung 
findet sich in Tabelle 20. 
Tabelle 20: Darstellung der Falltypen 

 Größenklasse EE-Verfügbarkeit Anzahl Netze 

Typstadt 1 Klein Solar & Wärmepumpe 223 

Typstadt 2 Klein Biomasse 446 

Typstadt 3 Mittel Wärmepumpe 130 

Typstadt 4 Mittel Abwärme 130 

                                                        
16 Weitere Details finden sich in AGFW (2020), online abrufbar unter www.agfw.de/securedl/sdl-eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciO-

iJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2OTA3OTgxMTEsImV4cCI6MTY5MDg4ODExMCwidXNlciI6MCwiZ3JvdXBzIjpbMCwtMV0sImZpbGUiO-
iJmaWxlYWRtaW5cL3VzZXJfdXBsb2FkXC9TdGFydHNlaXRlXC9QZXJzcGVrdGl2ZV9kZXJfRmVybnd-
hZXJtZVwvQUdGV19QZXJzcGVrdGl2ZV9kZXJfRmVybndhZXJtZV8yMDMwX2ZpbmFsLnBkZiIsIn-
BhZ2UiOjEwNTd9.yyOCFhmNmTsagIQ7N4WOtEusMsyAdqzpzdxbtXp5NFo/AGFW_Perspektive_der_Fernwaerme_2030_final.pdf 
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 Größenklasse EE-Verfügbarkeit Anzahl Netze 

Typstadt 5 Mittel Biomasse 50 

Typstadt 6 Mittel Müllverbrennungsanlage 30 

Typstadt 7 Groß Abwärme 20 

Typstadt 8 Groß Müllverbrennungsanlage 30 

Typstadt 9 Groß breiter Mix 17 

Typstadt 10 Groß Geothermie 10 

 
Zur Ermittlung bzw. Hochrechnung des Erfüllungsaufwandes wurde ein Modell genutzt, das Prognos – ein unab-
hängiges Wirtschaftsforschungsunternehmen – in den letzten Jahren entwickelt und eingesetzt hat. Eine zentrale 
Datenbasis für Mengengerüste, Potenziale und Kosten ist unter anderem das Gutachten „Analyse des wirtschaft-
lichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung – Beitrag zur Berichtspflicht EnEff-RL, Arti-
kel 14 Anhang VIII“ 16F

17. Das Modell berechnet für jeden Falltyp den Investitionsstock der Fernwärme-Erzeugung 
für die Szenarien (BMWK Langfristszenarien Strom2045, KNDE2045, sowie die Referenzentwicklung). Dabei 
berücksichtigt es sowohl die lokalen Potenziale an erneuerbaren Energien als auch die unterschiedlichen Größen-
klassen der Städte bzw. Netze. Letzteres beeinflusst die spezifischen Investitionen in Anlagentechnik und Wär-
menetze (i. d. R. sinkt der spezifische Invest von Wärmeerzeugungsanlagen mit steigender Leistung). Die Hoch-
rechnung auf Deutschland erfolgt dann anhand der Häufigkeit der Falltypen. Dadurch folgt das Modell damit der 
Logik für die Darstellung des Erfüllungsaufwand und erlaubt die Multiplikation der Fallzahlen mit den entspre-
chenden Aufwänden – wie beschrieben jedoch für eine Vielzahl von unterschiedlichen Fällen.  

Für die Abschätzung des Aufwands wird ausgehend vom Status quo der Fernwärmeerzeugung und einer Auswer-
tung bestehender Szenarien (Langfristszenarien und Agora Studie Klimaneutrales Deutschland 2045) abgeschätzt, 
wie sich die Fernwärmenachfrage und Erzeugung entwickelt. Dabei ist auch ein Fernwärmeausbau berücksichtigt.  

Die Szenarien zeigen ausgehend von einer Fernwärmeerzeugung in Höhe von 130 TWh im Jahr 202017F

18 unter 
Berücksichtigung von Verdichtung und Ausbau eine Fernwärmeerzeugung im Jahr 2030 von 148 bis 157 TWh 
bzw. in Höhe von 163 bis 175 TWh Jahr 2045 auf. Die Verpflichtung entsprechend § 29 erfordert demnach rund 
75 TWh Wärme aus erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme (inklusive Wärme aus thermischen 
Abfallbehandlungsanlagen) bis 2030 bzw. zw. 163 und 175 TWh im Jahr 2045. Aktuell liegt der Anteil der Wärme 
aus erneuerbaren Energien und Abwärme bei 32 Prozent bzw. rund 42 TWh. 

Die Referenzentwicklung unterstellt eine Entwicklung der Fernwärme unter Berücksichtigung der bis zum 
31.12.2022 bekannten Politikinstrumente wie die BEW, KWKG, EEG etc. und eine Fortschreibung dieser. Dies 
resultiert in einem EE Fernwärmeanteil unter Berücksichtigung von unvermeidbarer Abwärme und der gesamten 
Wärme aus thermischen Abfallanlagen im Jahr 2030 in Höhe von 43 Prozent (66 TWh) bzw. 64 Prozent (111 
TWh) in 2045. , dargestellt in Tabelle 21. 

Tabelle 21: Referenzentwicklung für Typstädte 

Referenzentwicklung EE- und Abwärme 2030 2045 

Typstadt 1 0,9 TWh 1,2 TWh 

Typstadt 2 2,3 TWh 3,6 TWh 

                                                        
17 Quelle: Ortner et al. (2021) www.umweltbundesamt.de/publikationen/analyse-des-wirtschaftlichen-potenzials-fuer-eine 
18 www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/entwicklung-der-nettowaermeerzeugung-in-deutschland/  



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 71 – Drucksache 20/8654 
 
 

Referenzentwicklung EE- und Abwärme 2030 2045 

Typstadt 3 3,8 TWh 4,6 TWh 

Typstadt 4 3,8 TWh 7,9 TWh 

Typstadt 5 1,9 TWh 3,3 TWh 

Typstadt 6 1,2 TWh 1,7 TWh 

Typstadt 7 11,1 TWh 23,0 TWh 

Typstadt 8 19,4 TWh 28,8 TWh 

Typstadt 9 11,0 TWh 19,6 TWh 

Typstadt 10 9,2 TWh 17,3 TWh 

 

Die Höhe des Erfüllungsaufwands hängt unter anderem davon ab, mit welchen Technologien die Betreiber die 
Vorgaben umsetzen. In den ausgewerteten Szenarien zeichnen sich zwei denkbare Leitplanken ab. Zum einem ist 
es denkbar, dass der Fokus stark die Nutzung auf lokal begrenzter EE-Wärmepotenziale und damit auf einen 
breiten Mix von Wärmequellen liegen wird, zum anderen ist aber auch Fokus auf die Nutzung von Luft-Wasser-
Wärmepumpen denkbar.  

Deswegen werden in weiterer Folge zwei Szenarien dargestellt und der Erfüllungsaufwand gemittelt: Das Lang-
fristszenario „Strom45“ des BMWK18F

19 mit Fokus auf Wärmepumpen sowie das Agora Szenario Klimaneutrales 
Deutschland, welches einen Technologiemix unterstellt19F

20. Die resultierenden Zahlen für die zwei Szenarien und 
das Jahr 2030 sind in Tabelle 20 dargestellt. Der Erfüllungsaufwand ergibt sich aufgrund der notwendigen Inves-
titionen in den Netto-Zubau der erforderlichen Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien bzw. Abwärme, die er-
forderlichen Investitionen in Wärmespeicher sowie aus den Kosten für die Einbindung der neuen Anlagen in die 
Wärmenetze (Anschlussleitung). 

Tabelle 22: Darstellung des Erfüllungsaufwand für die Zielerfüllung im Jahr 2030 ggü. der Referenzentwicklung 
die die BEW berücksichtigt für ganz Deutschland 

                                                        
19 www.langfristszenarien.de/enertile-explorer-wAssets/docs/LFS3_Executive_Summary_2021_05_19_v19.pdf  
20 https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2021_04_KNDE45/A-EW_209_KNDE2045_Zusammenfassung_DE_WEB.pdf  

Investitionen in Mio. Euro Fokus Wärmepumpe Technologiemix 

 Menge Investition in 
Mrd. Euro Menge Investition in 

Mrd. Euro 

Netto-Zubau EE-Anlagen und Abwärme 10 TWh/a 2,1 10 TWh/a 1,8 

Einbindung Zubau in Wärmenetze 558 km 0,5 754 km 0,6 

Wärmespeicher  35 GWh 0,4 35 GWh 0,4 

Summe - 3,0 - 2,8 

Jährlicher Erfüllungsaufwand (7 Jahre)   0,43  0,40 



 

Drucksache 20/8654 – 72 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Tabelle 23: Ergebnisse für die Falltypen im Jahr 2030 für das Szenario mit Fokus auf Wärmepumpen 

2030 – Fokus 
Wärmepumpe Menge Investition 

 
Netto-Zubau 
EE-Anlagen 

und Abwärme 
[TWh] 

Einbindung 
Zubau in Wär-
menetze [km] 

Wärmespei-
cher [GWh] 

Zubau EE-An-
lagen und Ab-
wärme [Euro / 

Netz] 

Wärmespei-
cher 

[Euro/Netz] 

Einbindung in 
Wärmenetze 
[Euro/Netz] 

Typstadt 1 0,2 TWh 60,4 km 1,1 GWh  483 709 €   48 717 €  196 447 €  

Typstadt 2 0,2 TWh 91,6 km 1,1 GWh 2 720 €   24 359 €   37 701 €  

Typstadt 3 0,9 TWh 107,2 km 2,3 GWh 2 175 353 €  180 312 €  541 196 €  

Typstadt 4 0,9 TWh 107,2 km 2,3 GWh 1 654 318 €  180 312 €  820 628 €  

Typstadt 5 0,2 TWh 41,2 km 0,9 GWh  680 880 €  180 312 €  265 248 €  

Typstadt 6 0,1 TWh 24,7 km 0,5 GWh  547 865 €  180 312 €  179 081 €  

Typstadt 7 2,7 TWh 32,8 km 6,9 GWh 19 489 688 €  3 430 729 €  4 927 049 €  

Typstadt 8 3,1 TWh 49,2 km 10,3 GWh 12 717 318 €  3 430 729 €  2 708 293 €  

Typstadt 9 1,7 TWh 27,9 km 5,8 GWh 23 162 892 €  3 430 729 €  3 913 470 €  

Typstadt 10 0,0 TWh 16,4 km 3,4 GWh 29 877 852 €  3 430 729 €  956 876 €  

 

Tabelle 24: Ergebnisse für die Falltypen im Jahr 2030 für das Szenario mit Fokus auf Technologiemix 

2030 – Fokus 
Technologiemix Menge Investition 

 
Netto-Zubau EE-
Anlagen und Ab-

wärme [TWh] 

Einbindung Zu-
bau in Wärme-

netze [km] 

Wärmespei-
cher [GWh] 

Zubau EE-Anlagen 
und Abwärme 
[Euro / Netz] 

Wärmespeicher 
[Euro/Netz] 

Einbindung in 
Wärmenetze 
[Euro/Netz] 

Typstadt 1 0,2 TWh 48,5 km 1,1 GWh  426 299 €   48 717 €  155 587 €  

Typstadt 2 0,2 TWh 76,3 km 1,1 GWh 79 618 €   24 359 €   26 757 €  

Typstadt 3 0,9 TWh 156,4 km 2,3 GWh 2 178 703 €  180 312 €  443 201 €  

Typstadt 4 0,9 TWh 156,4 km 2,3 GWh 1 904 710 €  180 312 €  806 443 €  

Typstadt 5 0,2 TWh 60,1 km 0,9 GWh 11 533 €  180 312 €  171 446 €  

Typstadt 6 0,1 TWh 36,1 km 0,5 GWh  557 779 €  180 312 €  674 989 €  

Typstadt 7 2,7 TWh 57,2 km 6,9 GWh  24 895 427 €  3 430 729 €  4 678 576 €  

Typstadt 8 3,1 TWh 85,8 km 10,3 GWh  10 575 799 €  3 430 729 €  5 112 755 €  

Typstadt 9 1,7 TWh 48,6 km 5,8 GWh  11 684 415 €  3 430 729 €  6 340 814 €  

Typstadt 10 0,0 TWh 28,6 km 3,4 GWh  10 937 001 €  3 430 729 €  664 559 €  
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Für die Darstellung des Erfüllungsaufwands für den verpflichtenden EE-Anteil bis 2030 werden die mittleren 
Kosten beider Umsetzungsszenarien angesetzt. Demnach betragen die mittleren Gesamtkosten für die Zielerrei-
chung bis 2030 zwischen 2,8 und 3 Milliarden Euro. Dies entspricht einem jährlichen Erfüllungsaufwand von 400 
bis 430 Millionen Euro.  

Die Anforderung an Einzelnetze liegt im Jahr 2030 unter 50 Prozent, jedoch sind im Bundesschnitt 50 Prozent 
erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme zu erreichen. Der dargestellte Erfüllungsaufwand beschreibt 
eine obere Grenze, da verschiedene Effekte die Kosten ggf. etwas reduzieren können: 

− Etwas geringere Kosten aufgrund von Skaleneffekte, da einige Netze größere Anlagen bauen und andere ihre 
Investition erst für nach 2030 planen. 

− Geringere Kosten aufgrund weniger notwendiger Anbindungsleitungen, da nur an einigen Standorten bereits 
bis 2030 Anlagen errichtet werden, die in bestehende Wärmenetze eingebunden werden müssen.  

In Anbetracht der Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung und der nicht vorhandenen empirischen 
Datenbasis übersteigt die Unsicherheit den geschätzten Unterschied, weswegen dieser nicht ausgewiesen wird. 

Die resultierenden Zahlen für die zwei Szenarien und das Jahr 2045 sind in Tabelle 25 dargestellt. 

Tabelle 25: Darstellung des Erfüllungsaufwand für das Erreichen der vollständigen Klimaneutralität in Wärme-
netzen bis zum Jahr 2045 ggü. der Referenzentwicklung, die die BEW berücksichtigt: 

Investitionen in Mio. Euro Fokus Wärmepumpe Technologiemix 

 Menge Investition in 
Mrd. Euro Menge Investition in 

Mrd. Euro 

Netto-Zubau EE-Anlagen und Abwärme 64 TWh/a 11,9 64 TWh/a 7,8 

Einbindung Zubau in Wärmenetze 1 093 km 1,0 979 km 0,9 

Wärmespeicher  64 GWh 0,6 64 GWh 0,6 

Summe - 13,6 - 9,4 

Jährlicher Erfüllungsaufwand (15 Jahre)  0,9  0,63 

 

Tabelle 26: Ergebnisse für die Falltypen im Jahr 2045 für das Szenario mit Fokus auf Wärmepumpen 

2045 – Fokus 
Wärmepumpe Menge Investition 

 
Netto-Zubau 

EE-Anlagen und 
Abwärme 

[TWh] 

Einbindung Zu-
bau in Wärme-

netze [km] 

Wärmespeicher 
[GWh] 

Zubau EE-Anlagen 
und Abwärme [Euro 

/ Netz] 

Wärmespeicher 
[Euro/Netz] 

Einbindung in 
Wärmenetze 
[Euro/Netz] 

Typstadt 1 1,6 TWh 129,3 km 2,0 GWh  1 570 200 €   89 983 €  424 416 €  

Typstadt 2 1,9 TWh 191,5 km 2,0 GWh 505 627 €   44 991 €  86 726 €  

Typstadt 3 7,5 TWh 193,5 km 4,3 GWh 11 723 791 €  333 041 €  1 144 458 €  

Typstadt 4 4,1 TWh 193,5 km 4,3 GWh  6 879 202 €  333 041 €  1 144 458 €  

Typstadt 5 1,3 TWh 74,4 km 1,7 GWh  3 092 981 €  333 041 €  498 530 €  

Typstadt 6 1,1 TWh 44,6 km 1,0 GWh  4 493 552 €  333 041 €  734 094 €  
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2045 – Fokus 
Wärmepumpe Menge Investition 

 
Netto-Zubau 

EE-Anlagen und 
Abwärme 

[TWh] 

Einbindung Zu-
bau in Wärme-

netze [km] 

Wärmespeicher 
[GWh] 

Zubau EE-Anlagen 
und Abwärme [Euro 

/ Netz] 

Wärmespeicher 
[Euro/Netz] 

Einbindung in 
Wärmenetze 
[Euro/Netz] 

Typstadt 7 12,0 TWh 69,2 km 12,7 GWh 107 809 014 €   6 336 656 €  7 187 582 €  

Typstadt 8 24,1 TWh 103,9 km 19,0 GWh 131 336 614 €   6 336 656 €  8 305 929 €  

Typstadt 9 10,2 TWh 58,9 km 10,8 GWh 138 678 986 €   6 336 656 €  8 353 883 €  

Typstadt 10 0,0 TWh 34,6 km 6,3 GWh 14 129 399 €   6 336 656 €  1 219 301 €  

 

Tabelle 27: Ergebnisse für die Falltypen im Jahr 2045 für das Szenario mit Fokus auf Technologiemix 

2045 – Techno-
logiemix Menge Investition 

 
Netto-Zubau 
EE-Anlagen 

und Abwärme 
[TWh] 

Einbindung 
Anlagen in 

Wärmenetze 
[km] 

Wärmespei-
cher [GWh] 

Zubau EE-An-
lagen und Ab-
wärme [Euro / 

Netz] 

Wärmespei-
cher 

[Euro/Netz] 

Einbindung 
Anlagen in 

Wärmenetze 
[Euro/Netz] 

Typstadt 1 0,9 TWh 112,4 km 2,0 GWh 937 703 €  179 965 €  375 702 €  

Typstadt 2 0,0 TWh 157,6 km 2,0 GWh 505 627 €   89 983 €  86 726 €  

Typstadt 3 6,1 TWh 173,7 km 4,3 GWh  6 992 121 €  666 082 €  966 345 €  

Typstadt 4 6,1 TWh 173,7 km 4,3 GWh  5 449 524 €  666 082 €  966 345 €  

Typstadt 5 1,4 TWh 66,8 km 1,7 GWh  3 092 981 €  666 082 €  498 530 €  

Typstadt 6 1,4 TWh 40,1 km 1,0 GWh  2 521 826 €  666 082 €  636 665 €  

Typstadt 7 14,3 TWh 66,2 km 12,7 GWh 70 293 678 €  12 673 312 €  6 557 336 €  

Typstadt 8 21,5 TWh 99,3 km 19,0 GWh 73 194 576 €  12 673 312 €  7 986 239 €  

Typstadt 9 12,2 TWh 56,3 km 10,8 GWh 106 793 195 €  12 673 312 €  8 034 193 €  

Typstadt 10 0,0 TWh 33,1 km 6,3 GWh 11 314 627 €  12 673 312 €  899 611 €  

 

Für die Darstellung des Erfüllungsaufwands für das Erreichen der Klimaneutralität in allen Wärmenetzen bis 2045 
werden die mittleren Kosten beider Umsetzungsszenarien angesetzt. Demnach betragen die mittleren Gesamtkos-
ten für die Zielerreichung bis 2045 zw. 9,4 und 13,5 Milliarden Euro. Dies entspricht einem jährlichen Erfüllungs-
aufwand nach 2030 zw. 630 Millionen Euro bis 900 Millionen Euro. 
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10. Zu § 32: 

Einmaliger Erfüllungsaufwand 2028: rund 3 Millionen Euro (Wirtschaft) 

Gemäß § 32 Absatz 1 des Gesetzentwurfs müssen Betreiber von Wärmenetzen bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2026 Wärmenetzausbau- und Dekarbonisierungsfahrpläne ausarbeiten und den zuständigen Behörden vorlegen. 

Die Pflicht nimmt jene Betreiber aus, die bereits einen Transformationsplan oder eine Machbarkeitsstudie im 
Sinne der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze - „BEW“ vom 1. August 2022 erstellt 
haben. 

Ermittlung Fallzahl 

Für das Jahr 2020 wurden für Deutschland insgesamt 3 792 Wärmenetz gemeldet20F

21. 

Da die Kosten zur Erstellung eines Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan von der Größe des Wär-
menetzes und von der konkreten Umsetzung durch den einzelnen Betreiber abhängen, erfolgt eine Einordnung 
der Wärmenetze nach Netzlänge. Aus Mangel an einer aktuellen empirischen Datengrundlage wird die Häufig-
keitsverteilung der Netzgebiete nach Netzkategorien aus der Sektoruntersuchung des Bundeskartellamtes (2012)21F

22 
auf die Zahl der Wärmenetze im Jahr 2020 angewandt. Die entsprechenden Zahlen aus dem Jahr 2008 und die 
Ergebnisse für das Jahr 2020 sind in Tabelle 28 dargestellt.  

Tabelle 28: Für die Ermittlung der Fallzahlen zugrundeliegende Annahmen 

Netzkategorien bezogen auf 
Netzlänge 

Anteil Wärmenetze nach Netzkategorie  
(Sektoruntersuchung Bezugsjahr 2008) 

Wärmenetze nach Netzkategorie 
(Bezugsjahr 2020) 

< 1 km 70 % 2.670 

>=  1 und < 10 km 21 % 788 

>=  10 < 100 km 6 % 211 

>= 100 3 % 123 

 

Im Juni 2023 wurden rund 180 Anträge für Transformationspläne bei der Bafa eingereicht22F

23. Da diese gemäß § 32 
Absatz 2 als Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan anerkannt werden, sind diese Netze für die Dar-
stellung des Erfüllungsaufwands nicht zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass auch bis zur 
Verpflichtenden Erstellung entsprechend § 32 bis Ende 2026 weitere Transformationspläne bzw. Machbarkeits-
studie im Rahmen der BEW erstellt werden.  

Unter Berücksichtigung der Netzlänge jener Netze, für die bereits Transformationspläne eingereicht wurden und 
einer Extrapolation der Fallzahlen bis 2026 (rund 820 weitere Transformationspläne) ergeben sich noch rd. 3 000 
Wärmenetze für die ein Transformationsplan zu erstellen ist. Dies sind Netze mit einer Netzlänge < 10 km (rund 
2 600 mit einer Länge < 1 km und 300 mit einer Netzlänge zw. 10 und 100 km). Da das Gesetz Ausnahmen für 
Netze mit einer Netzlänge < 1 km vorsieht (§ 32 Absatz 3), sind diese Fälle für die Darstellung des Erfüllungs-
aufwandes nicht zu berücksichtigen. Da keine Angabe über den EE-Anteil in Netzen mit einer Länge zw. 1 und 
10 km vorliegt, wird der Erfüllungsaufwand vollständig dargestellt, stellt aber eine obere Grenze dar.  

Ermittlung Aufwand 

Da die BEW erst im September 2022 in Kraft getreten ist, liegen noch keine empirischen Aussagen über die 
Aufwände für die Erstellung von Transformationsplänen bzw. Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahr-
pläne vor. Vor diesem Hintergrund werden die Aufwände in Abhängigkeit der Netzlänge wie in Tabelle 29 dar-
gestellt, abgeschätzt. 

                                                        
21 Quelle: AGFW Hauptbericht 2021: www.agfw.de/zahlen-und-statistiken/agfw-hauptbericht 
22 www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchung%20Fernwaerme%20-%20Abschlussbe-

richt.pdf?__blob=publicationFile&v=3  
23 Quelle: Persönliche Auskunft der BAFA 
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Tabelle 29: Annahmen für die Kosten zur Erstellung von Wärmenetzausbau- und Dekarbonisierungsfahrpläne, 
differenziert nach Netzlänge 

Netzkategorien bezogen auf Netzlänge Kosten für die Erstellung 

< 1 km 5 000 Euro 

>= 1 und < 10 km 10 000 Euro 

>= 10 < 100 km 60 000 Euro 

>= 100 200 000 Euro 

 

Für die Entgegennahme der von Wärmenetzbetreibern ausgearbeiteten Wärmenetzausbau- und -dekarbonisie-
rungsfahrpläne fällt bei den zuständigen Behörden ebenfalls nur vernachlässigbar geringer Aufwand an. 

Ermittlung Sachaufwand 

Ein zusätzlicher Sachaufwand ergibt sich durch die Anforderung nicht. 

Ergebnis 

Unter Berücksichtigung der Fallzahlen und Aufwände je Fall (zu erstellender Transformationsplan für bestehende 
Wärmenetze) ergibt sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand im Jahr 2028 von 3 Millionen Euro einmalig im Jahr 
2028. 

11. Rechtsänderungen mit keinem bzw. vernachlässigbar geringem Erfüllungsaufwand (Bagatellbereich) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Länder auf Aufforderung die erforderlichen Informationen zur Veröffentli-
chung der Wärmepläne auf einer zentralen Internetseite dem zu-ständigen Bundesministerium zuleiten (vgl. § 34). 
Es ist davon auszugehen, dass die notwendigen Daten in den Ländern aufgrund der Vorgabe zur Entwicklung und 
Fortschreibung zentral bei einer zuständigen Stelle vorliegen werden. Daher ist davon auszugehen, dass für die 
Berichterstattung alle fünf Jahre ein vernachlässigbar geringer Aufwand entstehen wird. 

Für die Entgegennahme der von Wärmenetzbetreibern ausgearbeiteten Wärmenetzausbau- und -dekarbonisie-
rungsfahrpläne fällt bei den zuständigen Behörden ebenfalls nur vernachlässigbar geringer Aufwand an. 

12. Weitere Gesetzesfolgen 

Auswirkungen der Regelungen für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie gleichstellungspolitische oder de-
mografische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

In ländlichen Gebieten sind die Herausforderungen und Chancen der Wärmeplanung anders als in dicht besiedel-
ten, eher urbanen Regionen. Einerseits werden vielfach die dispersen-dezentralen Strukturen für eine kleinräumi-
gere und unmittelbare Wärmeplanung sorgen, die von lokalen Abwärmepotenzialen wie kleineren Unternehmen, 
Handwerksbetrieben, landwirtschaftlichen Betriebsstätten oder der Industrie profitieren können. Andererseits be-
stehen größere Distanzen zwischen nicht angeschlossenen Siedlungen und Wohnplätzen im Außenbereich mit 
einem höheren Planungs- oder Umsetzungsaufwand ohne entsprechenden Energieeinsparungsgegenwert. Weiter 
dürften die realisierbaren Einsparpotenziale im ländlichen Raum teilweise aufgrund der Bebauungsarten geringer 
ausfallen. Eine hohe Anzahl an kleineren Ein- oder Zweifamilienhäusern, kleinere öffentliche Einrichtungen, 
landwirtschaftliche Hallen und Ähnliches, sind nur mit deutlich höherem Aufwand sinnvoll planbar, ohne den 
gleichen potenziellen Einsparungseffekt zu erbringen wie bei großen, dichten Strukturen wie Wohnblöcken, Büro- 
und Dienstleistungszentren oder Großindustrie. Daher ist die Betrachtung der möglichen, in der Fläche des Landes 
liegenden Potenziale für die Nutzbarmachung von erneuerbaren Energien wie Geothermie, Wasserkraft, Bio-
masse oder vergleichbaren Energiearten und deren Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen in der 
Abwägung zwischen Nahbereich und Allgemeinwohl, wesentlich für die Wahrung oder Herstellung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet. 

Die tatsächliche Umsetzung der Wärmeplanung wird in ländlichen Gebieten in der Regel auf der kommunalen 
Ebene stattfinden. Die Wahrnehmung der aus diesem Gesetz folgenden Aufgaben erfordert zusätzliches Personal, 
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was bei – schon jetzt bestehendem – Fachkräftemangel zu einer weiteren Belastung der kommunalen Handlungs-
fähigkeit führen kann. Das vorliegende Gesetz reagiert darauf mit einer längeren Umsetzungsfrist für dünner be-
siedelte Gebiete und der Möglichkeit, dort ein vereinfachtes Verfahren durchzuführen, um diese Problemstellung 
abzumildern. 

Für den Aufbau von z. B. Wasserstoffnetzen, als mögliche Folge des Gesetztes wird auf in Thomsen et al. (2022)23F

24 
im Auftrag des nationalen Wasserstoffrates untersuchten verschiedenen Pfad-Optionen für eine effiziente Dekar-
bonisierung des Wärmesektors unter Berücksichtigung der Rolle des Wasserstoffs an einer klimaneutralen Wär-
meversorgung bis 2045 hingewiesen. Dabei wurden lokale Infrastrukturen, geografische Lage und Wärmesenken 
analysiert und für vier Fallbeispiele in verschiedenen Szenarien der Energieträgermix für die Jahre 2030 und 2045 
analysiert. Der Weg bis 2030 ist in allen Szenarien sehr ähnlich und durch einen starken Hochlauf der PV- und 
Wärmepumpenleistungen geprägt. Nur unter der Annahme von niedrigen Wasserstoff-Endkundenpreisen nach 
2035 wird ein nennenswerter Anteil der Raum- und Trinkwarmwasserwärme durch Wasserstoff in der dezentralen 
Versorgung bereitgestellt. Es wird jedoch gezeigt, dass der Einsatz von Wasserstoff das Erreichen der langfristi-
gen Klimaziele in der Industrie und der Energieerzeugung absichert. Der Aufbau eines leistungsfähigen Wasser-
stoff-Backbones und nachgelagerter Wasserstoff-Infrastrukturen für die relevanten Anwendungen wird als zwin-
gende Voraussetzung benannt, die auch einen massiven Ausbau von Infrastrukturen im europäischen und inter-
nationalen Raum erfordert. 

Der Aufbau von Wasserstoffnetzen ist kein direktes Erfordernis, das sich durch das Wärmeplanungsgesetz ergibt, 
jedoch stellt die Wärmeplanung die Grundlage für die lokale Wärmewendestrategie und schafft einen Überblick 
über damit verbunden Infrastrukturentscheidungen unter Berücksichtigung der lokalen Charakteristik. Dies er-
laubt die Gegenüberstellung der regionalen Erfordernisse mit der Nationalen Wasserstoffstrategie, in der unter 
anderem das Ziel genannt wird, dass in Deutschland bis 2027/2028 ein Wasserstoffnetz mit mehr als 1 800 km 
umgestellten und neuen Leitungen aufgebaut wird. Die genannten Einsatzzwecke umfassen jedoch vorrangig die 
Industrie, bestimmte Prozesse in der Chemieindustrie und den Einsatz in Gaskraftwerken. Gerade im Zusammen-
hang mit deren Versorgung mit Wasserstoff erschient auch eine Wärmeversorgung von zukünftigen Grundstücken 
als Option. Wasserstoff wird zusätzlich als Teil der Lösung für klimaschonenden Verkehr gesehen. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung des Gesetzes kommt nicht in Betracht. Mit dem Gesetz soll ein Beitrag zur langfristigen Dekar-
bonisierung der Wärmeversorgung geleistet werden. Hierzu wird die Wärmeplanung grundsätzlich als dauerhafte 
Aufgabe eingeführt. Auch die Vorgaben an den Betrieb von Wärmenetzen sind langfristig wirkende Bestimmun-
gen und sehen einen Umsetzungszeitraum zum Teil bis 2045 vor.  

Das Gesetz sieht in § 35 eine Evaluierung vor. 

B. Besonderer Teil 

Zentraler Bestandteil des vorliegenden Artikelgesetzes ist das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarboni-
sierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz), das in Artikel 1 enthalten ist. Flankierend enthält Artikel 2 Än-
derungen des Baugesetzbuchs und Artikel 3 eine Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Artikel 4 regelt das Inkrafttreten. 

Zu Artikel 1 (Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze) 
Das Wärmeplanungsgesetz gliedert sich in insgesamt vier Teile.  

Zu Teil 1 (Allgemeine Bestimmungen) 
Im Teil 1 (Allgemeine Bestimmungen) werden die mit dem Gesetz verfolgten Ziele beschrieben. In § 3 wird eine 
Reihe der im Gesetz verwendeten maßgeblichen Begriffe definiert. 

                                                        
24 Thomsen, J.; Fuchs, N.; Meyer R.; Wanapinit, N.; Ulffers, J.; Bavia Bampi, B.; Lohmeier, D.; Prade, E.; Gorbach, G.; Sanina, N.; Engelmann, 

P.; Herkel, S.; Kost, C.; Braun, M.; Lenz, M. (2022): Bottom-Up Studie zu Pfadoptionen einer effizienten und sozialverträglichen Dekarboni-
sierung des Wärmesektors. Studie im Auftrag des Nationalen Wasserstoffrats. Freiburg, Kassel: Fraunhofer ISE, Fraunhofer IEE (Hrsg.) 
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Zu § 1 (Ziel des Gesetzes) 
§ 1 ist die zentrale Vorschrift des ersten Teils des Gesetzes und beschreibt, welches Ziel mit dem Gesetz verfolgt 
wird. 

Hauptziel des Gesetzes ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in 
Deutschland bis spätestens zum Jahr 2045 zu leisten. Der Fokus des Gesetzes liegt hierbei auf den für die Wär-
meversorgung erforderlichen Infrastrukturen.  

Neben der Versorgung von Gebäuden mit Raumwärme und Warmwasser ist auch die Bereitstellung von Prozess-
wärme in industriellen und gewerblichen Anwendungen vom Ziel nach § 1 erfasst.  

Die Vorschrift benennt als Zielkriterien Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit, Sparsamkeit, Bezahlbarkeit, Resilienz 
und Treibhausgasneutralität.  

Kosteneffizienz bedeutet, dass die Kosten der Transformation der Wärmeversorgung bis zur Treibhausgasneutra-
lität in einer Vollkostenbetrachtung auf Ebene des beplanten Gebiets möglichst gering sein sollten. Die Vollkos-
tenbetrachtung umfasst sämtliche Kosten über die Lebenszeit aller betroffenen Anlagen. Kostenrisiken sind durch 
Risikoaufschläge zu berücksichtigen. 

Das Kriterium Sparsamkeit fordert einen sparsamen Umgang mit Energie in Anlehnung an Artikel 3 der Novelle 
der Energieeffizienzrichtlinie, in dem das Energy-Efficiency-First-Prinzip normiert ist. Damit sollen Endenergie-
einsparungen erbracht werden. 

Diese Kriterien sind im Rahmen der Wärmeplanung möglichst weitgehend zu erfüllen. Sie sind bei der Anwen-
dung und Auslegung der nachstehenden Bestimmungen des Gesetzes zu berücksichtigen.  

Die Transformation der Wärmeversorgung erfolgt – außer durch Einsparung von Energie, die Ausdruck des Effi-
zienz-Grundsatzes ist und v. a. im Bereich der energetischen Sanierung von Gebäuden zur Geltung kommt – im 
Wesentlichen durch den Ausbau und den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien. Hinzu tritt die Einbin-
dung unvermeidbarer Abwärme aus der thermischen Behandlung von überlassungspflichtigen Abfällen und von 
Klärschlämmen.  

Zur Erreichung dieses Ziels werden die Länder gemäß Teil 2 dieses Gesetzes verpflichtet, eine Wärmeplanung 
durchzuführen. Die Wärmeplanung soll eine kosteneffiziente und aufeinander abgestimmte Entwicklung der be-
nötigten Energieinfrastrukturen auf lokaler und regionaler Ebene sicherstellen. Sie trägt dazu bei, Planungssicher-
heit für die notwendigen Investitionen in den Auf- und Ausbau einer auf erneuerbaren Energien und unvermeid-
barer Abwärme beruhenden Wärmeversorgung zu schaffen. Mit der Wärmeplanung sollen die vorhandenen Po-
tenziale zur Nutzung erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme zur Dekarbonisierung der Wärmever-
sorgung identifiziert werden. Über die Wärmeplanung soll zudem der erforderliche Flächenbedarf für die Bereit-
stellung von Wärme auf Basis erneuerbarer Energien und Abwärme identifiziert werden. 

Zusätzlich werden in Teil 3 dieses Gesetzes Pflichten an den Betrieb von Wärmenetzen eingeführt, die zu einer 
Dekarbonisierung von Wärmenetzen beitragen sollen. 

Satz 2 erkennt an, dass in einigen Ländern gesetzliche Klimaziele gelten, die ein Erreichen insbesondere von 
Treibhausgas- oder Klimaneutralität bereits vor dem Jahr 2045 vorsehen. Die entsprechenden Länder sollen durch 
das vorliegende Gesetz in ihren Bestrebungen und Aktivitäten nicht beeinträchtigt oder gebremst werden. Soweit 
es für die Zwecke dieses Gesetzes auf die Erreichung von Treibhausgasneutralität bis spätestens zum Jahr 2045 
ankommt, dürfen diese Länder stattdessen ihr jeweils geltendes ambitionierteres Zieljahr zu Grunde legen. Für 
den Anwendungsbereich des Gesetzes wird der Begriff des Zieljahres hier im vorstehenden Sinne legaldefiniert. 

Zu § 2 (Ziele für die leitungsgebundene Wärmeversorgung) 
In Übereinstimmung mit dem in § 1 definierten Ziel und den in Teil 3 dieses Gesetzes vorgesehen Anforderungen 
an den Betrieb von Wärmenetzen sieht § 2 weitere Zielvorgaben sowie Regelungen vor, den Anteil erneuerbarer 
Energien und unvermeidbarer Abwärme in Wärmenetzen deutlich zu steigern.  

Zu Absatz 1 
Absatz 1 sieht eine deutliche Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien, unvermeidbarer Abwärme oder eine 
Kombination hieraus in Wärmenetzen bis 2030 vor. Hierbei handelt es sich um eine Zielbestimmung, die von 
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staatlichen Stellen im Rahmen ihrer Zuständigkeit insbesondere im Rahmen von Ermessensentscheidungen zu 
berücksichtigen ist. Das Ziel bezieht sich auf den Anteil erneuerbarer Energien oder unvermeidbarer Abwärme in 
Wärmenetzen im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 19. Bezugsgröße ist die jährliche Nettowärmeerzeugung, die 
in Wärmenetze gespeist wird. Die für die Zielerreichung maßgeblichen erneuerbaren Energien werden in § 3 
Absatz 1 Nummer 14 definiert, ebenso welche Energieformen unter den Begriff der unvermeidbaren Abwärme 
§ 3 Absatz 1 Nummer 15 zu fassen sind und welche Energieformen diesen gleichgestellt sind.  

Zu Absatz 2 
Im Kontext der Wärmewende kommt der Wärmeversorgung über Wärmenetze eine besondere Bedeutung zu. 
Gerade im urbanen Raum lassen sich Quellen erneuerbarer Energie über Wärmenetze sehr gut und effizient nutz-
bar machen. § 2 Absatz 2 hebt diese wichtige Rolle hervor, die Wärmenetze bei der Dekarbonisierung der Wär-
meversorgung in den kommenden Jahren zukommen wird. Die in § 2 Absatz 1 enthaltene Vorgabe, den Anteil 
erneuerbarer Energien in Wärmenetzen bis 2030 auf mindestens 50 Prozent zu steigern, wird daher um die An-
forderung in Absatz 2 ergänzt, Wärmenetze weiter beschleunigt und verstärkt auszubauen und Letztverbraucher 
beziehungsweise Kunden verstärkt an Wärmenetze anzuschließen. Diese Anforderung richtet sich dabei an staat-
liche Stellen und Entscheidungsträger und soll in Form eines Staatsziels staatliches Handeln entsprechend lenken. 

Zu § 3 (Begriffsbestimmungen) 
Die Vorschrift enthält die Begriffsbestimmungen. 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 
Bei einem Baublock im Sinne des Gesetzes handelt es sich um ein Gebäude oder eine Mehrzahl von Gebäuden 
oder Liegenschaften, die von mehreren oder sämtlichen Seiten von Straßen, Schienen oder sonstigen natürlichen 
oder baulichen Grenzen umschlossen ist oder sind und für die Zwecke der Wärmeplanung als zusammengehörig 
zu betrachten ist. Die Definition des Gesetzes orientiert sich an der Definition des Deutschen Städtetags von 1979. 
Die Entscheidung darüber, was zum Zweck der Wärmeplanung als zusammengehörig zu betrachten ist, steht im 
pflichtgemäßen Ermessen der planungsverantwortlichen Stelle. 

Zu Nummer 2 
Der Begriff des Straßenabschnitts dient als Bezugspunkt bei der Bestimmung der Wärmeliniendichte, die wiede-
rum für die Prüfung der Eignung von Gebieten für eine Wärmeversorgung über Wärmenetze ein (erstes) Kriterium 
oder einen Indikator darstellen kann (siehe § 3 Absatz 1 Nummer 21). Der Begriff des Straßenabschnitts bezieht 
sich auf einen durch Kreuzungen, Straßenknoten oder Einmündungen begrenzten oder abgrenzbaren Teil einer 
Straße. Die angrenzende Bebauung zählt grundsätzlich zum Straßenabschnitt dazu.  

Zu Nummer 3 
Als das beplante Gebiet wird der räumliche Bereich bezeichnet, für den die Wärmeplanung durchgeführt wird. Es 
entspricht grundsätzlich und vorbehaltlich abweichender Regelungen auf Landesebene dem Hoheitsgebiet der 
planungsverantwortlichen Stelle, kann davon aber auch abweichen, etwa wenn mehrere Kommunen sich die Auf-
gabe der Wärmeplanung teilen oder in sog. Konvoi-Verfahren, die gemäß § 4 Absatz 3 Satz 2 von den Ländern 
vorgesehen werden können. 

Was das beplante Gebiet ist und worauf sich die Wärmeplanung bezieht, wird von der planungsverantwortlichen 
Stelle unter Beachtung der Ziele und Vorgaben dieses Gesetzes festgelegt.  

Zu Nummer 4 
§ 3 Absatz 1 Nummer 4 definiert das beplante Teilgebiet. Dem Begriff kommt im Rahmen der Darstellung von 
voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebieten nach § 18 sowie auch an anderen Stellen des Gesetzes Bedeutung 
als den jeweils betrachteten Ausschnitt des beplanten Gebiets zu. Ein beplantes Teilgebiet ist ein abgrenzbarer 
Teil des beplanten Gebiets im Sinne der § 3 Absatz 1 Nummer 3und besteht aus Grundstücken, Baublöcken oder 
Teilen von Baublöcken. Die exakte Abgrenzung des beplanten Teilgebiets liegt im Ermessen der planungsverant-
wortlichen Stelle. 
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Zu Nummer 5 
Die Vorschrift definiert den zentralen Begriff der planungsverantwortlichen Stelle. Hierbei handelt es sich um 
den für die Wärmeplanung zuständigen Rechtsträger. Die im jeweiligen Land zuständigen planungsverantwortli-
chen Stellen einschließlich des handelnden Organs (Behörde) werden vom Land durch Gesetz oder Rechtsver-
ordnung bestimmt. 

Zu Nummer 6 
Die Bestimmung definiert den Begriff der Wärmeplanung. Danach handelt es sich bei der Wärmeplanung um ein 
strategisches Planungsinstrument, dessen Ergebnisse die planungsverantwortliche Stelle in künftigen Planungs-
entscheidungen berücksichtigen soll, die aber selbst keine rechtliche Außenwirkung entfalten sollen. Die Einzel-
heiten werden in Teil 2 Abschnitt 4 und 5 geregelt.  

Zu Nummer 7 
Der Begriff des Wärmeplans wird in § 3 Absatz 1 Nummer 7definiert. Es handelt sich hierbei um das Ergebnis 
der Wärmeplanung, das veröffentlicht werden und somit den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen eine 
Orientierung im Hinblick auf die möglichen, von der planungsverantwortlichen Stelle identifizierten Wärmever-
sorgungsarten geben soll. Die Anforderungen an Wärmepläne werden im Teil 2 Abschnitt 5 geregelt. 

Zu Nummer 8 
Die Regelung definiert den insbesondere für § 18 maßgeblichen Begriff des voraussichtlichen Wärmeversor-
gungsgebiets. Die Kategorien für voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete, in die das beplante Teilgebiet ein-
geteilt werden können, sind Wärmenetzgebiet, Wasserstoffnetzgebiet, das Gebiet für die dezentrale Wärmever-
sorgung sowie das Prüfgebiet. Die Begriffe werden in § 3 Absatz 1 Nummer 10, 11, 12 und 13 ihrerseits definiert.  

Zu Nummer 9 
§ 3 Absatz 1 Nummer 9 definiert den Begriff der Wärmeversorgungsart. Dabei handelt es sich um den Typus der 
Wärmeversorgung, der für ein Wärmeversorgungsgebiet im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 8 prägend und damit 
auch namensgebend ist. Wärmeversorgungsarten sind dementsprechend alle in Betracht kommenden Kategorien 
der Versorgung mit Wärme beispielsweise Wärmenetze, Wasserstoffnetze oder die dezentrale Wärmeversorgung.  

Zu Nummer 10 
Wärmenetzgebiete zeichnen sich dadurch aus, dass eine überwiegende Anzahl der in dem Gebiet ansässigen 
Letztverbraucher mittels Wärmenetz versorgt werden können. Die Versorgung aller in dem Gebiet ansässiger 
Letztverbraucher über ein Wärmenetz ist für viele Fälle nicht realistisch oder sinnvoll und für die Einstufung des 
Gebiets als voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet auch nicht erforderlich. 

Bestehende Planungen von Wärmenetzbetreibern spielen für die Einteilung eines Gebiets in die Kategorie des 
Wärmenetzgebiets eine zentrale Rolle. Die planungsverantwortliche Stelle berücksichtigt daher bestehende Wär-
menetzplanungen und insbesondere bestehende Transformationspläne sowie entwickelte Wärmenetzausbau- und 
-dekarbonisierungsfahrpläne (vgl. § 9 Absatz 2). 

Zu Nummer 11 
Wasserstoffnetzgebiete zeichnen sich dadurch aus, dass eine hohe Anzahl der in dem Gebiet ansässigen Letztver-
braucher mittels eines auf die Versorgung mit Wasserstoff umgerüsteten Erdgasnetz oder eines neu errichteten 
Wasserstoffnetzes versorgt werden können. 

Zu Nummer 12 
Die Regelung beschreibt das Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung als Gebiet, in dem nur zu einem gerin-
gen Anteil Letztverbraucher über ein Wärme- oder Gasverteilungs- bzw. Wasserstoffnetz versorgt werden sollen. 
Dezentrale Heizungstechnologien, die in dieser Kategorie eine wichtige Rolle spielen, sind beispielsweise Wär-
mepumpen oder Biomassekessel (feste Biomasse), die zwar auf einen Anschluss an ein ausreichend ausgebautes 
Stromnetz angewiesen sind, darüber hinaus aber keine weitere Infrastruktur für die Wärmeversorgung benötigen. 
In dieser Kategorie sind auch Gebäudenetze erfasst. 
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Zu Nummer 13 
Die Regelung definiert den Begriff des Prüfgebiets. Es erfolgt hierzu zunächst eine Negativabgrenzung. Alle 
beplanten Teilgebiete, die sich keiner der voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete gemäß § 3 Absatz 1 
Nummer 10, 11 und 12 zuordnen lassen bzw. für die nach den Planungen der planungsverantwortlichen Stelle die 
Zuordnung zu diesen Wärmeversorgungsgebieten noch nicht gesichert ist, können unter dem Begriff des Prüfge-
biets zusammengefasst werden. Als eine andere Art der Wärmeversorgung kommt insbesondere ein Methannetz 
für grünes Methan in Betracht, das im Anwendungsbereich des § 18 als Prüfgebiet ausgewiesen werden kann und 
nach den Vorgaben in § 28 auch als Wärmeversorgungsart im Zieljahr dargestellt werden kann. 

Zu Nummer 14 
Die Vorschrift definiert den Begriff der Wärme aus erneuerbaren Energien und beschreibt, welche Energieträger 
unter welchen Voraussetzungen auf die für die Erreichung der entsprechenden Vorgaben, Wärme aus erneuerba-
ren Energien einzusetzen oder im Wärmenetz vorzuhalten, angerechnet werden können. Dem Begriff kommt da-
her insbesondere im Anwendungsbereich von Teil 3 des Gesetzes zentrale Bedeutung zu. 

Zu Buchstabe a 
Es wird auf die Begriffsdefinition für Geothermie im Gebäudeenergiegesetz Bezug genommen. 

Zu Buchstabe b 
Es wird auf die Begriffsdefinition für Umweltwärme im Gebäudeenergiegesetz Bezug genommen. 

Zu Buchstabe c 
Es wird auf die Begriffsdefinition im Wasserhaushaltsgesetz Bezug genommen. 

Zu Buchstabe d 
Der Begriff Solarthermie bezeichnet die thermische Nutzung von Sonnenenergie, d. h. die Nutzung der Sonnen-
einstrahlung für die Erzeugung von Wärme. 

Zu Buchstabe e 
Es wird bei der Begriffsdefinition für Biomasse zunächst auf die Begriffsbestimmung im Gebäudeenergiegesetz 
verwiesen. Darüber hinaus werden bestimmte Holzkategorien aufgenommen, wenn sie konkrete Vorgaben, die 
sich wiederum aus dem Gebäudeenergiegesetz ergeben, erfüllen. Feste Biomasse-Brennstoffe, die in Anlagen mit 
einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 20 Megawatt oder mehr verwendet werden, und gasförmige Biomasse-
Brennstoffe, die in Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 2 Megawatt oder mehr verwendet wer-
den, werden als Biomasse im Sinne des Gesetzes anerkannt, wenn sie die Nachhaltigkeitsanforderungen der Bio-
massestrom-Nachhaltigkeitsverordnung einhalten. Die Schwellenwerte der Anlagengrößen beziehen sich auf § 1 
Nummer 2 und Nummer 3 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung. 

Zu Buchstabe f 
Die Vorschrift definiert den Begriff des grünen Methans, für das § 28 spezielle Regelungen vorsieht. Als grünes 
Methan anerkannt werden nur Biomethan, das den Anforderungen der vorstehenden Begriffsdefinition entspricht, 
sowie aus grünem Wasserstoff und biogenem Kohlendioxid hergestelltes (synthetisches) Methan. 

Zu Buchstabe g 
In Übereinstimmung mit Erwägungsgrund 108 der Energieeffizienzrichtlinie der EU (EED) sowie dem Gebäu-
deenergiegesetz wird in einer elektrischen Wärmepumpe erzeugte Wärme vollständig als erneuerbare Energie 
anerkannt, ungeachtet des konkreten jeweiligen erneuerbaren Anteils im Strommix. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Wärmepumpe die in Anhang VII der Richtlinie (EU) 2018/2001 festgelegten Mindesteffizienzkriterien 
erfüllt. Das ist laut Beschluss der Kommission zur Festlegung von Leitlinien für die Mitgliedstaaten zur Berech-
nung der durch verschiedene Wärmepumpen-Technologien aus erneuerbaren Quellen gewonnenen Energie ge-
mäß Artikel 5 der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2013/114/EU) der Fall bei 
einer erwarteten Jahresarbeitszahl (JAZ) von mindestens 2,5.  
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Zu Buchstabe h 
Wärme, die aus Strom erzeugt wird, gilt im Falle des Bezugs über ein Netz der allgemeinen Versorgung im Sinne 
des § 3 Nummer 17 Energiewirtschaftsgesetzes oder eines geschlossenen Verteilernetzes im Sinne des § 110 
Energiewirtschaftsgesetzes nur als erneuerbar im Hinblick auf den erneuerbaren Anteil des eingesetzten Stroms. 
Etwas anderes gilt für Strom, der in Wärmepumpen eingesetzt wird, vgl. vorstehenden Buchstaben f. Sofern der 
eingesetzte Strom nur anteilig aus erneuerbaren Quellen stammt, ist die daraus erzeugte Wärme ebenfalls nur 
anteilig als erneuerbare Energie anzurechnen. Für die Ermittlung des berücksichtigungsfähigen Anteils wird für 
die kommenden Jahres auf den bundesweiten Bruttostromverbrauch des vorangegangenen Kalenderjahrs abge-
stellt. Dafür sind die Daten der Geschäftsstelle Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien beim Umweltbundesamt 
maßgeblich. Ab dem Jahr 2030 gilt der in § 1 Absatz 2 EEG genannte Zielwert. 

Zu Buchstabe i 
Strom kann vollständig als erneuerbar anerkannt werden, wenn er aus einer Anlage im Sinne des EEG stammt, 
die über eine Direktleitung mit der Wärmeerzeugungsanlage, die in das Wärmenetz einspeist, verbunden ist. Er 
gilt auch dann als vollständig erneuerbar, wenn er ausschließlich innerhalb einer Kundenanlage im Sinne § 3 
Nummer 24a oder Nummer 24b EnWG erzeugt und verbraucht wurde und dies messtechnisch sichergestellt wird. 

Zu Buchstabe j 
Es wird auf die Begriffsbestimmung für grünen Wasserstoff im Gebäudeenergiegesetz Bezug genommen.  

Zu Buchstabe k 
Nach dem Herkunftsnachweisregistergesetz können Herkunftsnachweise u. a. für die Erzeugung von Wärme aus 
erneuerbaren Energien ausgestellt werden. Die nach Maßgabe dieses Gesetzes von der zuständigen Stelle ausge-
stellte Herkunftsnachweise werden vorliegend für die Erfüllung der Vorgabe nach Teil 3 anerkannt. 

Zu Buchstabe l 
Wärme, die aus einem Wärmespeicher entnommen wird, gilt als Wärme aus erneuerbaren Energien im Sinne der 
Vorschrift, wenn der Wärmespeicher ausschließlich mit erneuerbaren Energien oder mit unvermeidbarer Ab-
wärme gespeist wird. Der Begriff des Wärmespeichers wird in § 3 Absatz 1 Nummer 22 definiert. 

Zu Nummer 15 
Die Begriffsdefinition stellt sicher, dass nur unvermeidbare Abwärme als Beitrag zur Dekarbonisierung der Wär-
meversorgung berücksichtigt wird und setzt dabei die Begriffsbestimmung aus Artikel 2 Satz 2 Nummer 9 Richt-
linie (EU) 2018/2001 um.  

Wärme, die als unvermeidbare Abwärme einzustufen ist, muss als Nebenprodukt entstehen, das unvermeidbar ist. 
Das ist der Fall, wenn sie aus wirtschaftlichen, sicherheitstechnischen oder sonstigen Gründen im Produktions-
prozess nicht nutzbar ist und mit vertretbarem Aufwand nicht verringert werden kann und die Wärme ohne Zu-
gang zu einem Wärmenetz einfach an die Umgebung abgeleitet werden müsste. Die unvermeidbare Abwärme 
kann dabei aus einer Industrieanlage, einer Anlage zur ungekoppelten Stromerzeugung oder im tertiären Sektor, 
insbesondere in Rechenzentren anfallen. In Abgrenzung dazu ist Nutzwärme aus KWK-Prozessen nach § 2 Num-
mer 26 KWKG kein Nebenprodukt und damit keine Abwärme, während Wärme aus der Rauchgaskondensation 
von KWK-Anlagen unvermeidbare Abwärme ist. 

Zu Nummer 16 
Es wird eine Definition für blauen Wasserstoff eingeführt. Für eine Gleichbehandlung mit grünem Wasserstoff 
müssen die Voraussetzungen nach Absatz 3 erfüllt sein. 

Zu Nummer 17 
Es wird eine Definition für türkisen Wasserstoff eingeführt. Für eine Gleichbehandlung mit grünem Wasserstoff 
müssen die Voraussetzungen nach Absatz 3 erfüllt sein. 
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Zu Nummer 18 
Es wird eine Definition für orangen Wasserstoff eingeführt. Dabei wird, im Gegensatz zur Definition des blauen, 
oder türkisen Wasserstoff nicht auf ein spezifisches Herstellungsverfahren abgestellt, da verschiedene Herstel-
lungsverfahren in Betracht kommen. Dazu gehören insbesondere indirekte Verfahren, wie die Pyrolyse von Me-
than aus Abfällen oder die Elektrolyse durch Strom, der im Rahmen der thermischen Abfallbehandlung erzeugt 
wird, sowie die direkten Verfahren wie die dunkle Fermentation, Plasmaverfahren, Plasmapyrolyse und Plas-
mavergasung. Ausschlaggebend für die Definition ist damit der Ausgangsstoff beziehungsweise die Verwendung 
von Biomasse oder Strom aus Anlagen der Abfallwirtschaft. Für eine Gleichbehandlung mit grünem Wasserstoff 
müssen die Voraussetzungen nach Absatz 3 erfüllt sein. 

Zu Nummer 19 
Die Regelung definiert den zentralen Begriff des Wärmenetzes. Der Begriff wird insbesondere auch in Teil 3 
verwendet, der Anforderungen an Wärmenetze zum Anteil erneuerbarer Energien und zur Erstellung von Wär-
menetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplänen regelt. Danach ist ein Wärmenetz eine Einrichtung zur leitungs-
gebundenen Versorgung mit Wärme, die eine horizontale Ausdehnung über die Grundstücksgrenze des Standorts 
der Wärme einspeisenden Anlage beziehungsweise Anlagen hinaus hat. Dies dient der Abgrenzung zur Eigenver-
sorgung mit Wärme. Der Begriff ist weit angelegt und erfasst sowohl die Versorgung mit Wärme für Raumwärme, 
Trinkwarmwasser und Prozesse. 

Gebäudenetze im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 9a Gebäudeenergiegesetz sind ausdrücklich von der Wärme-
netzdefinition ausgenommen. Die Definition des Gebäudenetzes aus dem Gebäudeenergiegesetz knüpft an Ab-
grenzungskriterien, die bereits in der Praxis über die Förderprogramme Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG) und Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) bekannt sind und sich als gut handhabbar erwie-
sen haben. Darunter fallen Netze zur ausschließlichen Versorgung mit Wärme und Kälte von mindestens zwei 
und bis zu 16 Gebäuden und bis zu 100 Wohneinheiten, die abschließend im Gebäudeenergiegesetz geregelt wer-
den. Die negative Abgrenzung trägt dazu bei, ein lückenloses und kohärentes System zur Dekarbonisierung der 
leitungsgebundenen Wärmeversorgung zu schaffen und Regelungskonflikte zu vermeiden. Insbesondere sind 
Wärmenetze zur Prozesswärmeversorgung keine Gebäudenetze und fallen dementsprechend unabhängig von der 
Anzahl der angeschlossenen Gebäude unter die Definition des Wärmenetzes, solange auf die Prozesswärmever-
sorgung der überwiegende Anteil der durchgeleiteten Wärmemenge entfällt, die Versorgung leitungsgebunden 
erfolgt und sich horizontal über die Grundstücksgrenze des Standorts der einspeisenden Anlagen hinaus ausdehnt. 

Der Begriff des Wärmenetzes umfasst auch Niedertemperaturnetze sowie kalte Wärmenetze. 

Zu Nummer 20 
§ 3 Absatz 1 Nummer 20 definiert das neue Wärmenetz. Sie entspricht der Definition eines neuen Wärmenetzes 
im Sinne des § 71b Absatz 1 Gebäudeenergiegesetz. 

Zu Buchstabe a 
Ein neues Wärmenetz liegt vor, wenn der Baubeginn für das Netz nach dem 31. Dezember 2023 liegt. Die Rege-
lung knüpft für die Unterscheidung an den Zeitpunkt des Baubeginns an. Der Grund hierfür ist, dass für den Bau 
von Wärmenetzen nicht immer ein Bauantrag erfolgt. So kann für das Verlegen der Leitungen ein Aufgraben der 
öffentlichen Verkehrsfläche nötig sein, wofür eine straßenrechtliche Nutzung (Aufbruchgenehmigung) zu bean-
tragen ist. Für das Aufgraben von privaten Grundstücken wird regelmäßig ein privatrechtlicher Vertrag geschlos-
sen. 

Zu Buchstabe b 
Ein neues Wärmenetz liegt vor, wenn es nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erstmals die Größe eines Gebäudenet-
zes im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 9a Gebäudeenergiegesetzes überschreitet. Die Definition des Gebäu-
deenergiegesetzes stellt darauf ab, dass bis zu 16 Gebäude oder 100 Wohneinheiten an das an das Gebäudenetz 
angeschlossen sind. Mit dieser Regelung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Gebäudenetze durch den 
Anschluss weiterer Gebäude wachsen können und so auch nach dem Bau und der Inbetriebnahme erstmalig als 
Wärmenetz im Sinne der § 3 Absatz 1 Nummer 19 und den damit verbundenen Rechtsfolgen zu behandeln sind. 
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Zu Buchstabe c 
Ein Wärmenetz gilt außerdem als neues Netz, wenn die Netzerweiterung nicht oder nur in geringem Maße ther-
misch durch direkte hydraulische Verbindung oder indirekt über Wärmeübertrager mit einem bestehenden vorge-
lagerten Netz verbunden ist. In zeitlicher Hinsicht ist darauf abzustellen, dass der Baubeginn für diese Netzerwei-
terung nach dem 31. Dezember 2023 liegt. 

Ein geringes Maß an thermischer Verbundenheit liegt vor, wenn der Anteil der Wärmebereitstellung aus dem 
bestehenden Netz kleiner als 20 Prozent im Jahresmittel ist. Das bedeutet umgekehrt, dass die Erweiterung eines 
bestehenden Wärmenetzes in neue Versorgungsgebiete nicht als Neubau zählt, solange nennenswerte Anteile der 
Wärmebereitstellung des neu erschlossenen Versorgungsgebiets aus dem bestehenden Wärmenetz stammen (An-
teil im Jahresmittel ≥ 20 Prozent). Die Regelung entspricht der Abgrenzung in § 71b Absatz 1 Gebäudeenergie-
gesetz und ist an die „Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) vom 1. August 2022 
(BAnz AT 18.08.2022 B1) angelehnt. Sie knüpft damit, ebenso wie die Wärmenetzdefinition in Nummer 6 an 
Kriterien, die bereits in der Praxis bekannt sind und sorgt für einen Gleichlauf mit den Vorgaben des Gebäu-
deenergiegesetzes. 

Der Betreiber muss der planungsverantwortlichen Stelle auf ihre Anforderung hin durch Vorlage geeigneter Un-
terlagen nachweisen, dass die Voraussetzungen für ein bestehendes Wärmenetz vorliegen und insbesondere die 
Schwelle von 20 Prozent auch dauerhaft nicht überschritten wird. 

Zu Nummer 21 
Die Wärmeliniendichte dient als Kriterium für die Bestimmung von Gebieten und Quartieren, die für eine Ver-
sorgung mit Wärme über ein Wärmenetz in Betracht kommen. 

Zu Nummer 22 
Die Regelung definiert den Begriff des Wärmespeichers. Erfasst sind Speicher für thermische Energie, die in 
Form von sensibler, latenter oder thermochemischer Wärme gespeichert wird. Der Wärmespeicher kann dabei 
mit unterschiedlicher Kapazität errichtet werden und umfasst damit insbesondere saisonale Wärmespeicher in 
Form von Erdbecken-Wärmespeichern, Aquifer-Wärmespeichern oder Erdsonden-Wärmespeichern, Wasserbe-
hälter-Wärmespeicher unter atmosphärischen Druck oder als Druckspeicher, Eisspeicher sowie Multifunktions-
wärmespeicher. 

Zu Nummer 23 
Die Bestimmung definiert für den Anwendungsbereich der §§ 15, 16 und 17, was mit dem Sammelbegriff des 
Energieträgers gemeint ist. 

Zu Nummer 24 
Das Zieljahr bezeichnet das Jahr, in dem spätestens die Umstellung auf eine treibhausgasneutrale Wärmeversor-
gung abgeschlossen sein soll. In § 1 ist hierfür das Jahr 2045 vorgesehen, jedoch können die Länder im Rahmen 
der Umsetzung ein früheres Zieljahr bestimmen. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 sieht für Wärme, die aus Grubengas erzeugt wird, eine Gleichstellung mit Wärme aus erneuerbaren 
Energien vor. 

Zu Absatz 3 
Die Regelung definiert die Voraussetzungen, wonach blauer, türkiser oder oranger Wasserstoff nach § 3 Absatz 1 
Nummer 16, 17 oder 18 grünem Wasserstoff nach § 3 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe j gleichgestellt ist. Es wird 
ein ambitionierter Kohlendioxid-Grenzwert für die Treibhausgasemissionen unter Beachtung der Lebenszyk-
lusanalyse (LCA-Ansatz) angestrebt, der an eine gegenüber dem Vergleichswert für fossile Brennstoffe ausge-
richtete Einsparung angelehnt ist. Die Regelung knüpft an zwei alternative EU-Rechtsakte an. 

Unter Satz 1 Nummer 1 werden die Vorgaben der EU-Taxonomie in Bezug genommen. Diese sind auch für die 
Definition für blauen Wasserstoff nach § 3 Absatz 1 Nummer 4a des Gebäudeenergiegesetzes maßgeblich, sodass 
hier Kohärenz hergestellt ist. Satz 1 Nummer 2 verweist ferner dynamisch auf die Richtlinie 2009/73/EG über 
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gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt. Im Zuge des sogenannten EU Gaspakets wird diese Richt-
linie neu gefasst und wird ebenfalls Vorgaben für kohlenstoffarmen Wasserstoff, wie blauer, türkiser oder oranger 
Wasserstoff, enthalten. Um das Ambitionsniveau dieser Regelung abzusichern, ist die Erdgasbinnenmarktrichtli-
nie nur heranzuziehen, sofern das Treibhausgasminderungsziel um höchstens 3,4 Prozentpunkte im Vergleich zu 
den Vorgaben der EU-Taxonomie nach unten abweicht. 

Die EU-Rechtsakte unterscheiden sich im Hinblick auf das Treibhausgasminderungsziel und die Methode zur 
Ermittlung des Kohlendioxid-Grenzwerts. Sie werden im Hinblick auf das Ambitionsniveau als im Wesentlichen 
vergleichbar erachtet. Aus diesem Grund besteht ein Wahlrecht. Sollte jedoch die Erdgasbinnenmarktrichtlinie 
künftig ein höheres Ambitionsniveau festlegen entfällt dieses Wahlrecht. Satz 2 stellt damit eine Umsetzung der 
Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie dar, die vorsieht, dass die strengeren Nachhaltigkeitsanforde-
rungen Anwendung finden, soweit sie in einem verbindlichen EU-Rechtsakt vorgegeben sind. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 stellt in Ergänzung zur allgemeinen Abwärmedefinition in § 3 Absatz 1 Nummer 15 klar, unter welchen 
weiteren Voraussetzungen Wärme der unvermeidbaren Abwärme gleichgestellt wird. 

Zu Nummer 1 
Wärme aus thermischer Abfallbehandlung, die nicht bereits als erneuerbare Energie gilt (biogener Anteil), wird 
der unvermeidbaren Abwärme gleichgestellt. Hierbei wird zwischen der thermischen Behandlung von Abfällen 
und der Monoverbrennung von Klärschlamm differenziert. 

Zu Buchstabe a 
Die Gleichstellung mit unvermeidbarer Abwärme gilt nur für den Teil der Wärme, der aus der thermischen Be-
handlung von Abfällen resultiert, die der Überlassungspflicht an den öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger un-
terliegen. Dies sind nach § 17 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes nur solche Abfälle aus privaten Haushalten sowie 
Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen. Damit ist sichergestellt, dass die aus der Behandlung 
anderer Abfälle – vor allem von stofflich verwertbaren Abfallgemischen aus dem gewerblichen Bereich, die der 
Gewerbeabfallverordnung unterliegen – resultierende Wärme nicht als unvermeidbare Wärme gilt. So werden 
Fehlanreize zu Akquirierung von stofflich verwertbaren Abfällen zur Erfüllung der Wärmeziele nach den §§ 29 
und 30 vermieden. Der Anteil der Wärme, der aus der thermischen Behandlung von überlassungspflichtigen Ab-
fällen resultiert, lässt sich aus den Abfallkonzepten und -bilanzen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
und zum anderen aus den Heizwerten der unterschiedlichen Abfälle herleiten. Die erforderlichen Auskunftspflich-
ten des Betreibers der Anlage der Müllverbrennungsanlage werden in § 11 Absatz 1 Nummer 4 geregelt. 

Voraussetzung für die Anerkennung als unvermeidbare Abwärme ist zudem, dass insgesamt das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz, einschließlich der Abfallhierarchie, eingehalten wird. Dies gilt auch für die auf Grundlage des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes ergangenen Rechts-verordnungen. Nur dann ist sichergestellt, dass die Wärme, die 
bei der energetischen Verwertung von Abfall gewonnen wird, ein unvermeidbares Nebenprodukt ist. 

Zu Buchstabe b 
Wärme aus der Monoverbrennung von Klärschlämmen ist unvermeidbarer Abwärme gleichgestellt. Zur Defini-
tion der Klärschlammverbrennungsanlage kann auf die ab dem 1.1.2029 geltende Begriffsbestimmung nach § 2 
Absatz 11a Klärschlammverordnung abgestellt werden. Vor dem Hintergrund des stufenweisen Ausstiegs aus der 
landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung bis 2032 und der künftigen Verpflichtung der Rückgewinnung von 
Phosphor aus dem Klärschlamm bzw. der Klärschlammverbrennungsasche gewinnt die Nutzung der Wärme aus 
den dafür notwendigen thermischen Behandlungsprozessen an Bedeutung. Die erforderlichen Auskunftspflichten 
des Betreibers der Anlage der Klärschlammverbrennungsanlage werden in § 11 Absatz 1 Nummer 4 geregelt.  

Zu Nummer 2 
Für unvermeidbare Abwärme im Sinne des § 2 Nummer 8 Herkunftsnachweisregistergesetz können Herkunfts-
nachweise ausgestellt werden. Die nach Maßgabe dieses Gesetzes von der zuständigen Stelle ausgestellte Her-
kunftsnachweise werden für die Erfüllung der Vorgabe nach Teil 3 anerkannt. 

Zu Teil 2 (Wärmeplanung und Wärmepläne) 
Teil 2 des Gesetzes enthält die Bestimmungen für die Wärmeplanung.  
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Zu Abschnitt 1 (Pflicht zur Wärmeplanung) 
In Abschnitt 1 wird zunächst eine grundsätzliche Pflicht der Länder zur Wärmeplanung etabliert. Fristen zur Um-
setzung, d. h. die Fristen zur erstmaligen Erstellung von Wärmeplänen, werden ebenfalls in diesem Abschnitt 
geregelt. 

Zu § 4 (Pflicht zur Wärmeplanung) 
Als eine der zentralen Bestimmungen dieses Gesetzes enthält § 4 die Pflicht zur Erstellung eines Wärmeplans. 
Normadressaten und damit Verpflichtete sind die Länder. 

Zu Absatz 1 
Gemäß Absatz 1 sollen die Länder bis zu den in Absatz 2 genannten Zeitpunkten die Erstellung von Wärmeplänen 
auf ihrem Hoheitsgebiet Wärmepläne sicherstellen. Bis zum Erreichen der von der jeweiligen Größe des Gebiets 
abhängigen Zeitpunkte besteht eine Verpflichtung durch das vorliegende Bundesgesetz nicht. 

Die Regelung gilt auch für Länder, die bereits Verpflichtungen oder Regelungen zur Durchführung von Wärme-
planungen vorsehen, wie z. B. Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein oder Bayern (dort als Energienutzungs-
pläne bezeichnet). Sie gilt in gleicher Weise auch für Länder, in denen solche Regelungen bislang nicht bestehen. 
Bestehende landesgesetzliche Regelungen werden gemäß Artikel 72 Absatz 1 des Grundgesetzes durch das vor-
liegende Bundesrecht grundsätzlich verdrängt. Bestehende oder in der Erstellung befindliche Wärmepläne werden 
gleichzeitig nach Maßgabe des § 5 vom vorliegenden Bundesgesetz anerkannt. 

Zu Absatz 2 

Zu Satz 1 

Zu Nummer 1 
Wärmepläne sollen zunächst in Gemeindegebieten mit höheren Einwohnerzahlen erstellt werden. Daher sieht § 4 
Absatz 2 Nummer 1 vor, dass für Gebiete, in denen zum 1. Januar 2024 mehr als 100 000 Einwohner gemeldet 
sind (Großstädte), spätestens bis zum 30. Juni 2026 ein Wärmeplan erstellt werden muss. Zum 31. Dezember 
2021 gab es in Deutschland nach den Erhebungen des Statistischen Bundesamtes 80 Städte in dieser Größen-
klasse. Zieht man die in solchen Ländern belegenen Städte ab, die aufgrund landesgesetzlicher Vorgaben bereits 
einer Wärmeplanungspflicht unterliegen (Baden-Württemberg, Niedersachen, Schleswig-Holstein, Hessen), so 
verbleiben 58 Städte als von der bundesgesetzlichen Regelung betroffen. Berücksichtigt man zudem, dass sich 
zahlreiche Städte bereits ungeachtet einer rechtlichen Verpflichtung in unterschiedlichen Stufen mit der Wärme-
planung befassen (z. B. München, Dortmund, Leipzig), reduziert sich diese Betroffenheit weiter. Diese Vorbefas-
sung zahlreicher „großer“ Gebiete rechtfertigt es, für die verpflichtende Erstellung von Wärmeplänen eine kürzere 
Frist – bis Mitte 2026 – vorzugeben, als dies für Gebiete mit geringeren Einwohnerzahlen der Fall ist. Dies ist 
auch angemessen im Hinblick auf die Zielstellung des Gesetzes, die Wärmeversorgung bis spätestens zum Jahr 
2045 weitgehend klimaneutral zu gestalten. Denn die Erstellung der entsprechenden Planungen allein genügt 
nicht, hinzu kommen muss eine Umsetzung der Pläne, die zeitaufwändig und komplex sein kann. Der „erste“ 
Wärmeplan ist zudem nicht als abschließender, mit dem Anspruch auf abschließende Vollständigkeit versehener 
Plan gedacht. Dies ergibt sich aus der Natur der Sache eines auf viele Jahre angelegten Umgestaltungsprozesses 
der Wärmeversorgung und ist der gesetzlichen Konstruktion immanent. Dargestellt werden sollen bewusst „Po-
tenzialflächen“ für Wärmeversorgung, nicht Flächen, bei denen bereits bei erster Planaufstellung die künftige 
Wärmeversorgung unveränderlich festgelegt wird.  

Zu Nummer 2 
Für Gebiete, in denen zum 1. Januar 2024 100 000 oder weniger Einwohner gemeldet sind, muss ein Wärmeplan 
erst zwei Jahre später als für Großstädte, nämlich bis spätestens zum 30. Juni 2028, erstellt werden. Die kleineren 
Städte und Gemeinden verfügen einerseits in der Regel zwar nicht über die Verwaltungskraft der Großstädte, 
andererseits dürfte eine Wärmeplanung in der Regel dort einfacher sein, weil das Gebiet kleiner ist und die Struk-
turen tendenziell weniger komplex. Aus diesen Gründen erscheint es angemessen, eine Frist bis Mitte 2028 vor-
zusehen. 
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Zu Absatz 3 
Mit der Wärmeplanung einher geht ein administrativer, planerischer und personeller Aufwand. Um der häufig 
geringeren Verwaltungskraft in Gebieten mit wenigen Einwohnern Rechnung zu tragen, sieht Absatz 2 vor, dass 
die Länder für Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 weniger als 10 000 Einwohner gemeldet sind, ein 
vereinfachtes Verfahren vorsehen können. Dieses richtet sich nach § 22. Die Länder können durch Rechtsverord-
nung das vereinfachte Verfahren näher ausgestalten (§ 33 Absatz 3).  

Die Kooperation von Kommunen soll hierdurch nicht ausgeschlossen oder behindert werden. Im Gegenteil sollen 
sog. Konvoi-Verfahren, die sich zum Teil auf Landesebene bereits bewährt haben, weiterhin zur Anwendung 
kommen können, wenn die beteiligten Kommunen dies für sinnvoll erachten und Landesrecht dem nicht entge-
gensteht. Auch Kooperationen zwischen Regionen sowie die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg sollen 
nicht ausgeschlossen werden. Auch dies zu regeln ist Sache der Länder. 

Zu Absatz 4 
Dieser Absatz enthält eine Ausnahmeregelung für Liegenschaften, die der Landes- und Bündnisverteidigung die-
nen. Dies betrifft sowohl Liegenschaften, die unmittelbar der Landes- oder Bündnisverteidigung dienen als auch 
solche, bei denen davon auszugehen ist, dass sie nur mittelbar der Landes- und Bündnisverteidigung dienen. Un-
mittelbarkeit ist anzunehmen bei allen Liegenschaften im Geschäftsbereich des BMVg bzw. verbündeter Streit-
kräfte auf militärisch besonders gesichertem und geschütztem Gelände. Mittelbarkeit ist anzunehmen bei sonsti-
gen Liegenschaften des Bundes oder verbündeter Streitkräfte, soweit sie in vorgesehener und tatsächlicher Funk-
tion und Nutzung geeignet sind, zur Unterstützung des Kernauftrags der Landes- und Bündnisverteidigung, zum 
Beispiel bei der Verpflegung, der Ausrüstung oder sanitätsdienstlichen Notversorgung beizutragen. Abhängig von 
der jeweiligen Nutzung müssen diese Liegenschaften besondere Anforderungen an Autarkie und Resilienz erfül-
len.  

Die Ausnahme ist zudem erforderlich, weil das Bekanntwerden schutzbedürftiger Informationen zu sicherheits- 
und verteidigungsrelevanten Wärmenetzen die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bündnis-
partner gefährden kann. 

Zu § 5 (Bestehender Wärmeplan) 
Das vorliegende Bundesgesetz, mit dem die Wärmeplanung verpflichtend eingeführt wird und das darüber hinaus 
auch Vorgaben an den Inhalt des Wärmeplans macht, tritt zu einem Zeitpunkt in Kraft, zu dem in einigen Ländern 
bereits mit der Erstellung von Wärmeplänen begonnen wurde. Vereinzelt liegen Wärmepläne bereits vor. Das 
Bundesgesetz muss daher eine Regelung vorsehen, welche Auswirkungen das Inkrafttreten der bundesgesetzli-
chen Regelungen auf bestehende oder in der Erstellung befindlichen Wärmepläne hat. Dieser Aufgabe kommt § 5 
zu. 

Zu Absatz 1 
§ 5 Absatz 1 sieht hierzu zunächst Bestandsschutz für bestehende oder in der Erstellung befindliche Wärmepläne 
vor. Danach gilt für diese Wärmepläne bzw. die durch sie beplanten Gebiete die in § 4 vorgesehene Pflicht nicht. 
Abgestellt wird auf die Umsetzungsfristen in § 4 Absatz 2: alle Wärmepläne, die bereits erstellt und veröffentlicht 
worden sind (auch wenn sie noch nicht veröffentlicht wurden), genießen insofern Bestandsschutz. Sie müssen die 
Vorgaben, die dieses Gesetz an die Wärmeplanung und Wärmepläne macht, erst bei der Fortschreibung einhalten. 

§ 5 Absatz 1 gilt dabei für alle Wärmeplanungen in Ländern, die über landesrechtliche Regelungen oder Vorgaben 
an die Erstellung von Wärmeplänen verfügen (einschließlich Energienutzungsplänen). Für die Inanspruchnahme 
der Bestandsschutzregelung kommt es nicht darauf an, welche Vorgaben auf landesrechtlicher Ebene gemacht 
werden. Entscheidend ist, dass der Wärmeplan mit den landesrechtlichen Regelungen übereinstimmt. 

Zu Absatz 2 
Ergänzend zu § 5 Absatz 1 erstreckt § 5 Absatz 2 den Bestandsschutz auch auf Wärmepläne, die erstellt wurden 
oder erstellt werden, wenn eine landesrechtliche Vorgabe oder Regelung nicht existiert. Voraussetzung für den 
Bestandsschutz ist nach Satz 1, dass am Tag, an dem das Gesetz in Kraft tritt, ein Beschluss oder eine Entschei-
dung der planungsverantwortlichen Stelle über die Durchführung der Wärmeplanung vorliegt, der Wärmeplan 
spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 erstellt und veröffentlich wurde und die dem Wärmeplan zu Grunde 
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liegende Planung mit den Anforderungen dieses Gesetzes im Wesentlichen vergleichbar ist. Eine Vergleichbarkeit 
setzt voraus, dass im Rahmen einer Bestandsanalyse die bestehenden Wärmeverbräuche oder Wärmebedarf in-
nerhalb des maßgeblichen Gebiets ermittelt wurden, dass die vor Ort vorhandenen Potenziale für die Einbindung 
erneuerbarer Energien oder unvermeidbarer Abwärme untersucht wurden und dass der Wärmeplan dazu Aussagen 
enthält, in welchen Teilen des maßgeblichen Gebiets welche Art der Wärme- oder Energieversorgung zukünftig 
eine Rolle spielen soll. Zudem sollten Umsetzungsmaßnahmen untersucht worden sein. An die Vergleichbarkeit 
sollen nicht zu strenge Maßstäbe angelegt werden. 

Nach Satz 2 wird eine unwiderlegliche Vermutung für die wesentliche Vergleichbarkeit für bestimmte Regelbei-
spiele aufgestellt. Das ist der Fall, wenn die Erstellung des Wärmeplans Gegenstand einer Förderung mit Mitteln 
des Bundes oder des Landes war. Darüber hinaus ist die Planung mit den Anforderungen dieses Gesetzes im 
Wesentlichen vergleichbar, wenn sie unter Heranziehung der Standards erstellt wurden, die sich aus den in der 
Praxis verwendeten Leitfäden ergeben. Hierzu gehören etwa Leitfäden, von den zuständigen Stellen der Länder, 
die von Verbänden oder Forschungseinrichtungen veröffentlicht sind und eine methodische Grundlage oder wei-
tere praktische Hilfestellungen für die Wärmeplanung enthalten. In diesen Fällen kann die Bestandsschutzrege-
lung ohne Weiteres Anwendung finden. 

Zu Abschnitt 2 (Allgemeine Anforderungen an die Wärmeplanung) 

Zu § 6 (Aufgabe der planungsverantwortlichen Stelle) 
Die Regelung bestimmt, dass die planungsverantwortliche Stelle für die Wärmeplanung verantwortlich ist und 
diese nach Maßgabe der folgenden Regelungen durchführt. Sie ist die „Herrin des Verfahrens“ und trifft die hier-
für notwendigen Entscheidungen nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der in diesem Gesetz 
vorgesehenen sowie ggf. nach Landesrecht geltenden Vorgaben. 

§ 6 sieht zunächst vor, dass die planungsverantwortliche Stelle Dritte zur Durchführung der Wärmeplanung ein-
setzen oder sich ihrer Dienste bedienen kann. Sie entscheidet hierzu nach eigenem Ermessen und unter Einhaltung 
des geltenden Rechts einschließlich – soweit einschlägig – des Vergaberechts, welche natürliche oder juristische 
Person oder Personen sie mit der Durchführung der Wärmeplanung betrauen möchte. Ferner entscheidet sie dar-
über, welche Aufgaben oder Aufgabenteile sie an welche Personen überträgt.  

Dritte in diesem Sinne können insbesondere Ingenieurs- oder Planungsbüros sein sowie sonstige Unternehmen, 
die Dienstleistungen oder sonstige Leistungen im Rahmen der Wärmeplanung erbringen.  

Zu § 7 (Beteiligung der Öffentlichkeit, von Trägern öffentlicher Belange, der Netzbetreiber sowie 
weiterer natürlicher oder juristischer Personen) 
Die Wärmeplanung soll ein transparenter Beteiligungsprozess unter Steuerung und in Verantwortung der pla-
nungsverantwortlichen Stelle sein. 

Die planungsverantwortliche Stelle beachtet bei der Durchführung der Beteiligungsprozesse und Kommunikati-
onsformate bestehende gesetzliche Vorgaben, insbesondere auch des Wettbewerbs- und Kartellrechts. Eine Wei-
tergabe von ihr in Durchführung der Wärmeplanung übermittelter Daten an andere beteiligte Personen durch die 
planungsverantwortliche Stelle ist nicht vorgesehen und soll nur im expliziten Einvernehmen mit dem Datenin-
haber erfolgen. Eine Veröffentlichung vertraulicher Daten, insbesondere zu kritischen Infrastrukturen sowie Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen ist mit der Wärmeplanung nicht vorgesehen und hat grundsätzlich zu unter-
bleiben. Dies gilt auch im Falle der Weitergabe von Daten an die nach § 6 mit der Durchführung beauftragte 
Person. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 sieht zunächst vor, dass die planungsverantwortliche Stelle alle Behörden und Träger öffentlicher Be-
lange, deren Aufgabenbereich durch die Wärmeplanung berührt werden kann, beteiligt. Ebenso ist die Öffentlich-
keit zu beteiligen, um Transparenz für die der Wärmeplanung zu Grunde liegenden Planungs- und Entscheidungs-
prozesse zu schaffen und dadurch deren Akzeptanz zu sichern.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 nennt in Satz 1 zunächst die von der planungsverantwortlichen Stelle zu beteiligenden Akteure, denen 
im Kontext der Wärmeplanung eine besondere Stellung zukommt. Eine eigene gesellschaftsrechtliche Beteiligung 
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oder sonstige rechtliche Beziehung der planungsverantwortlichen Stelle zu den in Absatz 2 genannten juristischen 
Personen steht ihrer Beteiligung nicht entgegen. 

Die Beteiligung korrespondiert mit der Pflicht zur Mitwirkung gemäß § 7 Absatz 4. 

Zu Satz 1 

Zu Nummer 1 
Nach Nummer 1 sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen im Rahmen der Wärmeplanung von der planungs-
verantwortlichen Stelle zu beteiligen. Es handelt sich hierbei um Betreiber von Elektrizitäts- sowie Gasverteiler-
netzen, die sich innerhalb des beplanten Gebiets befinden. Typischerweise ist ein Unternehmen auf Grundlage 
einer erteilten Konzession berechtigt, das Elektrizitäts- bzw. das Gasverteilernetz innerhalb eines bestimmten Ge-
biets, das im Regelfall dem Gemeindegebiet entspricht, zu betreiben. Es genügt, wenn Letztverbraucher, die in-
nerhalb des beplanten Gebiets ansässig sind, mittelbar an das jeweilige Netz angeschlossen sind. Daher sind im 
Grundsatz auch die Betreiber von Mittel- oder Hochspannungsnetzen zu beteiligen. Die Übertragungs- und Fern-
leitungsnetzbetreiber können im Einzelfall aufgrund besonderer technischer Umstände und Anschlusskonstellati-
onen beteiligt werden, fallen aber grundsätzlich nicht in den Anwendungsbereich der Vorschrift. 

Zu Nummer 2 
Sofern vorhanden, beteiligt die planungsverantwortliche Stelle den Betreiber des Wärmenetzes oder die Betreiber 
der Wärmenetze. Auch Betreiber von Wärmenetzen, die an das beplante Gebiet angrenzen, können beteiligt wer-
den, wenn dies erforderlich ist, um beispielsweise die Möglichkeit des Anschlusses von im beplanten Gebiet 
ansässigen Letztverbrauchern an das Wärmenetz zu prüfen und Synergien möglichst effizient nutzen zu können. 

Zu Nummer 3 
Neben den bestehenden Betreibern von Infrastrukturen sind auch weitere Personen zu beteiligen, wenn diese ab-
sehbar künftig den Infrastrukturbetrieb aufnehmen werden oder sich hierzu bereit erklären. Dies gilt u. a. für Be-
treiber neuer Wärmenetze. Da diesen Unternehmen in der Umsetzung des Wärmeplans eine wichtige Rolle zu-
kommen kann, sind sie von der planungsverantwortlichen Stelle ebenfalls zu beteiligen. 

Zu Buchstabe a 
Personen, die als zukünftige Betreiber eines Energieversorgungsnetzes oder eines Wärmenetzes absehbar in Be-
tracht kommen, sollen beteiligt werden. Dies setzt voraus, dass die Absicht der Person, in absehbarer Zeit ein 
solches Netz zu betreiben, der planungsverantwortlichen Stellen zum Zeitpunkt der Beteiligung bekannt ist. 

Zu Buchstabe b 
Personen, die sich gegenüber der planungsverantwortlichen Stelle als zukünftige Betreiber von Wärmenetzen 
bereiterklären und absehbar ein Wärmenetz betreiben können, soll die planungsverantwortliche Stelle beteiligen. 

Zu Nummer 4 
Ebenfalls zu beteiligen ist die Gemeinde oder der Gemeindeverband, zu deren oder dessen Gebiet das beplante 
Gebiet nach der Nummer § 3 Absatz 1 Nummer 3 gehört und für das die Wärmeplanung erfolgt. Diese Regelung 
betrifft den Fall, dass die Gemeinde oder der Gemeindeverband nicht die planungsverantwortliche Stelle ist. Hier 
ist der Gemeinde oder dem Gemeindeverband die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen vorzubringen und ihre 
Rechte zu wahren. 

Nach Satz 2 wird das Bundesministeriums der Verteidigung sowie der für die Liegenschaften der verbündeten 
Streitkräfte zuständigen Behörden, die der Sicherstellung der Interessen der Landes- und Bündnisverteidigung 
dienen, auch beteiligt, wenn keine direkte Berücksichtigung in der Wärmeplanung erfolgt. 

Zu Absatz 3 
Die Regelung listet die Beteiligten auf, die von der planungsverantwortlichen Stelle beteiligt werden können. Die 
Entscheidung hierüber liegt im pflichtgemäßen Ermessen. 
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Zu Nummer 1 
Nummer 1 sieht eine Beteiligung bestehender oder potenzieller Wärmeproduzenten vor. Ihre Beteiligung ist für 
die Durchführung der Bestandsanalyse sowie der Potenzialanalyse von Bedeutung. Von ihnen produzierte Wär-
memengen können zur Versorgung anderer Letztverbraucher genutzt werden, sofern sie in ein Wärmenetz einge-
speist werden oder eingespeist werden können. 

Zu Nummer 2 
Nummer 2 erstreckt die Beteiligung durch die planungsverantwortliche Stelle auf alle bestehenden und potenzi-
ellen Erzeuger von gasförmigen „grünen“ oder kohlenstoffarmen Energieträgern.  

Zu Nummer 3 
Von der planungsverantwortlichen Stelle sollen Unternehmen beteiligt werden, die einen hohen Wärmeverbrauch 
aufweisen. Diese können, sofern sie sich bislang selbst mit Wärme versorgen, für eine zukünftige Wärmeversor-
gung via Wärmenetz die Funktion von Ankerkunden übernehmen und sind daher insbesondere für die Auswei-
sung von Gebieten für die Versorgung mittels Wärmenetz von großer Bedeutung. Ihr Wärmeverbrauch liegt im 
Regelfall deutlich über dem Wärmeverbrauch von Haushaltskunden. 

Es hängt von den jeweiligen lokalen Gesamtverbräuchen und der fachlichen Einschätzung der planungsverant-
wortlichen Stelle ab, ab welchem Wärmebedarf ein Großverbraucher vorliegt und ob dieser beteiligt werden soll. 

Zu Nummer 4 
Die Betreiber von Energieversorgungsnetzen, die an das beplante Gebiet angrenzen, können von der planungs-
verantwortlichen Stelle beteiligt werden, wenn dies erforderlich ist, um beispielsweise die Möglichkeit des An-
schlusses von im beplanten Gebiet ansässigen Letztverbrauchern zu prüfen und Synergien möglichst effizient 
nutzen zu können. 

Zu Nummer 5 
Die planungsverantwortliche Stelle beteiligt außerdem an das beplante Gebiet angrenzende Gemeinden oder Ge-
meindeverbände. Zum einen sollen auch diese ihre Interessen im Rahmen der Wärmeplanung geltend machen 
können. Gleichzeitig soll insbesondere hinsichtlich der Bestandsanalyse sowie der Potenzialanalyse untersucht 
werden, ob sich im Zusammenspiel mit angrenzenden Gemeinden oder Gemeindeverbänden Synergien nutzen 
lassen, etwa vorhandene Potenziale für erneuerbare Energien gemeinsam erschlossen werden. 

Zu Nummer 6 
Ebenfalls beteiligt werden können andere Gemeinden, Gemeindeverbände sowie Hoheitsträger, Gebietskörper-
schaften und Einrichtungen der sozialen, kulturellen und sonstigen Daseinsvorsorge sowie öffentliche und private 
Unternehmen der Wohnungswirtschaft, sowie die für das beplante Gebiet zuständigen Handwerkskammern, wenn 
sie für die Wärmeplanung im beplanten Gebiet einen Beitrag leisten können oder wenn ihre Interessen von der 
Wärmeplanung betroffen sind.  oder Einrichtungen der Daseinsvorsorge, die Wärme in nicht unerheblichem Um-
fang benötigen, sind im Rahmen der pflichtgemäßen Ermessensausübung in der Regel zu beteiligen. 

Zu Nummer 7 
Die Vorschrift stellt einen Auffangtatbestand dar. Sie stellt die Beteiligung weiterer Personen in das pflichtge-
mäße Ermessen der planungsverantwortlichen Stelle. Zweck einer Beteiligung ist zum einen, mögliche berech-
tigte Interessen und Erwartungshaltungen der Betroffenen zu ermitteln und berücksichtigen zu können. Anderer-
seits dient die Beteiligung auch dazu, dass die planungsverantwortliche Stelle ihrer Wärmeplanung alle maßgeb-
lichen Informationen zu Grunde legen kann, um eine möglichst qualitativ hochwertige Planungsentscheidung zu 
erreichen. Von dieser Regelung sind insbesondere Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften im Sinne des Artikels 2 
Satz 2 Nummer 16 der Richtlinie (EU) 2018/2001 oder Forschungseinrichtungen erfasst. 

Zu Absatz 4 
Die Vorschrift stellt dem Recht darauf, beteiligt zu werden, eine grundsätzliche Pflicht zur Mitwirkung gegenüber, 
um sicherzustellen, dass die planungsverantwortliche Stelle über möglichst sämtliche Informationen verfügt, die 
für eine qualitativ hochwertige Planungsentscheidung benötigt werden. Die Pflicht zur Mitwirkung umfasst 
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grundsätzlich auch die Pflicht zur Übermittlung der von der planungsverantwortlichen Stelle angeforderten Daten 
nach Maßgabe des Abschnitt 3. Es sind jedoch keinerlei Bußgelder oder andere Sanktion vorgesehen, sofern keine 
Mitwirkung erfolgt. 

Die Vorschrift beschreibt ferner beispielhaft, in welcher Weise sich die Beteiligten in den Wärmeplanungsprozess 
einbringen können. 

Der Hinweis auf Kartell- und Vergaberecht ist insbesondere erforderlich, um einen Verstoß gegen § 1 GWB bzw. 
Artikel 101 AEUV durch einen Informationsaustausch auszuschließen und eine diskriminierungsfreie Beteiligung 
ohne Verstoß gegen § 19 GWB bzw. Artikel 102 AEUV sicherzustellen. 

Zu Absatz 5 
Der planungsverantwortlichen Stelle kommt, gerade zu Beginn des Prozesses der Wärmeplanung, die wichtige 
Aufgabe zu, die Planungen der betroffenen staatlichen und privaten Akteure, insbesondere der Infrastrukturbe-
treiber, zunächst zusammen und sodann miteinander in Einklang zu bringen. Hierin liegt ein wesentlicher Beitrag 
zur Schaffung von Planungssicherheit und gesamtsystemischer Effizienz, v. a. was den langfristigen Infrastruk-
turbetrieb von ggf. mehreren Infrastrukturen betrifft.  

Die planungsverantwortliche Stelle ist insoweit „Herrin des Verfahrens“. In dieser Rolle stellt sie eine angemes-
sene Beteiligung sicher und bringt sich selbst in den Besitz der für die Wärmeplanung benötigten Daten. Gleich-
zeitig achtet Sie auf die Einhaltung des Kartellrechts und Datenschutzes und stellt sicher, dass insbesondere als 
vertraulich eingestufte Daten, die kritische Infrastrukturen betreffen oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 
nicht an Dritte einschließlich anderer Beteiligter weitergeben werden. 

Zu Absatz 6 
Die Regelung sieht vor, dass auch im Ausland befindliche Gebiete bzw. die für sie zuständigen Hoheitsträger in 
der Wärmeplanung beteiligt werden können. 

Zu § 8 (Energieinfrastrukturplanungen) 
Bei der Wärmeplanung handelt es sich zu einem erheblichen Anteil um Infrastrukturplanung. Ein Nebeneinander 
unterschiedlicher Infrastrukturen soll daher aus Effizienzgesichtspunkten möglichst vermieden werden, jedenfalls 
wenn der Energiebedarf der Letztverbraucher auch über eine oder eine geringere Anzahl von Energieinfrastruk-
turen gedeckt werden kann. Ein hohes Maß an Versorgungssicherheit ist weiterhin zu gewährleisten. 

Bis zum Jahr 2045 wird sich die Wärmeversorgung in Deutschland grundlegend wandeln. Dies beinhaltet, dass 
auch bestehende Energieinfrastrukturen weiterentwickelt werden müssen. Zudem müssen diese mehr und inten-
siver als bislang miteinander in Einklang gebracht werden. Das betrifft insbesondere den Ausbau der Stromnetze 
vor dem Hintergrund des Weiteren Ausbaus strombetriebener Wärmepumpen sowie die Möglichkeit der Stillle-
gung oder der Umstellung von Erdgasleitungen in Gebieten, in denen eine dezentrale Wärmeversorgung (mittels 
Wärmepumpen) oder eine Wärmeversorgung über ein Wärmenetz zur Verfügung steht und der Einsatz gasförmi-
ger Energieträger nicht notwendig ist.  

Die planungsverantwortliche Stelle berücksichtigt daher im Rahmen der Wärmeplanung die bestehenden Planun-
gen der Infrastrukturbetreiber und richtet ihre Wärmeplanung, insbesondere die Einteilung des beplanten Gebiets 
in Wärmeversorgungsgebiete nach § 18 sowie die Darstellung der Wärmeversorgungsart für das Zieljahr gemäß 
§ 19, hieran aus. 

Übertragungsnetzbetreiber sowie Fernleitungsnetzbetreiber sind vom Anwendungsbereich der Vorschrift nicht 
erfasst. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 schreibt vor, dass die Betreiber von Energieversorgungsnetzen der planungsverantwortlichen Stelle nach 
Aufforderung ihre Aus- und Umbauplanungen zur Verfügung stellen, soweit diese vorhanden sind. Entsprechen-
des gilt für den oder die Betreiber von Wärmenetzen. 

Auf diese Weise fließen Informationen über den geplanten Aus- und Umbau der Energieinfrastrukturen in die 
Wärmeplanung ein. 
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Zu Absatz 2 
Absatz 2 schreibt vor, dass Betreiber von Energieversorgungsnetzen und Wärmenetzen die Festlegungen des Wär-
meplans berücksichtigen, wenn sie Aus- oder Umbauplanungen ihrer Netze vornehmen. Für Betreiber von Wär-
menetzen ist dies außerdem in § 32 Absatz 5 konkretisiert. 

Zu § 9 (Beachtung des Bundes-Klimaschutzgesetzes; Berücksichtigung von Transformationsplänen; 
Beachtung allgemeiner Grundsätze) 

Zu Absatz 1 
Die Wärmeplanung dient dem Ziel, die Wärmeversorgung bis spätestens zum Jahr 2045 vollständig auf die Nut-
zung erneuerbarer Energien oder von unvermeidbarer Abwärme umzustellen, damit die im Bundes-Klimaschutz-
gesetz vorgesehenen Ziele erreicht werden. Damit ist jede Wärmeplanung und jeder Wärmeplan dem Zielen des 
KSG unterworfen bzw. diesen verpflichtet. Hierzu sieht § 9 Absatz 1 zunächst in Ergänzung des § 13 KSG vor, 
dass die planungsverantwortliche Stelle die Wärmeplanung nach den Zielen des KSG ausrichtet. 

Die angestrebten Ziele und Schritte zur Erreichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung in den Planungsge-
bieten müssen auf die im Bundes-Klimaschutzgesetz genannten Ziele so einzahlen, dass in der Summe die Ziele 
des Bundes erreicht werden können. Der Beitrag jedes Wärmeplans zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung 
muss in einem angemessenen Verhältnis zum Verursachungsbeitrag des Planungsgebiets zu den Treibhaus-
gasemissionen für die Wärmeversorgung in Deutschland stehen. 

Zu Absatz 2 
Die Regelung sieht vor, dass die planungsrelevante Stelle die bestehenden Planungen der Strom- und Gasvertei-
lernetzbetreiber und bestehende Transformationspläne und Machbarkeitsstudien im Sinne der Richtlinie für die 
Bundesförderung für effiziente Wärmenetze („BEW“) bei der Durchführung der Wärmeplanung berücksichtigt. 
Die BEW fördert den Ausbau und die Dekarbonisierung von Wärmenetzen durch Zuwendungen mit Mitteln aus 
dem Bundeshaushalt. Gefördert wird auch die Erstellung von Transformationsplänen. Transformationspläne die-
nen dem Zweck, den zeitlichen, technischen und wirtschaftlichen Umbau bestehender Wärmenetzsysteme über 
einen längeren Zeitraum mit dem Ziel einer vollständigen Versorgung der Netze durch förderfähige erneuerbare 
Wärmequellen bis spätestens 2045 darzustellen. Auf dieser Basis muss der Transformationsplan konkrete Maß-
nahmen in bestimmbaren Zeithorizonten sowie die dafür notwendigen Ressourcen darlegen. Der Transformati-
onsplan ist Grundlage für die nachfolgende, in mehreren Einzelschritten erfolgende Antragstellung für die erfor-
derlichen Umsetzungsmaßnahmen. 

§ 32 des Gesetzes sieht vor, dass Betreiber von Wärmenetzen verpflichtet sind, für ihr Wärmenetz einen Wärme-
netzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan zu erstellen und der zuständigen Behörde vorzulegen. Die Anforde-
rungen an diese Pläne werden in Anlage 3 des Gesetzes näher ausgestaltet. Soweit entsprechende Wärmenetzaus-
bau- und -dekarbonisierungsfahrpläne von den Wärmenetzbetreibern entwickelt und vorgelegt wurden, berück-
sichtigt die planungsverantwortliche Stelle diese. 

Zu Absatz 3 

Neben den vorliegenden Planungen der Infrastrukturbetreiber berücksichtigt die planungsverantwortliche Stelle 
im Rahmen der Wärmeplanung die allgemeinen, physikalischen, technischen und energiewirtschaftlichen 
Grundsätze sowie die anerkannten Annahmen zur Energieträgerverfügbarkeit und zu den voraussichtlichen Preis-
entwicklungen. Hierzu kann sie u. a. auf Strategien der Bundesregierung zurückgreifen. Die Vorschrift soll dazu 
beitragen, dass die Wärmeplanung möglichst realistisch die künftigen Wärmeversorgungsarten bewerten und dar-
stellen. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwick-
lung und Bauwesen werden in einem gemeinsam entwickelten Leitfaden unverbindliche praktische Hilfestellun-
gen geben und hierzu u. a. einen Technikkatalog veröffentlichen, an dem sich die planungsverantwortlichen Stel-
len bei der Durchführung der Wärmeplanung orientieren können. 
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Zu Abschnitt 3 (Datenverarbeitung) 
Abschnitt 3 enthält Regelungen zur Verarbeitung der für die Wärmeplanung nach diesem Gesetz erforderlichen 
Daten einschließlich personenbezogener Daten. Durch § 10 wird insbesondere eine Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung durch die planungsverantwortliche Stelle auf der Grundlage unionsrechtlicher Vorgaben geschaffen. 
Diese wird durch eine korrespondierende Auskunftspflicht in § 11 ergänzt. Hierdurch wird die effektive Erstel-
lung von Wärmeplänen als Beitrag zum Gelingen der Energiewende für einen wirksamen Klimaschutz ermög-
licht. In § 12 werden Anforderungen an die Datenverarbeitung festgelegt. 

Die planungsverantwortliche Stelle soll auf die Erhebung von Daten verzichten, soweit diese für die Durchfüh-
rung der Wärmeplanung entbehrlich sind. 

Zu § 10 (Datenverarbeitung zur Aufgabenerfüllung) 
Die Vorschrift verdeutlicht das Kernanliegen des dritten Abschnitts des Wärmeplanungsgesetzes, nämlich Rege-
lungen zur Verarbeitung der für die im überragenden öffentlichen Interesse liegenden Wärmeplanung erforderli-
chen Daten zu treffen.  

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift schafft eine nationale Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten einschließlich personenbe-
zogener Daten durch die planungsverantwortliche Stelle. Soweit die Vorschrift für Datenverarbeitungen zu Zwe-
cken gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 zur Anwendung kommt, wird mit ihr eine Rechtsgrundlage 
auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 geschaffen. Dies ist rechtlich notwendig, da Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung 
(EU) 2016/679 selbst keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten schafft. Dies ergibt sich aus der 
Formulierung in Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679. Demnach hat der Unions- oder der 
nationale Gesetzgeber die Rechtsgrundlage für Verarbeitungen u. a. gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) der 
Verordnung (EU) 2016/679 zu setzen. Diesem Regelungsauftrag kommt der deutsche Gesetzeber an dieser Stelle 
nach. 

Die Rechtsgrundlage ermöglicht auch die Verarbeitung von Daten durch die planungsverantwortliche Stelle zu 
einem anderen Zweck als demjenigen, zu dem sie ursprünglich von der planungsverantwortlichen Stelle erhoben 
wurden. Mit der Vorschrift wird von dem durch Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 eröffneten 
Regelungsspielraum Gebrauch gemacht, wonach die Mitgliedstaaten nationale Regelungen in Fällen, in denen 
der Zweck der Weiterverarbeitung nicht mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist, erlassen dürfen, soweit die 
nationale Regelung eine „in einer demokratischen Gesellschaft notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum 
Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ziele darstellt“.  

Die Zulässigkeit der Verarbeitung durch die planungsverantwortliche Stelle ist dem unionsrechtlichen Gebot der 
Datenminimierung gemäß auf die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten und Verarbeitungsschritte be-
schränkt.  

Zur Steigerung der Datenqualität, der Beschleunigung der Folgeprozesse sowie zur Ermöglichung der Erstellung 
digitaler Zwillinge wird eine Übermittlung in elektronischer und maschinenlesbarer Form vorgegeben, soweit 
dies den Dateninhabern möglich ist (§ 11 Absatz 2 Satz 2). 

Die planungsverantwortliche Stelle kann die Verarbeitung auch von personenbezogenen Daten durch einen Auf-
tragsverarbeiter unter den Voraussetzungen des Artikel 28 der Verordnung (EU) 2016/679 durchführen lassen. 
Davon unberührt bleibt die Befugnis der planungsverantwortlichen Stelle nach § 6, Aufgaben nach diesem Gesetz 
an Dritte zu übertragen.  

Die für die Bestandanalyse nach § 15 zu erhebenden Daten sind abschließend in Anlage 1 geregelt. Satz 3 schließt 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Potenzialanalyse nach § 16 aus. 

Zu Absatz 2 
Die Vorschrift schränkt die Befugnis der planungsverantwortlichen Stelle nach Absatz 1 zur Erhebung in Bezug 
auf Endenergieverbräuche weiter ein. Hierzu werden zum einen die zu erhebenden Endenergieverbräuche auf die 
Medien Gas und Wärme begrenzt. Insbesondere Endenergieverbräuche für Strom werden für die Wärmeplanung 
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nicht erhoben. Zum anderen dürfen Energieverbrauchsdaten nur erhoben werden, soweit sie keine personenbezo-
genen Daten beinhalten. Durch die Aggregation der Verbrauchsdaten mehrerer Anschlussnutzer kann sicherge-
stellt werden, dass die an die planungsverantwortlichen Stellen zu übermittelnden Endenergieverbräuche keinen 
Personenbezug mehr aufweisen. Bei Einfamilienhäusern lässt sich dies im Gleichklang mit § 52 Absatz 3 Satz 1 
des Messstellenbetriebsgesetzes u. a. insbesondere dadurch gewährleisten, dass die Endenergieverbräuche von 
mindestens fünf Einfamilienhäusern zusammengefasst werden. Daneben kann der Ausschluss des Personenbe-
zugs auch durch die Aggregation der Endenergieverbräuche von Einfamilienhäusern mit denen von Mehrfamili-
enhäusern erreicht werden. Auch im Übrigen kann für die Abgrenzung von personenbezogenen Daten zu nicht-
personenbezogenen Daten insbesondere die Wertung in § 52 Absatz 3 Satz 1 des Messstellenbetriebsgesetzes her-
angezogen werden, wenn eine Identifizierbarkeit natürlicher Personen nicht bereits aus anderen Gründen ausge-
schlossen ist. Der Leitfaden zur Durchführung von Wärmeplanungen und zur Erstellung von Wärmeplänen nach 
diesem Gesetz enthält hierzu ergänzende Hinweise. 

Die Aufbereitung von Messwerten zu den aggregierten Messwerten obliegt dem jeweiligen Messstellenbetreiber 
als Auskunftspflichtigem im Sinne von § 12 Absatz 1. Die Aufbereitung und Übermittlung an die planungsver-
antwortliche Stelle ist dabei als Zusatzleistung im Sinne von § 34 Absatz 2 und 3 des Messstellenbetriebsgesetzes 
einzuordnen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 sieht vor, dass die planungsverantwortliche Stelle ihr zugängliche Informationsquellen im Rahmen der 
Bestandsanalyse vorrangig, d. h. vor einer Datenerhebung nach den § 10 Absatz 1 und 2 nutzt. Die Aufzählung 
der Register und Stellen ist hier beispielhaft und soll künftige Weiterentwicklungen und Angebote am Markt 
ermöglichen.  

Zu Absatz 4 
Die Vorschrift enthält eine Ausnahmeregelung für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidi-
gung und die verbündeten Streitkräfte. Abhängig von der jeweiligen Nutzung müssen diese Liegenschaften be-
sondere Anforderungen an Autarkie und Resilienz erfüllen. Daten zu Heizungsanlagen und Wärmenetze, die in 
Übereinstimmung mit § 71 Absatz 7 des Gebäudeenergiegesetzes der ausschließlichen Versorgung von Gebäuden 
der Landes- und Bündnisverteidigung dienen, dürfen daher ohne Zustimmung nicht verarbeitet werden. 

Die Ausnahme ist zudem erforderlich, weil das Bekanntwerden schutzbedürftiger Informationen zu sicherheits- 
und verteidigungsrelevanten Wärmenetzen die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bündnis-
partner gefährden kann. 

Zu § 11 (Auskunftspflicht und Form der Auskunftserteilung) 

Zu Absatz 1 
Nach Absatz 1 besteht für die Erhebung der nach diesem Gesetz erforderlichen Daten eine Auskunftspflicht, um 
die notwendige hohe Qualität und Genauigkeit der Wärmeplanung zu erreichen. Zudem geht mit der Vorschrift 
einher, dass die Weitergabe der für die Wärmeplanung erforderlichen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt. Durch die Verpflichtung 
in Absatz 1 wird sichergestellt, dass die für eine effektive Wärmeplanung benötigten Daten tatsächlich bereitge-
stellt und übermittelt werden können.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 stellt klar, dass nur über bereits bekannte Daten Auskunft zu geben ist. Es besteht keine Pflicht, unbe-
kannte Informationen zu beschaffen oder Planungen neu zu erstellen, um Auskunft geben zu können. Durch die 
Übermittlung in der angefragten elektronischen und maschinenlesbaren Form wird sichergestellt, dass die bereit-
gestellten Daten durch die planungsverantwortliche Stelle effizient mithilfe zeitgemäßer digitaler Anwendungen 
verarbeitet werden können. Diese Vorgabe gilt nur für diejenigen Marktakteure und Dateninhaber, die über die 
entsprechenden Verfahren kommunizieren können. Sie gilt daher etwa nicht für Schornsteinfeger und die übrigen 
Auskunftspflichtigen, denen eine entsprechende Kommunikation nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand möglich ist. 
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Zu Absatz 3 
In Absatz 3 wird klargestellt, dass die nach Absatz 1 Auskunftspflichtigen, wie üblicherweise bei öffentlich-recht-
lichen Mitteilungspflichten, die ihnen durch die Auskunftserteilung entstehenden Kosten aus eigenen Mitteln zu 
tragen haben. Zudem wird die Möglichkeit vorgesehen, in Rechtsvorschriften Ausnahmen von der Kostentra-
gungspflicht zuzulassen. Für Auskunftspflichtige, die nicht Unternehmen der Energiewirtschaft sind, wie etwa 
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, wird mit Blick auf ihre personelle Ausstattung und eine mögliche aus 
der Datenübermittlung entstehende Belastung insoweit eine Ausnahme gemacht: ihnen steht eine Anspruch auf 
Aufwendungsersatz gegen die planungsverantwortliche Stelle zu, wenn Sie Daten an die planungsverantwortliche 
Stelle übermitteln. 

Zu Absatz 4 
Die Regelung in Absatz 4 dient dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie vertraulicher Infor-
mationen zu Kritischen Infrastrukturen nach § 2 Absatz 10 BSI-Gesetz in Verbindung mit der BSI-Kritisverord-
nung. Im Übrigen bleiben sonstige gesetzliche Regelungen zum Geheimnisschutz, gesetzliche Übermittlungshin-
dernisse und Übermittlungsregelungen unberührt. 

Als von den Dateninhabern als vertraulich gekennzeichnete Daten darf die planungsverantwortliche Stelle nicht 
veröffentlichen.  

Zu Absatz 5 
Die Vorschrift enthält eine Ausnahmeregelung für den GB BMVg und die verbündeten Streitkräfte. Abhängig 
von der jeweiligen Nutzung müssen diese Liegenschaften besondere Anforderungen an Autarkie und Resilienz 
erfüllen. Die Vorschrift sieht vor, dass Daten nur mit Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung für 
Liegenschaften im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung beziehungsweise für Liegenschaf-
ten verbündeter Streitkräfte mit der jeweils zuständigen Bundesbehörde entsprechend den geltenden Abkommen 
erhoben werden sollen. 

Die Ausnahme ist zudem erforderlich, weil das Bekanntwerden schutzbedürftiger Informationen zu sicherheits- 
und verteidigungsrelevanten Wärmenetzen die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bündnis-
partner gefährden kann. 

Zu Absatz 6 
Die Regelung dient der wirksamen Umsetzung der im überragenden öffentlichen Interesse liegenden Auskunfts-
pflicht nach diesem Gesetz. Für die näher bezeichneten Dateninhaber kann die planungsverantwortliche Stelle 
selbst keine Maßnahmen anordnen, sondern muss die aufsichtführende Stelle ersuchen, ihrerseits entsprechende 
Maßnahmen anzuordnen oder auf anderem Wege die Auskunft zu erreichen. 

Zu § 12 (Anforderungen an die Datenverarbeitung) 

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift regelt die Mindestanforderungen an die Datenverarbeitung durch die planungsverantwortliche 
Stelle. Für personenbezogene Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen zu Kri-
tischen Infrastrukturen gilt ein besonders hohes Schutzniveau. Der Leitfaden zur Durchführung von Wärmepla-
nungen und zur Erstellung von Wärmeplänen nach diesem Gesetz enthält hierzu ergänzende Hinweise.  

Nummer 4 enthält eine Ausnahmeregelung für die Verarbeitung von Daten von Liegenschaften des Bundes, die 
der Landes- und Bündnisverteidigung dienen. Abhängig von der jeweiligen Nutzung müssen diese Liegenschaften 
besondere Anforderungen an Autarkie und Resilienz erfüllen. Die Ausnahme ist erforderlich, weil das Bekannt-
werden schutzbedürftiger Informationen zu sicherheits- und verteidigungsrelevanten Wärmenetzen die Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bündnispartner gefährden kann. 

Zu Absatz 2 
Die Vorschrift konkretisiert die Verarbeitungsgrundsätze der Datenminimierung und der Speicherbegrenzung ge-
mäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Verordnung (EU) 2016/679 für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten nach dem Wärmeplanungsgesetz. 
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Zu Absatz 3 
Absatz 3 beschränkt die Informationspflicht im Falle der Weiterverarbeitung gemäß Artikel 13 Absatz 3 und Ar-
tikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Beschränkung setzt die im öffentlichen Interesse stehenden 
Ausnahmeregelungen in §§ 32 Absatz 1 Nummer 2, 33 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) BDSG in Verbindung 
mit Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/679 sowie Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe c) der 
Verordnung (EU) 2016/679 um. Der mit der Wärmeplanung nach diesem Gesetz verfolgte Klimaschutz ist ein 
wichtiges Ziel des allgemeinen öffentlichen Interesses im Sinne des Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e Verordnung 
(EU) 2016/679 sowohl auf Unionsebene nach der Verordnung (EU) 2012/1119 als auch auf der nationalen Ebene 
nach Artikel 20a GG und § 1 Bundes-Klimaschutzgesetz. Der bei einer individuellen Information jeder betroffe-
nen Person zu betreibende Aufwand ließe befürchten, dass die für die Wärmeplanung notwendigen Daten durch 
die planungsverantwortliche Stelle nicht erhoben beziehungsweise durch die Auskunftspflichtigen nicht übermit-
telt werden. Demgegenüber muss das Interesse der betroffenen Person an der Erteilung der Information zurück-
treten. Durch die Verpflichtung der planungsverantwortlichen Stelle, die Information ortsüblich bekannt zu ma-
chen, wird ein Interessenausgleich erreicht. Im Übrigen dient die Regelung dem Grundsatz der Datenminimie-
rung, da keine zusätzlichen personenbezogenen Daten erhoben werden müssen, um der Informationspflicht nach-
zukommen. 

Zu Abschnitt 4 (Durchführung der Wärmeplanung) 
Abschnitt 4 enthält detaillierte Anforderungen an die Durchführung der Wärmeplanung.  

Zu § 13 (Ablauf der Wärmeplanung) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 beschreibt in Übereinstimmung mit den folgenden Vorschriften des Abschnitts 4, aus welchen Bestand-
teilen die Wärmeplanung besteht, nämlich aus dem Beschluss oder der Entscheidung der planungsverantwortli-
chen Stelle über die Durchführung der Wärmeplanung, der vorgelagerten Prüfung, der Bestandsanalyse, der Po-
tenzialanalyse, der Entwicklung und Beschreibung des Zielszenarios, der Einteilung des beplanten Gebiets in 
voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete, der Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr sowie 
der Entwicklung einer Umsetzungsstrategie mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen. Satz 2 öffnet die Regelung 
für weitergehende Festlegungen im Landesrecht. 

Zu Satz 1 

Zu Nummer 1 
Die Wärmeplanung beginnt mit einem Aufstellungsbeschluss oder einer sonstigen Erklärung darüber, dass die 
Wärmeplanung durchgeführt und ein Wärmeplan aufgestellt werden soll. Die Zuständigkeit für Aufstellungsbe-
schluss bzw. Erklärung richtet sich danach, welche Stelle nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts für den 
Beschluss des Wärmeplans zuständig ist. 

Zu Nummer 2 
Bevor mit der eigentlichen Durchführung der Wärmeplanung begonnen wird, soll die planungsverantwortliche 
Stelle im Rahmen einer Eignungsprüfung das beplante Gebiet daraufhin untersuchen, für welche Teilgebiete mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eine Wärmeversorgung über ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz ausgeschlossen 
werden kann. Das Nähere regelt § 14. 

Zu Nummer 3 
Nach der Eignungsprüfung erfolgt die Bestandsanalyse. Durch die Bestandsanalyse soll die planungsverantwort-
liche Stelle ein hinreichend genaues Bild und Verständnis der aktuellen Situation der Wärmeversorgung im be-
planten Gebiet bekommen. Das Nähere regelt § 15. 

Zu Nummer 4 
Nach der oder parallel mit der Bestandsanalyse erfolgt die Potenzialanalyse. Die Potenzialanalyse dient der Er-
mittlung der Potenziale erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme zur möglichst umfassenden De-
ckung des Wärmebedarfs im beplanten Gebiet. Das Nähere regelt § 16. 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 97 – Drucksache 20/8654 
 
 

Zu Nummer 5 
Nach Bestands- und Potenzialanalyse erfolgt die Entwicklung und Beschreibung eines Zielszenarios. Unter einem 
Zielszenario wird hier ein plausibler Entwicklungspfad der Wärmeversorgung von der Gegenwart bis zum Ziel-
jahr, d. h. bis zur Treibhausgasneutralität der Wärmeversorgung im beplanten Gebiet verstanden. Das Nähere 
regelt § 17. 

Zu Nummer 6 
Als Teil der Entwicklung des Zielszenarios erfolgt eine Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wär-
meversorgungsgebiete. Hierzu erfolgt eine Darstellung der Wärmeversorgungsarten für die Zeitpunkte 2030, 
2035 und 2040 und für das Zieljahr. Das Nähere regeln §§ 18 und 19. 

Zu Nummer 7 
Schließlich entwickelt die planungsverantwortliche Stelle eine Umsetzungsstrategie mit konkreten Umsetzungs-
maßnahmen. Die Umsetzungsstrategie zeigt auf, welche Maßnahmen die planungsverantwortliche Stelle umset-
zen möchte, um im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten zur Realisierung des Zielszenarios beizu-
tragen. Das Nähere regelt § 20. 

Zu Absatz 2 
Die Vorschrift sieht vor, dass die Ergebnisse der Eignungsprüfung, der Bestandsanalyse sowie der Potenzialana-
lyse unverzüglich von der planungsverantwortlichen Stelle veröffentlicht werden sollen. 

Zu Absatz 3 
Es folgt die Erstellung eines Entwurfs für das Zielszenario, die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtli-
che Wärmeversorgungsgebiete und für die Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr sowie Umsetzungsmaßnah-
men mit dem Ziel, hierzu anschließend die Öffentlichkeit zu beteiligen. 

Zu Absatz 4 
Diese Bestimmung sichert eine angemessene Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligten im Rahmen der 
Wärmeplanung ab und sieht vor, dass die Ergebnisse der Bestands- und der Potenzialanalyse sowie der hierzu 
erstellte Entwurf veröffentlicht werden. Die Öffentlichkeit bzw. interessierte Bürgerinnen und Bürger können 
hierzu Stellung nehmen. 

Die planungsverantwortliche Stelle stellt auch in diesem Verfahrensabschnitt nach § 12 Absatz 1 sicher, dass als 
vertraulich gekennzeichnete Daten und Informationen, insbesondere zu kritischen Infrastrukturen und Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen, im Einklang mit bestehenden datenschutzrechtlichen Vorgaben behandelt werden. 

Nach der Öffentlichkeitsbeteiligung wertet die planungsverantwortliche Stelle die ggf. eingegangenen Stellung-
nahmen aus. 

Zu Absatz 5 
Die Bestimmung der für die Wärmeplanung zuständigen Stelle obliegt den Ländern. Die Länder entscheiden da-
her auch über das Organ, das für den Beschluss des Wärmeplans zuständig ist. In vielen Fällen dürfte diese Auf-
gabe dem Gemeinderat zufallen. Der Wärmeplans ist mindestens auf der Internetseite der planungsverantwortli-
chen Stelle (als elektronische Datei) zu veröffentlichen. Weitere Vorgaben, insbesondere zum Verfahren und zur 
Veröffentlichung des Wärmeplans, sofern das Land von Regelungen für die Überprüfungskompetenz einer Ge-
nehmigungsbehörde gemäß § 24 Gebrauch macht, erfolgen im Landesrecht. 

Zu § 14 (Eignungsprüfung und verkürzte Wärmeplanung) 

Zu Absatz 1 
§ 14 regelt die Eignungsprüfung und die damit verbundene Möglichkeit einer verkürzten Wärmeplanung für be-
stimmte beplante Gebiete oder Teilgebiete. Eine verkürzte Wärmeplanung bedeutet, dass für beplante Gebiete 
oder Teilgebiete, die sowohl für die Versorgung durch ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz nicht geeignet 
sind, grundsätzlich eine umfassende Wärmeplanung durchzuführen ist. Die Eignungsprüfung dient dazu, den Auf-
wand, der mit der Wärmeplanung verbunden sein kann, auf die Fälle und Gebiete zu fokussieren, in denen er 



 

Drucksache 20/8654 – 98 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
angemessen und erforderlich ist, um die Ziele der Wärmeplanung zu erreichen. Der Aufwand für weitere Unter-
suchungen kann in den Fällen und Gebieten deutlich reduziert werden, in denen im Rahmen der Eignungsprüfung 
eine Wärmeversorgung über Wärmenetze oder Wasserstoffnetze von Vornherein als sehr unwahrscheinlich be-
wertet wird.  

Der Verzicht auf eine umfassende Wärmeplanung erfolgt nicht dauerhaft. Im Rahmen der Fortschreibung wird 
geprüft, ob die Umstände für die Eignung weiterhin nicht vorliegen. 

Zu Absatz 2 
Ein beplantes Gebiet oder Teilgebiet ist nicht für die Versorgung durch ein Wärmenetzes geeignet, wenn die 
kumulativen Bedingungen dieses Absatzes vorliegen. Die Möglichkeit, dieses Teilgebiet als Gebiet für die de-
zentrale Wärmeversorgung auszuweisen und unter anderem Planungen für Gebäudenetze vorzusehen, bleibt un-
berührt. 

Zu Nummer 1 
Die erste Voraussetzung ist, dass in dem beplanten Gebiet oder beplanten Teilgebiet derzeit kein Wärmenetz 
besteht.  

Zu Nummer 2 
Die weitere kumulativ zu erfüllende Voraussetzung ist, dass aufgrund des voraussichtlichen Wärmebedarfs inner-
halb des maßgeblichen Gebiets eine wärmenetzgebundene Versorgung voraussichtlich nicht wirtschaftlich sein 
wird. Das zentrale Kriterium hierfür ist die Siedlungsstruktur. Insbesondere locker bebaute Wohngebiete und 
Wohngebiete, die stark durch Ein- und Zweifamilienhäuser geprägt sind, eignen sich generell weniger gut für die 
Versorgung mittels Wärmenetz. Neben der Struktur der Wohnbebauung ist die gewerbliche und industrielle Struk-
tur von Bedeutung. 

Zu Absatz 3 
Ein beplantes Gebiet oder Teilgebiet ist nicht für die Versorgung durch ein Wasserstoffnetz geeignet, wenn eine 
der alternativen Voraussetzungen dieses Absatzes vorliegen. 

Zu Nummer 1 
Parallel zur Regelung in § 14 Absatz 2 ist zunächst eine Voraussetzung, dass derzeit kein Gasnetz besteht, das auf 
eine künftige Versorgung von Wasserstoff umgerüstet werden könnte. Die Erfüllung dieser Voraussetzung ist 
hinreichend, um festzustellen, dass das Gebiet nicht geeignet ist. 

Zu Nummer 2 
Falls ein Gasnetz besteht, eignet sich das beplante Gebiet oder Teilgebiet nicht für die Versorgung mit Wasser-
stoff, wenn absehbar ist, dass eine Versorgung über ein Wasserstoffnetz nicht wirtschaftlich sein wird. Hierfür ist 
insbesondere auf die räumliche Lage des beplanten Gebiets, v. a. im Hinblick auf den Verlauf des Wasserstoff-
kernnetzes, sowie die vorhandene Abnehmerstruktur in der räumlichen Nähe, etwa hinsichtlich industrieller Was-
serstoffverbraucher, abzustellen. 

Zu Absatz 4 
Die planungsverantwortliche Stelle hat die Möglichkeit, das beplante Gebiet im Rahmen einer Eignungsprüfung 
zu untersuchen und Gebiete oder Teilgebiete auszuweisen, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine 
Versorgung über ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz eignen. Es besteht keine Pflicht die Wärmeplanung zu 
verkürzen. Stellt die planungsverantwortliche Behörde fest, dass sich das beplante Gebiet oder Teilgebiet für eine 
der genannten Wärmeversorgungsarten nicht eignet, kann dies insbesondere der Information der betroffenen Wär-
menutzer in dem jeweiligen Gebiet oder Teilgebiet dienen. 

Bewertet die planungsverantwortliche Stelle ein Gebiet oder Teilgebiet für ein Wärmenetz und ein Wasserstoff-
netz (kumulativ) als ungeeignet, muss als Rechtsfolge eine umfassende Wärmeplanung grundsätzlich nicht mehr 
durchgeführt werden. Danach ist eine Bestandsanalyse nur in dem Umfang durchzuführen, wie dies zur Auswei-
sung von Gebieten mit erhöhtem Energieeinsparpotenzial im Sinne des nach § 18 Absatz 5 notwendig ist. Die 
Potenzialanalyse ermittelt nur die Potenziale, die für die dezentrale Wärmeversorgung von Relevanz sein können. 
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Dies erfasst auch die Potenziale für Gebäudenetze. Die Gebiete sind weiterhin im Zielszenario nach § 17 darzu-
stellen. Die Einteilung des Gebiets nach § 18 ist entbehrlich, da sie als Gebiet für die dezentrale Versorgung 
auszuweisen sind. In der Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr ist als Eignungsstufe für ein 
Wärmenetzgebiet und ein Wasserstoffnetzgebiet „sehr wahrscheinlich ungeeignet“ anzugeben und für ein Gebiet 
für die dezentrale Wärmeversorgung die Eignungsstufe „sehr wahrscheinlich geeignet“. Die Entwicklung der da-
raus resultierenden Umsetzungsstrategie nach § 20 und die Fortschreibung nach § 25 gelten für die Teilgebiete, 
in denen eine verkürzte Wärmeplanung erfolgt. Sie bleiben Gegenstand des beplanten Gebiets und sind entspre-
chend nach § 23 Absatz 2 darzustellen. 

Zu Absatz 5 
Die Fortschreibung nach § 25 gilt für ein beplantes Gebiet oder Teilgebiet auch dann weiter, wenn es sich nicht 
für die Versorgung durch ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz eignet. Danach ist alle fünf Jahre zu überprü-
fen, ob die Eignung nunmehr vorliegt. 

Zu Absatz 6 
Der Zweck der Eignungsprüfung liegt darin, schnell und mit geringem Aufwand Fälle und Gebiete von einer 
vertieften Untersuchung auszunehmen, sodass sich die umfassende Wärmeplanung auf die relevanten Fälle und 
Gebiete konzentrieren kann. Dafür ist erforderlich, dass die Eignungsprüfung anhand kurzfristig vorliegender 
Daten durchgeführt werden kann. Aufwändige Datenerhebungen und -analysen sollten nicht Teil der Eignungs-
prüfung sein. 

Zu § 15 (Bestandsanalyse) 
Die Bestandsanalyse ist die Grundlage für die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmever-
sorgungsgebiete nach § 18. Anhand der Bestandsanalyse soll insbesondere der aktuelle und zukünftige Wärme-
verbrauch ermittelt oder abgeschätzt werden, der für die Einteilung der Teilgebiete in Wärmeversorgungsgebiete 
maßgeblich ist. 

Zu Absatz 1 
Ziel der Bestandsanalyse ist eine hinreichend genaue Beschreibung der einschlägigen Ausgangssituation, d. h. der 
aktuellen Wärmeversorgung, im beplanten Gebiet. Die Beschreibung der Ausgangssituation dient der Identifika-
tion des Handlungsbedarfes und der in der Transformation zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen. In der 
Bestandsanalyse werden insbesondere die derzeitigen Wärmeverbräuche der Letztverbraucher aller Endenergie-
sektoren innerhalb des beplanten Gebiets sowie die für die Wärmeerzeugung eingesetzten Energieträger räumlich 
differenziert ermittelt. Die vorhandenen Wärmeerzeugungsanlagen und bestehenden Infrastrukturen sind eben-
falls vorrangig zu betrachten. 

Zu Absatz 2 
Im Rahmen der Bestandsanalyse erfolgt eine systematische und qualifizierte Erhebung und Ermittlung der rele-
vanten Informationen und erforderlichen Daten zur aktuellen Versorgung des beplanten Gebiets mit Wärme. 

In Anlage 1 werden die Daten aufgelistet, die für eine qualitativ hochwertige Bestandsanalyse Voraussetzung 
sind. Die Auflistung dient neben der Qualitätssicherung der Vereinheitlichung der Datengrundlage, die für die 
Vergleichbarkeit der Wärmeplanungen unerlässlich ist. Die planungsverantwortliche Stelle entscheidet anhand 
der Umstände vor Ort, welche der Daten erhoben werden. Die planungsverantwortliche Stelle nutzt hierzu alle 
ihr zugänglichen Informationsquellen und erhebt die benötigten Daten von den jeweiligen Dateninhabern. Die 
Datenerhebung erfolgt nach Maßgabe von Abschnitt 3 dieses Gesetzes. Die Aus-kunftspflicht ist auch in Bezug 
auf die in Anlage 1 gelisteten Daten nach § 11 Absatz 2 Satz 1 auf Daten beschränkt, die den Auskunftspflichtigen 
bereits bekannt sind. Die Vorgaben des Datenschutzes sind von der planungsverantwortlichen Stelle zu berück-
sichtigen. Die hier aufgelisteten Daten werden von der planungsverantwortlichen Stelle verarbeitet, in dieser Form 
aber nicht veröffentlicht. 
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Zu § 16 (Potenzialanalyse) 

Zu Absatz 1 
Aufgabe der Potenzialanalyse ist es, die vorhandenen, grundsätzlich erschließbaren Potenziale zur Erzeugung und 
Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien und von unvermeidbarer Abwärme innerhalb des beplanten Ge-
biets zu ermitteln.  

Bestehende Restriktionen für die Nutzung identifizierter Wärmeerzeugungspotenziale, etwa in Folge räumlicher, 
technischer oder rechtlicher oder wirtschaftlicher Hindernisse, werden berücksichtigt und in den Darstellungen 
vermerkt.  

Die Darstellung der Potenziale dient dazu zu erkennen und quantitativ abzuschätzen, welche Wärmequellen und 
Technologien in welchem Umfang und Maße für die langfristig auf erneuerbaren Energien und unvermeidbarer 
Abwärme basierende Wärmeversorgung genutzt werden könnten. Es zeichnet sich ab, dass Energieträger zur 
Wärmeerzeugung langfristig nicht mehr in dem Maße importiert werden, wie es in der Vergangenheit der Fall 
war. Deshalb spielen auch lokale Potenziale erneuerbarer Wärme und von Abwärme zukünftig eine entscheidende 
Rolle. Dem sollte durch eine möglichst umfassende Analyse und Ausweisung lokaler Potenziale Rechnung getra-
gen werden. 

Zu Absatz 2 
Bestehende Potenziale zur Energieeinsparung durch Wärmebedarfsreduktion (u. a. durch energetische Sanierun-
gen) werden ebenfalls abgeschätzt. 

Zu § 17 (Zielszenario) 
Das Zielszenario soll für das beplante Gebiet als Ganzes anhand von Indikatoren die langfristige Entwicklung hin 
zu einer auf erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme beruhenden Wärmeversorgung beschreiben. 
Zu dem beplanten Gebiet gehören nach § 23 Absatz 2 auch Gebiete, für dir nur eine verkürzte Wärmeplanung 
durchgeführt wird, wobei die nur jene Indikatoren zu nutzen sind, die nach den Ausschluss noch einschlägig sind. 
Es handelt sich hierbei um eine textliche und grafische Gesamtdarstellung. 

Das Zielszenario wird auf Basis der Bestandsanalyse sowie der Potenzialanalyse entwickelt. Hierbei werden un-
terschiedliche Szenarien betrachtet, die eine zielkonforme und plausible Entwicklung der Wärmeversorgung des 
beplanten Gebiets abbilden, die sich im Umfang der Nutzung verschiedener verfügbarer Wärmequellen und Tech-
nologien und damit verbundener Energieinfrastrukturen aber unterscheiden. Die verschiedenen Szenarien werden 
unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit insbesondere für die Letztverbraucher, der Realisierungsrisiken, 
der Versorgungssicherheit und der kumulierten Treibhausgasemissionen untereinander abgewogen. Ein prioritär 
zu verfolgendes Zielszenario soll hierdurch von der planungsverantwortlichen Stelle identifiziert werden. Die 
Entscheidung der planungsverantwortlichen Stelle für das prioritär zu verfolgende Zielszenario ist zu begründen. 
Aufbauend auf Abschätzungen im Rahmen der Potenzialanalyse berücksichtigt das Zielszenario die voraussicht-
liche Entwicklung des Wärmebedarfs und trifft hierzu realistische Annahmen zu Energieeinsparungen. Die An-
nahmen sollten konservativ sein, d. h. davon ausgehen und sicherstellen, dass die erforderlichen Wärmeerzeu-
gungskapazitäten und Energieinfrastrukturen ausreichend dimensioniert geplant werden. Bei der Erstellung des 
Zielszenario ist zu beachten, dass ein ggf. im Rahmen der Potenzialanalyse ermitteltes Biomassepotenzial wo-
möglich nicht ausschließlich für die Wärmeversorgung zur Verfügung steht, sondern mit steigender Nachfrage 
auch aus anderen Sektoren zu rechnen ist.  

Zeitlicher Bezugspunkt des Zielszenarios ist in Übereinstimmung mit den bestehenden Klimaschutzzielen der 
Länder das jeweilige Zieljahr, in dem die Wärmeversorgung spätestens klimaneutral erfolgen muss. 

Zu § 18 (Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete) 

Zu Absatz 1 
Im Rahmen der Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete stellt die pla-
nungsverantwortliche Stelle in Übereinstimmung mit dem Zielszenario gemäß § 17 räumlich aufgelöst für die 
Betrachtungszeitpunkte nach Absatz 3 dar, welche beplanten Teilgebiete bis zum jeweiligen Betrachtungszeit-
punkt durch eine bestimmte Wärmeversorgungsart, die sich für dieses beplante Teilgebiet besonders eignet, er-
schlossen werden sollen. Das bedeutet, dass die erforderlichen Infrastrukturen wie beispielsweise Wärmenetze 
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bis zum jeweiligen Betrachtungszeitpunkt in den entsprechend ausgewiesenen Teilgebieten anliegen sollen. In 
der Gesamtschau und der zeitlichen Abfolge der Betrachtungszeitpunkte wird deutlich, welche Entwicklung der 
Wärmeversorgung die planungsverantwortliche Stelle für die Erreichung der Ziele gemäß § 1 für das beplante 
Gebiet kurz- und mittelfristig plant und anstrebt. 

Hierzu erstellt die planungsverantwortliche Stelle kartographische Darstellungen und teilt das gesamte beplante 
Gebiet auf Grundlage der Bestandsanalyse gemäß § 15 sowie der Potenzialanalyse gemäß § 16 in die in § 3 
Absatz 1 Nummer 8 genannten voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete ein. Die Einteilung erfolgt mit mög-
lichst hoher räumlicher Auflösung aber nicht grundstücksscharf. Zusätzlich können die Grundstücke oder Bau-
blöcke nach § 18 Absatz 5 als Gebiet mit erhöhtem Energieeinsparpotenzial ausgewiesen werden. 

Die Einteilung in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete erfolgt mit dem Ziel einer möglichst kosteneffizien-
ten Versorgung des jeweiligen Teilgebiets auf Basis von Wirtschaftlichkeitsvergleichen unterschiedlicher ziel-
konformer Versorgungsalternativen unter Berücksichtigung der jeweiligen Vollkosten der Wärmeversorgung 
(Wärmegestehungskosten für den Letztverbraucher). Zu berücksichtigen sind dabei sowohl die Kosten der Wär-
meerzeugung als auch der für die Wärmeversorgung erforderlichen Energieinfrastrukturen. Weitere zu berück-
sichtigende Kriterien sind das Realisierungsrisiko, die Versorgungssicherheit und die kumulierten Treibhaus-
gasemissionen der jeweiligen Wärmeversorgungsart. Nicht quantifizierbare Unsicherheiten sind durch qualitative 
Bewertungen zu berücksichtigen. Vorschläge zur Versorgung des beplanten Teilgebiets nach Absatz 4 sind von 
der planungsverantwortlichen Stelle bei der Einteilung zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 2 
Die Vorschrift stellt klar, dass Ansprüche Dritter auf Einteilung zu einem bestimmten Wärmeversorgungsgebiet 
nicht bestehen. Dies korrespondiert mit dem verwaltungsinternen rechtlichen Charakter der Wärmeplanung, der 
in § 23 Absatz 4 ausdrücklich bestätigt wird. 

Zu Absatz 3 
Betrachtungszeitpunkte, für die die Einteilungen des beplanten Gebiets in Wärmeversorgungsgebiete zu erfolgen 
hat, sind die Jahre 2030, 2035 und 2040. Hierbei können voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete ausgewiesen 
werden, die bis zum Betrachtungszeitpunkt durch die entsprechende Wärmeversorgungsart und die dafür erfor-
derliche Infrastruktur erschlossen werden sollen.  

Das Zieljahr 2045 wird von § 19 in den Blick genommen. 

Zu Absatz 4 
Die Regelung sieht vor, dass die planungsverantwortliche Stelle im Rahmen der Einteilung in voraussichtliche 
Wärmeversorgungsgebiete entsprechende Vorschläge der Infrastrukturbetreiber berücksichtigen kann. Die Un-
ternehmen können grundsätzlich bis spätestens sechs Monate nach der Veröffentlichung eines Aufstellungsbe-
schlusses einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. Darin stellen sie die Annahmen und Berechnungen, die dem 
Vorschlag zu Grunde liegen, nachvollziehbar und transparent dar. 

Zu Absatz 5 
Um das Ziel einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis zum Zieljahr im beplanten Gebiet zu erreichen, 
sind Energieeinsparungen erforderlich, die die Transformation der Wärmeversorgung hin zu erneuerbaren Ener-
gien und unvermeidbarer Abwärme ermöglichen und unterstützen. 

Aus diesem Grund ist nach § 18 Absatz 5 die Ausweisung von Gebieten mit erhöhtem Energieeinsparpotenzial 
möglich.  

Zu Satz 2 

Zu Nummer 1 
Dabei kann es sich nach Nummer 1 um Gebiete handeln, die geeignet erscheinen, zukünftig als Sanierungsgebiet 
im Sinne des ersten Abschnitts des ersten Teils des zweiten Kapitels des Baugesetzbuchs festgelegt zu werden. 
Die Ausweisung des Sanierungsgebiets erfolgt gesondert durch eine städtebauliche Entscheidung nach den Rege-
lungen des Baugesetzbuchs. 
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Zu Nummer 2 
Oder es handelt sich nach Nummer 2 um Gebiete mit einem hohen Anteil an Gebäuden mit einem hohen spezifi-
schen Endenergieverbrauch für Raumwärme, in denen Maßnahmen zur Reduktion des Endenergiebedarfs beson-
ders geeignet sind, die Transformation zu einer treibausgasneutralen Wärmeversorgung gemäß § 1 zu unterstüt-
zen. 

Zu § 19 (Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr) 

Zu Absatz 1 
Im Rahmen der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr wird eine auf Indikatoren basierende Prüfung durchge-
führt, die im Ergebnis beschreibt, wie geeignet eine bestimmte Wärmeversorgungsart nach Absatz 2, beispiels-
weise die Versorgung über ein Wärmenetz, für die langfristige Wärmeversorgung eines bestimmten beplanten 
Teilgebiets ist. Im Vergleich zu der Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsge-
biete und angesichts der mit der langen zeitlichen Perspektive verbundenen erhöhten Unsicherheiten erfolgt die 
Bewertung der Eignung auf Basis einer vereinfachten Methodik, die sich unter anderem auf die Wärmelinien-
dichte stützen kann. 

Es handelt sich – ebenso wie bei der Einteilung des beplanten Gebiets in Wärmeversorgungsgebiete – auch bei 
den Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr im Wesentlichen um eine kartografische Darstellung der von der 
planungsverantwortlichen Stelle getroffenen Wahrscheinlichkeitsbewertung. Nicht erforderlich für die Zuschrei-
bung einer wahrscheinlichen oder sehr wahrscheinlichen Eignung nach Satz 2 ist, dass ein beplantes Teilgebiet 
ausschließlich mit oder durch eine einzige Technologie oder Wärmeversorgungsart versorgt wird. 

Die Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr sind im Zuge der Fortschreibung zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen. 

Zu Absatz 2 
Nach Absatz 2 wird das gesamte beplante Gebiet baublockbezogen darauf untersucht, in welchem Maße es sich 
eignet, als Wärmenetzgebiet, als Wasserstoffnetzgebiet oder als Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung ein-
gestuft zu werden. Im Unterschied zur Einteilung nach § 18 findet die Einteilung und Darstellung nach § 19 nicht 
in einer Ebene statt, das heißt nicht in dem beplanten Gebiet mit klarer Abgrenzung der voraussichtlichen Wär-
meversorgungsgebiete. Vielmehr werden in separaten Ebenen für jede Wärmeversorgungsart die Eignungsstufen 
dargestellt. Beispielsweise wird in einer eigenen Ebene für das gesamte beplante Gebiet dargestellt, wie geeignet 
die Wärmeversorgungsart Wärmenetz in den jeweils einzelnen Teilgebieten des beplanten Gebiets eingestuft 
wird. Analoges erfolgt beispielsweise für die Wärmeversorgungsart Wasserstoffnetz in einer weiteren Ebene. 

Grundlage der Einteilung sind die Bestandsanalyse, die Potenzialanalyse und daraus abgeleitete Indikatoren wie 
beispielsweise die Wärmeliniendichte. Die Einteilung muss mit dem Zielszenario kompatibel sein und spätestens 
im Zieljahr eine Wärmeversorgung ausschließlich auf Grundlage von Wärme aus erneuerbaren Energien oder 
unvermeidbarer Abwärme ermöglichen. 

Zu § 20 (Umsetzungsstrategie) 
Damit die mittel- und langfristigen Planungen zur Transformation hin zu einer Wärmeversorgung, die ausschließ-
lich auf erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme basiert, auch realisiert werden, verfolgt das Wär-
meplanungsgesetz in dieser Regelung das Ziel, dass die planungsverantwortliche Stelle konkrete Maßnahmen 
entwickelt und diese anschließend vor Ort umsetzt.  

Zu Absatz 1 
Die planungsverantwortliche Stelle soll die Umsetzungsmaßnahmen mit den betroffenen Akteuren vor Ort ge-
meinsam identifizieren und Inhalt und Zeitplan der Umsetzungsmaßnahmen möglichst frühzeitig mit ihnen ab-
stimmen. Die Umsetzung der Wärmeplanung erfolgt häufig vor Ort. Um die Ergebnisse der Wärmeplanung um-
zusetzen, können sich die zuständigen Stellen der bestehenden Instrumente bedienen. Dabei identifiziert die pla-
nungsverantwortliche Stelle in der Umsetzungsstrategie vorrangig Maßnahmen, zu deren Umsetzung sie tatsäch-
lich in der Lage ist. 
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Zu Absatz 2 
Die Vorschrift sieht vor, dass die Identifizierung von Umsetzungsmaßnahmen im Ermessen der planungsverant-
wortlichen Stelle im Einvernehmen oder in Abstimmung mit den Beteiligten erfolgen kann. Wenn die planungs-
verantwortliche Stelle entsprechende Vereinbarungen zur Umsetzung mit den betroffenen Personen und Dritten 
abschließt, beachtet diese, dass öffentliche Aufträge und Konzessionen im Wettbewerb und im Wege transparen-
ter Verfahren vergeben werden. 

Zu § 21 (Anforderungen an einen Wärmeplan für ein Gemeindegebiet mit mehr als 45 000 Einwohnern) 
Mit der Regelung werden die Vorgaben der Neufassung der EU-Energieeffizienzrichtlinie (Energy Efficiency 
Directive, EED) in Bezug auf Pläne für die Wärmeversorgung umgesetzt. Die Neufassung der EED fordert in 
Artikel 25 Absatz 6 von den Mitgliedsstaaten, sicherzustellen, dass regionale und lokale Behörden zumindest in 
Gemeinden mit einer Gesamtbevölkerung von mehr als 45 000 Einwohnern lokale Pläne für die Wärme- und 
Kälteversorgung ausarbeiten. Darüber hinaus benennt Artikel 25 Absatz 6 EED Mindestanforderungen an die 
Pläne. 

Zu Nummer 1 
Nummer 1 dient der Umsetzung von Artikel 25 Absatz 6 b), der besagt, dass die Pläne mit dem Grundsatz „Ener-
gieeffizienz an erster Stelle“ im Einklang stehen sollen. Der Grundsatz wird in Artikel 2 Nummer 18 der Verord-
nung (EU) 2018/1999 folgendermaßen definiert: „energy efficiency first-Prinzip“ bezeichnet die größtmögliche 
Berücksichtigung alternativer kosteneffizienter Energieeffizienzmaßnahmen für eine effizientere Energienach-
frage und Energieversorgung, insbesondere durch kosteneffiziente Einsparungen beim Energieendverbrauch, Ini-
tiativen für eine Laststeuerung und eine effizientere Umwandlung, Übertragung und Verteilung von Energie bei 
allen Entscheidungen über Planung sowie Politiken und Investitionen im Energiebereich, und gleichzeitig die 
Ziele dieser Entscheidungen zu erreichen. Nach Erwägungsgrund 18 der Neufassung der EED umfasst der Grund-
satz „Energieeffizienz an erster Stelle“ einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem die Gesamteffizienz des integrierten 
Energiesystems, die Versorgungssicherheit und die Kosteneffizienz berücksichtigt und die effizientesten Lösun-
gen für die Klimaneutralität in der gesamten Wertschöpfungskette – von der Energieerzeugung über den 
Netztransport bis zum Endenergieverbrauch – gefördert werden, sodass sowohl beim Primärenergieverbrauch als 
auch beim Endenergieverbrauch Effizienzgewinne erzielt werden. Bei diesem Ansatz sollten die Systemleistung 
und die dynamische Energienutzung betrachtet werden, wobei nachfrageseitige Ressourcen und Systemflexibilität 
als Energieeffizienzlösungen in Betracht gezogen werden. Weitere Erläuterungen zum Grundsatz finden sich ins-
besondere in den Erwägungsgründen der Neufassung der EED. 

Zu Nummer 2 
Nummer 2 dient der Umsetzung von Artikel 25 Absatz 6 g), der besagt, dass die Pläne eine Bewertung der Rolle 
von Energiegemeinschaften und anderer von den Verbrauchern ausgehenden Initiativen enthalten sollen, die aktiv 
zur Umsetzung lokaler Projekte im Bereich Wärme- und Kälteversorgung beitragen können.  

Zu Nummer 3 
Nummer 3 dient der Umsetzung von Artikel 25 Absatz 6 i), der besagt, dass die Pläne eine Bewertung enthalten 
sollen, wie die Umsetzung der Strategien und Maßnahmen finanziert werden kann, und Finanzierungsmechanis-
men ermitteln, die es den Verbrauchern ermöglichen, auf Wärme- und Kälteerzeugung aus erneuerbaren Quellen 
umzustellen. Hinsichtlich der Finanzierungsmechanismen des Bundes und der Länder kann diese Vorgabe durch 
eine Benennung der bestehenden einschlägigen Förder- und Finanzierungsinstrumente erfüllt werden. 

Zu Nummer 4 
Nummer 4 dient der Umsetzung von Artikel 25 Absatz 6 l), der besagt, dass die Pläne eine Bewertung potenzieller 
Synergieeffekte mit den Plänen benachbarter regionaler oder lokaler Behörden enthalten sollen, um gemeinsame 
Investitionen und Kosteneffizienz zu fördern. 

Zu Nummer 5 
Nummer 5 dient der Umsetzung von Artikel. 25 Absatz 6 Satz 8, der besagt, dass die Pläne von einer nach Lan-
desrecht zuständigen Stelle bewertet werden, woraufhin erforderlichenfalls geeignete Umsetzungsmaßnahmen 
folgen. 
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Zu § 22 (Vereinfachtes Verfahren für die Wärmeplanung) 
Das für kleine Gemeindegebiete vorgesehene vereinfachte Verfahren erlaubt es den Ländern, Vereinfachungen 
vorzusehen, die der geringen Größe des beplanen Gebiets Rechnung tragen, vgl. § 4 Absatz 3. Die Aufzählung 
der vorzusehenden Vereinfachungen ist nur beispielhaft. 

Zu Nummer 1 
Die Regelung sieht Erleichterung bei den zu beteiligenden Akteuren vor. Die Wärmeplanung soll allerdings nicht 
erfolgen, ohne dass den Beteiligten nach § 7 Absatz 2 zumindest eine Möglichkeit der Stellungnahme eingeräumt 
wurde. 

Zu Nummer 2 
Die Bestimmung sieht eine Ausweitung der Eignungsprüfung auf Sachverhalte vor, in denen ein Wärmenetzaus-
bau- oder -dekarbonisierungsfahrplan oder ein anderer der in § 9 Absatz 2 genannten Pläne der Infrastrukturbe-
treiber vorliegt. 

Zu Abschnitt 5 (Wärmeplan) 
Teil 2 Abschnitt 5 fasst die Bestimmungen zu den inhaltlichen Anforderungen sowie an die Aufstellung von Wär-
meplänen zusammen. 

Zu § 23 (Wärmeplan) 
Die Regelung enthält die Mindestanforderungen an den Inhalt von Wärmeplänen. 

Zu Absatz 1 
Im Wärmeplan werden die wesentlichen Ergebnisse der Wärmeplanung zusammengefasst. Der Zeitpunkt des 
Abschlusses der Wärmeplanung, der für die Fortschreibung relevant ist, wird von der planungsverantwortlichen 
Stelle dokumentiert. Im Zweifel ist dies der Zeitpunkt, in dem die planungsverantwortliche Stelle die Wärmepla-
nung für abgeschlossen erachtet und dies entsprechend äußerlich erkennbar zum Ausdruck bringt. 

Zu Absatz 2 
Die Regelung macht klar, dass – unabhängig von der von der jeweiligen planungsverantwortlichen Stelle gewähl-
ten Art der Darstellung – die kartografischen Darstellungen, die Ergebnis der Bestandsanalyse und der Potenzial-
analyse sind, der Einteilung des beplanten Gebiets in Wärmeversorgungsgebiete sowie die Darstellung der Wär-
meversorgungsarten für das Zieljahr, wesentlicher Bestandteil des Wärmeplans sind. Ohne diese oder ohne ein-
zelne dieser Darstellungen ist der Wärmeplan unvollständig. 

Zu Absatz 3 
Die Regelung bestimmt, dass der Wärmeplan von der planungsverantwortlichen Stelle in geeigneter Weiser zu 
veröffentlichen ist. Es genügt eine Veröffentlichung auf der Internetseite der planungsverantwortlichen Stelle. Bei 
der Veröffentlichung der Wärmepläne einschließlich der kartografischen Darstellungen achtet die planungsver-
antwortliche Stelle § 12 Absatz 1 Nummer 3 darauf, dass keine als vertraulich markierten Daten zu kritischen 
Infrastrukturen oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in den veröffentlichten Dokumenten enthalten sind. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 ist eine deklaratorische Vorschrift und stellt klar, dass der Wärmeplan als Ergebnis der Wärmeplanung 
keine rechtliche Außenwirkung hat und keine einklagbaren Rechte oder Pflichten begründet. Dadurch wird un-
terstrichen, dass der Wärmeplan ein strategisches Instrument ist. In seiner Wirkung entspricht er in etwa einer 
lokalen Version des Nationalen Energie- und Klimaplans: er soll alle von der Wärmeversorgung vor Ort betroffe-
nen Akteure in einen Kommunikationsprozess einbinden und bietet eine Informationsgrundlage für weitere Ent-
scheidungen, die sich darauf beziehen können. Dazu gehören nicht nur staatliche Entscheidungen, etwa zur Aus-
weisung bestimmter Gebiet nach § 26 Absatz 1, sondern auch solche von Unternehmen oder Bürgerinnen und 
Bürger, die auf der Grundlage die Chancen und Risiken einer Investition abwägen können. 
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Zu § 24 (Genehmigung des Wärmeplans) 
Die Vorschrift sieht vor, dass die Länder die Wirksamkeit des Wärmeplans unter den Vorbehalt der Genehmigung 
stellen und ein Genehmigungsverfahren etablieren können.  

Zu § 25 (Fortschreibung des Wärmeplans) 
Wärmeplanung ist eine komplexe Aufgabe. Daher wird der erste aufgestellte Wärmeplan in der Regel nicht voll-
ständig und abschließend sein können. Diesem Gedanken trägt § 25 Rechnung, der eine regelmäßige Überprüfung 
der Wärmepläne vorschreibt. 

Zu Absatz 1 
Der Wärmeplan muss von der planungsverantwortlichen Stelle alle fünf Jahre überprüft und bei Bedarf fortge-
schrieben werden. Für die Überprüfung legt das Gesetz keine besonderen Anforderungen fest. Die Überprüfung 
kann sich daher auch in der kurzen Feststellung erschöpfen, dass kein Überarbeitungs- und Aktualisierungsbedarf 
besteht. Das wird regelmäßig aber eher bei kleineren und daher überschaubaren Planungsgebieten anzunehmen 
sein. Ergibt die Überprüfung einen Aktualisierungsbedarf, ist der Plan anzupassen. Die Anpassung/Aktualisierung 
kann sich dabei auf diejenigen Teile des Plans beschränken, die fortschreibungsbedürftig sind. Eine vollständig 
neue Planerstellung ist nicht erforderlich. 

Zudem sind die Fortschritte bei der Umsetzung der im Rahmen der Wärmeplanung gemäß § 20 ermittelten Stra-
tegien und Maßnahmen zu überwachen. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 stellt klar, dass die Fortschreibung der Wärmepläne nach denselben Vorgaben und Maßstäben zu erfol-
gen hat wie die erstmalige Erstellung eines Wärmeplans. 

Zu Absatz 3 
Bestehende Wärmepläne sind grundsätzlich erstmalig im Rahmen ihrer Fortschreibung verpflichtet, die Vorgaben 
des Bundesgesetzes zu beachten. Spätestens ab dem 1. Juli 2030 gelten dann für alle Wärmepläne die Vorgaben 
des Bundesgesetzes. 

Satz 2 sieht vor, dass bereits auf Grundlage von Wärmeplänen in der Umsetzung befindliche Umsetzungsmaß-
nahmen. Diese können auch über den 1. Juli 2030 hinaus umgesetzt werden, ohne die Vorgaben dieses Gesetzes 
zu berücksichtigen. 

Zu Abschnitt 6 (Entscheidung über die Ausweisung von Gebieten im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes; 
Transformation von Gasnetzen) 

Zu § 26 (Entscheidung über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als 
Wasserstoffnetzausbaugebiet) 
§ 26 regelt eine eigenständige Entscheidung über die Ausweisung von Gebieten zum Neu- oder Ausbau von Wär-
menetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiete im Sinne des § 71 Absatz 8 Satz 3 und § 71k Absatz 1 Gebäu-
deenergiegesetz. Die Regelung ergibt sich aus der in den genannten Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes 
enthaltenen Bezugnahme auf das Wärmeplanungsgesetz. Im Gegensatz zu den Darstellungen der Wärmeplanun-
gen, die unverbindlich sind, kommt der in § 26 geregelten Entscheidung Außenwirkung zu, da sie als Anknüp-
fungspunkt für das Gebäudeenergiegesetz dient. Wird danach ein Gebiet ausgewiesen, greifen die für dieses Ge-
biet oder Teilgebiet die Anforderungen für Eigentümer bestehender Gebäude nach § 71 Absatz 1 Gebäudeener-
giegesetz einen Monat nach Bekanntgabe der Entscheidung. Ferner ist die Entscheidung zur Ausweisung eines 
Wasserstoffnetzausbaugebiets nach dieser Regelung eine Voraussetzung für die Übergangsregelung in § 71k Ab-
satz 1 Gebäudeenergiegesetz. 

Die in § 26 geregelte Entscheidung über die Ausweisung von Gebieten zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen 
oder Wasserstoffnetzausbaugebieten ist von der Darstellung von voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebieten 
im Wärmeplan zu unterscheiden. Sie ist nicht Teil der in den Teil 2 Abschnitt 1, 2, 3, 4 und 5 geregelten Wärme-
planung. Dies wird auch durch die unterschiedlichen Begrifflichkeiten deutlich, wobei § 26 die Begriffe des Ge-
bäudeenergiegesetzes übernimmt. 
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Zu Absatz 1 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 regelt, dass die Entscheidung über die Ausweisung von Gebieten zum Neu- oder Ausbau 
von Wärmenetzen oder Wasserstoffnetzausbaugebieten von der planungsverantwortlichen Stelle oder einer ande-
ren durch Landesrecht hierzu bestimmten Stelle getroffen wird. Die Ergebnisse der Wärmeplanung bilden eine 
wichtige Informationsgrundlage für die Entscheidung und sind daher zu berücksichtigen. Die zuständige Stelle 
trifft die Entscheidung über die Ausweisung unter Abwägung aller berührten öffentlichen und privaten Belange 
gegen- und untereinander. Die Entscheidung gilt nur für das jeweilige Teilgebiet, für das sie getroffen wurde. Nur 
in diesen Teilgebieten treten die in § 27 bestimmten Rechtswirkungen ein. 

Die Entscheidung erfolgt nach Satz 2 grundstücksbezogen. Die grundstücksbezogene Ausweisung erfolgt durch 
kartographische Darstellung der Gebiete nach Satz 1. 

Zu Absatz 2 
§ 26 Absatz 2 stellt klar, dass kein Anspruch darauf besteht, dass ein Grundstück einem Gebiet zum Neu- oder 
Ausbau von Wärmenetzen oder einem Wasserstoffnetzausbaugebiet zugeteilt wird. 

Zu Absatz 3 
§ 26 Absatz 3 enthält die Klarstellung, dass die Regelungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
unberührt bleiben. Auf die Änderung des genannten Gesetzes durch Artikel 3wird hingewiesen. 

Die Regelung ist deklaratorisch und begründet keine eigenständige Pflicht zur Durch-führung einer strategischen 
Umweltprüfung. Nur sofern sich nach den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
eine Pflicht zur Durchführung einer strategischen Umweltprüfung ergibt, muss das Verfahren zur Entscheidung 
über die Ausweisung den dortigen Vorgaben genügen. 

Zu Absatz 4 
Die Regelung stellt sicher, dass Entscheidungen über die Ausweisung eines Gebiets zum Neu- oder Ausbau von 
Wärmenetzen oder eines Wasserstoffnetzausbaugebiets auch unter Berücksichtigung bestehender Wärmepläne 
nach § 5 getroffen werden können. Dies ist erforderlich, da die Regelung des § 71 Absatz 8 Satz 3 des Gebäu-
deenergiegesetzes eine Entscheidung unter Berücksichtigung eines Wärmeplans, der auf der Grundlage einer bun-
desgesetzlichen Regelung erstellt wurde, voraussetzt. Durch die Fiktion erreicht, dass bestehende Wärmepläne 
anstelle der Ergebnisse der Wärmeplanung nach § 23 die Grundlage für die Entscheidung bilden können. 

In Kommunen, in denen bereits ein Wärmeplan auf landesrechtlicher Grundlage vorliegt, liegt es damit in der 
Entscheidung der Gemeinde, ob sie § 71 Absatz 8 GEG zur Wirkung bringt. Sie kann den Wärmeplan überprüfen 
und anschließend eine Gebietsausweisung vornehmen, muss es aber nicht. 

Entscheidet sich die nach Landesrecht zuständige Stelle für eine solche Gebietsausweisung vor dem 30. Juni 2028, 
darf sie dies nur dann tun, wenn sie vorher den Wärmeplan auf Anpassungsbedarf im Hinblick auf die Ausweisung 
eines oder mehrerer Wasserstoffnetzausbaugebiete überprüft. Die zuständige Stelle kann zu diesem Zwecke im 
Rahmen der Überprüfung nach § 14 feststellen, dass ein Gebiet nicht für die Versorgung durch ein Wasserstoff-
netz geeignet ist, wenn die dort geregelten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Sofern bestehende Wärmepläne keine ausreichende Informationsgrundlage für die Entscheidung nach § 26 Ab-
satz 1 darstellen, etwa wenn keine Aussagen zu Wasserstoffnetzgebieten enthalten sind, können diese Informati-
onen im Rahmen der Entscheidung ergänzend ermittelt werden.  

Zu § 27 (Rechtswirkung der Entscheidung) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 regelt, dass die Entscheidung über die Ausweisung von Gebieten zum Neu- oder Ausbau von Wärme-
netzen oder Wasserstoffnetzausbaugebieten als Entscheidung im Sinne von § 71 Absatz 8 Satz 3 und § 71k Ab-
satz 1 des Gebäudeenergiegesetzes gilt. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 stellt klar, dass die Ausweisung eines Gebiets zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder eines 
Wasserstoffnetzausbaugebiets keine Verpflichtung bewirkt, eine bestimmte Wärmeversorgungsart zu nutzen. So 
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kann sich beispielsweise ein Gebäudeeigentümer, dessen Grundstück in einem Wasserstoffnetzausbaugebiet liegt, 
auch für eine eigene, dezentrale Wärmeversorgungsart – etwa in Form einer Wärmepumpe – entscheiden. Ebenso 
wenig entsteht durch die Ausweisung eine Pflicht, die der Ausweisung entsprechende Wärmeversorgungsinfra-
struktur zu errichten, auszubauen oder zu betreiben. Landesrechtliche Regelungen zum Erlass einer Satzung zum 
Anschluss- und Benutzungszwang von Fernwärme bleiben unberührt. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 betrifft die Berücksichtigung der Entscheidung über die Ausweisung von Gebieten zum Neu- oder Aus-
bau von Wärmenetzen oder Wasserstoffnetzausbaugebieten bei Abwägungs- und Ermessensentscheidungen. 

Zu Nummer 1 
Absatz 3 Nummer 1 bezieht sich auf die Bauleitplanung. Entscheidungen gemäß § 26 dieses Gesetzes sollen hier-
nach bei Abwägungsentscheidungen über die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleit-
planen zu berücksichtigen sein. Auf die flankierende Neuregelung im Baugesetzbuch (Artikel 2 Nummer 2 Buch-
stabe b) wird hingewiesen. 

Zu Nummer 2 
Nach Absatz 3 Nummer 2 sind Entscheidungen gemäß § 26 auch in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen 
auch bei anderen flächenbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen und von Personen des Pri-
vatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben zu berücksichtigen. Davon können erfasst sein zum Beispiel 
Straßenausbaumaßnahmen der zuständigen Behörden, Netzausbauplanungen eines kommunalen Fernwärmever-
sorgungsunternehmens oder Maßnahmen eines Gasversorgungsunternehmens. Sofern ein entsprechender Abwä-
gungs- oder Ermessensspielraum besteht, bezieht sich die Regelung auch auf die Zulassung von Fernwärmeinf-
rastruktur oder des Wasserstoffnetzausbaus. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 stellt klar, dass die planungsrechtliche Zulässigkeit und die Genehmigung von Vorhaben, mit denen die 
Entscheidung über die Ausweisung eines Gebietes zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasser-
stoffnetzausbaugebieten – etwa der Bau eines Wärmenetzes – umgesetzt werden soll, sich nach den jeweils hierfür 
geltenden Rechtsvorschriften richtet. 

Zu § 28 (Transformation von Gasverteilernetzen) 
Die Regelung des § 28 gilt für Gasverteilernetz und enthält Anforderungen sowohl an die planungsverantwortli-
che Stelle, als auch an den Gasverteilernetzbetreiber oder den potenziellen Betreiber eines in Planung befindlichen 
Gasverteilernetzes. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 sieht zunächst vor, dass Grundstücke, die an einem bestehenden oder in Planung befindlichen Gasver-
teilernetz anliegen, im Wärmeplan gesondert dargestellt werden können. Die Information dient neben der pla-
nungsverantwortlichen Stelle auch den betroffenen Letztverbrauchern. 

Zu Absatz 2 
Die Regelungen des Absatz 2 enthalten eine Spezialvorschrift hinsichtlich der Bestimmung der Eignungsstufe 
gemäß § 19 für Teilgebiete, die netzgebunden mit klimaneutralen Gasen, wie insbesondere grünem Methan aus 
Biogas oder Wasserstoff versorgt werden sollen. Die Ausweisung von Teilgebieten als sehr wahrscheinlich ge-
eignet oder wahrscheinlich geeignet im Rahmen des § 19 soll unter bestimmten Bedingungen erfolgen. 

Zu Satz 2 

Zu Nummer 1 
In Übereinstimmung mit § 71k Absatz 1 Nummer 2 des Gebäudeenergiegesetzes soll eine Versorgung mit grü-
nem Methan nur vorgesehen werden, wenn die hierfür notwendigen infrastrukturellen oder kapazitären Voraus-
setzungen vor Ort vorliegen. Hierbei kommt den Planungen der Betreiber der vorgelagerten Gasnetze zentrale 
Bedeutung zu: Setzen diese künftig beispielsweise auf Wasserstoff, ist eine Versorgung des beplanten Gebiets 
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mit grünem Methan nur möglich, wenn vor Ort für die Bedarfe der Wärmeversorgung und anderer Nachfragesek-
toren ausreichend grünes Methan produziert und gespeichert werden kann. 

Zu Nummer 2 
Langfristig ist sicherzustellen, dass grünes Methan für die Versorgung des Gebiets in ausreichenden Mengen zur 
Verfügung stehen kann. Zur Absicherung ist daher darzulegen, aus welchen Quellen grünes Methan geliefert 
werden kann, insbesondere aus welchen lokalen oder überregionalen Produktionsanlagen oder Speichern. 

Zu Nummer 3 
Darüber hinaus muss die planungsverantwortliche Stelle untersuchen und sich entsprechende Planungen und Un-
terlagen dazu vorlegen lassen, dass eine Versorgung der Letztverbraucher innerhalb des betroffenen Teilgebiets 
kosteneffizient und für diese bezahlbar sein wird. 

Zu Absatz 3 
Die Regelung in Absatz 3 sieht eine Mitteilungspflicht des Gasverteilernetzbetreibers zu Gunsten der planungs-
verantwortlichen Stelle vor. Abzustellen ist jeweils auf den Zeitpunkt, zu dem der Gasverteilernetzbetreiber eine 
entsprechende Entscheidung intern beschlossen hat und die erforderlichen unternehmensinternen Entscheidungs-
prozesse abschließend durchlaufen ist. 

Zu Nummer 1 
Der Gasverteilernetzbetreiber teilt der planungsverantwortlichen Stelle mit, wenn er für ein bestimmtes Teilgebiet 
die Entkopplung seines Netzes vom vorgelagerten Netz beschließt. 

Zu Nummer 2 
Der Gasverteilernetzbetreiber berichtet darüber, wenn er beschließt, neue Kunden nicht mehr an sein Netz anzu-
schließen oder die Gasversorgung einschränken oder einstellen zu wollen. 

Zu Absatz 4 
Die planungsverantwortliche Stelle berücksichtigt die ihr nach Absatz 3 übermittelten Informationen im Rahmen 
der Wärmeplanung sowie der Fortschreibung. 

Zu Absatz 5 
Die Bestimmung in Absatz 5 soll sicherstellen, dass nur die Mengen grünen Methans für die Wärmeversorgung 
in einem beplanten Gebiet vorgesehen werden, die erwartbar dort für die Wärmeversorgung verfügbar sein wer-
den. Hierzu wird durch das Land eine zentrale Stelle bestimmt, an die die voraussichtlichen Bedarfe an grünem 
Methan von den planungsverantwortlichen Stellen übermittelt werden. Die nach Landesrecht zuständige Stelle 
prüft alle fünf Jahre, erstmalig ab dem Jahr 2030, ob die ihr übermittelten Bedarfe durch verfügbare Potenziale 
gedeckt werden können. Hierbei berücksichtigt sie erwartbare Bedarfe aus anderen Nachfragesektoren, insbeson-
dere aus dem Stromsektor. Sollte sich eine erhebliche Lücke zwischen den Bedarfen aus der Wärmeversorgung 
und den für die Wärmeversorgung verfügbaren Potenzialen abzeichnen, informiert die nach Landesrecht zustän-
dige Stelle die betroffenen planungsverantwortlichen Stellen. Diese müssen den Sachverhalt bei der nächsten 
Fortschreibung ihrer Wärmepläne berücksichtigen. 

Zu Teil 3 (Anforderungen an Betreiber von Wärmenetzen) 

Zu § 29 (Anteil erneuerbarer Energien in Wärmenetzen) 
Die Norm regelt Anforderungen an den Energiemix in bestehenden Wärmenetzen. Absatz 1 Satz 1 enthält die 
Grundregel, während die Absätze 2 bis 5 Ausnahmen, Abweichungen und Flexibilität vorsehen. Dadurch soll ein 
klares Signal an die Wärmenetzbetreiber gesendet werden, möglichst zügig mit der Dekarbonisierung der Fern-
wärmeversorgung voranzugehen. Ferner sind Informationsrechte der nach Landesrecht zuständigen Behörde in 
Absatz 6 vorgesehen, verbraucherschützende Regelungen in Absatz 7, Ausnahmen für die Landes- oder Bündnis-
verteidigung in Absatz 8 und eine Öffnungsklausel für die Länder in Absatz 9. 

Die verbindliche Regelung der Zwischenschritte zur vollständigen Dekarbonisierung im Jahr 2045 betrifft den 
Schutzbereich der verfassungsrechtlich garantierten Berufsausübungsfreiheit in Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 GG 
und den Schutz des Eigentums in Artikel 14 Absatz 1 GG. Durch die gesetzliche Vorgabe gewisser Quellenanteile 
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der Speisung der Wärmenetze wird die Art und Weise der Ausübung des Berufs und des Netzbetriebs berührt. 
Der Betrieb als solcher verbleibt bei den Betreibern und kann fortgeführt werden. Ein Betriebsverbot oder dessen 
Beschränkung sind nicht vorgesehen. 

Die Ausübungsfreiheit des Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 GG steht unter einem einfachen Gesetzesvorbehalt. Als 
imperative Beeinträchtigung der Berufsausübungsfreiheit weisen die Regelungen eine subjektiv berufsregelnde 
Tendenz auf. Im Hinblick auf Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 GG sind die Vorgaben als Inhalts- und Schrankenbe-
stimmung zu werten und nicht als Enteignung im Sinne des Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz. 

Der Eingriff in die Berufsfreiheit sowie die Inhalts- und Schrankenbestimmung sind gerechtfertigt, insbesondere 
da der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt ist. Der Klimaschutz, die Abschwächung der Folgen der Klima-
krise, die Schonung fossiler Ressourcen und die Stärkung der Energiesouveränität stellen legitime Zwecke dar; 
der Klimaschutz ist durch die in Artikel 20a GG enthaltene Staatszielbestimmung auch verfassungsrechtlich ver-
ankert. Die verbindlichen Schritte zur vollständigen Dekarbonisierung sind geeignet und erforderlich, um diese 
Ziele zu erreichen. Andere Mittel, wie eine freiwillige Dekarbonisierung seitens der Netzbetreiber durch Setzen 
finanzieller Anreize, sind erheblich unsicherer.  

Die Regelung ist angemessen, da vernünftige Erwägungen des Allgemeinwohles diese zweckmäßig erscheinen 
lassen und die Belastungen in einem vernünftigen Verhältnis zu den der Allgemeinheit erwachsenden Vorteilen 
stehen. Dies genügt, um Eingriffe in die Berufsausübungsfreiheit auf unterster Eingriffsstufe zu rechtfertigen. 

Es handelt sich um einen Eingriff geringer Intensität. Die Regelung sieht kein Sanktionsregime bei Verfehlen der 
vorgeschriebenen Anteile vor. Ordnungsrechtliche Bußgelder oder verwaltungsvollstreckungsrechtliche Maßnah-
men drohen nicht. Die Betreiber werden auch nicht vor unverhältnismäßige Kosten gestellt. Die Investitionen zur 
Dekarbonisierung der Fernwärme sind innerhalb der regulären Investitionszyklen realisierbar und die Regelung 
hierzu im Sinne eines Zielpfades konzipiert. Hinzu tritt die zunehmende Unwirtschaftlichkeit fossiler Energieträ-
ger aufgrund des steigenden Kohlenstoffdioxid-Preises. Umgekehrt sinken aufgrund der Förderung und steigen-
den Verfügbarkeit erneuerbarer Quellen deren Kosten, sodass der Bezug erneuerbarer Quellen langfristig wirt-
schaftlicher sein wird als der fossile Fortbetrieb. 

Die Erfüllung der Ziele in § 29 Absatz 1 wird für Wärmenetze eine größere Herausforderung darstellen, die noch 
einen hohen fossilen Anteil aufweisen. Andere Wärmenetze können bereits jetzt einen hohen Anteil erneuerbarer 
Energie und unvermeidbarer Abwärme vorweisen, der den Vorgaben für das jeweilige Zieljahr entspricht. Aus 
diesem Grund wurde für das Jahr 2030 eine Vorgabe für den Anteil erneuerbarer Energie und unvermeidbare 
Abwärme von 30 Prozent festgelegt, der auch für Wärmenetz mit hohen Anteilen fossiler Energie als erreichbar 
gilt. Dieser Anteil soll innerhalb von zehn Jahren auf 80 Prozent steigen, was bei linearer Fortschreibung der 
Vorgabe für 2030 bis zum Zieljahr 2045 ebenfalls als erreichbar gilt. 

Insgesamt sind hinreichend Potenziale vorhanden, um diese Vorgaben bundesweit zu erreichen. Die notwendigen 
Technologien stehen bereits zur Verfügung. Während manche Lösungen ortsunabhängig umgesetzt werden kön-
nen, wie Großwärmepumpen oder Anlagen, die erneuerbare Brennstoffe nutzen, können Wärmenetzbetreiber an-
dernorts von besonders ergiebigen, lokal verfügbaren Quellen Gebrauch machen, wie tiefe Geothermie oder un-
vermeidbare industrielle Abwärme. Es ist zu berücksichtigen, dass Transformationsprojekte in der Fernwärme 
mit langfristigen Planungszeiträumen einhergehen.  

Die Ausnahmen und Flexibilisierungen sollen diesem Umstand Rechnung tragen und berücksichtigen, dass die 
Versorgungsstruktur in bestehenden Wärmenetzen sehr heterogen ist und der Anteil erneuerbarer Energien und 
unvermeidbarer Abwärme stark variiert. So besteht nach § 29 Absatz 2 die Möglichkeit eine Fristverlängerung zu 
beantragen, wenn die Einhaltung der Vorgaben im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unange-
messenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen würde. 

Für Wärmenetze, die eine fristgerechte Dekarbonisierung nicht gewährleisten können, weil die Umsetzung eines 
zielkonformen Projekts aufgrund der Komplexität mehr Zeit erfordert, ist eine gesetzliche Fristverlängerung in 
§ 29 Absatz 3 vorgesehen. Dies gilt etwa für Projekte zur tiefen Geothermie, die aufgrund langer Planungs-, Ge-
nehmigungs- und Bauphasen erst nach 2030 realisiert werden können und das Ziel der Neutralität bis 2045 si-
cherstellen. Ferner bieten die Regelungen § 29 Absatz 5 für Bestandsanlagen, die nach dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz gefördert werden, einen schonenden Übergang an. Wärmenetzbetreiber erhalten den nötigen Spiel-
raum, um anstehende Investitionen zu planen, ordentlich umzusetzen und in Investitionszyklen zu integrieren. 
Hierdurch wird dem unterschiedlichen und projektbezogenen Aufwand Rechnung getragen. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Artikel 20a GG den Staat zum Klimaschutz und Herstellung 
von Klimaneutralität verpflichtet. Zwar kommt Artikel 20a GG kein grundsätzlicher Vorrang zu, sondern das 
Klimaschutzgebot ist im Konfliktfall in einen Ausgleich mit anderen Verfassungsrechtsgütern zu bringen. Jedoch 
hat es mit dem fortschreitenden Klimawandel ein steigendes Gewicht (BVerfG, Beschluss vom 24. März 2021 – 
1 BvR 2656/18, Rn. 198). Um dem Klimaschutzgebot nachzukommen, müssen rechtzeitig effektive Maßnahmen 
ergriffen werden, die transparent die erforderlichen Prozesse antreiben. So werden Entwicklungsdruck und Pla-
nungssicherheit vermittelt, was auch und gerade den Betreibern klimaintensiver Anlagen und Systeme zugute-
kommt. 

Zu Absatz 1 
Die Regelung markiert die Zwischenschritte für Wärmenetze auf dem Weg zur vollständigen Dekarbonisierung 
im Jahr 2045 und dem Ziel des § 31. Die Vorgaben zum Energiemix beziehen sich auf die jährliche Nettowärme-
erzeugung. Absatz 1 Nummer 1 enthält die Vorgabe, dass die jährliche Nettowärmeerzeugung aus erneuerbaren 
Energien, unvermeidbare Abwärme oder eine Kombination hieraus in einem bestehenden Wärmenetzes ab dem 
Jahr 2030 auf mindestens 30 Prozent steigen muss. Ab dem Jahr 2040 muss dieser Anteil bei 80 Prozent liegen. 
Erfüllt ein Wärmenetz diese Anforderungen besteht eine unwiderlegliche gesetzliche Vermutung dafür, dass der 
Anschluss eines Gebäudes dem Klima- und Ressourcenschutz dient. 

Zu Absatz 2 
Die Fristen nach § 29 Absatz 1 können von der vom Land hierzu bestimmten Behörde auf Antrag und unter Be-
rücksichtigung der Umstände des Einzelfalls bis längstens zum 31. Dezember 2034 verlängert werden, wenn eine 
frühere Umsetzung wegen besonderer Umstände durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise 
zu einer unbilligen Härte führen würden. Satz 2 nennt Regelbeispiele für eine unbillige Härte. Diese liegt nach 
Nummer 1 vor, wenn der Wärmenetzbetreiber eine Maßnahme geplant hat, die zur Dekarbonisierung erforderlich 
ist, die Umsetzung sich aber verzögert und der Wärmenetzbetreiber dies nicht zu vertreten hat. Nummer 2 deckt 
den Fall ab, dass die Kapazität des Wärmenetzes eine Umstellung auf erneuerbare Energien oder unvermeidbare 
Abwärme nicht zulässt, da bestehende fossile Anlagen oder Teilkapazitäten einer Anlage nicht vorläufig oder 
endgültig stillgelegt werden dürfen. 

In Satz 3 sind die Antragsvoraussetzungen genannt. Der Wärmenetzbetreiber muss einen Wärmenetzausbau- und 
Dekarbonisierungsfahrplan vorlegen, darlegen wie die Vorgaben zum Anteil erneuerbarer Energie, unvermeidba-
rer Abwärme oder einer Kombination hieraus erreicht werden, und die Erreichung der Klimaneutralität zum Jahr 
2045 nicht gefährdet ist. Dabei soll der Plan nach § 32 den Wärmenetzbetreiber darin unterstützen, die dafür 
notwendigen Maßnahmen vorzunehmen und die Zielerreichung darzulegen. Er bildet die Grundlage für die Be-
gründung und Prüfung des Antrags durch die vom Land hierzu bestimmte Behörde.  

Durch diese Ausnahmeregelung wird das Ziel der Dekarbonisierung bis 2045 nicht in Frage gestellt, jedoch aus-
geschlossen, dass Wärmenetzbetreiber unverhältnismäßige Belastungen auf sich nehmen müssen, um kurzfristig 
die Vorgaben nach § 29 Absatz 1 zu erfüllen. So wird die Verhältnismäßigkeit gewahrt. 

Zu Absatz 3 
Die Regelung sieht eine gesetzliche Verlängerung der Fristen nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 für komplexe Maß-
nahmen vor, die für die geplante Dekarbonisierung erforderlich sind. Die Erforderlichkeit der Maßnahme kann 
über den Plan nach § 32 dargestellt werden. Der Wärmenetzbetreiber muss darlegen, dass die Maßnahme aufgrund 
von aufwändigen Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht bis zum Jahr 2030 umsetzbar ist. 

Satz 2 enthält Regelbeispiele. Eine komplexe Maßnahme liegt danach vor, wenn eine Genehmigung nach dem 
Bundesberggesetz erforderlich ist, etwa für ein Projekt mit tiefer Geothermie. Als zweites Regelbeispiel sind 
Maßnahmen genannt, die eine Genehmigung nach dem Wasserhaushaltsgesetz erfordern. Hierbei ist zusätzlich 
darauf abzustellen, dass die Erlaubnis oder Bewilligung nicht innerhalb von zwei Jahren erfolgt, da eine solche 
Prüfung mit erhöhtem Zeitaufwand in Anlehnung an die Regelung nach § 11a Absatz 5 Wasserhaushaltsgesetz 
die Komplexität der Maßnahme indiziert. Zuletzt stellen besonders umfangreiche Investitionen im Umfang ein 
Regelbeispiel dar. Dabei gilt die Maßnahme als komplex ab einer Investitionsschwelle in Höhe von 150 Millionen 
Euro für ein zusammenhängendes Vorhaben. Bei Projekten von diesem Umfang ist regelmäßig davon auszuge-
hen, dass eine Koordinierung zahlreicher Akteure erforderlich ist und die Betroffenheit anderer Infrastrukturen 
mit einer langen Planungs- und Bauphase einhergeht.  
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Um in den Genuss dieser gesetzlichen Fristverlängerung zu kommen, muss der Wärmenetzbetreiber die komplexe 
Maßnahme der nach Landesrecht zuständigen Behörde bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 anzuzeigen, also 
spätestens zeitgleich mit der Vorlage des Plans nach § 32. Ferner muss der Wärmenetzbetreiber spätestens binnen 
eines Jahres nach Ablauf der Anzeigefrist mit dem Bau der Maßnahme begonnen haben. Die nach Landesrecht 
zuständige Behörde kann die Vorlage entsprechender Unterlagen und Dokumente verlangen, um das Vorliegen 
einer komplexen Maßnahme und ihre Erforderlichkeit für die Dekarbonisierung zu prüfen. 

Zu Absatz 4 
Die Regelung sieht eine längere Frist für Wärmenetze im gewerblichen und industriellen Bereich vor. Damit wird 
dem Umstand Rechnung getragen, dass im gewerblichen und industriellen Bereich regelmäßig höhere Tempera-
turen benötigt werden und dafür eine geringere Auswahl an geeigneten Energiequellen und Technologien zur 
Verfügung steht als für die Versorgung mit Raumwärme und Trinkwarmwasser. Ferner hat die Einhaltung der 
Voraussetzungen für effiziente Fernwärme und Fernkälte im Sinne der Energieeffizienzrichtlinie für die Prozess-
wärmeversorgung eine geringere Bedeutung als für die Versorgung mit Raumwärme und Trinkwarmwasser, da 
unionsrechtliche Vorgaben im Gebäudeenergierecht auf diesen Begriff Bezug nehmen. Durch diese Ausnahmere-
gelung wird eine unverhältnismäßige Belastung angesichts der Besonderheiten dieses Bereiches ausgeschlossen 
und so die Verhältnismäßigkeit gewahrt. 

Zu Absatz 5 
Die Frist nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 verlängert sich bis zum 31. Dezember 2035 für ein Wärmenetz, das mit 
einem Anteil von mindestens 70 Prozent mit Nutzwärme durch den Einsatz fossiler Energieträger aus einer ge-
förderten Anlage im Sinne des Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498) in der jeweils geltenden 
Fassung gespeist wird. Die Regelung zielt darauf ab, einen Konflikt zwischen dem Kraft-Wärme-Kopplungsge-
setz und den Vorgaben nach Absatz 1 Nummer 2 zu vermeiden. Derzeit ist die Kraft-Wärme-Kopplung die do-
minierende Technologie zur Wärmeerzeugung in der Fernwärme. Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz fördert un-
ter anderem die Energieerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe und nach derzeitiger Gesetzeslage ist damit zu 
rechnen, dass Anlagenbetreiber die gesetzliche Betriebsförderung auch in den kommenden Jahren in Anspruch 
nehmen können. Solange dies der Fall ist, ist es auch geboten, die erzeugte Wärme weiterhin in der Fernwärme-
versorgung zu nutzen. In der Folge besteht in Wärmenetzen mit einem Nutzwärmeanteil von 70 Prozent oder 
mehr aus fossil betriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen keine hinreichende Kapazität, um einen Anteil von 
30 Prozent Energie aus erneuerbaren Quellen oder unvermeidbarer Abwärme zu erreichen.  

Die Frist zum 31. Dezember 2034 korrespondiert mit der voraussichtlich verbleibenden Förderdauer für Anlagen 
auf der Basis fossiler Brennstoffe. Zum Ende der Förderdauer ist es auch einfacher, Investitionen in die Moder-
nisierung oder Umrüstung bestehender Anlagen sowie den Zubau neuer Anlagen auf der Basis erneuerbarer Ener-
gien oder unvermeidbarer Abwärme in reguläre Investitionszyklen zu integrieren. 

Dennoch gilt auch für Wärmenetze, die unter diese Regelung fallen, die Anforderung, Zwischenschritte auf dem 
Weg zur vollständigen Dekarbonisierung bis 2045 zu erreichen. Es besteht die Pflicht, dass die übrige in das 
Wärmenetz gespeiste Wärme im Jahr 2030 aus erneuerbarer Energie, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kom-
bination hieraus erzeugt wird. Die Regelung stellt einen Anreiz dar, die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung im 
Energiesystem mit Blick auf das Klimaneutralitätsziel in 2045 frühzeitig zu berücksichtigen. Ihr Einsatz wird 
künftig von der stromseitigen Residuallast bestimmt. Die dabei entstehende Wärme wird genutzt, sie stellt jedoch 
auch in der Fernwärmeversorgung nur noch die Residual- und Spitzenlast. Die Grundlast sollte soweit wie mög-
lich durch die Nutzung lokaler Potenziale für erneuerbare Energien und Abwärme gedeckt und durch ortsunab-
hängige Quellen und Technologien, wie Großwärmepumpen, ergänzt werden. 

Durch diese Ausnahmeregelung wird eine unverhältnismäßige Belastung angesichts der Besonderheiten dieses 
Bereiches ausgeschlossen und so die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Die Förderungen können noch ausgeschöpft 
werden. 

Zu Absatz 6 
Sofern ein Wärmenetzbetreiber von einer Verlängerung der Frist Gebrauch machen will, muss er das Vorliegen 
der jeweiligen Voraussetzungen entsprechend nachweisen. Die zuständige Behörde kann die Vorlage entspre-
chender Unterlagen und Dokumente verlangen. Hierzu gehören insbesondere Förderbescheide, die das für das 
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Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und die BEW zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erteilt 
hat. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle übermittelt der zuständigen Behörde auf Anforderung 
alle für das Wärmenetz vorliegenden Informationen und Unterlagen, soweit diese für die Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Gesetz erforderlich sind und der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sichergestellt ist.  

Zu Absatz 7 
Der an ein Wärmenetz angeschlossene Kunde kann von dem Betreiber des Wärmenetzes einen Nachweis darüber 
verlangen, dass die Anforderungen nach § 29 Absatz 1 an die Nutzung erneuerbarer Energien oder unvermeidba-
rer Abwärme eingehalten werden. Der Wärmenetzbetreiber kann den Nachweis auch durch Veröffentlichung ent-
sprechender Informationen auf seiner Internetseite gegenüber sämtlichen Kunden erbringen, ohne jeden Kunden 
individuell informieren zu müssen. 

Satz 2 sieht als Rechtsfolge eines Verstoßes gegen die Anforderungen nach § 29 Absatz 1 vor, dass sich ein an-
geschlossener Kunde von dem Wärmenetz abkoppeln kann, um sich anderweitig mit erneuerbaren Energien, un-
vermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus versorgen zu können. In der Wirkung ist der Kunde von 
privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen befreit, seinen Wärmebedarf ausschließlich oder 
teilweise über das Wärmenetz zu decken. Solange ein Kunde von dem Abkopplungsrecht nicht Gebrauch gemacht 
hat, bleiben die bestehenden Rechtsverhältnisse unberührt. Vorrangig erfasst werden bestehende privatrechtliche 
Verpflichtungen auf sachenrechtlicher oder vertragsrechtlicher Basis. Die Regelung setzt die Vorgaben des Arti-
kel 24 Absatz 2 Richtlinie (EU) 2018/2001 um. 

Der Verstoß gegen die Anforderungen nach § 29 Absatz 1 muss von einer gewissen Dauerhaftigkeit sein. Ein 
Wärmenetz muss nicht zu jeder gegebenen Zeit die Vorgaben nach § 29 Absatz 1 einhalten. Vielmehr beziehen 
sich die Werte auf die jährliche Nettowärmeerzeugung. Das bedeutet, dass sie erst zum Ende eines Kalender- oder 
Abrechnungsjahres ermittelt werden kann, ob die Werte eingehalten oder unterschritten worden sind. Ist bereits 
konkret absehbar, dass das Wärmenetz die Anforderungen zeitnah erfüllen oder wieder erfüllen wird, besteht 
dementsprechend nach Satz 3 kein Abkopplungsrecht. Das ist zum Beispiel denkbar, wenn es aufgrund höherer 
Gewalt zu einem längeren Ausfall einer Erzeugungsanlage gekommen ist oder fossile Spitzenlastkessel aufgrund 
der Witterungsbedingungen ungewöhnlich stark in Anspruch genommen werden mussten. In diesen Fällen kann 
es möglich sein, dass der Wärmenetzbetreiber zwar über die Infrastruktur verfügt, die er für die Erfüllung der 
Vorgaben benötigt, dies aber in dem konkreten Jahr aus solchen besonderen Umständen im regulären Betrieb 
nicht erreicht hat. 

Als weitere Voraussetzung muss der Kunde, der von seinem Abkopplungsrecht Gebrauch macht, seinen Wärme-
bedarf aus erneuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus decken. Nur auf 
diese Weise ist gewährleistet, dass die Abkopplung im Einklang mit dem Zweck des Klima- und Ressourcen-
schutzes steht. 

Deklaratorisch ist zuletzt festgehalten, dass die Regelungen eines kommunalen Anschluss- und Benutzungs-
zwangs unberührt sind. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei einem Verstoß gegen die Anforderungen nach 
§ 29 Absatz 1 die gesetzliche Vermutung entfällt, dass ein Anschluss an das Wärmenetz dem Zweck des Klima- 
und Ressourcenschutzes dient. Sofern ein Kunde aus diesem Anlass eine Abkopplung von dem Wärmenetz an-
strebt, richtet sich dies jedoch nach den Regelungen des Anschluss- und Benutzungszwangs. 

Zu Absatz 8 
Die Regelung nimmt Wärmenetze, die Gebäude versorgen, die der Landes- oder Bündnisverteidigung dienen, 
entsprechend der Vorgaben des § 71 Absatz 7 des Gebäudeenergiegesetzes von den Anforderungen nach Absatz 1 
aus. 

Zu Absatz 9 
Länder haben die Möglichkeit, höhere Mindestanteile erneuerbarer Energie, unvermeidbarer Abwärme oder ei-
ner Kombination hieraus für die in § 29 Absatz 1 vorgesehenen Stufen im Landesrecht zu regeln. Dadurch kön-
nen Länder dieses Steuerungsinstrument weiterhin nutzen, etwa um landesrechtliche Klimaschutzvorgaben ein-
zuhalten.  
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Zu § 30 (Anteil erneuerbarer Energien in neuen Wärmenetzen) 
Diese Norm schafft einen Anreiz, die Technologievielfalt, die für erneuerbarer Energien und unvermeidbarer 
Abwärme bereitsteht, zu nutzen, vermeidet Lock-In-Effekte für fossile Infrastruktur und bietet Planungssicherheit 
für Projektierer und Betreiber neuer Netze. 

Zu Absatz 1 
Die Vorgaben gelten für neue Wärmenetze. Ein neues Wärmenetz muss zu einem Anteil von mindestens 65 Pro-
zent mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus ge-
speist werden. Die Regelung entspricht den Vorgaben in § 71b Absatz 1 Satz 1 des Gebäudeenergiegesetzes und 
korrespondiert mit der allgemeinen Regelung in § 71 Absatz 1 des Gebäudeenergiegesetzes. Dadurch wird ein 
einheitlicher Standard für neue Wärmenetze etabliert. Indem auf den Baubeginn nach dem 1. Januar 2024 abge-
stellt wird, sind Projekte, die sich bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch in der Umsetzung befinden und die Vor-
gaben in ihrer Planung nicht mehr berücksichtigt werden können, nicht erfasst. Für neue Wärmenetze hingegen 
ist es jedoch möglich, bereits zu Beginn hohe Anteil erneuerbarer Energie und unvermeidbarer Abwärme zu in-
tegrieren. Dadurch werden auch Lock-In-Effekte für fossile Infrastruktur vermieden. 

Zu Absatz 2 
Nach Absatz 2 Satz 1 ist als weitere Vorgabe der maximale Anteil von Biomasse an der jährlich erzeugten Wär-
memenge gestaffelt nach der Netzlänge begrenzt. Die Netzlänge bezieht sich dabei auf die Distanz zwischen 
Erzeugungsanlagen und Letztverbrauchern. Für Wärmenetze mit einer Länge von 20 bis 50 Kilometern darf der 
Anteil der Biomasse bei maximal 35 Prozent liegen. Für größere Netze mit einer Länge von mehr als 50 Kilome-
tern gilt eine Grenze von 25 Prozent der jährlich erzeugten Wärme.  

Die Regelung ist an die „Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ (BEW) vom 1. August 
2022 angelehnt. Der Grund für diese zusätzlichen Anforderungen an neue Wärmenetze ist, dass nachhaltige Bio-
masse nur begrenzt verfügbar ist. Die Nutzung von Biomasse kann negative Auswirkungen auf den Naturschutz 
haben, insbesondere auf den Bestand von Grünland. Außerdem beeinträchtigt sie die Luftqualität. Diese Nachteile 
wiegen im Vergleich zu dem geringen Beitrag zur Dekarbonisierung so schwer, dass der Anteil zu begrenzen ist. 
Künftig werden Nutzungskonkurrenzen bestehen, insbesondere mit anderen Sektoren, in denen hohe Temperatu-
ren benötigt werden und es weniger Möglichkeiten zur Dekarbonisierung gibt. Außerdem stellt die Integration 
von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien, die nicht brennstoffbasiert sind, in neuen Wärmenetzen 
aus technischen Gründen eine geringere Herausforderung dar als in bestehenden Wärmenetzen. Bei neuen Netzen 
ist es möglich, bereits in der Planung die vorrangige Nutzung anderer Quellen für erneuerbare Energien vorrangig 
zu berücksichtigen. Gleichwohl erfordert die Spitzen- und Regellast auch in neuen Wärmenetzen eine Wärmeer-
zeugung, die im besten Fall auf einfach speicherbaren Wärmeerzeugungsgrundlagen bzw. -brennstoffen beruht, 
sodass der Biomasse weiterhin eine wichtige Rolle in der Fernwärme zukommen wird. 

Für kleine Netze mit einer Länge von unter 20 Kilometern gibt es keine Begrenzung des Biomasseanteils. Auf-
grund der Betriebs- und Wirtschaftlichkeitsstruktur in diesen Netzen sind weitergehende technische Anforderun-
gen nur begrenzt realisierbar. Außerdem soll es in ländlichen Regionen möglich sein, das Wertschöpfungspoten-
zial lokal verfügbarer Biomasse, bei der keine großen Nutzungskonkurrenzen bestehen, auszuschöpfen. 

Nach Satz 2 gilt die Begrenzung des Biomasse-Anteils nicht für Wärme aus thermischer Abfallbehandlung im 
Sinne des § 3 Absatz 4 dieses Gesetzes. Für die Bestimmung des Biomasseanteils in der Netzversorgung nach 
Satz 1 sind außerdem Bestandsanlagen nicht zu berücksichtigen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes den Dauer-
betrieb aufgenommen haben und Wärme aus Biomasse erzeugt, die in ein Wärmenetz eingespeist wird. 

Zu Absatz 3 
Die Vorschrift verweist auf den Anspruch des Kunden gegen den Wärmenetzbetreiber auf Nachweis der Einhal-
tung der Anforderungen sowie die Rechtsfolge im Falle eines Verstoßes gegen die Pflicht, den geforderten Anteil 
erneuerbarer Energien oder unvermeidbarer Abwärme im Wärmenetz vorzuhalten. 
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Zu § 31 (Vollständige Klimaneutralität in Wärmenetzen bis zum Jahr 2045) 

Zu Absatz 1 
In § 31 Absatz 1 ist das Zielbild gesetzlich verankert, dass Wärmenetze bis zum 31. Dezember 2044 vollständige 
Klimaneutralität erreichen und ausschließlich mit Wärme aus erneuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme 
oder einer Kombination hieraus gespeist werden. Dadurch wird das Ziel nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Bundes-Klima-
schutzgesetz für die Fernwärmeversorgung konkretisiert. 

Zu Absatz 2 
Nach § 31 Absatz 2 ist der maximale Anteil von Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge gestaffelt nach 
der Netzlänge begrenzt. Die Netzlänge bezieht sich dabei auf die Distanz zwischen Erzeugungsanlagen und Letzt-
verbrauchern Die Regelung ist an die „Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ (BEW) 
vom 1. August 2022 angelehnt und gilt im Zielbild für 2045 sowohl für neue als auch für bestehende Wärmenetze. 
Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass nachhaltige Biomasse eine begrenzte Ressource ist. Aufgrund der zu 
erwartenden Nutzungskonkurrenzen besteht die Rolle der Biomasse im Energiemix der Fernwärme für 2045 da-
rin, die Spitzen- und Regellast zu decken. Für Wärmenetze mit einer Länge von 20 bis 50 Kilometern darf der 
Anteil Biomasse ab dem Jahr 2045 bei maximal 25 Prozent liegen. Für größere Netze mit einer Länge von mehr 
als 50 Kilometern gilt ab 2045 eine Grenze von 15 Prozent der jährlich erzeugten Wärme. Für Wärmenetze mit 
einer Länge von unter 20 Kilometer gibt es keine Vorgaben zum Biomasseanteil. Zur Begründung wird auf den 
letzten Absatz der Ausführungen zu § 30 Absatz 2 verwiesen. 

Zu § 32 (Verpflichtung zur Erstellung von Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplänen) 
In § 32 sind Regelungen zur verpflichtenden Erstellung eines Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahr-
plans für Betreiber von Wärmenetzen geregelt. 

Zu Absatz 1 
Satz 1 verpflichtet den Betreiber eines Wärmenetzes bis zum 31. Dezember 2026 für das Wärmenetz einen Wär-
menetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplan zu erstellen. Der Plan enthält zwei Hauptkomponenten, die ge-
meinsam einen einheitlichen Plan bilden.Die inhaltlichen Anforderungen an einen Wärmenetzausbau- und -de-
karbonisierungsfahrplan werden in der Anlage 3 geregelt. Zunächst wird der Ist-Zustands des bestehenden Netzes 
oder des geplanten neuen Wärmenetzes in seiner räumlichen Umgebung dargestellt. 

Als erste Komponente unterstützt der Transformationsplan die vorbereitende Konzeptionierung und ist ein wich-
tiges Element für die Realisierung von Dekarbonisierungsprozessen in Wärmenetzen. Die Versorgungsstruktur in 
Wärmenetzen ist heterogen und der Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme variiert stark. 
Entsprechend ist es notwendig, dass jedes Wärmenetz individuelle und passende Lösungen für die Abkehr von 
fossiler Energie bis 2045 findet. Der Betreiber eines Wärmenetzes ist dazu angehalten, im Transformationsplan 
einen Entwicklungspfad aufzuzeigen mit Zwischenzielen zum Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer 
Abwärme sowie konkreten Maßnahmen, die auf dem Weg zum Zielzustand umgesetzt werden. Hierzu werden 
die Potenziale für die verstärkte Nutzung von erneuerbarer Energie oder unvermeidbarer Abwärme dargestellt. 
Die Darstellung hat insbesondere die Belange der abfallwirtschaftlichen Planung auf Landes- und kommunaler 
Ebene und die einschlägigen Maßnahmen zu beachten. Die planungsverantwortliche Stelle hat bei der Darstellung 
der Potenziale die Ziele und Vorgaben aus der Abfallwirtschaftsplanung, insbesondere bestehende Abfallwirt-
schaftskonzepte und Abfallbilanzen nach § 21 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, Abfallwirtschaftspläne nach § 30 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und Abfallvermeidungsprogramme nach § 33 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, 
soweit dies für die Wärmenutzungsplanung erforderlich ist, zu berücksichtigen. Auf diese Weise soll sicherge-
stellt werden, dass die Potenzialanalyse die künftige Mengenentwicklung überlassungspflichtiger Abfälle früh-
zeitig und zutreffend berücksichtigt. Ferner sind die Potenziale der Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung mit 
Angabe der für den Betrieb vorgesehenen Brennstoffen räumlich aufgelöste darzustellen, ebenso wie die Poten-
ziale der Integration von Wärmespeichern zur Entkopplung von Wärmebedarf und Wärmeerzeugung. Der Plan 
muss zukünftigen Entwicklungspfade des Netzes bis zur vollständigen Dekarbonisierung aufzeigen.  
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Als zweite Komponente unterstützt der Wärmenetzausbauplan die Durchführung der Wärmeplanung. Darin sind 
Möglichkeiten zum Neu- und Ausbau eines Wärmenetzes zu ermitteln und Planungsschritte darzulegen. Insbe-
sondere soll gezeigt werden, welche Maßnahmen für den Ausbau und den Anschluss weiterer Kunden an das 
Wärmenetz erforderlich sind und wie diese umgesetzt werden sollen. 

Zuletzt beschreibt der Plan die konkreten Maßnahmen, die für die Umsetzung der geplanten Dekarbonisierung 
und den Wärmenetzausbau oder Wärmenetzneubau erforderlich sind. Der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisie-
rungsfahrplan wird von § 71j Absatz 1 des Gebäudeenergiegesetzes in Bezug genommen. Der Plan im Sinne die-
ses Absatzes erfüllt zudem die Anforderungen an einen Transformationsplan nach § 71b Absatz 2 Gebäudeener-
giegesetz. 

Der Plan muss nach spätestens bis zum 31. Dezember 2026 bei der zuständigen Behörde vorgelegt werden. Hierzu 
genügt die form- und fristgerechte Einreichung. Eine Genehmigung der Pläne durch die Behörde ist nicht erfor-
derlich. Nach der erstmaligen Vorlage des Plans hat der Betreiber des Wärmenetzes die Möglichkeit, diesen zu 
aktualisieren. Der Plan ist ferner auf der Internetseite des Wärmenetzbetreibers zu veröffentlichen, wobei Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen zu Kritischen Infrastrukturen von der Veröf-
fentlichung ausgenommen sind. 

Zu Absatz 2 
Die Regelung in Absatz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass Betreiber von Wärmenetzen bereits vor Inkrafttre-
ten damit begonnen haben, Pläne zum Ausbau und zur Dekarbonisierung ihrer Wärmenetze erstellen. Das Bun-
desgesetz trifft eine Regelung, um die Kontinuität zum bisherigen Rechtsrahmen zu ermöglichen und den Wert 
bereits geleisteter Planungen zu erhalten. Dazu werden Transformationspläne und Machbarkeitsstudien, die im 
Rahmen eines vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle durch bestandskräftigen Förderbescheid nach 
der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze („BEW“) gebilligt wurden, als Transforma-
tions- und Wärmenetzauspläne im Sinne des Absatz 1 anerkannt. In Rahmen der BEW wurden bereits inhaltliche 
Kriterien für Pläne entwickelt, die in der Praxis bekannt sind und dieselbe Funktion erfüllen wie die Pläne im 
Sinne des Absatz 1. 

Das gilt nach Satz 1 Nummer 1, wenn der Wärmenetzbetreiber bis zum 31. Dezember 2025 einen Förderantrag 
nach Nummer 4.1 (Modul 1) Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze - „BEW“ vom 1. Au-
gust 2022 (BAnz AT 18.08.2022 B1) beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt hat. Alternativ 
wird nach Satz 1 Nummer 2 für die Anerkennung darauf abgestellt, dass ein Transformationsplan oder eine Mach-
barkeitsstudie im Zusammenhang mit einem Antrag für Investitionsförderung nach Nummer 4.2 BEW (Modul 2) 
durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geprüft und durch Bewilligung eines Förderbescheids 
gebilligt wurde. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die anzuerkennenden Pläne den qualitativen Anforde-
rungen der BEW genügen. 

Zu Absatz 3 
Die Regelung nimmt kleine Wärmenetze von der Pflicht zur Erstellung eines Wärmenetzausbau- und -dekarbo-
nisierungsfahrplans aus. Das gilt zunächst ohne Weiteres für Wärmenetze mit einer Länge von weniger als einem 
Kilometer. Für Netze mit einer Länge bis maximal zehn Kilometer muss hinzukommen, dass diese bereits zu 
einem Anteil von mindestens 65 Prozent mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme 
oder einer Kombination hieraus gespeist werden.  

Zu Absatz 4 
Die Vorschrift enthält eine Ausnahmeregelung für die Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung von Daten 
von Liegenschaften des Bundes, die der Landes- und Bündnisverteidigung dienen. Abhängig von der jeweiligen 
Nutzung müssen diese Liegenschaften besondere Anforderungen an Autarkie und Resilienz erfüllen.  

Die Ausnahme ist zudem erforderlich, weil das Bekanntwerden schutzbedürftiger Informationen zu sicherheits- 
und verteidigungsrelevanten Wärmenetzen die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bündnis-
partner gefährden kann. 
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Zu Absatz 5 
Bestehende oder in Planung befindliche Wärmepläne müssen bei der Erstellung eines Plans nach Absatz 1 be-
rücksichtigt werden. Dadurch sollen die Kohärenz zwischen parallelen Planungsprozessen vor Ort und die Ko-
operation zwischen den jeweiligen Akteuren unterstützt werden. Der Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungs-
fahrplan kann ein wichtiges Instrument in der Transformation der Wärmeversorgung darstellen und weist zahl-
reiche Schnittstellen zur Wärmeplanung auf. Entsprechend kann ein vorhandener Wärmeplan die Basis einer va-
liden Daten- und Informationsgrundlage für die Erstellung eines Plans im Sinne des Absatz 1 bilden. Ferner kann 
ein Wärmeplan Aufschluss über die Rahmenbedingungen vor Ort geben und damit Auswirkungen auf mögliche 
Entwicklungspfade und das Zielbild des Wärmenetzes haben. Betreiber von Wärmenetzen sind daher dazu ange-
halten, sich mit den Ergebnissen der Wärmeplanung bei der Erstellung der Wärmenetzausbau- und -dekarboni-
sierungsfahrpläne auseinanderzusetzen. 

Zu Teil 4 (Schlussbestimmungen) 

Zu § 33 (Verordnungsermächtigungen) 
Die Vorschrift fasst die Verordnungsermächtigungen zusammen. Gemäß Artikel 80 Absatz 4 des Grundgesetzes 
sind die Länder, soweit Landesregierungen durch Bundesgesetz oder aufgrund von Bundesgesetzen ermächtigt 
werden, Rechtsverordnungen zu erlassen, anstelle einer Rechtsverordnung der Landesregierung auch zu einer 
Regelung durch Gesetz befugt. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 ermächtigt die Landesregierungen dazu, die ihnen durch § 4 übertragene Pflicht zur Wärmeplanung auf 
Gemeinden und Gemeindeverbände oder sonstige Rechtsträger, die sich innerhalb des Hoheitsgebiets ihres Lan-
des befinden, zu übertragen. Hiermit legen die Länder die für die Wärmeplanung zuständige Ebene des staatlichen 
Handelns fest. In den sog. Stadtstaaten und ggf. auch in kleineren Ländern wird die Aufgabe der Wärmeplanung 
– jeweils vorbehaltlich der Entscheidung des individuellen Landes – im Rahmen der unmittelbaren Landesver-
waltung übernommen und wahrgenommen werden können. In anderen Fällen, v. a. in größeren sog. Flächenstaa-
ten, werden die Länder die Aufgabe der Wärmeplanung auf eine nachgeordnete Ebene, in den meisten Fällen auf 
die Kommunen, übertragen. Die Entscheidung hierüber obliegt gemäß Artikel 84 Absatz 1 des Grundgesetzes den 
Ländern. Mit Blick auf die räumlichen Gegebenheiten und unterschiedlichen Funktionen und Verfahren in den 
Ländern kann die Aufgabe der Wärmeplanung etwa auf die Gemeindeebene, auf Gemeindeverbände, wie Ver-
bands- oder Samtgemeinden, die Landkreisebene oder die Ebene der Zweckverbände übertragen werden. In die-
sem Zusammenhang entscheiden die Länder auch, ob sie die Übertragung der Aufgabe und die Bestimmung der 
zuständigen Behörde durch Landesgesetz oder durch Rechtsverordnung der Landesregierung vorsehen. Aus Sicht 
der Bundesebene bleibt das Land für die Aufgabenerfüllung auch im Falle einer Übertragung auf die kommunale 
Ebene alleinverantwortlich. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 ermächtigt die Landesregierungen dazu, die planungsverantwortliche Stelle gemäß § 3 Absatz 1 
Nummer 5 zu bestimmen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie von der Übertragung der Pflicht zur Wärmeplanung 
auf die kommunale Ebene Gebrauch gemacht hat oder ob das Land diese Aufgabe selbst wahrnimmt. Hiermit 
bestimmen die Länder also die für die Wärmeplanung und die Erstellung der Wärmepläne zuständige Verwal-
tungseinheit bzw. Behörde.  

Zu Absatz 3 
Gemäß § 4 Absatz 3 kann ein vereinfachtes Verfahren für Gebiete vorgesehen werden, in denen weniger als 
10.000 Einwohner gemeldet sind. Die Landesregierungen legen fest, von welchen Pflichten der Wärmeplanung 
insoweit eine Befreiung erfolgen soll. Die Aufzählung in § 22 ist insoweit nur beispielhaft. 

Zu Absatz 4 
Die Rechtsverordnung kann das Genehmigungsverfahren nach § 24 regeln und die zuständige Genehmigungsbe-
hörde unter Beachtung bestehender bundes- und landesgesetzlicher Vorgaben, v. a. des Kommunalverfassungs-
rechts, bestimmen. Durch Rechtsverordnung kann außerdem das Verfahren zur Bewertung nach § 21 Nummer 5, 
das sich aus der EU Energieeffizienzrichtlinie (EED) ergibt, geregelt werden. 
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Zu Absatz 5 
Die Rechtsverordnung kann die für die Überwachung der Pflichten nach Teil 3 des Gesetzes, insbesondere der 
Vorgabe an den Betrieb eines Wärmenetzes sowie zur Vorlage von Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungs-
fahrplänen, zuständige Behörde festlegen. 

Zu § 34 (Zentrale Veröffentlichung von Wärmeplänen im Internet) 
Die Vorschrift sieht vor, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erstellte Wärmepläne auf 
einer einheitlichen Internetseite zugänglich machen wird. Die Länder sind verpflichtet, die erforderlichen Infor-
mationen mitzuteilen. 

Zu § 35 (Evaluation) 

Zu Absatz 1 
Die Regelung enthält die Pflicht zur kontinuierlichen Durchführung einer Evaluierung des Gesetzes. Eine Verar-
beitung personenbezogener Daten erfolgt für diesen Zweck nicht. 

Zu Absatz 2 
Die erstmalige Evaluierung erfolgt dabei zum Ablauf des 31. Dezember 2027, mithin nachdem für alle Gebiete 
nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 Wärmepläne erstellt worden sein müssen und ein Jahr nachdem die Pläne nach § 32 
die vorliegen müssen. Auf der Grundlage besteht die Möglichkeit auszuwerten, wie die Durchführung der flä-
chendeckenden Wärmeplanung voranschreitet, wie die Verzahnung mit dem Gebäudeenergiegesetz über Ent-
scheidungen nach § 26 Absatz 1 erfolgt, ob die Erreichung des Ziels nach § 2 Absatz 1 sowie der Zwischenziele 
nach § 29 Absatz 1 gewährleistet ist, sowie ob die Begrenzung des Anteils Biomasse an der jährlich erzeugten 
Wärmemenge in neuen Netzen nach § 30 Absatz 2 in dem Umfang notwendig ist. 

Zu Absatz 3 
Weitere Evaluierungen sind für das Jahr 2031, 2041 und 2045 vorgesehen. In 2031 wird dabei an die Ergebnisse 
der Evaluierung nach Absatz 2 angeknüpft und der Stand der Durchführung der flächendeckenden Wärmepla-
nung, die Verzahnung mit dem Gebäudeenergiegesetz über Entscheidungen nach § 26 Absatz 1, die Erreichung 
des Ziels nach § 2 Absatz 1 und des Zwischenziels nach § 29 Absatz 1 Nummer 1, sowie die Notwendigkeit und 
der Umfang der Begrenzung des Anteils Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge in Wärmenetzen nun-
mehr für das Zieljahr dem 1. Januar 2045 nach § 31 Absatz 2 untersucht. 

Die weiteren Evaluierungen betreffen die Dekarbonisierung der Wärmenetze. In 2041 erfolgt eine Prüfung des 
Zwischenziels zur Dekarbonisierung der Wärmenetze nach § 29 Absatz 1 Nummer 2. Die letzte vorgesehene Eva-
luierung untersucht die Erfüllung der Vorgaben des Zieljahres in Wärmenetzen. 

Zu Anlage 1 (Daten und Informationen für die Bestandsanalyse ) 
Soweit dies für die Bestandsanalyse nach § 15 als Grundlage für das Zielszenario nach § 17 sowie die Gebiets-
ausweisungen nach den §§ 18 und 19 erforderlich ist, kann die planungsverantwortliche Stelle die in Anlage 1 
aufgelisteten Daten erheben. Die planungsverantwortliche Stelle ist berechtigt die in Anlage 1 aufgelisteten Daten 
zu erheben, nicht verpflichtet. Die Auskunftspflicht der Dateninhaber ist nach § 11 Absatz 2 auf Daten beschränkt, 
die den Auskunftspflichtigen bereits bekannt sind. Die Bewertung der Erforderlichkeit liegt im Ermessen der 
planungsverantwortlichen Stelle. Die planungsverantwortliche Stelle kann auf die Erhebung von Daten verzich-
ten, wenn sie diese Daten im Hinblick auf die Entwicklung des Zielszenarios und die Gebietsausweisung für nicht 
erforderlich erachtet. Dies gilt gleichermaßen für die Erhebung von Daten in geringerer räumlicher Auflösung als 
in Anlage 1 dargestellt. 

Welche Daten im Wärmeplan veröffentlicht werden, bestimmt sich nach Anlage 2. 

Nummer 1 sieht vor, dass Daten zu Energieverbräuchen der leitungsgebundenen Energieträger Gas und Wärme 
erhoben werden können. Diese sind für eine räumlich aufgelöste Beschreibung des aktuellen Wärmeverbrauchs 
zentral. Dieser wiederum ist für die Identifikation und Abgrenzung von Gebieten, die sich für eine Wärmeversor-
gung mit Hilfe von Wärmenetzen eignen oder ein erhöhtes Energieeinsparpotenzial aufwiesen, erforderlich. 
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Die Daten werden nach Maßgabe der §§ 10, 11 und 12 erhoben, die zum Schutz personenbezogener Daten Be-
schränkungen vorsehen. 

Nach Nummer 2 können Daten zu dezentralen Wärmeerzeugungsanlagen mit Verbrennungstechnik. Dies betrifft 
die Art des Wärmeerzeugers, den eingesetzten Energieträger und die thermische Leistung des Wärmeerzeugers. 
Die Daten sind bei Mehrfamilienhäusern adressbezogen und bei Einfamilienhäusern aggregiert für mindestes drei 
Hausnummer zu erheben. 

Die nach Nummer 3 zu erhebenden Informationen zum Gebäude sind zur Identifikation des Transformationsbe-
darfs sowie für die Abschätzung des Wärmebedarfs bei nicht leitungsgebundenen Energieträgern erforderlich. 
Die Daten sind ebenfalls zu aggregieren wobei hinsichtlich des Baujahres die Baujahre der betroffenen Gebäude 
anzugeben sind. 

Liegenschaftsbezogene Informationen zu Prozesswärmeverbräuchen und zur -erzeugung nach Nummer 4 sind 
für die Ermittlung sogenannter Ankerkunden, für die Ermittlung des Transformationsbedarfs und die Identifika-
tion und Abgrenzung von Gebieten, die sich zukünftig für eine bestimmte Wärmeversorgung beispielsweise über 
Wärmenetze eignen, erforderlich. Die Entwicklung der Wärmeversorgung von Ankerkunden ist eng verbunden 
mit der Wärmeversorgung benachbarter Gebiete und hat großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit unterschied-
licher Wärmeversorgungsarten in diesen Gebieten. 

Informationen zu bereits bestehenden, konkret geplanten oder bereits genehmigten Energieversorgungsnetzen, 
d. h. Wärmenetzen (Nummer 5), Gasnetzen (Nummer 6) und Stromnetzen auf der Hoch- und Mittelspannungs-
ebene (Nummer 7) dienen der Ermittlung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen und des infrastrukturellen 
Handlungsbedarfs im Zuge der Transformation der Wärmeversorgung. Entsprechend können auch Informationen 
zu geplanten Optimierungs-, Verstärkungs-, Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen im Niederspannungsnetz er-
hoben werden (Nummer 8). Durch Vergleich der infrastrukturellen Erfordernisse unterschiedlicher Wärmever-
sorgungsarten mit den infrastrukturellen Voraussetzungen lassen sich Kosten der jeweils erforderlichen Infra-
strukturentwicklung abschätzen. Diese sind wiederum ein wichtiger Teil einer umfassenden Wirtschaftlichkeits-
untersuchung, die für die Ermittlung kosteneffizienter Versorgungslösungen erforderlich ist. Neben Daten zu den 
Energieversorgungsnetzen sollen Daten zu Kläranlagen, die für die Abwasserwärmenutzung relevant sind (Num-
mer 9), sowie Abwassernetzen (Nummer 10) erhoben werden, die insbesondere in verdichteten Gebieten als 
wichtige Wärmequelle dienen können. Die Erhebung zum Abwassernetz kann sich auf die Teile beschränken, die 
aufgrund ihrer Nennweite und ihres Mindestfüllstandes für eine Abwasserwärmenutzung in Frage kommen. Der 
Trockenwetterabfluss kann in Form modellierter Daten erhoben werden, die auf Basis vorliegender Messdaten 
generiert werden. 

Die planungsverantwortliche Stelle beachtet die Vorgaben des Datenschutzes, insbesondere bei ihr überlassenen 
Daten zu kritischen Infrastrukturen. 

Wirksame und in Aufstellung befindliche Bauleitpläne, andere städtebauliche Planungen und Konzepte sowie 
Planungen anderer öffentlicher Planungsträger, die Auswirkungen auf die Wärmeplanung haben können, haben 
Einfluss auf die Bewertung der Ausgangssituation, der Handlungsbedarfe und Handlungsspielräume. Sie sind 
nach Nummer 11 zu erheben. Ein enges Zusammenspiel der Wärmeplanung mit städtebaulichen und weiteren 
relevanten Planungen vor Ort ist für eine effektive Umsetzung der Wärmepläne unerlässlich. 

Zu Anlage 2 (Darstellungen im Wärmeplan) 
Zu I. Darstellung der Ergebnisse der Bestandsanalyse nach § 15 

Zu 1. Textliche und grafische Darstellungen der Bestandsanalyse nach § 15 

Nummer 1 stellt eine nach Energieträgern und Endenergiesektoren differenzierte Energie- und Treibhausgasbi-
lanz des beplanten Gebiets dar. Sie dient der Bewertung der Bedeutung der Energieträger und Endenergiesektoren 
sowie der Wärmeversorgung für die Energieversorgung im beplanten Gebiet. 

Nummer 2 zeigt auf, welcher Anteil der Wärmeversorgung bereits über erneuerbare Energien und unvermeidba-
rer Abwärme gedeckt wird und welche Anteile die einzelnen Energieträger haben. Dadurch wird gleichzeitig 
deutlich, wie groß die Lücke zu einer Wärmeversorgung, die vollständig auf erneuerbaren Energien und unver-
meidbarer Abwärme basiert, noch ist. 
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Die Darstellung des aktuellen jährlichen Endenergieverbrauchs leitungsgebundener Wärme gemäß Nummer 3 
macht deutlich, welchen Beitrag Wärmenetze aktuell zur Wärmeversorgung leisten und welchen Anteil die un-
terschiedlichen Energieträger aktuell in den Wärmenetzen haben. Letzteres gibt Hinweise auf die verbleibende 
Dekarbonisierungsaufgabe bei den Wärmenetzen im beplanten Gebiet. 

In Verbindung mit Nummer 3 veranschaulicht Nummer 4 die Ausweisung des aktuellen Anteils erneuerbarer 
Energien und unvermeidbarer Abwärme am jährlichen Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme den 
Stand der Dekarbonisierung und den verbleibenden Handlungsbedarf bei den Wärmenetzen im beplanten Gebiet. 

Indem die Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger, einschließlich Hausübergabestationen, gemäß Nummer 5 nach 
Art ausgewiesen wird, ist eine erste Abschätzung möglich, wie groß der Anteil der Letztverbraucher im beplanten 
Gebiet ist, dem langfristig ein Wechsel der Versorgungsart oder des Energieträgers bevorsteht. 

Mit der Art des Wärmeerzeugers sind beispielsweise Öl-Kessel (Heizwert), Öl-Brennwertkessel, Gas-Kessel 
(Heizwert), Gas-Brennwertkessel, Biomasse-Kessel, Wärmepumpen oder Hausübergabestationen gemeint. 

Zu 2. Kartografische Darstellung der Bestandsanalyse 

Die Bestimmung dient dazu, die bestehenden Ausgangs- und Rahmenbedingungen der Wärmeversorgung in Form 
einer kartografischen Darstellung für das beplante Gebiet anschaulich zu machen. Hierbei stehen vor allem räum-
lich differenzierte Darstellungen der bestehenden Wärmeverbräuche, der vorhandenen Wärmeerzeugung und der 
bestehenden Infrastrukturen im Vordergrund. Die Veröffentlichung dieser Daten ist erforderlich, um die Be-
standsanalyse als zentrale Grundlage der Wärmeplanung für die Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen. Im 
Unterschied zu den Ergebnissen des Zielszenarios sind die hier aufgelisteten Daten nicht für das beplante Gebiet 
als Ganzes, sondern räumlich differenziert darzustellen.  

Auf der Bestandsanalyse und der kartografischen Darstellung aufbauend, erfolgt im Zusammenspiel mit der Po-
tenzialanalyse die Einteilung des beplanten Gebiets in Wärmeversorgungsgebiete sowie die Ausweisung der Wär-
meversorgungsarten für das Zieljahr. 

Wärmedichtekarten nach Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 sind eine entscheidende Grundlage für die Identifi-
kation und Abgrenzung von Gebieten, die sich langfristig für eine Versorgung über Wärmenetze eignen bzw. die 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine derartige Versorgung eignen. 

Groß- und Ankerkunden nach Satz 1 Nummer 7 sind bei der Bewertung kosteneffizienter Wärmeversorgungsar-
ten von maßgeblicher Bedeutung. Welche Wärmeversorgungsart in einem bestimmten Gebiet kosteneffizient und 
vorzugswürdig ist, hängt auch damit zusammen, wie sich die Wärmeversorgung der Groß- und Ankerkunden 
entwickelt, die sich in diesem oder angrenzenden Gebieten befinden. 

Die kartographische Darstellung der bestehenden sowie geplanten und genehmigten Energieversorgungsnetze 
nach Satz 1 Nummer 8 veranschaulicht die infrastrukturelle Ausgangsposition. Durch die Ausweisung elemen-
tarer Parameter wird deutlich, welche Möglichkeiten, Grenzen und Aufwände diese Ausgangsposition in Bezug 
auf unterschiedliche Transformationspfade mit sich bringt. 

Abwasser kann in verdichteten Räumen als wichtige Wärmequelle genutzt werden. Abwassernetze und ihre Tro-
ckenwetterabflüsse sind ergänzend zu den Energieversorgungsnetzen räumlich darzustellen, um sichtbar zu ma-
chen, wo eine Nutzung zukünftig möglich sein könnte. 

Die Veröffentlichung von Daten der Kritischen Infrastruktur erfolgt unter Beachtung der bestehenden gesetzli-
chen Regelungen. 

Die geografische Lage großer Wärmeerzeugungsanlagen einschließlich Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und 
thermischer Kraftwerke, deren Standorte langfristig als Standorte für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Betracht 
kommen könnten, ist eine wichtige Rahmenbedingung für die Struktur der zukünftigen Wärmenetze und ist des-
halb nach Satz 1 Nummer 9 auszuweisen  

Große Wärmespeicher nach Satz 1 Nummer 10 sind wichtige Elemente zukünftiger Wärmenetze. Ihre geografi-
sche Lage hat Einfluss auf die Struktur der Wärmenetze und ist deshalb im Rahmen der Bestandsanalyse auszu-
weisen. Gasspeicher sind nach Art des Gases auszuweisen, da die Anforderungen an Wasserstoffspeicher höher 
sind als an Methanspeicher. Insbesondere wenn Wasserstoffinselnetze, d. h. Verteilernetzen ohne Verbindung zu 
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einem vorgelagerten Netz, eine Rolle in der lokalen Wärmeversorgung zugeschrieben wird, sind lokale Wasser-
stoffspeicher für eine kontinuierliche Wasserstoffversorgung erforderlich. 

Gebiete, in denen Wasserstoff oder synthetische Gase zukünftig einen Beitrag zur Wärmeversorgung leisten sol-
len, sind auf ein entsprechendes Gasangebot angewiesen. Insbesondere wenn Gasinselnetze, d. h. Verteilernetzen 
ohne Verbindung zu einem vorgelagerten Netz, eine Rolle in der lokalen Wärmeversorgung zugeschrieben wird, 
ist eine ausreichende lokale Erzeugung von Wasserstoff oder synthetischen Gasen für eine kontinuierliche Ver-
sorgung erforderlich. Es wird abgestellt auf die installierte Elektrolyseleistung, also die elektrische Wirkleistung, 
die durch Elektrolyse bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristi-
ger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann. Die geografische Lage der Erzeugungsanlagen hat 
Einfluss auf die Struktur zukünftiger Gas- insbesondere Wasserstoffnetze und ist deshalb nach Satz 1 Num-
mer 11 auszuweisen. 

Darüber hinaus kann und sollte die Abwärme von Elektrolyseuren bei lokaler Herstellung von Wasserstoff in 
Wärmenetzen genutzt werden. 

Zu II. Potenzialanalyse nach § 16 

Durch räumlich differenzierte kartografische Darstellung der Potenziale des beplanten Gebiets, soll Wärmever-
sorgern und -verbrauchern eine konkrete Orientierungshilfe gegeben werden, welche Energiequellen sie in ihren 
eigenen Planung genauer berücksichtigen können. 

Zu III. Zielszenario nach § 17 

Anhand der genannten Indikatoren ist darzustellen, wie das Ziel einer auf erneuerbaren Energien oder Nutzung 
von unvermeidbare Abwärme basierten Wärmeversorgung erreicht werden soll. Aus der Darstellung für die Jahre 
2030, 2035, 2040 und 2045 wird nachvollziehbar welche Entwicklungsschritte auf dem Weg zum Zieljahr durch-
laufen werden sollen. 

Zu IV. Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete nach § 18 

Neben den voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebieten soll der Wärmeplan auch Teilgebiete mit erhöhtem 
Energieeinsparpotenzial gemäß § 18 Absatz 5 darstellen. 

Zu V. Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr nach § 19 

Der Wärmeplan soll für jede Wärmeversorgungsart die Wahrscheinlichkeit für das Zieljahr darstellen. 

Zu VI. Darstellung der Umsetzungsstrategie und von Umsetzungsmaßnahmen nach § 20 

Die Darstellung der Umsetzungsstrategie und von konkreten Umsetzungsmaßnahmen im Wärmeplan dient der 
planmäßigen Erfüllung des Ziels der Versorgung mit ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder aus unver-
meidbarer Abwärme erzeugter Wärme bis zum Zieljahr. Um eine effiziente Umsetzung der Maßnahmen zu ge-
währleisten, werden konkrete Anforderungen an ihre Darstellung gestellt. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Baugesetzbuchs) 

Zu Nummer 1 
Das Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513, geändert am 31. August 2021 
(BGBl. I S. 3905) verfolgt den Zweck, die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der 
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Bundes-Klimaschutzgesetz soll durch eine 
Verminderung der Treibhausgasemissionen bis 2045 Netto-Treibhausgasneutralität erreicht werden. Hierfür muss 
auch die Wärmeversorgung bis spätestens 2045 treibhausgasneutral gestaltet werden. Die grundlegenden Vorga-
ben für die Ausrichtung hin zu einer kosteneffizienten, nachhaltigen und treibhausgasneutralen Wärmeversorgung 
enthält Artikel 1 dieses Gesetzes. Der Bauleitplanung kommt hierbei insoweit eine wichtige flankierende Rolle 
zu, als sie die für die Umsetzung einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung erforderlichen Flächen sichern 
kann. Diese Bedeutung der Bauleitplanung soll in einem Planungsleitsatz betont werden. Die vorgeschlagene 
Änderung des § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch soll auch hervorheben, dass sich die Gemeinde im Rahmen der Auf-
stellung oder Änderung von Bauleitplänen mit den Erfordernissen einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung 
auseinandersetzen kann. Der Verweis auf das Bundes-Klimaschutzgesetz bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche 
dort benannten Klimaaspekte zu prüfen sind. 
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Zur Unterstützung der Ziele der Wärmeplanung in Artikel 1 soll zudem der Belangekatalog des § 1 BauGB er-
weitert werden. 

Zu Nummer 2 
Die Änderung in § 204 BauGB soll verdeutlichen, dass auch die Umsetzung eines oder mehrerer Wärmepläne 
Anlass für die Aufstellung eines gemeinsamen Flächennutzungsplans sein kann. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung) 
Durch Artikel 3 wird die Anlage 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung um Entscheidungen über 
die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet nach 
§ 26 des Wärmeplanungsgesetzes ergänzt.  

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 
Artikel 4 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG 

Entwurf eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der 
Wärmenetze (NKR-Nr. 6743) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis geprüft: 

I Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger Keine direkten Auswirkungen 

Wirtschaft  

Jährlicher Erfüllungsaufwand: rund 415 Mio. Euro (2024-2030) 
insgesamt zw. 2,8 und 3 Mrd. Euro 

 

rund 770 Mio. Euro (ab 2031) 
insgesamt zw. 9,4 und 13,5 Mrd. Euro 

davon aus Bürokratiekosten: rund 0,7 Mio. Euro (ab 2030) 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 46 Mio. Euro 

 

davon aus Bürokratiekosten: rund 6 Mio. Euro 

 

Verwaltung  

Bund  

Jährlicher Erfüllungsaufwand: Nicht dargestellt 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: Nicht dargestellt 

Länder  

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 38 Mio. Euro 

 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 535 Mio. Euro 

 

‘One in one out’-Regel Im Sinne der ‚One in one out‘-Regel der Bundesregierung stellt 
der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in diesem Re-
gelungsvorhaben ein „In“ von 415 Mio. Euro (2024-2030) bzw. 
770 Mio. Euro (ab. 2031) Euro dar. 

Es wird nicht dargestellt, wie dieser Erfüllungsaufwand kom-
pensiert werden soll.  
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Weitere Kosten Nicht dargestellt. 

KMU-Betroffenheit Nicht dargestellt. 

Digitaltauglichkeit Das Ressort hat Möglichkeiten zum digitalen Vollzug der Neu-
regelung (Digitaltauglichkeit) geprüft und hierzu einen Digital-
check mit überwiegend nachvollziehbarem Ergebnis durchge-
führt. 

Evaluierung 

 

Die Neuregelung wird 5 Jahre nach Inkrafttreten evaluiert. Es 
sind weitere Evaluationen bezogen auf Zwischenziele (Jahr 
2041) und Vorgaben des Zieljahrs (Jahr 2045) geplant. 

Ziele: 

 

• Beschleunigter Ausbau leitungsgebundener Wärmever-
sorgung über Wärmenetze 

• Vollständige Umstellung der Wärmenetze auf erneuer-
bare Energien und unvermeidbare Abwärme bis spätes-
tens 2045 

Kriterien/Indikatoren: 

 

• Anzahl der Wärmepläne (gestaffelt nach Größe der Kom-
munen) 

• Anzahl der Gebiete, die zum Neu-  oder Ausbau von Wär-
menetzenoder als Wasserstoffnetzausbaugebiet ausge-
wiesen wurden 

Datengrundlage: 

 

Berichte der Länder 

Nutzen des Vorhabens Das Ressort hat den Nutzen des Vorhabens im Vorblatt des 
Regelungsentwurfs wie folgt beschrieben:  

Mit dem Regelungsvorhaben soll die Versorgung mit Raum-
wärme, Warmwasser und Prozesswärme auf Treibhausgas-
neutralität umgestellt werden, um zur Erreichung der Klima-
schutzziele der Bundesregierung bis 2045 beizutragen. 

Regelungsfolgen 

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist zwar methodengerecht und überwiegend nachvollziehbar. 
Jedoch liegen dem NKR Anhaltspunkte vor, dass der Aufwand für die Übermittlung, Erhebung und 
Verarbeitung planungsrelevanter Daten an die planungsverantwortlichen Stellen in den Kommunen 
deutlich höher einzuschätzen ist, als vom Ressort angenommen. Desgleichen gibt es Anhaltspunkte 
in den Stellungnahmen der Länder und Verbände, dass der vom Ressort geschätzte Erfüllungsauf-
wand für die Erstellung der Wärmeplanung der Kommunen in vielen Fällen nicht auskömmlich sein 
dürfte. 

Der Nationale Normenkontrollrat beanstandet im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags, dass das 
Ressort nicht dargestellt hat, wie das „In“ für die Wirtschaft kompensiert werden soll.  
Das Ressort hat Möglichkeiten zum digitalen Vollzug der Neuregelung (Digitaltauglichkeit) geprüft und 
hierzu einen Digitalcheck mit überwiegend nachvollziehbarem Ergebnis durchgeführt. Der NKR be-
grüßt, dass das Ressort die Zusammenhänge des Regelungsvorhabens in einer frühen Phase visuell 
dargestellt hat. Der NKR empfiehlt jedoch, zentrale Vorgaben für die Datenübertragung zu schaffen. 
Darüber hinaus beanstandet der NKR, dass ihm eine Woche vor der geplanten Kabinettbefassung 
nur die vorläufige, nicht ressortabgestimmte Fassung des Regelungsvorhabens zur Prüfung übermit-
telt wurde. Die Stellungnahme des NKR erfolgt daher auf Basis der nicht ressortabgestimmten Fas-
sung. Somit war dem NKR eine angemessene Prüfung nur mit Abstrichen möglich. 

Auch den Ländern und Verbänden wurden nach Überarbeitung des Regelungsvorhabens lediglich 
drei Arbeitstage zur Einreichung einer Stellungnahme gegeben. Dadurch ist eine realistische Bewer-
tung der Regelungsfolgen durch die betroffenen Akteure nicht möglich. 
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II Regelungsvorhaben 

Mit dem Regelungsvorhaben soll die gesetzliche Grundlage für eine verbindliche, systemati-
sche und flächendeckende Wärmeplanung durch die Länder geschaffen werden. Das neue 
Instrument soll auch sicherstellen, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen vor Ort 
in den Planungs- und Strategieprozess der Energieversorgung eingebunden werden. 
Dadurch soll die Planungs- und Investitionssicherheit für Betreiber von Wärme-, Gas- und 
Stromverteilernetzen sowie für Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer und Ge-
werbe- und Industriebetriebe gesteigert werden.  

Die Länder können die Wärmeplanung auf Rechtsträger innerhalb ihres Hoheitsgebiets über-
tragen. Dies werden in den meisten Fällen die Kommunen sein.  

Zugleich wird mit dem Gesetzesvorhaben das Ziel festgelegt, bis zum Jahr 2030 mindestens 
30 Prozent, bis zum Jahr 2040 mindestens 80 Prozent der leitungsgebundenen Wärme kli-
maneutral zu erzeugen. Erreicht werden soll, dass staatliche Stellen den Ausbau klimaneut-
raler Wärmenetze und die Dekarbonisierung als ein Ziel von überragender volkswirtschaftli-
cher und gesamtgesellschaftlicher Bedeutung annehmen und in ihre Entscheidungen einflie-
ßen lassen. Betreiber bereits bestehender Netze sollen verpflichtet werden, ihre Netze bis 
2030 mindestens zu 30 Prozent mit Wärme, die aus erneuerbaren Energien oder unvermeid-
barer Abwärme hergestellt wurde, zu speisen. 

III Bewertung 

III.1 Erfüllungsaufwand 

Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger kommt es durch das Regelungsvorhaben nicht direkt zu Erfül-
lungsaufwand (siehe weitere Kosten).  

Wirtschaft 

Der wesentliche Teil des jährlichen Erfüllungsaufwands der Wirtschaft entsteht durch die Vor-
gabe, bis zum Jahr 2030 30 Prozent und bis zum Jahr 2045 100 Prozent der Energie in Wär-
menetzen aus erneuerbaren Ressourcen und unvermeidbarer Abwärme bereitzustellen. Für 
den hierfür notwendigen zusätzlichen Ausbau der Infrastruktur fallen bis zum Jahr 2030 Kos-
ten von im Mittel rund 415 Mio. Euro p.a., ab 2031 rund 770 Mio. Euro p.a. an. Weiterer 
jährlicher Erfüllungsaufwand entsteht durch die Teilnahme an Beteiligungsverfahren sowie 
durch Datenübermittlung. Einmaliger Erfüllungsaufwand fällt für die Wirtschaft in Höhe von 46 
Mio. Euro an. 

• Teilnahme Beteiligungsverfahren  

Das Ressort geht davon aus, dass die Beteiligung der Wirtschaft in Form von Workshops 
stattfinden wird. Für die Teilnahme an Beteiligungsverfahren fällt nach Schätzungen des Res-
sorts bis 2028 einmalig 35. Mio. Euro Erfüllungsaufwand an. Für die Fortschreibung der Pläne 
geht das Ressort ab 2029 von einem jährlichen Erfüllungsaufwand von 4 Mio. Euro aus.  

• Datenübermittlung 

Für die Übermittlung von Daten an die planungsverantwortliche Stelle fallen laut Ressort ab 
2029 jährlich 0,7 Mio. Euro an; zudem schätzt das Ressort einen einmaligen Erfüllungsauf-
wand in Höhe von 6 Mio. Euro.  



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 125 – Drucksache 20/8654 
 
 
Betroffen sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen, Messstellenbetreiber oder Energie-
versorgungsunternehmen sowie Betreiber von Wärmenetzen. Ebenfalls werden Bezirks-
schornsteinfeger, Ankerkunden, potenzielle Gasproduzenten und Betreiber von Abwärme zur 
Datenlieferung verpflichtet.  

Damit beläuft sich die Zahl der betroffenen Akteure auf mehrere tausend. Dem NKR liegen 
Anhaltspunkte vor, dass der Aufwand für die Datenübermittlung, -erhebung und -verarbeitung 
erheblich höher einzuschätzen ist, als vom Ressort angenommen (siehe auch „Digitaltaug-
lichkeit“, III.2). 

• Ausweis von Gebieten zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wärmever-
sorgungsgebiet 

Die Kommunen können Gebiete zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wärme-
versorgungsgebiete mit Außenwirkung ausweisen. Hierzu ist der Erlass einer Satzung, einer 
Rechtsverordnung oder eines Verwaltungsaktes durch die Kommune erforderlich, sowie ge-
gebenenfalls die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung (SUP). Für die Beteiligung 
von Betreibern von Wärmenetzen und Gasnetzen hieran fällt nach Angaben des Ressorts bis 
2028 einmalig 2 Mio. Euro an. 

• Ausarbeitung Transformations- und Wärmenetzausbaupläne  

Betreiber von Wärmenetzen müssen bis Ende des Jahres 2026 Transformations- und Wär-
menetzausbaupläne ausarbeiten und den zuständigen Behörden vorlegen. Ausgenommen 
von der Pflicht sind Betreiber von Wärmenetzen in Kommunen, die bereits Anträge für Trans-
formationspläne beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingereicht haben. 
Diese werden als Transformations- und Wärmenetzausbaupläne anerkannt. 

Unter Berücksichtigung der bisher gestellten 3.800 Anträge schätzt das Ressort den Aufwand 
nachvollziehbar auf 5 bis 10 Mio. Euro. Somit fällt laut Ressort im Mittel einmaliger Erfüllungs-
aufwand von insgesamt rund 3 Mio. Euro an. 

• Dekarbonisierung Wärmenetze 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Betreiber von Wärmenetzen ab spätestens 1. Januar 2030 
mindestens 30 Prozent der in ihren Netzen transportierten Wärme aus erneuerbaren Energien 
und unvermeidbarer Abwärme, inklusive der Wärme aus thermischer Abfallbehandlung, be-
reitstellen müssen. Bis Ende des Jahres 2045 müssen die Wärmenetze vollständig treibhaus-
gasneutral sein. 

Dadurch entsteht der Wirtschaft nach Schätzung des Ressorts bis 2030 ein jährlicher Erfül-
lungsaufwand von rund 415 Mio. Euro (insgesamt zw. 2,8 und 3 Mrd. Euro) und ab 2030 von 
rund 770 Mio. Euro (insgesamt zw. 9,4 und 13,5 Mrd. Euro).  

Das Ressort hat nachvollziehbare Annahmen für typische Fälle vor Ort (Größenklasse: Klein, 
Mittel, Groß; Verfügbarkeit Erneuerbare Energien: Solar & Wärmepumpe, Biomasse, Wärme-
pumpe, Abwärme, Müllverbrennungsanlage, breiter Mix) und Szenarien zur Umsetzung ge-
troffen. Die Höhe des Erfüllungsaufwands hängt nach seiner Einschätzung unter anderem 
davon ab, mit welchen Technologien die Betreiber von Wärmenetzen die Vorgaben umset-
zen. In den ausgewerteten Szenarien zeichnen sich zwei Leitplanken ab: Zum einen ist es 
denkbar, dass der Fokus stark auf der Nutzung lokal begrenzter EE-Wärmepotenziale, und 
damit auf einem breiten Mix von Wärmequellen liegen wird, zum anderen könnte der Fokus 
auf die Nutzung von Luft-Wasser-Wärmepumpen gelegt werden. Bis 2030 liegen die beiden 
Szenarien beim jährlichen Erfüllungsaufwand noch näher beieinander (Fokus Wärmepumpe 
0,43 Mrd. Euro; Fokus Technologiemix 0,40 Mrd. Euro). In der längerfristigen Betrachtung bis 
2045 liegen die Szenarien mit Blick auf den Erfüllungsaufwand jedoch weiter auseinander 
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(Fokus Wärmepumpe 0,9 Mrd. Euro; Fokus Technologiemix 0,63 Mrd. Euro). Für die Darstel-
lung des Erfüllungsaufwands wurden schließlich die mittleren Kosten beider Umsetzungssze-
narien angesetzt. 

Verwaltung 

In der Verwaltung der Länder fällt vor allem für die erstmalige Erstellung und die Fortschrei-
bung von Wärmeplänen Erfüllungsaufwand an. In der Implementierungsphase der Jahre 
2024 bis 2028 müssen betroffene planungsverantwortliche Stellen Wärmepläne entwickeln, 
woraus ein einmaliger Erfüllungsaufwand von insgesamt rund 361 Mio. Euro entsteht.  

In den Folgejahren müssen die entwickelten Wärmepläne dauerhaft geprüft und bei Bedarf 
aktualisiert werden, wodurch jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 27 Mio. Euro ent-
steht. 

Für die Vorgaben Planung, Beteiligung, Gebietsausweisung und Datenerhebung entsteht ein 
einmaliger Aufwand von 174 Mio. Euro und laufender Aufwand von 11 Mio. Euro. 

• Wärmeplanung  

In der Implementierungsphase (2024-2028) ergibt sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 
rund 361 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2030 ist mit einem jährlichen Erfüllungsaufwand von rund 
27 Mio. Euro zu rechnen. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Gebiete mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern Wärmeplanungen bis zum Jahr 2026 und Gebiete mit weniger als 100.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern bis zum Jahr 2028 erstellen und danach regelmäßig prüfen und 
gegebenenfalls aktualisieren müssen. Für Gebiete mit weniger als 10.000 Einwohnern kann 
ein vereinfachtes Verfahren angewandt werden. 

In den Ländern, in denen bereits heute nach Landesrecht eine Wärmeplanung durchgeführt 
wird, fällt erst durch die Prüf- und Aktualisierungspflicht Erfüllungsaufwand an. Dies betrifft 
derzeit die Kommunen in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hes-
sen. 

Die Fallzahlen der Kommunen unterscheiden sich demnach sowohl zeitlich als auch mit Blick 
auf den Umfang der notwendigen Planung. 

 
<= 10.000 

Einwohnende 

> 10.000 und <= 
100.000 Einwoh-

nende 

> 100.000 
Einwohnende 

Anzahl Gemeinden 9.401 1.518 81 
Anzahl Gemeinden 
mit bestehender 
Pflicht nach Landes-
recht 

42 262 24 

Anzahl Gemeinden 
ohne bestehende 
Plicht nach Landes-
recht (= neu ver-
pflichtet) 

9.356 1.256 57 

 
Für Kommunen ab 45.000 Einwohnenden gelten nochmals spezielle Anforderungen. Insge-
samt gibt es 230 Gemeinden mit mehr als 45.000 Einwohnenden. Von diesen sind 152 Ge-
meinden noch nicht nach Landesrecht zur Durchführung einer Wärmeplanung verpflichtet. 
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Die Schätzung der Kosten des gesamten Planungsprozesses in der Implementierungsphase 
für die Kommunen stützt sich auf Erfahrungen aus Baden-Württemberg und die dort geleiste-
ten Zahlungen des Landes an die Kommunen (Konnexitätszahlungen). Diese sehen für die 
erstmalige Erstellung jährlich für vier Jahre eine pauschale Zuweisung in Höhe von 12.000 
Euro zuzüglich  19 Cent je Einwohnerin und Einwohner zur Finanzierung der durch die Erfül-
lung der Verpflichtung entstehenden Kosten vor. 

Weiterer einmaliger Erfüllungsaufwand entsteht nach Angaben des Ressorts durch weiterge-
hende Anforderungen des Regelungsvorhabens für administrative Arbeiten (z. B. Vorberei-
tung Beschlussfassungen und für Wissensaufbau). 

Das Ressort geht zudem davon aus, dass vor allem in kleinen Kommunen mit weniger als 
50.000 Einwohnenden weiterer Personalbedarf entstehen wird, um den Prozess der Wärme-
planung zu verstetigen.  

Den Bedenken aus der Länder- und Verbändebeteiligung, dass die gesteigerte Nachfrage 
nach externen Gutachten zu Kapazitätsengpässen und Kostensteigerungen führen kann, be-
gegnet das Ressort mit dem Argument der um zwei Jahre versetzten Fristen. Angesichts der 
gleichlaufenden Frist für eine große Anzahl von Kommunen erscheinen dem NKR die Beden-
ken realitätsnäher.  

• Durchführung Beteiligungsverfahren 

Die zuständigen Behörden müssen zwischen den Jahren 2024 und 2045 Beteiligungsverfah-
ren mit der Öffentlichkeit und allen Trägern öffentlicher Belange planen und durchführen. In 
den Kommunen, die bereits nach Landesrecht Wärmeplanungen durchführen, fällt nach An-
gaben des Ressorts erst ab dem Jahr 2029 vollumfänglich Erfüllungsaufwand an. 

Das Ressort nimmt an, dass die Beteiligungsverfahren in Form von Workshops durchgeführt 
werden. Hierfür fallen jährlich rund 11 Mio. Euro sowie einmalig rund 104 Mio. Euro an. 

Die genaue Höhe des Erfüllungsaufwandes hängt jedoch maßgeblich von der Anzahl der be-
teiligten Akteure vor Ort (u. a. den Betreibern von Energieversorgungsnetzen und Wärmenet-
zen, Groß- und Ankerkunden und an das beplante Gebiet angrenzenden Gemeinden) ab. 

• Ausweis von Gebieten zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wärmever-
sorgungsgebiet 

Die Kommunen können Gebiete zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wärme-
versorgungsgebiete mit Außenwirkung ausweisen. Hierzu ist der Erlass einer Satzung, einer 
Rechtsverordnung oder eines Verwaltungsakts erforderlich, sowie gegebenenfalls die Durch-
führung einer strategischen Umweltprüfung (SUP). Für die strategische Umweltprüfung (Fest-
legung des Untersuchungsrahmens, Vorprüfung, UVP Bericht zur Informationspflicht) fallen 
bis 2028 einmalig rund 64 Mio. Euro an. 

• Datenerhebung und -verarbeitung 

Die planungsverantwortlichen Stellen werden mit dem Regelungsvorhaben verpflichtet, pla-
nungsrelevante Daten zu erheben. Hierzu sind in mehreren Anlagen zum Regelungsvorha-
ben umfangreiche Daten-Kataloge vorgesehen. Für Entgegennahme und Bearbeitung der an 
die planungsverantwortlichen Stellen übermittelten Daten wird ein einmaliger Erfüllungsauf-
wand in den Jahren 2024 bis 2029 auf rund 6 Mio. Euro und ab dem Jahr 2030 auf jährlich 
rund 600 000 Euro geschätzt. 

Diese Schätzung ist aus Sicht des NKR schwer nachvollziehbar. Dem NKR liegen Anhalts-
punkte vor, dass der Aufwand für die Datenübermittlung, -erhebung und -verarbeitung erheb-
lich höher einzuschätzen ist, als vom Ressort angenommen. So betonen die kommunalen 
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Spitzenverbände in ihrer Stellungnahme1, dass es sich dabei um eine neue Aufgabe für die 
Kommunen handele, wodurch sich der erforderliche Verwaltungsaufwand nicht valide ab-
schätzen lasse. Im Gegensatz zu dem Ressort gehen die kommunalen Spitzenverbände nicht 
davon aus, dass auf bestehende Schnittstellen zurückgegriffen werden kann. Vielmehr sei 
diese Form des Datentransfers für alle Beteiligten erst neu zu gestalten. Insbesondere durch 
die Sensibilität der Daten müsse eine Abschichtung der Daten erfolgen, wodurch dieser Auf-
wand und die durch ihn verursachten Kosten aller Voraussicht nach als hoch einzuschätzen 
sei. 

III.2 Weitere Kosten 

Das Ressort erwartet, dass die Wärmenetzbetreiber ihre Kosten für den Aus- und Umbau der 
Wärmenetze auf die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher umlegen werden. 

Die vom Ressort vorgenommene vergleichende Betrachtung der angenommenen Kosten des 
Weiterbetriebs fossil betriebener Heizungen spielt bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwan-
des keine Rolle.  

Zudem können im Zusammenspiel zwischen dem Gebäudeenergiegesetz und den lokalen 
Beschlüssen aufgrund des Regelungsvorhabens Umrüstungs- und Anschlusskosten bzw. Er-
schließungsbeiträge auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen. 

III.3 Digitaltauglichkeit 

Das Ressort hat einen Digitalcheck mit überwiegend nachvollziehbaren Ergebnissen durch-
geführt: 

• Bei der Erarbeitung des Regelungsvorhabens wurde der Vollzugsprozess visuell darge-
stellt. 

• Die Bedürfnisse der Betroffenen wurden berücksichtigt. 

• Es wurde bei der Erstellung die Perspektive verschiedener Fachexpertinnen und Fach-
experten zu Rate gezogen. 

• Es wurden die Voraussetzungen für eine digitale Kommunikation geschaffen. 

• Mit den Regelungen wurden die Voraussetzungen für eine Wiederverwendung von Da-
ten und Standards geschaffen. 

• Die Regelung schafft Voraussetzungen für eine Gewährleistung von Datenschutz und 
Informationssicherheit. 

Der NKR begrüßt, dass bei dem Regelungsvorhaben in einer frühen Phase die Zusammen-
hänge visualisiert wurden. Hierdurch konnte das Regelungshaben frühzeitig strukturiert wer-
den. 

Er kritisiert indes die von dem Ressort getroffene Annahme, dass die Daten bei den zur Da-
tenlieferung verpflichteten Stellen bereits in dem geforderten Format vorliegen, zumal es den 
lokalen Behörden überlassen sein soll, dieses Format festzulegen. Dem NKR liegen Anhalts-
punkte vor, dass der Aufwand für die Datenübermittlung bzw. die Datenerhebung und -verar-
beitung erheblich höher einzuschätzen ist (siehe Stellungnahme der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände2).  

                                                        
1 www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/Webs/BMWSB/DE/Downloads/stellungnah-

men/kommunale-waermeplanung/kspv-stellungnahme.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
2 www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/Webs/BMWSB/DE/Downloads/stellungnah-

men/kommunale-waermeplanung/kspv-stellungnahme.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
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Da es sich bei dem Regelungsvorhaben um eine neue Aufgabe für Kommunen (Länder) han-
delt, und der Bund detailliert die notwendigen Daten für die Wärmeplanung festlegt, hätte bei 
frühzeitiger Betrachtung der Digitaltauglichkeit der Bund selbst die entsprechende IT-Umge-
bung samt Schnittstellen zur Verfügung stellen können. Dadurch könnte Erfüllungsaufwand 
bei Kommunen und Wirtschaft gespart werden. Mit dem vorliegenden Regelungsvorhaben 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich deutschlandweit tätige Unternehmen, wie Be-
treiber von Energieversorgungsnetzen oder Wohnungsunternehmen, mit unterschiedlichen 
Anforderungen an die Art der Datenlieferung konfrontiert sehen werden. Durch die fehlende 
Standardisierung kann somit ein vermeidbarer, höherer Umsetzungsaufwand einhergehen. 

Auch vor dem Hintergrund der IT-Sicherheit empfiehlt der NKR deshalb die Schaffung zent-
raler Vorgaben für die Datenübertragung. 

IV Ergebnis 

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist zwar methodengerecht und überwiegend nachvoll-
ziehbar. Jedoch liegen dem NKR Anhaltspunkte vor, dass der Aufwand für die Übermittlung, 
Erhebung und Verarbeitung planungsrelevanter Daten an die planungsverantwortlichen Stel-
len in den Kommunen deutlich höher einzuschätzen ist, als vom Ressort angenommen. Des-
gleichen gibt es Anhaltspunkte in den Stellungnahmen der Länder und Verbände, dass der 
vom Ressort geschätzte Erfüllungsaufwand für die Erstellung der Wärmeplanung der Kom-
munen in vielen Fällen nicht auskömmlich sein dürfte. 

Der Nationale Normenkontrollrat beanstandet im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags, dass 
das Ressort nicht dargestellt hat, wie das „In“ für die Wirtschaft kompensiert werden soll.  

Das Ressort hat Möglichkeiten zum digitalen Vollzug der Neuregelung (Digitaltauglichkeit) 
geprüft und hierzu einen Digitalcheck mit überwiegend nachvollziehbarem Ergebnis durchge-
führt. Der NKR begrüßt, dass das Ressort die Zusammenhänge des Regelungsvorhabens in 
einer frühen Phase visuell dargestellt hat. Der NKR empfiehlt jedoch, zentrale Vorgaben für 
die Datenübertragung zu schaffen. 

Darüber hinaus beanstandet der NKR, dass ihm eine Woche vor der geplanten Kabinettbe-
fassung nur die vorläufige, nicht ressortabgestimmte Fassung des Regelungsvorhabens zur 
Prüfung übermittelt wurde. Die Stellungnahme des NKR erfolgt daher auf Basis der nicht res-
sortabgestimmten Fassung. Somit war dem NKR eine angemessene Prüfung nur mit Abstri-
chen möglich. 

Auch den Ländern und Verbänden wurden nach Überarbeitung des Regelungsvorhabens le-
diglich drei Arbeitstage zur Einreichung einer Stellungnahme gegeben. Dadurch ist eine rea-
listische Bewertung der Regelungsfolgen durch die betroffenen Akteure nicht möglich. 

Lutz Goebel Gudrun Grieser 

Vorsitzender Berichterstatterin 
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Anlage 3 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 1036. Sitzung am 29. September 2023 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß 
Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

1. Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 3 – neu – WPG) 

In Artikel 1 ist dem § 2 folgender Absatz 3 anzufügen: 

„(3) Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien, 
die in ein Wärmenetz gespeist wird, von erforderlichen Nebenanlagen sowie von Wärmenetzen liegen im 
überragenden öffentlichen Interesse, sofern sie nicht in einem Naturschutzgebiet, Nationalpark, nationalen 
Naturmonument oder einer Kern- oder Pflegezone von Biosphärenreservaten im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes liegen. Bis die leitungsgebundene Wärmeversorgung im Bundesgebiet nahezu vollständig 
auf erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme beruht, sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der 
Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden.“ 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Änderung beruht auf einem gleichlautenden Absatz, der im Referentenentwurf der Bun-
desregierung vom 21. Juli 2023 enthalten war, sich im Gesetzentwurf jedoch nicht mehr findet. Durch die 
Regelung soll klargestellt werden, dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von 
Wärme aus erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegen. Darin liegt ein erhebliches 
Beschleunigungspotenzial für den Ausbau der erneuerbaren Energien im Wärmesektor, da deren Belange 
dadurch in Abwägungsentscheidungen grundsätzlich der Vorrang eingeräumt würde. 

Die Klarstellung ist insbesondere für den weiteren Ausbau von Tiefengeothermieanlagen bedeutend, deren 
Ausbau im gesamten Bundesgebiet gehemmt werden könnte. Dies wäre äußerst nachteilig, da die Tiefenge-
othermie ein Baustein für die Dekarbonisierung des Wärmesektors ist und eine autarke Wärmeversorgung 
ermöglicht. Schließlich würde durch den neuen Absatz ein Gleichlauf zu der entsprechenden Regelung zur 
Stromgewinnung in § 2 EEG geschaffen. 

Diese Regelung ist von hoher Relevanz für den klimapolitisch nötigen und bundespolitisch gewünschten, 
beschleunigten Ausbau der Wärmenetze. Der Aus- und Neubau von Wärmenetzen sowie Wärmeerzeugungs-
anlagen mit Einsatz erneuerbarer Energien ist für Erreichen der Klimaschutzziele von herausragender Be-
deutung.  

Der Anschluss an ein Wärmenetz wird als zentrale Option betrachtet, um eine nachhaltige und effiziente 
Wärmeversorgung zu gewährleisten. Die Errichtung von Wärmenetzen und Anlagen zur Erzeugung von 
Wärme aus erneuerbaren Energien muss folglich im Rahmen von behördlichen oder sonstigen Abwägungs-
entscheidungen priorisiert werden. Davon unberührt bleiben die durch das jeweilige Fachrecht gebotenen 
Abwägungs- und Ermessensentscheidungen, die weiterhin vorgenommen werden müssen und bei denen im 
Einzelfall die besondere Bedeutung der genannten Maßnahmen auch überwunden werden kann. 
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2. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 1 Nummer 10 und 

   Nummer 14, 
  § 14 Absatz 2 Nummer 2 und 
  Absatz 6 und  
  § 16 Absatz 1 Satz 1 WPG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) § 3 Absatz 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Nummer 10 sind im Satzteil vor dem Buchstaben a nach dem Wort „Letztverbraucher“ die 
Wörter „direkt, indirekt oder durch Nutzung als Umweltwärmequelle“ einzufügen. 

bb) In Nummer 14 sind im Satzteil vor dem Buchstaben a nach den Wörtern ‚„Wärme aus erneuerba-
ren Energien“ Wärme‘ die Wörter „unabhängig vom Temperaturniveau“ einzufügen. 

b) § 14 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 2 Nummer 2 sind nach dem Wort „ein“ die Wörter „kaltes oder heißes“ einzufügen. 

bb) In Absatz 6 ist nach dem Wort „Energieinfrastrukturen“ ein Komma zu setzen und die Wörter 
„zum Geothermiepotenzial“ sind einzufügen. 

c) In § 16 Absatz 1 Satz 1 sind nach den Wörtern „Erzeugung von“ die Wörter „kalter und heißer“ einzu-
fügen. 

Begründung: 

Kalte Wärmenetze (sogenannte Wärmenetze der 4. Generation) bieten ein so großes technisches und wirt-
schaftliches Potenzial zur Nutzung Erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme wie keine andere 
Wärmenetzart. Sie sind leicht zu bauen und praktisch ohne Netzverluste unkompliziert zu betreiben und sehr 
gut erweiterungsfähig. Die Baukosten von kalten Wärmenetzen liegen bei nur rund einem Zehntel der Kosten 
von klassischen heißen Wärmenetzen, ähnlich verhält sich der Planungs- und Betreuungsaufwand. System-
bedingt haben kalte Netze keine Abhängigkeit von einem zentralen und heißen Wärmeerzeuger und hohen 
Wärmeliniendichten. Obwohl sich kalte (Nah-)Wärmenetze insbesondere für ländliche Gebiete eignen, stel-
len sie auch im urbanen Raum hervorragende Möglichkeiten dar, kostengünstig Gas-Etagenheizungen durch 
dezentrale Wärmepumpen mit Nutzung eines kalten Netzes als Umweltwärmequelle zu ersetzen.  

Dieses Potenzial wird im Gesetzentwurf zum WPG weder gewürdigt noch gehoben, im Gegenteil verengt 
die vorgegebene Betrachtungsweise zum Beispiel hinsichtlich der Wärmeliniendichte die Wärmenetze auf 
die langwierig zu planenden, aufwändig zu errichtenden, im Invest teuren und technologisch sehr betreu-
ungsintensiven heißen Netze. 

Gerade die Gewinnung von Abwärme ist mit kalten Netzen oft überhaupt erst wirtschaftlich möglich, jeder 
Bürger kann – zum Beispiel bei solaren Überschüssen – so auch zum Einspeiser werden. Auch die Funktion 
von Kältenetzen gemäß EU-Vorgabe wird mit diesen Netzen automatisch erfüllt, zukünftige Aspekte der 
Klimaanpassung bereits infrastrukturell vorbereitet. Dem Mehraufwand bei der Aufstellung der Wärmepla-
nung durch die Betrachtung von kalten Netzen stehen unmittelbar Einsparungen durch die Vermeidung un-
nötiger Betrachtungen von heißen Netzen gegenüber.  

Die Systematiken jedoch, die der im WPG verankerten Wärmeplanungspflicht zugrunde liegen, zeigen an-
dererseits deutlich, dass kalte Wärmenetze bei der Betrachtung keine Rolle spielen, da die Ausschlusskrite-
rien in der Gebietsausweisung sich nur auf die technologisch aufwändigen klassischen Hochtemperaturnetze 
– meist sogar unter zentraler Betreiberschaft – beziehen. Dies zeigt zum Beispiel gemäß § 14 WPG in der 
Formulierung „die Wärmeliniendichte dient als Kriterium für die Bestimmung von Gebieten und Quartieren, 
die für eine Versorgung mit Wärme über ein Wärmenetz in Betracht kommen“. Eine möglichst hohe Wär-
meliniendichte ist aber nur für die im Invest sehr teuren und im Betrieb sehr verlustbehafteten heißen Netze 
zentraler Wärmeerzeuger ein relevantes Entscheidungskriterium. Bei kalten Netzen kann die Wirtschaftlich-
keit sogar von einer niedrigen Wärmeliniendichte profitieren.  
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Damit ist aber die deklaratorische Einbeziehung (Erwähnung nur in der für die Planungs-, Förder- und Ge-
nehmigungspraxis irrelevanten Begründung) von kalten Netzen in den Bereich der Wärmenetze physika-
lisch-technisch widersprüchlich und somit in der Praxis fruchtlos. Andererseits sind durch diese gesetzesim-
manent sinnwidrige Definition in der Begründung die kalten Netze hingegen auch nicht mehr Teil der ge-
setzlich definierten Alternative, der „dezentralen Wärmeversorgung“, jeglicher Förder- und Planungsrahmen 
entfiele.  

Da insbesondere im ländlichen Raum gerade Umweltwärme und/oder unvermeidbare Abwärme durch kalte 
Netze sehr kostengünstig genutzt werden können, wäre im vorgeschlagenen Gesetz jedoch stattdessen eine 
deutliche strukturelle Unterstützung der kalten Netze sinnvoll. Auch in dicht besiedelten Bestandsquartieren 
können kalte Netze die Gasgeräte zum Beispiel in Wohnungseigentümergemeinschaften ersetzen helfen, 
indem Umweltwärme aus dem öffentlichen Straßenraum/Böden/Gewässern unkompliziert entnommen und 
in den Mehrfamilienhäusern genutzt wird und eine optische Beeinträchtigung des Baubestandes mit Splitge-
räten dadurch verhindert wird. 

Sowohl im ländlichen als auch im urbanen Raum sollten klimaneutrale Kalte Netze schnell, effizient und 
ohne großtechnologische Betriebsorganisationen aufgebaut werden. Die Abhängigkeit von externen Ener-
gielieferanten wird verringert, Resilienz und Kostensicherheit gestärkt. Die Investitionsbedarfe der Bürger 
für die einzelnen Wärme- oder Kälteerzeuger werden insbesondere im Vergleich zu Luft-Wärmepumpen 
verringert und mögliche Zielkonflikte durch die exzessive Nutzung von Luft-Wärmepumpen vermieden.  

 

3. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe e WPG) 

In Artikel 1 sind in § 3 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe e die Wörter „ , sofern die Biomasse die Anforde-
rungen des § 71f Absatz 2 bis 4 sowie § 71g Nummer 3 des Gebäudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728) in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung, erfüllt; ausgenommen hiervon ist Biomasse 
aus Rohstoffen mit hohem Risiko indirekter Landnutzungsänderung nach Artikel 3 der Verordnung (EU) 
2019/807“ zu streichen. 

Begründung: 

Die Bezugnahme auf die Normen des Gebäudeenergiegesetzes sowie der Verordnung (EU) 2019/807 er-
scheint nicht erforderlich. Der Verweis auf die Erfüllung der Anforderungen der Biomassestrom-Nachhal-
tigkeitsverordnung ist ausreichend. Darüber hinausgehende Prüfungs- und Nachweispflichten hinsichtlich 
der Einhaltung weiterer Vorgaben durch die Betreiber von Feuerungsanlagen stellen zusätzliche bürokrati-
sche Anforderungen dar, die insbesondere Betreiber kleiner Anlagen, die nicht unter die Biomassestrom-
Nachhaltigkeitsverordnung fallen, unverhältnismäßig belasten. 

 

4. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe a WPG) 

In Artikel 1 sind in § 3 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe a die Wörter „ , der gemäß § 17 Absatz 1 und 2 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes der Überlassungspflicht an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger unter-
liegt,“ zu streichen. 

Begründung: 

Die Beschränkung der Abfälle, die nach § 3 Absatz 4 WPG Quelle unvermeidbarer Abwärme sein können, 
auf überlassungspflichtige Abfälle im Sinne von § 17 KrWG sollte gestrichen werden. Mit einer solchen 
Beschränkung würde das klimaneutrale Wärmepotenzial aus der thermischen Abfallbehandlung unangemes-
sen reduziert und an ein sachfremdes Abgrenzungskriterium gebunden. Zudem ist die Abgrenzung zwischen 
überlassungspflichtigen und nicht-überlassungspflichtigen Abfällen häufig kompliziert und streitbefangen. 
Abfallrechtliche Probleme und Konflikte würden daher in die Wärmeplanung verlagert und die planbare 
Bestimmung des Potenzials an unvermeidbarer Abwärme aus der thermischen Abfallbehandlung erheblich 
erschweren. 
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Die vorgeschlagene Streichung stellt Gleichklang zu einem Passus her, der im Referentenentwurf der Bun-
desregierung vom 21. Juli 2023 in § 3 Satz 2 noch unbeschränkt enthalten war, im aktuellen Gesetzentwurf 
jedoch auf die energetische Verwertung von Abfällen beschränkt wird, die gemäß § 17 Absatz 1 und 2 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes der Überlassungspflicht an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger unter-
liegen.  

Diese Einschränkung, die laut Gesetzesbegründung insbesondere auf stofflich verwertbare Abfälle aus dem 
gewerblichen Bereich abzielt und diese vom Anwendungsbereich ausschließen möchte, erschwert es zusätz-
lich, die ohnehin schon ambitionierten Ziele der §§ 29, 30 WPG zu erreichen, da es die Erfüllungsoptionen 
für die Wärmeerzeugung mit Blick auf die unvermeidbare Abwärme erheblich einschränkt. 

In der Praxis kann die Abgrenzung von (noch) stofflich verwertbaren und sonstigen Abfällen Schwierigkei-
ten bereiten. Das WPG ist der falsche und im Übrigen auch zu späte Ansatzpunkt für eine Regelung, die das 
Ziel verfolgt, stofflich verwertbare Abfälle dem Recyclingkreislauf zu erhalten. Es ist Aufgabe des Kreis-
laufwirtschaftsrechts sicherzustellen, dass stofflich verwertbare Abfälle nicht thermisch verwertet werden. 
Sobald das Kreislaufwirtschaftsrecht eine thermische Verwertung zulässt, muss die daraus entstammende 
Wärme umfassend unvermeidbarer Abwärme im Sinne des WPG gleichgestellt sein. 

 

5. Zu Artikel 1 (§ 4 Absatz 3 Satz 1 WPG) 

In Artikel 1 ist in § 4 Absatz 3 Satz 1 die Angabe „10 000 Einwohner“ durch die Angabe „20 000 Einwoh-
ner“ zu ersetzen.  

Begründung:  

Die Einwohnergrenze, unterhalb der die Länder ein vereinfachtes Verfahren vorsehen können, ist anzuheben, 
damit für Gemeinden mit einer größenbedingt geringeren Leistungsfähigkeit das Verfahren der Wärmepla-
nung durch die Vereinfachung von Beteiligungsprozessen erleichtert werden kann. Der vorgeschlagene 
Grenzwert von 20 000 Einwohnern orientiert sich an den bisherigen landesrechtlichen Einwohnergrenzen 
für eine bereits pflichtige Wärmeplanung in Baden-Württemberg und Hessen.  

 

6. Zu Artikel 1 (§ 5 Absatz 1 Satz 3 – neu – und 
  Satz 4 – neu – WPG) 

In Artikel 1 sind dem § 5 Absatz 1 folgende Sätze 3 und 4 anzufügen: 

„Satz 1 und Satz 2 gelten entsprechend für ein Teilgebiet, wenn für dieses Teilgebiet ein Wärmeplan besteht. 
Die Pflicht zur Durchführung einer Wärmeplanung gilt im Falle des Satzes 3 für die nicht vom bestehenden 
Wärmeplan erfassten Teilgebiete.“ 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Änderung beruht auf einer gleichlautenden Formulierung, die im Referentenentwurf 
vom 21. Juli 2023 enthalten war, sich im Gesetzentwurf jedoch nicht mehr findet. Durch die Ergänzung wird 
klargestellt, dass die Wärmeplanungspflicht auch insoweit entfällt, als durch einen bestehenden Wärmeplan 
lediglich ein Teilgebiet erfasst wird, was in der Praxis bislang häufig der Fall gewesen sein dürfte. Diese 
Präzisierung dient der Schaffung von Rechtssicherheit, da andernfalls unklar bleibt, was für nur teilweise 
beplante Gebiete gilt. 

 

7. Zu Artikel 1 (§ 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 
  Nummer 5 – neu – WPG) 

In Artikel 1 ist § 7 Absatz 2 Satz 1 wie folgt zu ändern:  

a) In Nummer 4 ist der Punkt am Ende durch ein Komma zu ersetzen.  
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b) Folgende Nummer 5 ist anzufügen:  

„5. die maßgeblichen öffentlichen oder privaten Unternehmen der Wohnungswirtschaft.“  

Folgeänderung: 

In Artikel 1 sind in § 7 Absatz 3 Nummer 6 die Wörter „öffentliche oder private Unternehmen der Woh-
nungswirtschaft,“ zu streichen.  

Begründung:  

Die öffentlichen und privaten Unternehmen der Wohnungswirtschaft können für die Wärmeplanung wich-
tige Informationen beitragen, beispielweise Entwicklungsprognosen zur künftigen Wohnungsbelegung oder 
zum beabsichtigten Rückbau von Wohngebäuden. Der Wohnungswirtschaft können durch einen Anschluss 
an Wärmenetze, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden, auch kostenintensive bauliche Anpassungs-
maßnahmen entstehen. Daher ist eine frühzeitige Abstimmung der Wärmeplanung mit den Wärmekunden 
im Wohnungsbereich zwingend erforderlich. Die öffentlichen und privaten Unternehmen der Wohnungs-
wirtschaft sind daher pflichtig im Rahmen der Wärmeplanung zu beteiligen. Mit der Aufnahme der öffentli-
chen und privaten Unternehmen der Wohnungswirtschaft in den Katalog des § 7 Absatz 2 WPG wird zu-
gleich gesichert, dass diesen Unternehmen auch bei einem vereinfachten Verfahren nach § 22 WPG mindes-
tens Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.  

 

8. Zu Artikel 1 (§ 7 Absatz 4 und 
   § 11 Absatz 1 WPG) 

a) Bundesrat stellt fest, dass § 7 Absatz 4 WPG in Verbindung mit § 7 Absatz 2 WPG sowie § 11 Absatz 1 
WPG in Verbindung mit § 10 Absatz 1 WPG neue Verpflichtungen der Kommunen in Gestalt von Aus-
kunfts-, Informations- und Mitwirkungspflichten enthält.  

Nach § 7 Absatz 4 WPG in Verbindung mit § 7 Absatz 2 WPG sollen die Gemeinden und Gemeinde-
verbände nach Aufforderung durch die planungsverantwortliche Stelle an der Durchführung der Wär-
meplanung mitwirken, insbesondere durch Erteilung von sachdienlichen Auskünften oder Hinweisen, 
durch Stellungnahmen oder Teilnahme an Besprechungen sowie erforderlichenfalls durch die Über-
mittlung von Daten an die planungsverantwortliche Stelle. Die planungsverantwortliche Stelle ist ge-
mäß § 3 Absatz 1 Nummer 5 WPG der nach Landesrecht für die Erfüllung der Aufgaben nach Teil 2 
des WPG verantwortliche Rechtsträger. Dieser ist nicht zwingend identisch mit den jeweils nach § 7 
Absatz 4 WPG in Verbindung mit § 7 Absatz 2 WPG verpflichteten Gemeinden und Gemeindeverbän-
den (§ 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 WPG bestätigt dies im Umkehrschluss).  

Gemäß § 11 Absatz 1 WPG in Verbindung mit § 10 Absatz 1 WPG sind die Gemeinden und Gemein-
deverbände auskunftspflichtig für Erhebungen nach § 10 Absatz 1 WPG durch die planungsverantwort-
liche Stelle. Dabei ist es nach § 11 Absatz 3 Satz 3 WPG unzulässig, Gemeinden und Gemeindeverbän-
den Kosten zu erstatten.  

b) Der Bundesrat gibt zu bedenken, dass nach dem WPG die Kommunen zu neuen Aufgaben verpflichtet 
würden, während ein Ausgleich für die dadurch verursachten Mehrbelastungen nicht gewährleistet 
würde. Im Anwendungsbereich des § 11 Absatz 3 Satz 3 WPG wäre eine entsprechende Kostenerstat-
tung sogar bundesrechtlich ausgeschlossen.  

c) Der Bundesrat bittet darum, den Gesetzentwurf im Interesse der Rechtssicherheit sowie zum Schutz der 
finanziellen Interessen der Kommunen unter Beachtung der oben genannten Aspekte im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren kritisch zu überprüfen und entsprechend anzupassen. Der Bundesgesetzgeber 
kann sein regulatorisches Interesse in rechtssicherer Weise dadurch verfolgen, dass er die Länder dazu 
ermächtigt, die hier in Rede stehenden Aufgaben ihren Gemeinden und Gemeindeverbänden zuzuwei-
sen.  

d) Der Bundesrat spricht sich dafür aus, dass der Bund die durch die neuen Auskunfts-, Informations- und 
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Mitwirkungspflichten gemäß § 7 Absatz 4 WPG in Verbindung mit § 7 Absatz 2 WPG sowie § 11 Ab-
satz 1 WPG in Verbindung mit § 10 Absatz 1 WPG verursachten Kosten den Ländern vollständig aus-
gleicht.  

Begründung:  

Im Zuge der Föderalismusreform I wurde im Jahr 2006 ein Verbot direkter Verpflichtungen der Gemeinden 
und Gemeindeverbände in Artikel 84 Absatz 1 Satz 7 des Grundgesetzes sowie in Artikel 85 Absatz 1 Satz 2 
des Grundgesetzes verankert. In seinem Beschluss vom 7. Juli 2020 zu diesem Durchgriffsverbot hat das 
BVerfG unter anderem klargestellt, dass es sich hierbei um eine Ausgestaltung des Selbstverwaltungsrechts 
der Gemeinden und Kreise gemäß Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz handelt (BVerfG, Beschluss vom 
7. Juli 2020, 2 BvR 696/12, Randnummer. 48). Normzwecke dieser Grundgesetzänderung sind der Schutz 
der Autonomie der Länder, der Selbstverwaltungshoheit der Kommunen sowie die Stärkung ihrer finanziel-
len Leistungsfähigkeit (F. Kirchhof in Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar Werkstand: 100. EL 
Januar 2023, Artikel 84 des Grundgesetzes Rn. 168 m. w. N.).  

In diesem Beschluss hat das BVerfG nach eingehender Analyse des Artikels 84 Absatz 1 Satz 7 des Grund-
gesetzes herausgearbeitet, dass eine weite Auslegung des Durchgriffsverbots maßgeblich sei (am angegebe-
nen Ort Randnummer 76). Demgegenüber sei dessen Schranke in Artikel 125a Absatz 1 des Grundgesetzes 
als Übergangs- und Ausnahmeregelung eng auszulegen (am angegebenen Ort Randnummer 80). Nach der 
Rechtsprechung des BVerfG sind sowohl Bundesgesetze, welche Kommunen erstmals eine bestimmte (Ver-
waltungs-)Aufgabe zuweisen, als auch Erweiterungen einer bundesgesetzlich bereits zugewiesenen Aufgabe, 
welche damit funktional äquivalent sind, gemäß Artikel 84 Absatz 1 Satz 7 Grundgesetz unzulässig (am an-
gegebenen Ort Randnummer 83). Als erstmalige Aufgabenübertragungen gelten nicht nur neue Verpflich-
tungen der Kommunen gegenüber dem Bürger, sondern auch „bundesgesetzlich angeordnete Vorgaben für 
die kommunale Verwaltungstätigkeit wie Informations-, Berichts- und Kontrollpflichten“ (am angegebenen 
Ort Randnummer 84). 

Die Anwendbarkeit der Übergangs- und Ausnahmeregelung gemäß Artikel 125a Absatz 1 des Grundgeset-
zes setzt zunächst voraus, dass der Bund eine bestimmte Aufgabe zuvor auf die Kommunen übertragen hatte. 
Das BVerfG hat klargestellt, dass die Erweiterung solcher Aufgaben dem Durchgriffsverbot unterfällt, 
„wenn sie in ihren Wirkungen auf das Schutzgut des Artikels 28 Absatz 2 des Grundgesetzes einer erstma-
ligen Aufgabenübertragung gleichkommt“ (am angegebenen Ort Randnummer 85 m. w. N.). Dies sei der 
Fall, wenn die Maßstäbe, Tatbestandsvoraussetzungen oder Standards der früher bundesrechtlich übertrage-
nen Aufgabe „so verändert werden, dass damit mehr als unerhebliche Auswirkungen auf die Organisations-, 
Personal- und Finanzhoheit der Kommunen verbunden sind“ (am angegebenen Ort Randnummer 86 m. w. 
N.). Dagegen sei für das regulatorische Interesse des Bundes nur Raum, wenn die Auswirkungen auf die 
Eigenverantwortlichkeit der Kommunen gering sind. Daher sei eine Überschreitung der Übertragungskom-
petenz des Artikels 125a des Grundgesetzes für die folgenden Konstellationen zu bejahen:  

− Schaffung neuer Leistungstatbestände,  

− Ausweitung bestehender Leistungstatbestände auf neue Gruppen von Berechtigten,  

− den Charakter einer Leistung ändernde Verlängerung ihrer Dauer,  

− Auferlegung neuer Berichts-, Informations- oder Organisationspflichten (ebenda).  

Weiterhin ist zu sehen, dass der Wirkmechanismus des Durchgriffsverbots voraussetzt, dass die jeweiligen 
landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsnormen die Kommunalfinanzen schützen, indem sie aufgrund der 
Verpflichtung der Kommunen durch ihre Länder ausgelöst werden. Entfällt eine Verpflichtung der Kommu-
nen durch ihre Länder, wie dies nach den hier in Rede stehenden Normentwürfen der Fall wäre, kämen die 
Konnexitätsregelungen der Länder nicht unmittelbar zum Tragen.  

Ein zwingendes Erfordernis einer direkten Verpflichtung der Gemeinden und Gemeindeverbände zu den 
Auskunfts-, Informations- und Mitwirkungspflichten gemäß § 7 Absatz 4 WPG in Verbindung mit § 7 Ab-
satz 2 WPG sowie § 11 Absatz 1 WPG in Verbindung mit § 10 Absatz 1 WPG durch den Bund ist nicht 
ersichtlich. Gleichzeitig erscheinen diese Vorschriften vor dem Hintergrund des Durchgriffsverbots sowie 
der damit verfolgten Normzwecke nicht unproblematisch. Daher bedarf es zumindest aus Gründen der 
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Rechtssicherheit sowie zum Schutz der finanziellen Interessen der Kommunen einer kritischen Überprüfung 
des WPG.  

Die Ersetzung der direkten Verpflichtungen der Kommunen durch eine Ermächtigung der Länder zur Zu-
weisung der Auskunfts-, Informations- und Mitwirkungspflichten durch Rechtsverordnung (beziehungs-
weise in Verbindung mit Artikel 80 Absatz 4 des Grundgesetzes durch Landesgesetz) stellt einen rechtssi-
cheren Weg dar, die Aufgaben auch mit Blick auf die Kommunen im Gesetz aufzuführen und gleichzeitig 
die Autonomie der Länder zu achten. Zugleich wird hierdurch dem Wirkmechanismus des Artikel 84 Ab-
satz 1 Satz 7 des Grundgesetzes, welcher eine Verpflichtung durch die Länder als Auslöser der landesver-
fassungsrechtlichen Konnexitätsnormen voraussetzt, entsprochen. Dies liegt im Interesse des Schutzes der 
Finanzen der Kommunen.  

Vor dem Hintergrund der hohen Belastungen und der überragenden gesamtstaatlichen Bedeutung des Kli-
maschutzes ist eine Kostenübernahme durch den Bund im hiesigen Fall ebenso wie im Hinblick auf die 
Aufgabe der Wärmeplanung geboten.  

 

9. Zu Artikel 1 (§ 7 Absatz 6 WPG) 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung in § 7 Absatz 6 WPG um eine ergänzende Bestimmung dahinge-
hend, dass sofern dies technisch möglich, vertraglich regelbar und ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, 
eine Wärmeplanung auch grenzüberschreitend erfolgen kann, so dass Wärmeangebot und Wärmeabnehmer 
jenseits der Bundesgrenze ebenso mit Berücksichtigung finden. 

Begründung: 

Angesichts möglicher grenzüberschreitender Vorhaben über die Bundesgrenze hinweg im Rahmen der Wär-
meversorgung sollten diese Planungen nicht unberücksichtigt bleiben. 

 

10. Zu Artikel 1 (§ 7 Absatz 7 – neu – und 
   § 13 Absatz 4 WPG)  

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Dem § 7 ist folgender Absatz 7 anzufügen: 

„(7) Die Entwürfe von Planwerken und Unterlagen zur kommunalen Wärmeplanung sind für die 
Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tage im Internet zu veröffentlichen. Die 
Internetseite oder Internetadresse, unter der die in Satz 1 genannten Unterlagen eingesehen werden kön-
nen sowie die Dauer der Veröffentlichungsfrist sind vor Beginn der Veröffentlichungsfrist ortsüblich 
bekannt zu machen; in der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, 

1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können, 

2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem 
Weg abgegeben werden können, 

3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die kommunale 
Wärmeplanung unberücksichtigt bleiben können und 

4. welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten nach Satz 2 bestehen. 

Die Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange, der Netzbetreiber sowie weiterer natürlicher oder 
juristischer Personen sowie die Mitteilung hierüber sollen elektronisch erfolgen. Die Träger öffentlicher 
Belange, die Netzbetreiber sowie weitere natürliche oder juristische Personen haben ihre Stellungnah-
men innerhalb eines Monats abzugeben, wobei jedoch die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen 30 
Tage nicht unterschreiten darf; die Gemeinde soll diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
angemessen verlängern. Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden.“ 
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b) § 13 Absatz 4 ist wie folgt zu fassen: 

„(4) Die Öffentlichkeit, die in ihren Aufgabenbereichen berührten Behörden, Träger öffentlicher 
Belange und die in § 7 Absatz 2 und 3 genannten Beteiligten erhalten nach Veröffentlichung der Eig-
nungsprüfung, der Bestandsanalyse, der Potenzialanalyse sowie des in Absatz 3 genannten Entwurfs 
die Möglichkeit der digitalen Einsichtnahme und Beteiligung nach § 7.“ 

Begründung: 

In § 7 WPG werden zwar Regelungen zur Beteiligung der Öffentlichkeit, von Trägern öffentlicher Belange, 
der Netzbetreiber sowie weiterer natürlicher oder juristischer Personen formuliert, jedoch bleiben diese Re-
gelungen hinter den beschlossenen Regelungen der Änderungen im Baugesetzbuch zur „Stärkung der Digi-
talisierung im Bauleitplanverfahren“ zurück. Es fehlt im Gesetzentwurf zum WPG das klare Bekenntnis zum 
Vorgang von digitalen Beteiligungsverfahren als Regelverfahren. Bei einer Realisierung von digitalen Be-
teiligungsverfahren im Aufstellungsprozess kommunaler Wärmepläne könnten Synergien bei der Nachnut-
zung von digitalen Beteiligungsverfahren, die im Rahmen des OZG-Umsetzungsvorhabens „Bürgerbeteili-
gung und Information“ realisiert werden, gehoben werden, um durchgängige digitale Prozessketten bei der 
Verknüpfung der kommunalen Wärmeplanung mit der kommunalen Bauleitplanung zu verwirklichen. 

 

11. Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 2 WPG) 

In Artikel 1 sind in § 9 Absatz 2 nach der Angabe „(BAnz AT 18.08.2022 B1)“ die Wörter „ , kommunale 
Wärmepläne im Sinne der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld 
,Kommunalrichtlinie‘ vom 18. Oktober 2022“ einzufügen. 

 

12. Zu Artikel 1 (§ 10 Absatz 2 WPG) 

Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 2 WPG können Daten „[…] insbesondere aggregiert für mindestens fünf benach-
barte Hausnummern oder Anschlussnutzer, Messeinrichtungen oder Übergabepunkte […] „erhoben werden. 
Jedoch finden sich stellenweise hinter Übergabepunkten mehr als fünf Nutzer, so dass ein Zusammenfassen 
von mehr als fünf solcher Übergabepunkte, hinter denen sich jeweils mehr als fünf Nutzer finden, zur 
DSGVO-Konformität nicht notwendig ist und bei Übermittlung mehrerer solcher Übergabepunkte somit un-
nötig Informationen für die Wärmeplanung verloren gehen würden. Daher bittet der Bundesrat, im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren die Anonymisierungshinweise in dem Paragraphen so anzupassen, dass nur zur 
nach DSGVO-Konformität granular kleinstnötiger Ebene anonymisiert werden muss. 

 

13. Zu Artikel 1 (§ 10 Absatz 2 WPG) 

Gemäß § 10 Absatz 2 WPG dürfen Endenergieverbräuche von Gas und Wärme durch die planungsverant-
wortliche Stelle nur erhoben werden, soweit sie keine personenbezogenen Daten beinhalten. Es wird im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren um Klarstellung gebeten, wer die Anonymisierung der Endenergiever-
bräuche von Gas oder Wärme übernehmen soll. 

Begründung:  

Es ist nicht klar geregelt, wer die Anonymisierung der Daten durchführt. Gemäß § 11 WPG sind zum Bei-
spiel Energieversorgungsunternehmen aufgefordert Daten zu liefern, die zuerst als Klarinformation vorlie-
gen. Die planungsverantwortliche Stelle darf jedoch gemäß Gesetzentwurf nur anonymisierte Verbrauchs-
daten erheben. So kann im Ergebnis die planungsverantwortliche Stelle keine Daten nutzen, wenn der Ener-
gieversorger diese nicht anonymisiert, wozu er jedoch nicht ausdrücklich verpflichtet wird. Die Pflicht zur 
Anonymisierung sollte daher zum Beispiel in § 11 WPG übertragen beziehungsweise aufgenommen werden. 
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14. Zu Artikel 1 (§ 10 Absatz 3 WPG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine Änderung des Bundesstatis-
tikgesetzes und des Zensusgesetzes erforderlich ist, damit entsprechende Daten für die Wärmeplanung ge-
nutzt werden können.  

Begründung: 

Gemäß § 10 Absatz 3 WPG darf die planungsverantwortliche Stelle zum Zweck der Wärmeplanung erfor-
derliche Daten von verschiedenen Registern und öffentlichen Stellen einholen „[…] soweit gesetzliche Best-
immungen nicht entgegenstehen. […]“. Erfahrungen bei der Datenerhebung zeigen jedoch, dass für die Wär-
meplanung und vorgelagerte Fragen wichtige, vorhandene Daten der Landesstatistik durch das Bundessta-
tistikgesetz geschützt sind und nicht herausgegeben werden (dürfen).  

 

15. Zu Artikel 1 (§ 10 Absatz 5 – neu – WPG) 

In Artikel 1 ist dem § 10 folgender Absatz 5 anzufügen:  

„(5) Die Befugnis zur Datenerhebung und –verarbeitung gemäß Absatz 1 gilt auch für Länder, die ein 
landesweites Wärmekataster zur Unterstützung der Kommunen bei der Kommunalen Wärmeplanung füh-
ren.“ 

Begründung:  

Ein landesweites Wärmekataster, das die für die Wärmeplanung erforderlichen Daten für die Kommunen 
bereitstellt und aktualisiert, könnte sowohl für Kommunen als auch für die Auskunftspflichtigen den Bear-
beitungsaufwand senken helfen.  

 

16. Zu Artikel 1 (§ 11 Absatz 2 Satz 3 und Satz 5 – neu – und  
   § 13 Absatz 5 WPG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) § 11 Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Satz 3 sind nach dem Wort „nutzen“ die Wörter „und Beschlüsse des IT-Planungsrats zur Fest-
setzung von IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards zu beachten“ anzufügen. 

bb) Folgender Satz ist anzufügen: 

„Die Digitalisierung der Beteiligungsverfahren bei der Aufstellung von kommunalen Wärmeplä-
nen und die zentrale Veröffentlichung von Wärmeplänen im Internet richtet sich im Übrigen nach 
den Beschlüssen des IT-Planungsrats zur Festsetzung von IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicher-
heitsstandards sowie den Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes, soweit die Beschlüsse und die 
Vorgaben für die Gemeinden verbindlich sind.“ 

b) In § 13 Absatz 5 sind nach dem Wort „anschließend“ die Wörter „entsprechend § 11 Absatz 2“ einzu-
fügen. 

Begründung: 

Der Gesetzentwurf lässt bislang die Anforderung weitgehend unberücksichtigt, dass der digitale Datenaus-
tausch zwischen den Auskunftspflichtigen und den planungsverantwortlichen Stellen sowie den planungs-
verantwortlichen Stellen untereinander in standardisierter Form erfolgen sollte.  

Zwar wird in § 11 Absatz 2 WPG auf die „vorhandenen bundesweit einheitlichen, massengeschäftstaugli-
chen Verfahren der Energiewirtschaft“ zur Auskunftserteilung Bezug genommen, doch diese beziehen sich 
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nur auf die Weitergabe von adressenbezogenen Verbraucherdaten. Der thematische Umfang der auszutau-
schen Daten ist jedoch wesentlich weitreichender und betrifft in hohem Maße auch georeferenzierte Daten, 
für die ein bundesweit einheitlicher Standard entwickelt werden sollte (zum Beispiel als Erweiterung des 
Standards „XTrasse“). Ein die gesamten zu liefernden Daten umfassender standardisierter Datenaustausch 
hilft sowohl den Leitungsbetreibern als auch den planungsverantwortlichen Stellen bei der Schaffung von 
langfristig angelegten digitalen Workflows im Kontext der Bestandsanalyse (§ 15 WPG).  

Die im Gesetzentwurf formulierten Anforderungen an aussagefähige kartografische Darstellungen der kon-
zeptionellen Anteile des Wärmeplans (§§ 16, 18, 19 WPG) sollten bundesweit einheitlich über ein standar-
disiertes Datenmodell und einen Signaturenkatalog umgesetzt werden (zum Beispiel als Erweiterung des 
Standards „XPlanung“). Damit wird nicht nur die vergleichende Analyse befördert; ein verbindliches Daten-
modell ist ebenso die Grundvoraussetzung für einen vereinfachten, maschinenlesbaren Datenaustausch, des-
sen Relevanz angesichts der im Gesetzentwurf vorgesehenen interkommunalen Kooperation (§ 4 Absatz 3 
WPG) beziehungsweise der angestrebten zentralen Veröffentlichung von Wärmeplänen im Internet (§ 34 
WPG) nicht ausreichend berücksichtigt ist. 

 

17. Zu Artikel 1 (§ 11 Absatz 3 Satz 2 WPG) 

In Artikel 1 ist in § 11 Absatz 3 Satz 2 die Angabe „3 und“ zu streichen. 

Begründung: 

Die Kostenerstattung für Auskunftsleistungen des BSFM ist nach hiesiger Auffassung bereits in § 19 Schorn-
steinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) geregelt. Es ist davon auszugehen, dass die für die Wärmeplanung 
erforderlichen Angaben aus den (elektronisch zu führenden) Kehrbüchern zu entnehmen sind. Eine entspre-
chende Formulierung mit Bezug auf § 19 Absatz 5 Satz 3 SchfHwG ist bei der Umsetzung in Landesrecht 
aufzunehmen. 

 

18. Zu Artikel 1 (§ 12 Absatz 2 Satz 2 WPG) 

In Artikel 1 sind in § 12 Absatz 2 Satz 2 die Wörter „oder anonymisierter“ zu streichen. 

Begründung:  

Gemäß § 12 Absatz 2 Satz 2 WPG sollen neben personenbezogenen Daten auch Daten in pseudonymisierter 
oder anonymisierter Form unverzüglich gelöscht werden, die nicht mehr benötigt werden. Eine Pflicht zur 
Löschung der anonymisierten Daten ist nicht nachvollziehbar. Der weitere Umgang mit den anonymisierten 
Daten sollte der planungsverantwortlichen Stelle überlassen werden, auch da sie unter Umständen zu einem 
späteren Zeitpunkt gegebenenfalls erneut für die Wärmeplanung relevant sind. 

 

19. Zu Artikel 1 (§ 18 Absatz 4 Satz 6 – neu – WPG)  

In Artikel 1 ist dem § 18 Absatz 4 folgender Satz anzufügen:  

„Insbesondere ist sicherzustellen, dass der Vorschlag mit den Netzentwicklungsplänen der Fernleitungsnetz-
betreiber übereinstimmt oder der Betreiber des Gasverteilnetzes darlegt, wie vor Ort ausreichend Wasserstoff 
produziert und gespeichert werden kann.“ 

Begründung: 

Soll ein beplantes Gebiet nach dem Wärmeplanungsgesetz als Wasserstoffnetz ausgewiesen werden, ist si-
cherzustellen, dass dieses zukünftig auch tatsächlich mit Wasserstoff versorgt werden kann. Da sich das 
Übertragungsnetz Wasserstoff noch im Aufbau befindet und Wasserstoff auch noch nicht überall unbegrenzt 
zur Verfügung steht, muss die Entwicklung und Planung der Wasserstoffinfrastruktur bei einer Ausweisung 
als Wasserstoffgebiet im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung zwingend berücksichtigt werden.  
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20. Zu Artikel 1 (§ 21 Nummer 5 WPG) 

In Artikel 1 § 21 sind in Nummer 5 nach den Wörtern „bewertet werden,“ die Wörter „soweit er nicht bereits 
von einer einheitlichen Stelle im Land erarbeitet wurde;“ einzufügen. 

Begründung:  

Der Gesetzentwurf verlangt für Wärmepläne von einer Gemeinde bestimmter Größenordnung, dass der von 
der planungsverantwortlichen Stelle erarbeitete Wärmeplan von einer zweiten, von dieser verschiedenen 
Stelle bewertet wird. Dies ist zugeschnitten auf Flächenländer, in denen es mehrere für die einzelnen Ge-
meinden zuständige planungsverantwortliche Stellen gibt, zum Beispiel im Sinne einer Vereinheitlichung. 
Für die Stadtstaaten, in denen es jeweils nur eine planungsverantwortliche Stelle geben wird, die vermutlich 
zudem stets auf der Ebene der obersten Landesbehörden angesiedelt sein wird, wäre eine Bewertung der 
Wärmeplanung durch eine weitere Stelle nicht zielführend und würde zu unnötigem Verwaltungsaufwand 
führen. 

 

21. Zu Artikel 1 (§ 22 WPG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie das in § 22 WPG beschriebene 
vereinfachte Verfahren für die Wärmeplanung, das die Länder für kleine Gemeindegebiete nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 3 WPG vorsehen können, genauer ausgestaltet werden kann. 

Begründung: 

Die Möglichkeit, für kleine Gemeindegebiete ein vereinfachtes Verfahren vorzusehen, ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Dies leistet einen Beitrag zur Reduzierung von Bürokratie und wird den personellen Verhältnissen 
in den Kommunen vor Ort gerecht.  

Die Vorgaben zu dem vereinfachten Verfahren erscheinen jedoch zu wenig präzise. Dadurch wird einerseits 
der Aufwand für die konkrete Ausgestaltung auf die Länder verlagert, denen durch das Vorhaben ohnehin 
schon ein erheblicher Umsetzungsaufwand aufgebürdet wird. Andererseits bergen die nach dem Gesetzent-
wurf sehr rudimentären Vorgaben die Gefahr in sich, dass ein föderaler Flickenteppich entsteht – und das, 
obwohl die Gesetzesbegründung explizit das Erfordernis eines bundeseinheitlichen Rahmens für die Wär-
meplanung aufgrund deren Relevanz für die Dekarbonisierung betont. 

 

22. Zu Artikel 1 (§ 26 Absatz 1 Satz 2a – neu – und 
 Satz 2b – neu – WPG)  

In Artikel 1 sind in § 26 dem Absatz 1 die folgenden Sätze anzufügen:  

„Die Netzentwicklungspläne der Fernleitungsnetzbetreiber sind hierbei zu berücksichtigen. Alternativ muss 
der Nachweis erbracht werden, dass vor Ort ausreichend Wasserstoff produziert und gespeichert werden 
kann.“ 

Begründung: 

Soll ein Gebiet nach dem Wärmeplanungsgesetz als Wasserstoffnetzausbaugebiet ausgewiesen werden, ist 
sicherzustellen, dass dieses zukünftig auch tatsächlich mit Wasserstoff versorgt werden kann. Dies ist nur 
dann der Fall, wenn das Gebiet voraussichtlich an das zukünftige Wasserstofffernnetz angeschlossen werden 
kann oder vor Ort ausreichend Wasserstoff produziert und gespeichert werden kann. Da sich das Übertra-
gungsnetz Wasserstoff noch im Aufbau befindet und Wasserstoff auch noch nicht überall unbegrenzt zur 
Verfügung steht, muss die Entwicklung und Planung der Wasserstoffinfrastruktur bei einer Ausweisung als 
Wasserstoffgebiet im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung zwingend berücksichtigt werden.  
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23. Zu Artikel 1 (§ 29 Absatz 3 Satz 1 WPG) 

In Artikel 1 sind in § 29 Absatz 3 Satz 1 die Wörter „bis zum Ablauf des 31. Dezember 2034“ durch die 
Wörter „ab dem 1. Januar 2035“ zu ersetzen. 

Begründung:  

Die gewählte Formulierung erscheint missverständlich. Ziel der Regelung in § 29 Absatz 3 WPG ist es, die 
Frist zur Erreichung des 30-Prozent-Anteils erneuerbarer Wärme oder unvermeidbarer Abwärme in Wärme-
netzen über den 1. Januar 2030 hinaus zu verlängern. Der vorgeschriebene Anteil der Nettowärmeerzeugung 
muss daher nicht „bis zum“ genannten Zeitpunkt eingehalten werden, sondern „ab dem“ Zeitpunkt.  

 

24. Zu Artikel 1 (§ 29 Absatz 3 WPG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Regelung dahingehend anzupassen, dass die 
Fristverlängerung von der Genehmigung der zuständigen Behörde abhängig gemacht wird (gegebenenfalls 
als Soll-Regelung). 

Darüber hinaus wird um Prüfung gebeten, ob – gerade vor dem Hintergrund der Dauer der genannten Ge-
nehmigungsverfahren – ein Baubeginn bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 als Voraussetzung für die 
Fristverlängerung realistisch erwartet werden kann. Hier sollte dem Betreiber ein anderer Nachweis ermög-
licht werden, der belegt, dass er das seinerseits Erforderliche getan hat, um fristgerecht die Transformation 
zu bewirken. 

Begründung:  

§ 29 Absatz 3 WPG stellt eine Ausnahme dar von der in § 29 Absatz 1 Satz 1 WPG statuierten Regelfrist für 
die Erreichung der für das Jahr 2030 verlangten Zielvorgabe von mindestens 30 Prozent-Anteil Erneuerbaren 
Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination an der Nettowärmeerzeugung in jedem Wär-
menetz. 

Von dieser Regelfrist soll gemäß § 29 Absatz 3 WPG pauschal abgewichen werden können, wenn der Wär-
menetzbetreiber eine „komplexe Maßnahme“ (Legaldefinition folgt in Satz 2) umsetzt und dies darlegt.  

Der Betreiber soll als weitere Tatbestandsvoraussetzung 

– die komplexe Maßnahme der zuständigen Behörde bis zum 31. Dezember 2026 angezeigt und 

– bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 mit dem Bau begonnen haben. 

Die Fristverlängerung im Vergleich zur Regelfrist sollte die gut begründete Ausnahme sein. Eine Verlänge-
rung der Umsetzungsfrist in den genannten Fällen erscheint grundsätzlich nachvollziehbar, sollte aber nicht 
ohne Möglichkeit zur Prüfung der Umstände im Einzelfall erfolgen (etwa der Bedeutung der zu genehmi-
genden Maßnahmen für die Dekarbonisierung des Portfolios). 

Die Verknüpfung des Tatbestands mit dem Baubeginn erscheint widersprüchlich zu dem Ansatz, dass die 
Fristverlängerung gewährt wird, weil Planungs- und Genehmigungsverfahren aufwendig und lang sind. Vor 
Abschluss diese Verfahren kann zumeist nicht mit dem Bau begonnen werden. 

 

25. Zu Artikel 1 (§ 29 Absatz 5 WPG) 

In Artikel 1 sind in § 29 Absatz 5 die Wörter „durch den Einsatz fossiler Energieträger aus einer geförderten 
Anlage im Sinne des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498) in der 
jeweils geltenden Fassung“ durch die Wörter „aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Die Beschränkung auf die Energieerzeugung auf Basis fossiler Energieträger führt dazu, dass Biomasse- und 
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Abfall-Kraft-Wärme-Kopplung sowie bereits verfügbare grüne Wasserstoffanteile nicht berücksichtigt be-
ziehungsweise diskriminiert werden. Davon betroffen wäre beispielsweise ein Netz, das aus 29 Prozent Er-
neuerbaren Energien sowie Abwärme und zusätzlich 69 Prozent fossiler Kraft-Wärme-Kopplung besteht, da 
in diesem Fall weder das Ziel der 30 Prozent Erneuerbare Energien erreicht, noch die Frist verlängert würde. 
Darüber hinaus ist nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund lediglich geförderte KWK-Anlagen einbezo-
gen werden sollten. Maßgebend sollte hier die Hocheffizienz sein. Die aktuelle Regelung würde zudem dazu 
führen, dass ein Wärmenetz mit nur einer einzigen nicht geförderten und nicht vollständig mit erneuerbarem 
Brennstoff betriebenen KWK-Anlage automatisch ausgeschlossen ist. 

 

26. Zu Artikel 1 (§ 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 
  Nummer 2 und 
   Nummer 3 – neu – WPG, 
   § 31 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1,  
   Nummer 2 und  
   Nummer 3 – neu – WPG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) § 30 Absatz 2 Satz 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Nummer 1 ist die Angabe „35“ durch die Angabe „45“ zu ersetzen. 

bb) In Nummer 2 ist die Angabe „25“ durch die Angabe „35“ zu ersetzen. 

cc) Folgende Nummer 3 ist anzufügen: 

„3. Die Höchstgrenzen nach Nummer 1 und Nummer 2 können beim Nachweis besonderer Plau-
sibilität überschritten werden.“ 

b) § 31 Absatz 2 Satz 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Nummer 1 ist die Angabe „25“ durch die Angabe „35“ zu ersetzen. 

bb) In Nummer 2 ist die Angabe „15“ durch die Angabe „25“ zu ersetzen. 

cc) Folgende Nummer 3 ist anzufügen: 

„3. Die Höchstgrenzen nach Nummer 1 und Nummer 2 können beim Nachweis besonderer Plau-
sibilität überschritten werden.“ 

Begründung: 

Mit der allgemeinen Anhebung der Höchstgrenzen um 10 Prozentpunkte wird weiterhin sichergestellt, dass 
Biomasse lediglich zur Bereitstellung von Mittel- und Spitzenlast eingesetzt wird, bietet jedoch größere Fle-
xibilität. Gleichzeitig wird durch eine gesonderte Prüfung von Einzelfällen die Möglichkeit für eine weitrei-
chendere Anwendung von Biomasse in Wärmenetzen eröffnet. 

 

27. Zu Artikel 1 (§ 32 WPG) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren um Aufnahme einer Regelung zu Prüfungs- und 
Überwachungskompetenzen der zuständigen Behörde. Diese sollte es der zuständigen Behörde ermöglichen, 
die Ausbau- und Transformationspläne auf ihre Schlüssigkeit zu prüfen und im weiteren Verlauf bei Zwei-
feln hinsichtlich der Einhaltung der Ausbau- und Dekarbonisierungsfahrpläne auf voraussichtliche oder fest-
gestellte Abweichungen hinzuweisen. 

Betreiber von Wärmenetzen, die der Pflicht des § 32 WPG unterfallen, sollten zudem verpflichtet sein, der 
zuständigen Behörde auf deren Anforderung weitere Daten und entsprechende Auskünfte zu erteilen, die 
diese für ihre Schlüssigkeitsprüfung benötigt. 

Soweit für die Prüfung erforderliche Daten bei der planungsverantwortlichen Stelle vorliegen, sollten diese 
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der für die Prüfung und Überwachung zuständigen Behörde auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden. 

Begründung:  

Der Gesetzentwurf sichert in seiner derzeitigen Fassung nicht die Qualität der von den Wärmenetzbetreibern 
zu erstellenden Ausbau- und Dekarbonisierungsfahrpläne ab. Ob die in diesen enthaltenen Daten (Anlage 3 
zum WPG) einen Ausbau- und Transformationspfad angeben, der energiewirtschaftlich umsetzbar und öko-
nomisch sinnvoll ist, wird keiner Prüfung unterzogen. Die in § 33 Absatz 5 WPG statuierte Pflicht der zu-
ständigen Behörde, „die Einhaltung der Pflichten nach Teil 3 zu überwachen“, beschränkt sich mangels wei-
terer Regelung auf die Überwachung der Einhaltung der in § 29 WPG vorgegebenen Fristen und der Über-
mittlung der nach Anlage 3 zum WPG geforderten Daten. Eine inhaltliche Prüfung ist ausweislich der der-
zeitigen Entwurfsfassung nicht vorgesehen. 

Dieser Punkt ist regelungsbedürftig und zwingend erforderlich für die Aussagekraft der Ausbau- und Trans-
formationspläne angesichts der zentralen Rolle, die sie für die Wärmeplanung wie auch die durch das GEG 
daran geknüpften Folgen (Übergangsfristen bei Neu- und Ausbau eines Wärmenetzes nach § 71j GEG) ha-
ben. 

Die in Anlage 3 zum WPG geforderten Angaben sind als Mindestangaben formuliert. Sie werden nach Er-
fahrung der Länder interpretationsbedürftig sein. Länder, die bereits Dekarbonisierungsfahrpläne fordern, 
zum Beispiel Hamburg und Berlin, haben daher entsprechende Prüfungsbefugnisse in ihren Landesgesetzen 
(§ 10 Hamburgisches Klimaschutzgesetz, § 22 Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz) vorgesehen. 
Die praktische Erfahrung aus der Gesetzesanwendung zeigt, dass eine Schlüssigkeitsprüfung zentral ist. 

Auch die Transformationspläne nach BEW werden vom BAFA/BMWK inhaltlich geprüft.  

Die aufgezeigte Regelungslücke sollte im Sinne der Aussagekraft und der zentralen Funktion der Ausbau- 
und Dekarbonisierungsfahrpläne für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung dringend geschlossen wer-
den. 

 

28. Zu Artikel 1 (Anlage 1 Nummer 2 und Nummer 3 WPG) 

In Bezug auf die „Daten und Informationen für die Bestandsanalyse“ gemäß Artikel 1 Anlage 1 WPG wird 
in Nummer 2 und 3 zwischen Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern unterschieden. Sowohl in Num-
mer 2 als auch Nummer 3 dürfen die „Informationen und Daten zu dezentralen Wärmeerzeugungsanlagen 
mit Verbrennungstechnik“ bei Einfamilienhäusern nur aggregiert erhoben werden. Es wird gebeten, die Un-
terscheidung zwischen Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern in Nummer 2 und 3 zu streichen und 
eine Rechtsgrundlage zu schaffen, in beiden Fällen adressbezogene Daten verarbeiten zu dürfen. 

Begründung: 

Einerseits lässt die Art der in Anlage 1 Nummer 2 und Nummer 3 WPG genannten Daten eine sinnvolle und 
praktikable Aggregierung nicht zu (zum Beispiel „Art des Wärmeerzeugers“, „Lage“ und „Baujahr“ eines 
Gebäudes), andererseits sind diese Daten ohne Zuordnung zu einem einzelnen Gebäude für eine Wärmepla-
nung relativ wertlos. Es ist außerdem nicht zu erwarten, dass eine solche Aggregierung von den Auskunfts-
pflichtigen zum Beispiel Schornsteinfeger, Liegenschaftsamt) mit leistbarem Aufwand erfolgen kann. 

 

29. Zu Artikel 1 (Anlage 1 Nummer 2 Buchstabe a WPG) 

Es wird gebeten, in Artikel 1 Anlage 1 Nummer 2 Buchstabe a WPG insoweit anzupassen, als dass nicht nur 
die Art des dezentralen Wärmeerzeugers, sondern auch das Alter dieser Erzeugungsanlage erfasst werden 
darf. 
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Begründung: 

Für eine Bestandsaufnahme zur Wärmeplanung und zur zukünftigen Planung von zentralen Versorgungsan-
lagen ist das Alter der vorhandenen Heizungsanlage von entscheidender Bedeutung. 

 

30. Zu Artikel 1 (Anlage 3 Abschnitt I Satz 2 WPG) 

In Artikel 1 sind in Anlage 3 in Abschnitt I Satz 2 die Wörter „und unter Wahrung von Geschäftsgeheimnis-
sen sowie seiner unternehmerischen Belange“ zu streichen. 

Begründung:  

Die Formulierung soll den Betreiber des Wärmenetzes vor einer Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen 
und unternehmerischen Belangen schützen. Diesem berechtigten Interesse ist bereits in § 32 Absatz 1 Satz 4 
WPG dadurch Rechnung getragen, dass bei der Veröffentlichung des Wärmenetzausbau- und -dekarbonisie-
rungsfahrplans Daten im Sinne des § 11 Absatz 4 WPG (also insbesondere Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nisse) von der Veröffentlichung ausgenommen werden können.  

Für die Vorlage bei der zuständigen Behörde ist die Beschränkung dagegen nicht zielführend, da diese ent-
sprechende Angaben benötigt, um die Pläne nachvollziehen und bewerten zu können. 

 

31. Zu Artikel 1 (Anlage 3 WPG) 

Die Anlage 3 zum WPG „Anforderungen an Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrpläne“ sollte 
interpretationsbedürftige Anforderungen soweit wie möglich vermeiden und daher präzisiert werden. Dies 
betrifft insbesondere folgende Formulierungen: 

– unter Abschnitt II, Nummer 1:  

„eine genaue Definition und Abgrenzung des (…) untersuchten Wärmenetzes (…)“; 

– unter Abschnitt V, Nummer 1: 

„eine räumliche (…) Darstellung geplanter Erweiterungen (…)“. 

Insbesondere sollte eine straßengenaue Darstellung gewählt werden. 

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob die in der Anlage 3 auch im Übrigen mehrfach verwendete Be-
zeichnung „räumliche Darstellung“ präzisiert wird. 

Begründung:  

Die in der Anlage 3 zum WPG gemachten Mindestanforderungen sind teilweise interpretationsbedürftig for-
muliert. Es gibt beispielsweise keine wissenschaftlichen oder energiewirtschaftlichen Standards, die besa-
gen, was „eine genaue Definition eines Wärmenetzes“ ist. Auch bei der Bezeichnung „räumliche Darstel-
lung“ wird nicht klar, welche Genauigkeit der Daten benötigt wird und ob eine Darstellung von Leitungs-
verläufen oder nur der Umrisse des versorgten Gebiets erforderlich ist.  

Eine möglichst präzise Bezeichnung des Netzes ist aber für die Schlüssigkeit insbesondere der Ausbaupläne 
erforderlich – gerade, wenn sie auch im Sinne des GEG für das Greifen der Übergangsregelung zur Bedin-
gung gemacht werden, siehe § 71j GEG. 

 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 145 – Drucksache 20/8654 
 
 
32. Zu Artikel 2 Nummer 1 (§ 1 Absatz 5 Satz 2 und 

  Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe f und  
   Buchstabe g BauGB) 

In Artikel 2 ist Nummer 1 wie folgt zu fassen: 

,1. In § 1 Absatz 6 Nummer 7 wird Buchstabe g wie folgt gefasst: 

„g) die Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, des 
Abfall- und des Immissionsschutzrechts, sowie des Energierechts,“‘ 

Begründung: 

Hinsichtlich der vorgesehenen Änderungen des Baugesetzbuches durch Artikel 2 besteht Änderungsbedarf. 
So soll die Aufnahme der Formulierung „und zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutz-
gesetzes (KSG) die Wärme- und Energieversorgung von Gebäuden treibhausgasneutral zu gestalten“ in § 1 
Absatz 5 Satz 2 BauGB (Allgemeine Ziele der Bauleitplanung) nach dem Wort „fördern“ entfallen. Die zu-
sätzliche Erweiterung der allgemeinen Ziele der Bauleitplanung zur Erfüllung der Klimaschutzziele des KSG 
ist aus fachlicher Sicht nicht notwendig, da der globale Klimaschutz und damit mittelbar auch die treibhaus-
gasneutrale Wärme- und Energieversorgung bereits als zu berücksichtigendes Ziel sowohl in § 1 Absatz 5 
Satz 2 als auch in § 1a Absatz 5 als Vorschrift zum Umweltschutz im BauGB enthalten ist.  

Der Verweis auf die Ziele des KSG wirft insbesondere hinsichtlich der konkreten Ausgestaltungsform der 
Berücksichtigungspflicht Fragen auf. So bestünde die Notwendigkeit in jedem Bauleitplanverfahren die je-
weilige Planung oder das Vorhaben hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den Zielen des KSG zu überprüfen. 
Der Gesetzentwurf gibt jedoch keine Hinweise oder Vorgaben zu der zu wählenden Methodik oder Ausge-
staltung vor. Die Begründung verweist zudem nur auf die Ziele hinsichtlich des Gebäudesektors, unterschlägt 
dabei jedoch die in der Bauleitplanung berührten weiteren Themen und Sektoren des KSG, insbesondere des 
Sektors Energiewirtschaft. Es bleibt fraglich, ob die Prüfung der Planung in der Folge nur auf die Ziele des 
Sektors Gebäude beschränkt bleiben kann. Es folgt keiner Logik, dass trotz des Ziels des globalen Klima-
schutzes die Berücksichtigung konkreter Klimaschutzziele nur für den Sektor Gebäude zu erfolgen hat, nicht 
aber für alle anderen im Rahmen der Planung betroffenen Sektoren (zum Beispiel Energiewirtschaft und 
Verkehr). Unabhängig davon ermächtigt das BauGB nicht die Festsetzung der Nutzung etwaiger erneuerba-
ren Energien, sondern in erster Linie nur die Sicherung von Flächen. Daher sollte von der Ergänzung in § 1 
Absatz 5 Satz 2 BauGB zur Vermeidung von Rechtsunklarheiten abgesehen werden. 

Die gesonderte Aufnahme der Formulierung „insbesondere auch im Zusammenhang mit der Wärmeversor-
gung von Gebäuden“ in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe f BauGB ist ebenfalls verzichtbar. Wie die For-
mulierung bereits suggeriert handelt es sich nur um eine zusätzliche Herausstellung in Bezug auf die Wär-
meversorgung von Gebäuden. Da dies aber bereits im Begriff „Energie“ enthalten ist, ist mit Blick auf die 
Normenklarheit auf eine gesonderte Aufnahme zu verzichten. 

Der Änderungsvorschlag, die Formulierung „die Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen Plä-
nen, insbesondere des Wasser-, des Abfall- und des Immissionsschutzrechts, sowie die Darstellungen in 
Wärmeplänen und die Entscheidungen über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärme-
netzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet gemäß § 26 des Wärmeplanungsgesetzes“ zugunsten der For-
mulierung „die Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, des 
Abfall- und des Immissionsschutzrechts, sowie des Energierechts“ im Gesetz zu verwenden, findet ihre Be-
gründung in mehreren wesentlichen Aspekten. 

Zunächst sorgt die kompaktere Formulierung für eine erhöhte Klarheit und Einfachheit im Gesetzestext. 
Indem das Energierecht als übergeordneter Begriff genannt wird, wird der Text verständlicher und präziser. 
Zudem passt sich die gewählte Formulierung nahtlos in die vorangestellte Aufzählung des Wasser-, Abfall- 
und Immissionsschutzrecht ein. Dies ermöglicht zudem künftig die Anpassung entsprechender Fachgesetze, 
ohne dass parallele Anpassungen des Baugesetzbuches erforderlich wären. 
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33. Zu Artikel 3a – neu – (§ 1 Absatz 7 – neu – FAG) 

Nach Artikel 3 ist folgender Artikel 3a einzufügen: 

„Artikel 3a 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Dem § 1 des Finanzausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das zuletzt 
durch […] geändert worden ist, wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7)  Zum Ausgleich der finanziellen Belastungen der Länder bei der Umsetzung des Gesetzes für die 
Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze verringern sich die in Absatz 2 genannten Be-
träge für den Bund in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027 um jeweils 200 Millionen Euro; die in Absatz 2 
genannten Beträge für die Länder erhöhen sich entsprechend in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027 um 
jeweils 200 Millionen Euro.“ 

Folgeänderung: 

Die Eingangsformel ist wie folgt zu fassen: 

„Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen.“ 

Begründung: 

Die Vorgaben zur Erstellung von Wärmeplänen ziehen einen erheblichen strategischen, finanziellen und 
personellen Verwaltungsaufwand für die Länder nach sich.  

Soweit die Länder die Verpflichtungen zur Erstellung eines Wärmeplans und der weiteren Vorgaben des 
Gesetzentwurfes auf Gemeinden, Gemeinde-verbände oder sonstige Rechtsträger übertragen, werden die 
Länder aufgrund des Konnexitätsprinzips gleichwohl zum finanziellen Ausgleich entsprechender Mehrbe-
lastungen verpflichtet sein.  

Angesichts der Vielzahl neuer zu bewältigender Herausforderungen der Länder einerseits sowie beschränkter 
finanzieller und personeller Ressourcen der Länder andererseits sind die aus dem Gesetzesvorhaben resul-
tierenden zusätzlichen Belastungen nicht ohne konkrete finanzielle Unterstützung des Bundes zu schultern.  

Allein für die Erstellung der Wärmepläne schätzt der Gesetzentwurf für die Verwaltung einen einmaligen 
Erfüllungsaufwand bis 2028 in der Höhe von 535 Millionen Euro. Zur Finanzierung der zusätzlichen Aus-
gaben bedarf es daher einer Änderung der Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern (Artikel 106 
Absatz 4 des Grundgesetzes). Der Normenkontrollrat führt in seiner Stellungnahme zum vorliegenden Ge-
setzentwurf aus, dass der vom Ressort geschätzte Erfüllungsaufwand für die Erstellung der Wärmeplanung 
der Kommunen in vielen Fällen nicht auskömmlich sein dürfte. Es wird daher davon ausgegangen, dass der 
einmalige Erfüllungsaufwand über die Schätzung im Gesetzentwurf hinaus mindestens 800 Millionen Euro 
beträgt und im Hinblick auf die im Gesetzentwurf vorgesehenen Fristen zur Erstellung der Wärmepläne bis 
längstens 30. Juni 2028 jeweils zu einem Viertel bereits in den Jahren 2024 bis 2027 anfällt. 

Durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes bedarf das beabsichtigte Gesetz insgesamt der Zustim-
mung des Bundesrates (Artikel 105 Absatz 3 des Grundgesetzes). 

 

34. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat begrüßt den vorliegenden Gesetzentwurf und betont die zentrale strategische Bedeutung 
der kommunalen Wärmeplanung für ein Gelingen der Wärmewende vor Ort. Die kommunale Wärme-
planung leistet einen zentralen Beitrag zur flächendeckenden Erreichung von Klimaneutralität im Wär-
mebereich in den einzelnen Kommunen. Insbesondere die Planbarkeit soll damit verbessert werden und 
eine Grundlage für die entsprechenden Investitionsentscheidungen liefern. 

b) Der Bundesrat begrüßt die Bereitschaft des Bundes, die Erstellung von Wärmeplänen mit 500 Millionen 
Euro zu fördern und die Länder hierdurch zu unterstützen. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 147 – Drucksache 20/8654 
 
 

kurzfristig die Finanzierungszusage des Bundes zu konkretisieren und zu operationalisieren, um den 
Ländern frühzeitig Planungssicherheit bei der Umsetzung zu geben. Diesbezüglich ist es von hoher 
Bedeutung für die Länder, kurzfristig weitere Informationen hinsichtlich der Aufteilung und Zuweisung 
sowie Verwendung der angekündigten Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zu er-
halten, um kurzfristig mit diesen Mitteln planen und arbeiten zu können. Ferner ist es für die Länder 
von großer Bedeutung, dass die Mittelbereitstellung überjährig erfolgt und den Ländern bei der inhalt-
lichen Ausgestaltung eine hohe Flexibilität eingeräumt wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass die 
Kommunen mit der Umsetzung der Wärmeplanung schnell starten können. 

c) Der Bundesrat sieht die Rolle von Wasserstoff im Wärmebereich differenziert. Der Bedarf an Wasser-
stoff wird die Verfügbarkeit kurz- und mittelfristig wahrscheinlich deutlich übersteigen. Es wird in die-
sem Zusammenhang davon ausgegangen, dass der Einsatz von Wasserstoff im Gebäudesektor vor allem 
durch Nutzungskonkurrenzen und die Zahlungsbereitschaft anderer Sektoren von eher nachgelagerter 
Bedeutung bleibt. Außerdem sind für eine nachhaltige Raumwärmebereitstellung Technologien vor-
handen, die erneuerbaren Strom direkt und effizient einsetzen. Von daher sind mit Blick auf die kom-
munale Wärmeplanung robuste und verbindliche Regelungen auf Bundesebene notwendig, um eine 
Mehrfachverplanung dieses knappen Gutes zu vermeiden. Entsprechende Regelungen sind im Leitfa-
den und Technikkatalog des Bundes vorzusehen. 

d) Der Gesetzentwurf sieht in Anlage 2 die notwendigen Ergebnisse der Wärmepläne vor, die entspre-
chend textlich und grafisch sowie kartografisch darzustellen sind. Um diese Daten weiter nutzen zu 
können, etwa im Rahmen von Wärmekatastern, sowie zur vereinfachten Aggregation und Auswertung, 
sieht der Bundesrat einen großen Mehrwert in der elektronischen Übermittlung dieser Daten und in der 
Vorgabe bundesweit standardisierter Templates und Dateiformate. Zudem erscheint dem Bundesrat 
auch die Bereitstellung einer bundesweiten Plattform zielführend, in der diese Templates hochgeladen 
und aggregiert werden können. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, diesen Vorschlag zu prüfen 
und wenn möglich gemeinsam mit den Ländern hierzu kurzfristig eine Lösung zu entwickeln. 

e) Hinsichtlich der notwendigen Daten für eine hochwertige kommunale Wärmeplanung spielen die Kehr-
buchdaten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger eine zentrale Rolle. Gemäß § 11 WPG sind 
Auskünfte aus den Kehrbüchern, soweit möglich, durch eine Übermittlung der Daten sowohl in elekt-
ronischen als auch maschinenlesbaren Formaten zu erteilen. Für die Übermittlung der Kehrbuchdaten 
an die planungsverantwortlichen Stellen existiert derzeit weder ein bundesweit standardisiertes Format 
noch eine definierte Schnittstelle. Vielmehr bliebe es zunächst den bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegern beziehungsweise den Herstellern der Kehrbuchsoftware überlassen, eine technische Mög-
lichkeit zur Datenübertragung zu realisieren. Hier sollten bundeseinheitlich klare Vorgaben entwickelt 
werden. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung daher zu prüfen, wie die entsprechenden Standards 
beziehungsweise die entsprechende Kehrbuchschnittstelle gemeinsam mit den Ländern definiert und 
entwickelt werden können, sollte diesbezüglich die Einrichtung eines bundes-einheitlichen Standards 
beziehungsweise eines bundeseinheitlichen Tools zur Übertragung dieser Daten vorgesehen werden. 
Der Bundesrat bittet die Bundesregierung um kurzfristige Prüfung dieser Option. 

f) Es wird begrüßt, welchen Stellenwert die industrielle Abwärmenutzung in dem Gesetzentwurf ein-
nimmt. Um Lock-In Effekten, ungenutzten Potentiale und Schwierigkeiten in der Umsetzung vorzu-
beugen, bittet der Bundesrat jedoch um eine Konkretisierung der Definition unvermeidbarer Abwärme, 
insbesonder der Formulierung, nach welcher unvermeidbare Abwärme nicht „mit vertretbarem Auf-
wand“ verringert werden kann. Indes wäre eine Definition derjenigen Abwärmeanteile, welche nicht 
„mit vertretbarem Aufwand“ verringert werden, aber in eine benachbarten Industrie- oder Gewerbean-
lagen genutzt werden könnten, wünschenswert. Der Bundesrat weist darauf hin, dass mit voranschrei-
tender Dekarbonisierung der Industrie Abwärme zwar zunehmend klimafreundlich werden wird, hält 
es jedoch für kritisch, Abwärme, die prinzipiell bis zu 100 Prozent fossil erzeugt worden sein kann, mit 
Wärme aus erneuerbaren Energien gleichzusetzen. Hieraus ergeben sich mitunter erhebliche Heraus-
forderungen für die Bilanzierung und Anrechnung der entstehenden THG-Emissionen auf allen Seiten. 
Der Bundesrat bittet daher um eine Klarstellung hinsichtlich der Bilanzierung der THG-Emissionen 
unvermeidbarer Abwärme. 
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g) Der Bundesrat sieht die Notwendigkeit einer Harmonisierung der Begriffsbestimmung von „unvermeid-
barer Abwärme“ zwischen dem vorliegenden Gesetzentwurf und dem Entwurf eines Gesetzes zur Stei-
gerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes (EnEfG). Er bittet 
sicherzustellen, dass die von Unternehmen an die Plattform für Abwärme nach § 17 EnEfG übermittel-
ten Informationen den Anforderungen an die Bestandsanalyse nach § 15 WPG entsprechen und Unter-
nehmen keine zusätzlichen Berichtspflichten über die bei Ihnen anfallende Abwärme erfüllen müssen. 

h) Der Bundesrat stellt fest, dass Nah- und Fernwärmenetze wichtige Enabler sein werden, eine effiziente 
Wärmebereitstellung kommunal zu ermöglichen, um somit einzelne Haushalte vor hohen individuellen 
Kosten zu schützen. Der Bundesrat hält es für zielführend, dass die regulatorischen und vor allem fi-
nanziellen Rahmenbedingungen erheblich verbessert werden. Deshalb ist eine Ausweitung des finanzi-
ellen BEW-Rahmens auf mindestens 3 Milliarden Euro pro Jahr bis 2030 für eine sichere Ausgestaltung 
dringend erforderlich. 

i) Der Bundesrat regt zur Erreichung der übergeordneten Klimaziele eine Kumulationsmöglichkeit von 
Bundes- und Landesfördermitteln an. Erfahrungen zeigen, dass viele Projekte nur mit zusätzlichen Lan-
desmitteln realisiert werden können. 

j) Der Bundesrat begrüßt darüber hinaus die Regelungen zu unvermeidbarer Abwärme im Gesetzentwurf 
für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) sowie im Gesetzentwurf zur 
Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Er weist darauf hin, dass die Regelungen in GEG und 
WPG voneinander abweichen. Er bittet die Bundesregierung, schnellstmöglich das GEG an dieser Stelle 
anzupassen und die identische Regelung aus dem WPG auch im GEG zu verankern, um einen Gleich-
lauf der Regelungen zu erreichen. 

k) Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob für die kleinsten Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern die Wärmeplanung im WPG besser beschrieben werden kann. 

l) Der Bundesrat ist angesichts der enormen Herausforderungen bei der Wärmewende und den damit für 
die Kommunen verbundenen Kosten der Auffassung, dass ein Kostenausgleich für die Länder unbe-
dingt notwendig ist. Er bittet die Bundesregierung im Bundeshaushalt einen gerechten Kostenausgleich 
vorzusehen. Da allen Gemeinden unabhängig von der Größe gewisse Kosten entstehen, sollte ein finan-
zieller Ausgleich bestehend aus einem Sockelbetrag und ergänzt durch einen einwohnerabhängigen Be-
trag gewährt werden.  

m) Nach Ansicht des Bundesrates sollte die weitere Datenverarbeitung mit bei der Gemeinde bereits vor-
handenen Daten für andere Behörden leichter ermöglicht werden. Er bittet daher, im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren die in früheren Entwürfen vorgesehene Formulierungen zur weiteren Datenverarbei-
tung wiederaufzunehmen. 

n) Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren, den Gleichklang von Fordern und Fördern 
im Gesetz klarzustellen, um die Umsetzbarkeit des sehr kostenintensiven Transformationsprozesses der 
Wärmewende für die Kommunen zu gewährleisten sowie die Bundesförderung für effiziente Wärme-
netze (BEW) dauerhaft aufrecht zu erhalten, weiterzuentwickeln und aufzustocken. 

o) Um eine möglichst schnelle Wärmeplanung der Kommunen zu unterstützen, bittet der Bundesrat die 
Bundesregierung im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) einen „Ge-
schwindigkeitsbonus“ für Kommunen einzuführen, die die Wärmplanung besonders schnell in Angriff 
nehmen. 

p) Der Bundesrat spricht sich dafür aus, die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) im Zuge 
des Gesetzesvorhabens zum Wärmeplanungsgesetz deutlich aufzustocken und das derzeit bestehende 
Kumulierungsverbot durch eine Kumulierungsoption zu ersetzen. 

q) Der Bundesrat hält es für erforderlich, dass im weiteren Gesetzgebungsverfahren in das beabsichtigte 
Gesetz eine Ausgleichsregelung aufgenommen wird, welche die vollständige und dauerhafte Kompen-
sation des bei den Ländern entstehenden Erfüllungsaufwands gewährleistet. 

r) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob Belange des Sozialen Erhal-
tungsrechts gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB betroffen sind beziehungsweise überlagert 
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werden. In der Stellungnahme des Normenkontrollrates zu dem Gesetzentwurf (Ziffer III. 2) wird auf-
geführt, dass zu erwarten ist, dass die Wärmenetzbetreiber ihre Kosten für den Aus- und Umbau der 
Wärmenetze auf die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher umlegen werden und Umrüstungs- 
und Anschlusskosten beziehungsweise Erschließungsbeiträge auf die Bürgerinnen und Bürger zukom-
men. Die eingehende Prüfung hinsichtlich etwaiger Zielkonflikte zwischen Wärmeplanung und dem 
Sozialen Erhaltungsrecht ist somit erforderlich, da sich im Detail gegebenenfalls Wohnkostenverschie-
bungen zu Ungunsten von verdrängungssensiblen Bevölkerungsgruppen ergeben könnten und das So-
ziale Erhaltungsrecht in seiner Wirkung eingeschränkt wird.  

s) Der Bundesrat stellt fest, dass der Aufwand für die Übermittlung, Erhebung und Verarbeitung planungs-
relevanter Daten an die planungsverantwortlichen Stellen in den Kommunen unzureichend abgebildet 
ist. Nach Stellungnahmen der Länder, Verbände und des Nationalen Normenkontrollrats ist der Erfül-
lungsaufwand für die Kommunen deutlich höher einzuschätzen als im Gesetzesentwurf angenommen. 
Mit dem Gesetz muss Klarheit über die finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen geschaffen 
werden. Angesichts zu erwartender Personalkosten durch den Einsatz von eigenem Personal oder durch 
Beauftragung von Dienstleistern sind gerade finanzschwache Kommunen auf Förderungen angewiesen. 
Nach Berechnungen des Deutschen Städtetages kalkulieren die Städte mit rund 200 000 Euro plus Per-
sonalkosten, nur für das Aufstellen der Wärmeplanung. Hoch gerechnet wären das bis zu zwei Milliar-
den Euro für Wärmepläne in allen deutschen Kommunen. Das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung 
und das Gebäudeenergiegesetz müssen eng aufeinander abgestimmt sein. Zuerst muss die kommunale 
Wärmeplanung erfolgen, dann die Entscheidung der Eigentümer, welche Heiztechnologie sie wählen. 

t) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren sicherzustellen, dass die im Wärmepla-
nungsgesetz enthaltenen Verweise auf das Gebäudeenergiegesetz in seiner am 1. Januar 2024 geltenden 
Fassung im Einklang mit der zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Ge-
bäudeenergiegesetzes geltenden Rechtslage stehen. 

u) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zudem im weiteren Gesetzgebungsverfahren folgende Punkte 
zu berücksichtigen: 

– Die Kosten der Kommunen für den Prozess der eigentlichen Wärmeplanung sind vom Bund voll-
ständig zu decken.  

– Bei der Erstellung der Wärmeplanung sollte neben einem Ansatz auf Ebene der Gebäude auch ein 
Ansatz auf der Ebene von Quartieren möglich sein. 

– Finanzhilfen für die Umsetzung müssen seitens des Bundes langjährig und umfänglich bereitge-
stellt werden, um die notwendige (Netz-)Infra-struktur seitens der Energieversorger aufbauen zu 
können, die in Teilen eigenkapitalstärkend wirken müssen, um insbesondere den Stadtwerken eine 
Umsetzung zu ermöglichen. Zudem bedarf es umfänglicher KfW-Programme und eines Bürg-
schaftsprogramms. 

– Die Gestaltung der Arbeitspreise bei nachhaltiger Wärme muss unabhängig von der CO2-bepreis-
ten fossilen Wärme erfolgen.  

– Das Vergaberecht muss für die Auswahl und Beauftragung der Dienstleister und Gutachter für die 
Erstellung der Wärmeplanungen Ausnahmen enthalten, damit die besonders bedeutsame Klima-
schutzaufgabe in den eng gesteckten Fristen bundesweit realistisch durch Länder und Kommunen 
umgesetzt werden kann. 

– Der Gesetzentwurf zum WPG muss um die Wiederaufnahme und Ausweitung des überragenden 
öffentlichen Interesses des Ausbaus von Wärmenetzen und der EE-Wärmeerzeugung ergänzt wer-
den. Das überragende öffentliche Interesse ist darüber hinaus auf Strom-, Wasserstoff- und Gas-
netze sowie Strom-, Gas- und Wasserstofferzeugungsanlagen aus Erneuerbaren Energien auszu-
weiten. 

– Eine Datenbereitstellungspflicht zur Verbindung vorhandener Geodaten mit anderen verfügbaren 
Daten muss erfolgen.  

v) Eine zeitgleiche und inhaltlich abgestimmte, gemeinsame Befassung von Wärmeplanungsgesetz und 
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Gebäudeenergiegesetz im Kabinett, parlamentarischen Verfahren und Bundesrat hätte zu mehr Konsis-
tenz bei den Rahmenbedingungen der Wärmewende beigetragen. 

Zur Begründung: 

Zu Buchstabe b: 

Der vorliegende Gesetzentwurf zur kommunalen Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze 
stellt eine weitreichende und umfassende Aufgabe dar. Daraus resultiert eine langfristige hohe finanzielle 
Belastung für Länder und Kommunen. Um den Ländern frühzeitig Planungssicherheit bei der Umsetzung zu 
geben, ist eine kurzfristige Konkretisierung erforderlich. Diese Mittel müssten für einen effektiven Einsatz 
möglichst flexibel den Ländern zur Verfügung stehen, um die Nutzung der Bundesmittel individuell und 
situationsgerecht gestalten zu können. 

Zu Buchstabe j: 

Die Begriffsdefinition stellt sicher, dass nur unvermeidbare Abwärme als Beitrag zur Dekarbonisierung der 
Wärmeversorgung berücksichtigt wird und setzt dabei die Begriffsbestimmung aus Artikel 2 Nummer 9 
Richtlinie (EU) 2018/2001 um. 

Aufgrund der geplanten Verzahnung der Bundesgesetze zum Gebäudeenergiegesetz und Wärmeplanungs-
gesetz sollte in beiden Gesetzen die gleiche Definition für „unvermeidbare Abwärme“ berücksichtigt wer-
den. 

Hinweis: Wärme, die als unvermeidbare Abwärme einzustufen ist, muss als Nebenprodukt entstehen, das 
unvermeidbar ist. Das ist der Fall, wenn sie aus wirtschaftlichen, sicherheitstechnischen oder sonstigen Grün-
den im Produktionsprozess nicht nutzbar ist und mit vertretbarem Aufwand nicht verringert werden kann 
und die Wärme ohne Zugang zu einem Wärmenetz einfach an die Umgebung abgeleitet werden müsste. Die 
unvermeidbare Abwärme kann dabei aus einer Industrieanlage, einer Anlage zur ungekoppelten Stromer-
zeugung oder im tertiären Sektor, insbesondere in Rechenzentren anfallen. In Abgrenzung dazu ist Nutz-
wärme aus KWK-Prozessen nach § 2 Nummer 26 KWKG kein Nebenprodukt und damit keine Abwärme, 
während Wärme aus der Rauchgaskondensation von KWK-Anlagen unvermeidbare Abwärme ist. 

Zu Buchstabe k: 

Die kleinsten Städte und Gemeinden (kleiner 5 000 Einwohner) verfügen in der Regel nicht über die Ver-
waltungskraft der Städte und Kommunen mit mehr als 5 000 Einwohnern. 

Zu Buchstabe l: 

In einer früheren Version des Gesetzentwurfs von Anfang des Jahres gab es noch einen Artikel 2 mit einer 
Ergänzung des Finanzausgleichs des Bundes, wodurch den Ländern zum Ausgleich für Belastungen aus dem 
Gesetz jährlich 500 Millionen Euro zugekommen wären. Der erforderliche Ausgleich der Mehrbelastungen 
der Länder beziehungsweise Kommunen sollte in rechtsverbindlicher Weise vor dem Inkrafttreten des Wär-
meplanungsgesetzes fixiert sein, idealerweise direkt im vorliegenden Gesetzesvorhaben. 

Zu Buchstabe m: 

Eine Befugnis für die Datenbeschaffung zu Zwecken der Wärmeplanung hinsichtlich bereits vorhandener 
Daten hat eine zentrale Bedeutung, da dadurch nicht mühsam und zeitaufwendig neue Daten beschafft wer-
den müssen. Im Referentenentwurf mit Bearbeitungsstand 3. Mai 2023 (dort § 14) fand sich noch eine über-
zeugende Regelung über die Datenverarbeitung zu anderen Zwecken und die Weitergabe an Dritte, die im 
jetzt vorgelegten Entwurf nicht mehr enthalten ist. Die angesprochene Regelung sollte wiederaufgenommen 
werden, denn sie schuf eine gesetzliche und damit datenschutzrechtlich belastbare Möglichkeit, die für Zwe-
cke der Wärmeplanung bereits erhobenen Daten (nur) für andere im öffentlichen Interesse liegende Vorha-
ben und Maßnahmen der erhebenden Stelle oder dritter Stellen nutzbar zu machen. Hierdurch müssen diese 
Daten nicht erneut erhoben werden, wodurch dem Grundsatz der Datenminimierung Rechnung getragen 
wird. 
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Zu Buchstabe n: 

Es sollte klargestellt werden, dass die neu eingeführten gesetzlichen Pflichten zum Beispiel für die planungs-
verantwortlichen Stellen (Gemeinden) und die Betreiber von Wärmenetzen einer staatlichen Förderung bei 
der Erfüllung dieser Pflichten nicht entgegensteht. Damit wird dem haushalterischen Argument vorgebeugt, 
was gesetzlich vorgeschrieben sei, könnte nicht mit Haushaltsmitteln gefördert werden. Da der Transforma-
tionsprozess der Wärmeversorgung sehr kostenintensiv ist, sollte den genannten Akteuren möglich sein, für 
die gesamte Dauer staatliche Förderung zu erhalten. Nur so lässt sich eine fristgerechte Erfüllung der Pflich-
ten in einer guten Qualität gewährleisten. Daher sollte ein dauerhafter und grundsätzlicher Gleichklang von 
Fordern und Fördern im Entwurf ausdrücklich sichergestellt werden. 

Zu Buchstabe o: 

Ein Geschwindigkeitsbonus – vergleichbar mit dem Bonus des Gebäudeenergiegesetzes – sollte bei der kom-
munalen Wärmeplanung eingeführt werden. Damit werden diejenigen Kommunen belohnt, die frühzeitig 
eine kommunale Wärmeplanung vorlegen und entsprechende Beschlüsse fassen beziehungsweise damit frü-
her ihren Beitrag zur Klimaneutralität leisten.  

Zu Buchstabe p: 

Die BEW fördert einerseits den Neubau von Wärmenetzen, die zu einem großen Anteil durch erneuerbare 
Energien betrieben werden, andererseits die Transformation von Bestandsnetzen zu treibhausgasneutralen 
Wärmenetzen. Es ist zu erwarten, dass in Folge der für alle Kommunen verpflichtend vorgesehenen kom-
munalen Wärmeplanung bundesweit ein verstärkter Ausbau von neuen beziehungsweise ebenso verstärkt 
Transformationen von bestehenden Wärmenetzen stattfinden werden. Daraus folgt ein enorm hoher Investi-
tionsbedarf. Durch die parallel steigende Nachfrage dürften auch die zu erwartenden Kosten weiter anstei-
gen. Dem kann mit der BEW als grundsätzlich geeignetem Förderinstrument begegnet werden, um der Pla-
nung auch Umsetzung folgen zu lassen, ohne Länder und Kommunen finanziell zu überfordern. Die Mittel 
für die BEW müssen dafür jedoch deutlich aufgestockt (bisher 3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2026) und 
über einen längeren Zeitraum bereitgestellt werden, um über die Dekarbonisierung der Wärmenetze die Wär-
mewende zu unterstützen. Um die BEW-Förderung auch für landesspezifische Akzentuierungen zu öffnen, 
sollte zudem das strikte Kumulierungsverbot einer Kumulierungsoption, zum Beispiel für eine geeignete 
Finanzierungsförderung, weichen. So hätten auch die Länder eine Möglichkeit, weitere Anreize zu schaffen 
und damit ihren Teil zur Dekarbonisierung des Wärmesektors beizutragen. 

Zu Buchstabe q: 

Aus der Umsetzung des Gesetzentwurfes würden erhebliche und strukturelle Mehrbelastungen für die Haus-
halte der Länder resultieren. Für die Erstellung der Wärmepläne ist im Gesetzentwurf für die Verwaltung ein 
einmaliger Erfüllungsaufwand bis 2028 in Höhe von 535 Millionen Euro ausgewiesen.  

Gemäß den landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsgrundsätzen sind die bei den Kommunen durch Auf-
gabenübertragung entstehenden Mehrbelastungen durch die Länder auszugleichen. Regelungen zum Aus-
gleich der bei den Ländern hieraus entstehenden Mehrausgaben durch den Bund sind im Gesetzentwurf nicht 
enthalten. Die Zusage des Bundes, die Erstellung von Wärmeplänen im Zeitraum 2024 bis 2028, das heißt 
zeitlich befristet, mit insgesamt 500 Millionen Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds zu fördern, 
ist angesichts der bereits sehr angespannten Haushaltslage der Länder nicht ausreichend. Die Finanzierbar-
keit des aus dem Gesetzentwurf für die Länder resultierenden Erfüllungsaufwands kann daher dauerhaft nicht 
als gesichert gelten. 

Zu Buchstabe r: 

In Gebieten mit Sozialer Erhaltungsverordnung (SozErhVO) besteht bereits jetzt bei vielen Modernisie-
rungsvorhaben ein Zielkonflikt zwischen energetischen Anforderungen und dem Erhalt bezahlbaren Wohn-
raums. Als Beispiel sind bauliche Maßnahmen zu nennen, die der Änderung oder Anpassung an die bauli-
chen oder anlagentechnischen Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) dienen. Hier be-
steht gemäß § 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 1a BauGB ein Anspruch auf Genehmigung. Die Kosten der 
Modernisierung sind nach Maßgabe des § 559 BGB umlagefähig. Dies kann dazu führen, dass einkommens-
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schwache Haushalte aufgrund klimaschützender Maßnahmen aus Gebieten mit SozErhVO verdrängt wer-
den, da sich eine gesteigerte Energieeffizienz für den einzelnen Haushalt nicht zwingend kostensparend aus-
wirkt. Für freiwillige Maßnahmen über GEG-Mindestanforderungen mit oftmals höheren Energieeinspa-
rungspotenzialen besteht hingegen kein Anspruch auf Genehmigung, was wiederum die Wirkung des GEG 
einschränkt. 

Um der Entstehung ähnlicher Zielkonflikte zwischen dem Sozialen Erhaltungsrecht und dem Wärmepla-
nungsgesetz vorzubeugen, sollten mögliche Wechselwirkungen der Gesetze durch den Bund überprüft wer-
den. Durch eine rechtliche Feinjustierung und die gezielte Bereitstellung von Fördermitteln könnten mögli-
che Zielkonflikte im Sinne einer sozial-ökologischen Klimagerechtigkeit von vorneherein abgemildert wer-
den. Dieser Hinweis auf Prüfung dieses Zielkonfliktes wurde bereits im Rahmen der Länderbeteiligung zum 
Referentenentwurf an die Bundesregierung adressiert. Da dieser Bitte offensichtlich nicht entsprochen wor-
den ist, sollte dies an dieser Stelle noch einmal angemerkt werden, so dass die Bundesregierung diesen Ziel-
konflikt im Blick behält.  

Zu Buchstabe t: 

Der Gesetzentwurf verweist an verschieden Stellen (unter anderem in § 3 Absatz 1 Nummer 14 WPG) auf 
das Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung (GEG). Auf-
grund des aktuell noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens zur Änderung des GEG ist darauf zu achten, dass 
die Verweise nach Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des GEG inhaltlich und formal geprüft und 
bei Bedarf angepasst werden.  

Zu Buchstabe u: 

Die Errichtung neuer Nah- und Fernwärmenetze und der Umbau bestehende Nah- und Fernwärmeversor-
gungen auf eine CO2-freie Wärmeproduktion werden erhebliche finanzielle Aufwände auslösen. Dort, wo 
keine Nah- und Fernwärmeversorgung angeboten und dann verpflichtend vorgegeben werden kann, wo auch 
kein Wasserstoffnetz avisiert wird, müssen mittels eigener Lösungen (insbesondere Wärmepumpen), Ver-
sorgungen durch die Hauseigentümer selbst abgesichert werden. Sowohl Netze als auch Wärmepumpen füh-
ren zu volkswirtschaftlich erheblichen Kosten, weil letztere massive Investitionen der Stromnetzbetreiber 
voraussetzen, um die dann die zu erwartenden erheblichen zusätzlichen Strombedarfe netzseitig zu Verstär-
kungserfordernissen führen. Es wird dabei notwendig sein, dass die deshalb neu zu schaffenden beziehungs-
weise deutlich zu verstärkenden Netze auch breit genutzt werden. Es werden insbesondere nicht parallel 
massive Investitionen in Nah-, Fernwärme- und Wasserstoffnetze und in den Stromnetzausbau volkswirt-
schaftlich abbildbar sein. Dies führt zum Erfordernis, dass in der Wärmeplanung vorgegebene Nutzungsge-
biete für die eine oder die andere Wärme- oder Warmwassererzeugungstechnologie dann auch genutzt wer-
den müssen, um keine doppelten Investitionskosten für konkurrierende Technologien an den gleichen Nut-
zeradressen oder erhebliche Investitionskosten für eine Technologie aufgrund berechneter Nutzerzahlen aus-
zulösen, die dann aber überwiegend nicht nutzen, so dass die wenigen tatsächlich Nutzenden dann überfor-
dert werden. Eine Anschluss- und Benutzungsverpflichtung ist durch kommunale Satzungen bei Neubauten 
und Umrüstungen bereits heute möglich und wird in Teilen bereits eingesetzt.  

Teile der notwendigen Finanzhilfen müssen eigenkapitalstärkend wirken, um die zu erwartenden erheblichen 
Investitionen auch für mittlere und kleine Stadtwerke zu ermöglichen. Die Notwendigkeit der KfW-Pro-
gramme und des Bürgschaftsprogramms gilt insbesondere für Wärmenetze und Wärmeerzeugungsanlagen, 
die Umrüstung bestehender Wärmeerzeugungsanlagen in Wärmenetzen, die Herstellung und die Umrüstung 
von Wasserstoffnetzen und auch für Stromnetze, da diese in Wärmepumpengebieten erheblich ausgebaut 
und verstärkt werden müssen. 

Gegenwärtig ist nach der Rechtsprechung CO2-freie Biowärme an die Preisentwicklung des fossilen Gas-
marktes gekoppelt (AVB FernwärmeV; § 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln (4): „Preisänderungsklau-
seln dürfen nur so ausgestaltet sein, dass sie sowohl die Kostenentwicklung bei Erzeugung und Bereitstellung 
der Fernwärme durch das Unternehmen als auch die jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt ange-
messen berücksichtigen…“). Der Gesetzgeber wird diese Kopplung im jetzigen Gesetzgebungsverfahren 
aufzuheben haben, damit durch die CO2-Bepreisung gewollte Preissteigerungen nicht zu betriebswirtschaft-
lich nicht erforderlichen Preissteigerungen CO2-neutraler Energieerzeugungen führen. 
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Eine Datenherausgabeverpflichtung und -befugnis benötigen unter anderem Schornsteinfeger für die Pla-
nung, eine Datenbereitstellungspflicht ist daher für die Umsetzung der Ziele notwendig.  
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Anlage 4 

Gegenäußerung der Bundesregierung  

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Zu Ziffer 1 Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 3 – neu – WPG) 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Bundesrates zu der Bedeutung der Vorschrift für den Ausbau der 
leitungsgebundenen Wärmeversorgung und entsprechender Wärmeerzeugungsanlagen. Aus diesem Grunde 
wurde die in einer früheren Fassung des Referentenentwurfs des Wärmeplanungsgesetzes enthaltene Regelung 
zwischenzeitlich im Rahmen einer Formulierungshilfe zur EnWG-Novelle zur Umsetzung des EuGH-Urteils be-
züglich der Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden in das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) aufgenommen. 
Die Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der FDP zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vor-
gaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften wurde am 13.09.2023 vom Kabinett beschlos-
sen. 

Die Regelung des neuen § 122 EnWG, die sich an § 2 EEG orientiert, lautet:  

„Überragendes öffentliches Interesse von Wärmeerzeugungsanlagen und Wärmenetzen: Die Errichtung und der 
Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien, die in ein Wärmenetz gespeist wird, 
von erforderlichen Nebenanlagen sowie von Wärmenetzen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und 
dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die leitungsgebundene Wärmeversorgung im Bundesgebiet nahezu voll-
ständig auf erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme beruht, längstens bis zum 31. Dezember 2040, 
sollen die Anlagen im Sinne von Satz 1 als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterab-
wägungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzu-
wenden. Die Bundesregierung berichtet dem Deutschen Bundestag bis spätestens zum 31. Dezember 2030 über 
die Anwendung dieser Regelung. Sofern sich aus dem Bericht die Notwendigkeit gesetzgeberischer Maßnahmen 
ergibt, soll die Bundesregierung diese vorschlagen.“ 

 

Zu Ziffer 2 Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 1 Nummer 10 und Nummer 14, § 14 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 6, 
§ 16 Absatz 1 Satz 1 WPG) 

Zu Buchstabe a) aa) und bb), zu Buchstabe b) aa) und c) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.  

Eine Ergänzung ist nicht erforderlich, da sich aus dem Gesetz keine Vorgaben oder Einschränkungen zum Tem-
peraturniveau von Wärmenetzen ergeben und keine Differenzierung vorgesehen ist zwischen der direkten oder 
indirekten Versorgung durch ein Wärmenetz beziehungsweise die Nutzung als Umweltwärmequelle. Dies wird 
auch durch die Gesetzesbegründung zu § 3 Absatz 1 Nummer 19 WPG deutlich, in der es heißt, dass der Begriff 
des Wärmenetzes auch Niedertemperaturnetze sowie kalte Wärmenetze umfasst. 

Zu Buchstabe b) bb) 

Die Bundesregierung prüft den Antrag im weiteren Verfahren. 

Zu Ziffer 3 Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe e WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.  

Die Bezugnahme auf die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes ist notwendig, um einen konsistenten 
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Rechtsrahmen für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung zu gewährleisten. Die Berücksichtigung von Bi-
omasse in der Wärmeplanung ist nur sinnvoll, wenn ihre Nutzung auch in Einklang mit dem Rechtsrahmen steht. 

Zu Ziffer 4 Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe a WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.  

Die Einschränkung betrifft Abfälle, die nicht unter die Biomassedefinition fallen. Dabei gilt Wärme aus thermi-
scher Abfallbehandlung auch nach unionsrechtlichen Vorgaben nur dann als unvermeidbare Abwärme, wenn die 
Abfallhierarchie eingehalten ist. Dies muss gerade bei der Bestimmung des Potenzials an unvermeidbarer Ab-
wärme berücksichtigt werden. Durch die Beschränkung auf überlassungspflichtige Abfälle im Sinne von § 17 
Absatz 1 und 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz werden Anreize zur thermischen Nutzung von nicht-biogenen Abfäl-
len, die den Zielen der Kreislaufwirtschaft entgegenstehen, reduziert, ohne die Anerkennung der Wärme aus nicht-
biogenem Abfall als unvermeidbare Abwärme grundsätzlich in Frage zu stellen. 

Zu Ziffer 5 Zu Artikel 1 (§ 4 Absatz 3 Satz 1 WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.  

Bereits mit der Einwohnerschwelle von 10.000 sind rund 9.000 der knapp 11.000 Gemeinden in Deutschland 
erfasst, in denen rund 21 Millionen Menschen leben. Eine weitere Ausdehnung des vereinfachten Verfahrens in 
Kombination mit der den Ländern im Gesetz eingeräumten Befugnis, das vereinfachte Verfahren näher auszuge-
stalten, steht in Widerspruch zu dem Ziel der Bundesregierung, eine flächendeckende Wärmeplanung in Deutsch-
land einzuführen. 

Zu Ziffer 6 Zu Artikel 1 (§ 5 Absatz 1 Satz 3 – neu – und Satz 4 – neu – WPG) 

Die Bundesregierung wird den Antrag im weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen. 

Zu Ziffer 7 Zu Artikel 1 (§ 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und Nummer 5 – neu – WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.  

Öffentliche oder private Unternehmen der Wohnungswirtschaft werden in § 7 Absatz 3 Nummer 6 bereits explizit 
genannt und haben dadurch im Vergleich zu anderen großen Wärmeverbrauchern bereits eine herausgehobene 
Stellung im Prozess der Wärmeplanung. Eine Gleichstellung mit den Energieinfrastrukturbetreibern ist nicht an-
gemessen. Die Situation in den zu beplanenden Gebieten kann sehr unterschiedlich sein. Dem würde die starre 
Vorgabe eines großen Kreises von jedem Fall zu Beteiligenden nicht gerecht, sondern sie würde in vielen Fällen 
zu einem unnötig schwerfälligen und langsamen Verfahren führen. 

Zu Ziffer 8 Zu Artikel 1 (§ 7 Absatz 4 und § 11 Absatz 1 WPG) 

Die Bundesregierung nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis, weist hierzu aber darauf hin, dass eine Beteiligung 
von Gemeinden oder Gemeindeverbänden durch die planungsverantwortliche Stelle im Rahmen der Wärmepla-
nung, ebenso wie zugehörige – zudem lediglich in einer Soll-Vorschrift erbetene – sachdienliche Auskünfte, Hin-
weise, Stellungnahmen oder eine Teilnahme an Besprechungen der Gemeinde oder Gemeindeverbände auch in 
Ansehung der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts keine Aufgabenübertragung im 
Sinne von Artikel 84 Abs, 1 Satz 7 GG darstellen. Sie verweist im Übrigen auf ihre Stellungnahme zu Ziffer 33. 

Zu Ziffer 9 Zu Artikel 1 (§ 7 Absatz 6 WPG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Anliegen des Antrags zu, hält dieses aber bereits für im Gesetzentwurf umge-
setzt.  

Eine grenzüberschreitende Wärmeplanung in Form der Beteiligung von ausländischen Stellen und Akteuren ist 
generell möglich, sofern der Nachbarstaat bzw. seine staatlichen Stellen hieran freiwillig teilnehmen. Dies ergibt 
sich bereits aus dem Wortlaut des § 7 Absatz 6. Eine Planung auf dem Hoheitsgebiet des Nachbarstaates selbst 
kann die Bundesrepublik Deutschland rechtlich nicht vorgeben. 
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Zu Ziffer 10 Zu Artikel 1 (§ 7 Absatz 7 – neu – und § 13 Absatz 4 WPG) 

Die Bundesregierung wird den Antrag im weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen.  

Sie weist jedoch darauf hin, dass die vorgeschlagene Ergänzung nicht praktikabel ist, da bei der Beteiligung nach 
§ 7 nicht zwingend bereits der Entwurf eines Wärmeplans vorliegt. Im Übrigen bedarf es keiner derart förmlichen 
Regelung des Beteiligungsverfahrens, weil die Wärmepläne keine Außenrechtsverbindlichkeit haben. 

Zu Ziffer 11 Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 2 WPG)) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.  

§ 9 Absatz 2 regelt die Berücksichtigung von Energieinfrastrukturplanungen und nennt entsprechende Pläne von 
Strom-, Gas- und Wärmenetzbetreibern. Diese sind von der planungsverantwortlichen Stelle im Rahmen der Wär-
meplanung zu berücksichtigen.  

Die vom Bundesrat gewünschte Ergänzung würde dazu führen, dass die Vorschrift des § 9 Absatz 2 fordern 
würde, im Rahmen der Erstellung eines Wärmeplans einen bestehenden (für das identische Gebiet erstellten) 
Wärmeplan zu berücksichtigen. Der Sinn einer solchen Regelung erschließt sich nicht. 

Zu Ziffer 12 Zu Artikel 1 (§ 10 Absatz 2 WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. 

Die für mindestens fünf benachbarte Hausnummern oder Anschlussnutzer, Messeinrichtungen oder Übergabe-
punkte aggregierte Datenerhebung ist in § 10 Absatz 2 WPG als eine Möglichkeit genannt, um zu vermeiden, 
dass Endenergieverbräuche erhoben werden, die einen Personenbezug erlauben. Sie ist angelehnt an die Regelung 
in § 52 Absatz 3 Satz 2 des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG). Andere Möglichkeiten, einen Personenbezug 
bei der Erhebung von Energieverbrauchsdaten auszuschließen, sind ebenfalls erlaubt. Insbesondere handelt es 
sich bereits jetzt explizit um eine Mindestvorgabe, die Sorge vor einer unnötig groben Aggregation ist also unbe-
gründet. Eine Anpassung der Regelung ist insofern nicht erforderlich. 

Zu Ziffer 13 Zu Artikel 1 (§ 10 Absatz 2 WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.  

Die Aufgabe der Anonymisierung trifft den Messstellenbetreiber, Netzbetreiber, Energieversorger oder sonstigen 
Dateninhaber. Ein entsprechender Hinweis findet sich auch in der Gesetzesbegründung zu § 10 Absatz 2. 

Soweit es sich um Daten aus intelligenten Messsystemen handelt, sind die datenschutzkonforme Aufbereitung 
und Übermittlung Zusatzleistungen des jeweiligen Messstellenbetreibers im Sinne des § 34 Absatz 3 des Mess-
stellenbetriebsgesetzes (MsbG). Hierzu zählt auch die Anonymisierung. 

Zu Ziffer 14 Zu Artikel 1 (§ 10 Absatz 3 WPG) 

Die Bundesregierung wird den Antrag im weiteren Verfahren prüfen. Sie weist aber darauf hin, dass Änderungen 
des Bundesstatistikgesetzes und des Zensusgesetzes innerhalb des angestrebten Zeitplans des Gesetzgebungsver-
fahrens kaum möglich sein dürften. Die Bundesregierung weist außerdem darauf hin, dass den planungsverant-
wortlichen Stellen Daten der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2022 zu Heizungsart und Energieträger 
der Heizung in einem 100m x 100m Raster vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt werden können. 
Darüber hinaus können die genannten Daten in einer von den Kommunen bestimmten Gebietsauflösung (bei-
spielsweise Baublockseiten) bereitgestellt werden. 

Zu Ziffer 15 Zu Artikel 1 (§ 10 Absatz 5 – neu – WPG) 

Die Bundesregierung wird den Antrag im weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen.  
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Zu Ziffer 16 Zu Artikel 1 (§ 11 Absatz 2 Satz 3 und Satz 5 – neu – und § 13 Absatz 5 WPG)  

Die Bundesregierung wird den Antrag im weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen. Sie weist aber darauf hin, 
dass die Erstellung von Wärmeplänen innerhalb der in § 4 genannten Fristen erfolgen soll und eine durchgehende 
Digitalisierung aller an der Wärmeplanung Beteiligter sowie aller planungsverantwortlichen Stellen entsprechend 
den Vorstellungen des Antrags nicht möglich sein dürfte. 

Zu Ziffer 17 Zu Artikel 1 (§ 11 Absatz 3 Satz 2 WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. 

Voranzustellen ist, dass es sich bei den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern um mit hoheitlichen Aufgaben 
beliehene selbständige Handwerker handelt und daher die normalen Regelungen zur gegenseitigen Amtshilfe und 
der Saldierung der Kosten und Aufwände über den Fiskus nicht zum Tragen kommen. § 19 SchfHwG enthält 
keine Kostenerstattung für (zusätzliche) Auskunftspflichten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Die 
Kehrbuchführung ist notwendige Voraussetzung für die ordentliche Kehrbezirksverwaltung und ist als solche in 
den Gebühren für die Feuerstättenschau und den Feuerstättenbescheid nach § 20 SchfHwG, § 6 KÜO iVm Anlage 
3 eingepreist.  

Da es sich bei den neuen Auskunftspflichten um überwiegend einmalige, örtlich stark differierende Aufwände 
handeln wird, können diese aber nicht in den regulären Gebühren nach dem SchfHwG und der KÜO abgebildet 
werden ohne das Veranlassungsprinzip im Gebührenrecht zu verletzen. 

Zu Ziffer 18 Zu Artikel 1 (§ 12 Absatz 2 Satz 2 WPG) 

Die Bundesregierung wird den Antrag im weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen.  

Zu Ziffer 19 Zu Artikel 1 (§ 18 Absatz 4 Satz 6 – neu – WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. Das in der Sache berechtigte Anliegen des Bundesrates ist im Wärme-
planungsgesetz bereits ausreichend berücksichtigt. § 18 Absatz 4 Satz 5 regelt, dass der Vorschlag des Betreibers 
eines bestehenden Gasverteilernetzes oder des potenziellen Betreibers eines Wasserstoffnetzes im Einklang mit 
einem vorliegenden oder in Erstellung befindlichen verbindlichen Fahrplan im Sinne von § 71k Absatz 1 Num-
mer 2 des Gebäudeenergiegesetzes steht. In § 71k Absatz 1 Nummer 2 a) ist vorgesehen, dass der verbindliche 
Fahrplan in Übereinstimmung mit den Netzentwicklungsplänen der Fernleitungsebene stehen oder der Gasver-
teilnetzbetreiber darlegen muss, wie vor Ort ausreichend Wasserstoff produziert und gespeichert werden kann.  

Zu Ziffer 20 Zu Artikel 1 (§ 21 Nummer 5 WPG)  

Die Bundesregierung stimmt dem Antrag zu. 

Zu Ziffer 21 Zu Artikel 1 (§ 22 WPG)  

Die Bundesregierung nimmt den Antrag zur Kenntnis. Die Sorge des Bundesrates, es könnte ein föderaler Fli-
ckenteppich entstehen, wird jedoch nicht geteilt. 

Die Regelung zum vereinfachten Verfahren in § 22 ist u. a. auch im Lichte der Eignungsprüfung gemäß § 14 zu 
sehen, die bereits in einigen Fällen, insbesondere im ländlichen, dünnbesiedelten Raum zu signifikanten (materi-
ellen) Vereinfachungen des Verfahrens führen kann. 

Zu Ziffer 22 Zu Artikel 1 (§ 26 Absatz 1 Satz 2a – neu – und Satz 2b – neu – WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.  

Die vorgeschlagene Ergänzung ist entbehrlich. Die Berücksichtigung der Netzentwicklungspläne der Fernlei-
tungsnetzbetreiber oder des Nachweises, dass vor Ort ausreichend Wasserstoff produziert und gespeichert werden 
kann, ist bereits in § 18 Absatz 4 Satz 5 (siehe Antwort zu Ziffer 34) und GEG § 71k Absatz 1 Nummer 2 veran-
kert. Die in § 26 Absatz 1 geregelte Entscheidung über die Ausweisung als Wasserstoffnetzausbaugebiet ist nach 
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GEG § 71k Absatz 1 eine Voraussetzung, um von den Übergangsfristen bei einer Heizungsanlage, die sowohl 
Gas als auch Wasserstoff verbrennen kann, Gebrauch zu machen. Eine weitere, kumulativ zu erfüllende Voraus-
setzung ist gemäß GEG § 71k Absatz 1 Nummer 2 a), dass der verbindliche Fahrplan in Übereinstimmung mit 
den Netzentwicklungsplänen der Fernleitungsebene stehen oder der Gasverteilnetzbetreiber darlegen muss, wie 
vor Ort ausreichend Wasserstoff produziert und gespeichert werden kann. Da diese Anforderung für den verbind-
lichen Fahrplan gilt, ist sie für die Entscheidung über die Ausweisung als Wasserstoffnetzausbaugebiet entbehr-
lich. 

Zu Ziffer 23 Zu Artikel 1 (§ 29 Absatz 3 Satz 1 WPG) 

Die Bundesregierung wird den Antrag im weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen.  

Eine möglicherweise zutreffendere Formulierung wäre, den Begriff „muss“ in § 29 Absatz 3 Satz 1 durch den 
Begriff „darf“ zu ersetzen. 

Zu Ziffer 24 Zu Artikel 1 (§ 29 Absatz 3 WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. 

Ein Genehmigungsverfahren ist nicht erforderlich; es genügt eine Anzeige bei der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde und die Möglichkeit der nachträglichen Kontrolle. Das gilt auch deshalb, weil über die in § 29 Absatz 7 
vorgesehene Möglichkeit der Kunden, vom Wärmenetzbetreiber einen Nachweis über die Einhaltung der Vorga-
ben zu verlangen, ausreichend Transparenz über den Fortschritt bei den Dekarbonisierungsanstrengungen des 
Wärmenetzbetreibers hergestellt werden kann. 

Die Bundesregierung hält einen Baubeginn bis zum 31.12.2027 grundsätzlich für realistisch. Die Frist des Bau-
beginns ist auch notwendig, um den Ausnahmecharakter der Regelung zu sichern. 

Zu Ziffer 25 Zu Artikel 1 (§ 29 Absatz 5 WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. 

Die Differenzierung zwischen geförderten und nicht geförderten KWK-Anlagen beruht darauf, widersprüchliche 
Anreizsignale der Rechtsordnung zu vermeiden. Auf Grundlage eines geltenden Gesetzes geförderte KWK-An-
lagen verdienen einen besonderen Schutz vor nachträglichen Beschränkungen. Für bereits ausgeförderte Anlagen 
gilt dies nicht mehr; hier ist der Zweck des KWK-Gesetzes letztlich bereits erfüllt.  

Zu Ziffer 26 Zu Artikel 1 (§ 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 – neu – WPG, § 31 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 – neu – WPG) 

Zu Buchstabe a)  

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.  

Wie auch in der Gesetzesbegründung zu § 30 Absatz 2 dargelegt, soll die Verwendung von Biomasse begrenzt 
werden, um negative Auswirkungen auf Naturschutz und Luftqualität durch die Verfeuerung zu minimieren. Zu-
dem ist die begrenzte Verfügbarkeit von Biomasse und die künftige Nutzungskonkurrenz mit anderen Sektoren 
ein Grund, den Einsatz von Biomasse in Wärmenetzen nicht unbeschränkt zuzulassen. Eine Erhöhung der Maxi-
malwerte liefe dem Ziel, den Einsatz von Biomasse in Wärmenetzen zu begrenzen, entgegen und ist auch nicht 
erforderlich.  

Zu Buchstabe b)  

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu Buchstabe a) verwie-
sen. Hinzu tritt, dass in neuen Netzen die technologische Integration erneuerbarer Energien erheblich einfacher 
ist als in Bestandsnetzen. 

Zu Ziffer 27 Zu Artikel 1 (§ 32 WPG) 

Die Bundesregierung prüft den Vorschlag im weiteren Verfahren. Sie weist darauf hin, dass Artikel 26 Absatz 5 
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der EED einen Genehmigungsvorbehalt vorsieht. Über die Umsetzung dieser Vorschrift ist im weiteren Verfahren 
noch zu beraten. 

Zu Ziffer 28 Zu Artikel 1 (Anlage 1 Nummer 2 und Nummer 3 WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. 

Die Anlage 1 bezieht sich auf die Regelung in § 10 WPG und die Aggregation der Daten von Einfamilienhäusern 
dient dem Datenschutz. Die aggregierte Darstellung kann durch Auflistung der jeweiligen Daten erfolgen, eine 
konkrete Zuordnung zu einer Adresse ist nicht erforderlich. Die Erhebung selbst ist für die planungsverantwort-
liche Stelle nicht verpflichtend und die Auskunftspflicht ist nach § 11 Abs. 2 WPG begrenzt auf bereits bekannte 
Daten. Die Aggregierung der Daten ist nach Einschätzung der Bundesregierung mit keinem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden. 

Zu Ziffer 29 Zu Artikel 1 (Anlage 1 Nummer 2 Buchstabe a WPG) 

Die Bundesregierung prüft den Antrag im weiteren Verfahren. 

Zu Ziffer 30 Zu Artikel 1 (Anlage 3 Abschnitt I Satz 2 WPG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Antrag zu. 

Zu Ziffer 31 Zu Artikel 1 (Anlage 3 WPG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. 

Die Begriffe sind nicht über Gebühr interpretationsfähig. Es bedarf keiner wissenschaftlichen oder technischen 
Definition des Wärmenetzes, sondern einer Leistungsbeschreibung über den Quellenmix, die Leistungsfähigkeit, 
die Anschlusszahl und ähnliche.  

Zu Ziffer 32 Zu Artikel 2 Nummer 1 (§ 1 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe f und Buch-
stabe g BauGB) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.  

Sie hält die vorgeschlagenen Änderungen des Baugesetzbuchs aus Klarstellungs- und Hinweisgründen für sinn-
voll. 

Zu Ziffer 33 Zu Artikel 3a – neu – (§ 1 Absatz 7 – neu – FAG) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab.  

Der Bund wird die Wärmeplanung zeitlich befristet mit 500 Millionen Euro finanziell unterstützen. Abstimmun-
gen zur konkreten Ausgestaltung der Förderung stehen noch aus. 

Zu Ziffer 34 Zum Gesetzentwurf allgemein  

Zu Buchstabe a) 

Die Bundesregierung nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und begrüßt diese. 

Zu Buchstabe b)  

Es wird auf die Stellungnahme zu Ziffer 33 verwiesen. 

Zu Buchstabe c)  

Die Bundesregierung nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis.  

Allgemein wird der Einsatz von Wasserstoff in der dezentralen Wärmeerzeugung nach derzeitigem Erkenntnis-
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stand eine eher nachgeordnete Rolle spielen. Mit Blick auf die Nutzungskonkurrenz zwischen den Sektoren In-
dustrie, Verkehr und Gebäude ist davon auszugehen, dass in den Sektoren Industrie und Verkehr die Nachfrage 
nach Wasserstoff vermutlich auch bei relativ hohen oder steigenden Preisen konstant bleibt, während bei vielen 
Gebäuden und Quartieren Ausweichmöglichkeiten/Substitute bestehen. Verbindliche Regelungen zur Nutzung 
vorgegebener Mengen von Wasserstoff auf Bundesebene sind im Rahmen des Wärmeplanungsgesetzes nicht ge-
plant. Der Leitfaden Wärmeplanung einschließlich des sogenannten Technikkatalogs gibt den planungsverant-
wortlichen Stellen praxisnahe Empfehlungen zur Durchführung der Wärmeplanung, wird aber keine verbindli-
chen Regelungen enthalten. 

Zu Buchstabe d)  

Die Bundesregierung wird den Antrag im weiteren Verfahren prüfen. 

Zu Buchstabe e) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. Die Länder können nach Auffassung der Bundesregierung dazu eigen-
ständig Regelungen treffen. 

Zu Buchstabe f) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab und sieht keine Notwendigkeit zur weitergehenden Klarstellung. Die 
Gleichstellung von unvermeidbarer Abwärme und erneuerbarer Energie steht in Einklang mit unionsrechtlichen 
Vorgaben, insbesondere mit Artikel 24 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie. Abwärme, die mit vertretbarem Auf-
wand verringert werden kann, ist nicht unvermeidbar. Aus Sicht der Bundesregierung ist eine Investition in eine 
Versorgung durch erneuerbare Energien oder in Energieeffizienz im Interesse des Klimaschutzes einer Nutzung 
in benachbarten Industrie- oder Gewerbeanlagen vorzuziehen. 

Zu Buchstabe g) 

Die Bundesregierung wird den Antrag prüfen und strebt eine Angleichung der Definitionen an. Im Übrigen ist es 
nicht die Intention der Bundesregierung zusätzliche Berichtspflichten zu schaffen. Insbesondere soll die Plattform 
für Abwärme nach § 17 EnEfG eine Informationsquelle für die Wärmeplanung darstellen und dadurch die be-
troffenen Unternehmen von weiteren Auskunfts- und Berichtspflichten entlasten. Produzenten von unvermeidba-
rer Abwärme sind im Übrigen nach § 11 WPG-Entwurf nur nachrangig zur Auskunft verpflichtet, sofern die Da-
ten nicht anderweitig erhoben werden können. 

Zu Buchstabe h) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. Der Regierungsentwurf des KTF-Wirtschaftsplans 2024 sieht für die 
Haushaltstitel 6092 89303 Transformation Wärmenetze (u. a. Investitionskostenförderung BEW) und 6092 68308 
Zuschüsse für den Betrieb dekarbonisierter Wärmenetzinfrastrukturen (Betriebskostenförderung BEW) Barmittel 
von zusammen 800 Mio. Euro für das Jahr 2024 vor. Für Mittelbindungen aus dem Jahr 2024 sieht der Regie-
rungsentwurf Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.450 Mio. Euro für die Jahre 2025 bis 2029 im Titel 
6092 890303 vor, im Titel 6092 68303 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 580 Mio. Euro für die 
Jahre 2025 bis 2034 vorgesehen. Diese Mittelausstattung ist nach Auffassung der Bundesregierung bedarfsge-
recht. Gleichwohl prüft die Bundesregierung die Fortentwicklung des Förderprogramms. 

Zu Buchstabe i) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. Förderung unterliegt haushaltsrechtlichen sowie beihilferechtlichen 
Einschränkungen und muss regelmäßig auf die Finanzierungslücke begrenzt werden. Ausschluss der Kumulie-
rung der BEW mit anderen staatlichen Förderungen ist auch Teil beihilferechtlicher Genehmigung. Dies wird in 
der Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) bereits berücksichtigt.  

Zu Buchstabe j) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. Sie strebt eine Angleichung der Definitionen im WPG-Entwurf, GEG 
und EnEfG an, hält jedoch an der Begriffsbestimmung im WPG-Entwurf fest, da sie – ebenso wie im EnEfG – 
darauf abstellt, ob die Abwärme mit vertretbarem Aufwand vermeidbar ist. Damit besteht die Möglichkeit, wirt-
schaftliche Erwägungen zu berücksichtigen. Dies ist aus Sicht der Bundesregierung im Kontext der Wärmepla-
nung sinnvoll und ergibt sich nicht in gleichem Maße aus der Definition des GEG. 
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Zu Buchstabe k) 

Die Bundesregierung nimmt den Antrag zur Kenntnis. Sie verweist darauf, dass sie derzeit einen Leitfaden für 
die Wärmeplanung erarbeitet, der sämtlichen Gemeinden, nicht nur den kleinen, praktische Hilfestellungen bei 
der Wärmeplanung leisten soll. 

Zu Buchstabe l) 

Es wird auf die Stellungnahme zu Ziffer 33 verwiesen. 

Zu Buchstabe m) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. 

Nach ihrer Auffassung können die Länder eigenständig eine Regelung für die Weiterverwendung der zum Zwecke 
der Wärmeplanung erhobenen Daten treffen, in der die aus ihrer Sicht im allgemeinen öffentlichen Interesse lie-
genden Aufgaben benannt werden, für die die Daten verwendet werden sollen. Auch bundesrechtlich sollte eine 
solche Regelung, falls für erforderlich gehalten, in dem Gesetz getroffen werden, welches Wärmeplanungsdaten 
für seinen Regelungszweck nutzbar machen möchte. Zudem sind bezüglich Daten aus intelligenten Messsystemen 
die Beschränkungen des Messstellenbetriebsgesetzes für eine Weiterverwendung zu beachten. 

Zu Buchstabe n) 

Die Bundesregierung nimmt den Antrag zur Kenntnis und prüft die Fortentwicklung des Förderprogramms. 

Zu Buchstabe o) 

Die Bundesregierung lehnt den Antrag ab. Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) richtet sich 
an die Betreiber von Wärmenetzen und unterstützt diese beim Neubau, Ausbau und der Dekarbonisierung der 
Wärmenetze. Die Durchführung einer Wärmeplanung durch staatliche Stellen ist nicht Gegenstand der BEW. 

Zu Buchstabe p) 

Es wird auf die Stellungnahmen zu Buchstabe n) und Buchstabe i) verwiesen. 

Zu Buchstabe q) 

Es wird auf die Stellungnahme zu Ziffer 33 verwiesen. 

Zu Buchstabe r) 

Die Bundesregierung wird den Antrag im weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen. Sie weist aber bereits jetzt 
auf die sich aus § 172 Absatz 4 Nummer 1a Baugesetzbuch ergebende gesetzgeberische Wertung hin. 

Zu Buchstabe s) 

Die Bundesregierung nimmt den Antrag zur Kenntnis. 

Zu Buchstabe t) 

Die Bundesregierung stimmt dem Antrag zu. 

Zu Buchstabe u) 
− Es wird auf die Stellungnahme zu Ziffer 33 verwiesen. 
− Die Bundesregierung teilt die Auffassung. Ein Quartiersansatz ist nach dem vorgeschlagenen Gesetzent-

wurf möglich. Ein Quartier ist allerdings kein eindeutiger, sondern nach den jeweiligen Umständen und 
Problemstellungen zu bestimmender Begriff. Die Bundesregierung versteht darunter ein Teilgebiet eines 
beplanten Gebiets, das hinsichtlich der Wärmeversorgung als Einheit betrachtet werden kann.  

− Es wird auf die Stellungnahme zu Ziffer 33 verwiesen. 
− Die Bundesregierung nimmt den Antrag zur Kenntnis.  

Vorgaben an die Bepreisung von Wärme sind nicht Gegenstand des Gesetzes. Die Bundesregierung ver-
weist auf die laufenden Arbeiten zur Novellierung der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV). 

− Die Bundesregierung nimmt den Antrag zur Kenntnis. 
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Die Anpassung vergaberechtlicher Vorgaben ist nicht Gegenstand des Gesetzes. Die Bundesregierung ver-
weist auf die bestehenden Möglichkeiten des Vergaberechts und darauf, dass dieses weitgehend europa-
rechtlich determiniert ist. 

− Es wird auf die Stellungnahme zu Ziffer 1 verwiesen.
− Die Bundesregierung nimmt den Antrag zur Kenntnis und verweist auf die bestehenden Auskunftspflichten

nach § 11 WPG-Entwurf und die Notwendigkeit, Anforderungen an Datenschutz, den Schutz kritischer
Infrastrukturen sowie von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen zu gewährleisten.

Zu Buchstabe v) 

Die Bundesregierung nimmt den Antrag zur Kenntnis. 
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